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Kiesabbauflächen, sind auf dieser Grundstücks-Teilfläche an einigen Stellen im Bestand etwas eingetiefte 
bzw. teils flach-muldenartig ausgeprägte, wechselfeuchte bis temporäre vernässte Bereiche vorzufinden. 
 

Aufgrund dessen erging im Rahmen des Planungsprozesses durch die Untere Naturschutzbehörde der Hin-
weis, dass vorliegend aus artenschutzfachlich- / rechtlicher Sicht bzgl. dieser Geländestrukturen bzw. damit 
verbundener möglicher Auswirkungen zusätzlich die Belange i.V.m. einer potentiellen Besiedelung von Am-
phibien (potent. Habitate insbesondere für die "Pionierarten" Gelbbauchunke und Kreuzkröte) mit zu be-
rücksichtigen / abzuhandeln sind. 
Dementsprechend wurde in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde die Festsetzung von 
fachlich zielführenden (Vermeidungs-) Maßnahmen (i.V.m. dem vorsorgenden Artenschutz) für einen im 
Ergebnis dauerhaften, nachhaltig gesicherten Erhalt entsprechender Lebensräume / potentieller Habitate 
für Pionierarten getroffen (auf Grundlage einer entspr. Rekultivierungsplanung), um die diesbezüglichen 
Belange im Rahmen der verfahrensgegenständlichen Planung entsprechend den Erfordernissen aus fach-
licher Sicht adäquat zu berücksichtigen.  
 

Hierfür wurde konkret folgende Vorgehensweise festgelegt bzw. werden im Wesentlichen nachfolgende 
Maßnahmen ergriffen: 
(auf die entsprechenden Inhalte der Planzeichnung (Festsetzungen durch Planzeichen) sowie der zugehörigen Rege-
lungen unter § 10.2 und 10.3 der textlichen Festsetzungen verwiesen) 
 

• Zunächst / zur Ermittlung und Festlegung der diesbzgl. relevanten Strukturen i.V.m. der Ausgangssitu-
ation wurden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Unterallgäu die 
entsprechenden Bereiche auf der Fläche erfasst, welche einen mögl. Amphibien-Lebensraum / potent. 
Habitate für Pionierarten darstellen (Umgriff der im Bestand etwas eingetieften bzw. teils flach-mulden-
artig ausgeprägten, wechselfeuchten bis temporäre vernässten Bereiche); im Ergebnis handelt es sich 
hierbei um einen flächenmäßigen Umfang der relevanten Strukturen von insgesamt ca. 350 m2: 
 

 
 

Bestandssituation mögl. Amphibien-Habitate (wechselfeuchte bis temporär teils feuchte bis vernässte, flach ausgeprägte  
Gelände-Mulden) mit einem Flächenanteil von insg. Rund 350 m2 im überplanten Teilbereich des Grundstückes Fl.-Nr. 769/2 
der Gmkg. Erkheim 
Kartenhintergrund: Digitale Flurkarte und Digitales Orthophoto (Luftbild-Befliegung aus dem Jahr 2020) des bayerischen Lan-
desamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; ohne Maßstab 
 

• Des Weiteren erfolgt in der Planung auf einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769/2 am Südrand 
des Vorhabengebietes die Ausweisung eines 8 m breiten, 955 m2 umfassenden Flächenstreifens als 
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öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung "Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphibien", mit der Ziel-
setzung des Erhaltes / der Schaffung wechselfeuchter & feuchter bis nasser Mulden-Strukturen insb. für 
die "Pionierarten" Gelbbauchunke und Kreuzkröte.  
Auf Grundlage der Ausgangs- / Bestandsituation sind auf dieser Fläche im Ergebnis 5 Mulden mit einer 
Flächengröße von zusammen ca. 360 m2 und Einzel-Flächengrößen von ca. 50 / 55 bis 100 m2 herzu-
stellen (auf die entspr. in die Planzeichnung eingetragene Konzeption wird verwiesen; die genaue Lage 
und Größe bzw. Ausformung der einzelnen Mulden ist dabei in geringfügigem Umfang veränderbar). Die 
Tiefe dieser vorrangig wechselfeuchten und teils auch feuchten bis nassen Mulden-Strukturen soll bis 
zu 0,2 bis 0,3 m betragen, mit Böschungsneigungen kleiner 1:3; bei der Ausformung ist eine spätere 
maschinelle Mähbarkeit zu berücksichtigen.  
Die umzusetzende Habitat-Fläche (im Zuge dieser festgesetzten Rekultivierung) von insgesamt ca.  
360 m2 entspricht damit dem flächenmäßig gleichen Umfang der in der Bestandssituation letztlich vor-
gefundenen potentiellen Amphibien-Lebensräume für Pionierarten.  
Damit erfolgt im Ergebnis vorliegend keine Lebensraum- / Habitat-Zerstörung; es werden in unmittelba-
rer Nähe ausgleichend wirksame und zugleich weiterhin / zusätzlich optimierte Ersatzstrukturen geschaf-
fen, die (planungsrechtlich) nachhaltig gesichert werden. Weiterhin erfolgt durch die entsprechende 
Pflege der Flächen eine langfristige Offenhaltung und damit die nachhaltige Funktionalität / Wirksamkeit 
der Habitate entsprechend der naturschutzfachlichen Zielsetzung. Entsprechend ist i.V.m. dem verfah-
rensgegenständlichen Planvorhaben diesbzgl. kein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand gem. 
BNatSchG gegenüber lokalen Populationen bzw. deren Erhaltungs-Zustand zu erwarten / gegeben. 
 

• Darüber hinaus ist an der Südgrenze der Baulandflächen (mit grauem Farbton als GE gekennzeichneter 
Flächenbereich) der Baugebietsteilfläche „GE 9“ unmittelbar entlang der angrenzenden öffentlichen 
Grünfläche mit Zweckbestimmung „Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphibien““ in dem in der Plan-
zeichnung eingetragenen Längen-Abschnitt / Bereich eine stationäre bzw. dauerhaft fest installierte Lei-
teinrichtung für Amphibien zu errichten (Länge ca. 120 m), mit der Zielsetzung, dass die Amphibien nicht 
in die angrenzende Gewerbegebietsfläche gelangen / einwandern. Die konkrete Ausführung / Beschaf-
fenheit / Materialität / Höhe, etc. der zur Umsetzung kommenden, entsprechend den örtlich-situativen 
Erfordernissen geeigneten Leiteinrichtung (z.B. bestehend aus mind. 0,30 m hohen "L-Steinen" oder 
Blechprofilen, etc.) ist im Rahmen der weiterführenden Planungen (Ausführungs- / Detailplanungen) mit 
der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Unterallgäu zwingend abzustimmen. 
Auch während der Bauzeit in dem angrenzenden Gewerbegebiet sind über den gesamten Zeitraum der 
Bauarbeiten hinweg geeignete Leiteinrichtungen bzw. mobile Amphibienschutzzäune entsprechend den 
jew. fachlichen Erfordernissen entlang bzw. gegenüber den Baustellenbereichen zu errichten, falls die 
Errichtung / Umsetzung des Vorhabens im Zeitraum zwischen dem 15. März und dem 15. Oktober (ein-
schließlich) erfolgt. 

 
Fazit:  Durch diese Regelungen gem. Planzeichnung (Festsetzungen durch Planzeichen) sowie § 10.2 und 
10.3 der textlichen Festsetzungen ist i. E. vorliegend keine artenschutzrechtliche Relevanz gegeben bzw. 
können nach derzeitigem Kenntnisstand die entsprechend erforderlichen artenschutzfachlich- / rechtlichen 
Belange im Rahmen der verfahrensgegenständlichen Planung damit abschließend abgehandelt werden. 
 

10. BAUSCHUTZBEREICH FÜR LUFTVERKEHR GEM. LUFTVERKEHRSGESETZ (LUFTVG) 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Bauschutzbereiches des Verkehrsflughafens Memmingen (nach  
§ 12 Luftverkehrsgesetz (LuftVG)).  
Gegebenenfalls erforderliche luftverkehrsrechtliche Genehmigungen sind (durch den / die Bauwerber je-
weils eigenverantwortlich) bei der zuständigen Luftfahrtbehörde einzuholen. 

 
11. VERMESSUNGSZEICHEN 

Es wird darauf hingewiesen, dass nach Art. 13 Abs. 3 des Gesetzes über die Landesvermessung und das 
Liegenschaftskataster jeder, der Arbeiten beabsichtigt oder durchführt, die den festen Stand oder die Er-
kennbarkeit von Vermessungszeichen gefährden, die Sicherung oder Versetzung der Vermessungszeichen 
beim Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ADBV) Memmingen zu beantragen hat. 



Marktgemeinde Erkheim  3. Änderung bzw. Erweiterung Bebauungsplan „SÜDLICH DES SPORTHEIMS“ 
 
 

ENDFASSUNG mit Stand vom 23.09.2025 Seite 28 von 99 

 
12. ABFALLVERMEIDUNG, -VERWERTUNG UND -ENTSORGUNG 

Jeder der die öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtungen nutzt, hat die Menge der anfallenden Abfälle und 
deren Schadstoffgehalt geringstmöglich zu halten. Wertstoffe sind getrennt von nicht verwertbaren Abfall-
fraktionen zu sammeln und einer geeigneten Verwertung zuzuführen. 
Bereitstellung von Müllbehältnissen und Sperrmüll  
Soweit Abfälle auf den anschlusspflichtigen Grundstücken anfallen, die von der Entsorgungspflicht durch 
den Landkreis nicht ausgeschlossen sind oder bzgl. deren Umfang die Entsorgungspflicht nicht einge-
schränkt ist, sind diese in zugelassener Form der öffentlichen Abfallentsorgung des Landkreises Unterallgäu 
zu überlassen. 
Generell hat die Bereitstellung von Müllbehältnissen und Sperrmüll ausnahmslos an bzw. entlang der jeweils 
nächsten, vom Sammelfahrzeug ohne Rückwärtsfahren erreichbaren Erschließungsanlage in einer für die 
Entleerung entsprechend geeigneten Weise zu erfolgen.  
Im konkreten Fall / vorliegend sind die Müllbehältnisse, etc. deshalb zwingend an der „Memminger Straße“ 
zur Abholung bereitzustellen. 

 
13. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

Die Örtlichen Bauvorschriften der Marktgemeinde Erkheim (wie z.B. die gemeindliche Entwässerungssat-
zung (EWS)) sind einzuhalten, soweit in den Festsetzungen keine abweichenden Regelungen getroffen 
werden. 
 
 
 
Arbeits- / Planungsgrundlagen und Grundlageninformationen: 
§ Zugänglichkeit der DIN / Normblätter: Die DIN-Normen, auf welche in diesem Bebauungsplan verwiesen wird, kön-

nen / konnten im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens bei der Marktgemeinde Erkheim eingesehen werden. 
Zudem sind diese beim Beuth Verlag, Berlin, zu beziehen und beim Deutschen Patent- und Markenamt in München 
(Auslegestelle, Zweibrückenstraße 12, 80331 München) archivmäßig gesichert niedergelegt. Weiterhin besteht eine 
kostenfreie Recherchemöglichkeit, in der Regel in elektronischer Form, sowohl an der Hochschule München (Ausle-
gestelle mit DIN-Normen und VDI-Richtlinien, Lothstraße, 80335 München) als auch an der Technischen Universität 
München (Auslegestelle mit DIN-Normen und VDI-Richtlinien, Arcisstraße 21, 80333 München). 

§ Die der Planung zugrunde liegende digitale Flurkarte (DFK) wurde von der Marktgemeinde Erkheim zur Verfügung 
gestellt. Kartengrundlage: Geodatenbasis © Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung.  
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III.  Begründung 
 
Inhalt: 
1. Anlass, Bedarf und Planungsziel 
2. Lage und Größe des Planungsgebietes  
3. Planungsrechtliche Situation 
4. Bestandssituation / Realnutzung und Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter  
5. Planungskonzeption und Flächenbilanz 
6. Grünordnerische Festsetzungen / Planungskonzeption 
7. Umweltprüfung / Umweltbericht & Abhandlung naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
8. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
9. Naturschutzrechtliche Ersatz-Biotopflächen sowie (Vermeidungs-)Maßnahmen zum Artenschutz 
10. Immissionsschutz 
11. Erschließung und Infrastruktur 
 
Anlagen:   
I. Liste der am Verfahren beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
II. Umweltbericht gemäß § 2a BauGB mit Stand vom 08.04.2025, fortgeschrieben am 29.07.2025 
III. Maßnahmenkonzeption für die „gebietsextern“ festgesetzte Ausgleichsfläche Teilfläche Fl.-Nr. 102 der  

Gmkg. Arlesried, mit Bezeichnung „Detailplanung Ausgleichsfläche - Teilflächen Grundstücke Flur-Nrn. 91, 
92, 99, 100, 101 und 102, jeweils der Gemarkung Arlesried (insgesamt: 17.219 m2); TEKTUR - Antrag auf 
wasserrechtliche Genehmigung; Einbeziehung / Erweiterung um Teilfläche Fl.-Nr. 102, Gmkg. Arlesried, 
Entwurfsfassung“;  Planunterlage im Maßstab 1:500 (Ausdruck unmaßstäblich), mit Stand der ursprüngli-
chen Planung vom 03.06.2016 sowie der Tektur-Planung vom 23.08.2023, ergänzt am 28.08.2023 und  
redaktionell fortgeschrieben am 23.09.2025 

 
 
 
1. Anlass, Bedarf und Planungsziel 
 

Mit dem gegenständlichen Planvorhaben schafft die Gemeinde die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
sowohl für die Ermöglichung einer gesamtplanerisch zielführenden gewerblichen Fortentwicklung auf den 
Flächen des Betriebsgeländes eines im Plangebiets-Umgriff bereits ortsansässigen Unternehmens (aus 
dem Bereich der Metallverarbeitung) als auch für die weitere Bereitstellung von dringend erforderlichen 
Gewerbegebiets-Flächen auf Ebene des Gesamt-Gemeindegebietes.  
Die Plangebietsflächen am südwestlichen Randbereich des Gewerbegebietes „Südlich des Sportheims“ 
stellen v.a. aufgrund von Lage und bestehender Erschließungssituation (direkt an der „Memminger Straße“ 
bzw. der Zubringerstraße zur benachbart gelegenen Autobahnanschlussstelle der BAB 96) einen hierfür 
hervorragend geeigneten bzw. grundsätzlich prädestinierten Standort für eine weiterführende gewerbliche 
Entwicklung dar. 
 

Wesentliche Zielsetzung der gegenständlichen Bebauungsplanänderung bzw. -erweiterung ist es – in 
grundsätzlicher Berücksichtigung der übergeordneten städtebaulichen Vorgaben bzw. Rahmenbedingun-
gen –   die Umsetzung einer weitreichend flexiblen baulichen Verwertbarkeit der betreffenden Grundstücks-
flächen entsprechend des vorhandenen Bedarfs in einem gesamtgebietsverträglichen Umfang zu ermögli-
chen sowie auch für zukünftige Entwicklungen nachhaltig sicherzustellen. Ferner erfolgt aus gesamtplane-
rischer Sicht eine zielführende Baugebiets-Arrondierung / Vervollständigung des südwestlichen Teilberei-
ches des Gesamt-Gewerbegebietes und damit zugleich insb. auch die Möglichkeit für eine wünschenswerte 
weitere Aufwertung / Optimierung des Umfelds im Bereich der vorliegend besonderen Standortsituation am 
direkten Ortseingangsbereich entlang der „Memminger Straße“ bzw. des örtlichen Autobahn-Zubringers.  
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Außerdem wird entlang der „Memminger Straße“ selbst ein ausreichend dimensionierter öffentlicher Stra-
ßenraum für eine den situativen Erfordernissen entsprechende, bedarfsgerechte und hinreichend leistungs-
fähige (zukunftsträchtige) Erschließungssituation sichergestellt, inkl. Berücksichtigung der vorliegend (auch 
künftig) zu erwartenden flächengebundenen Nutzungs-Funktionen im öffentlichen Raum, wie z.B. die po-
tentielle Errichtung von Fuß- & Radwegeflächen oder eines Fahrbahnteilers, etc..  
Des Weiteren erfolgt die Umsetzung einer situativ-bedarfsgerechten, qualitätsvollen Anlagen- bzw. Bauge-
bietseingrünung  –  insbesondere nach Richtung Süden und Westen, gegenüber den naturschutzfachlich 
vergleichsweise hochwertigen Flächen der südlich angrenzenden vormaligen Kiesabbauflächen sowie des 
westlich gelegenen Ausgleichsflächen-Komplexes (entstanden i.V.m. dem Bau der BAB 96). 
 

Das Planvorhaben dient damit, in konsequenter Berücksichtigung und Nutzung der vorhandenen Flächen- 
und Erschließungspotentiale, einer situativ-bedarfsgerechten, zielgerichteten sowie zukunftsträchtigen Bau-
gebietsentwicklung und somit insgesamt v.a. auch der Sicherung und Entwicklung der gewerblichen Funk-
tionsfähigkeit der Gemeinde. 
 
Die geplante städtebauliche Entwicklung entspricht grundsätzlich den Darstellungen des rechtswirksamen 
Flächennutzungsplans – die erforderliche Berücksichtigung des Entwicklungsgebots ist vollumfänglich ge-
geben. 
 
 

 
2. Lage und Größe des Planungsgebietes 

 
2.1 Lage des Planungsgebietes 

Der Änderungs- bzw. Erweiterungsbereich des Bebauungsplans befindet sich am südwestlichen Ortsrand-
bereich von Erkheim, entlang der „Memminger Straße“ (Zubringerstraße zur benachbart gelegenen Auto-
bahnanschlussstelle der BAB 96), direkt westlich angrenzend an den Geltungsbereich des bestandskräfti-
gen Plangebietes der 2. Änderung des Bebauungsplans „Südlich des Sportheims“ aus dem Jahr 2012. 
Das Plangebiet (PG) umfasst neben einem Abschnitt der „Memminger Straße“, welche u.a. insbesondere 
auch zur direkten verkehrlichen und technischen Erschließung der Vorhabenflächen dient, den südlich da-
ran angrenzenden, bislang unbebauten Bereich am Standort einer vormaligen, zwischenzeitlich komplett 
wiederverfüllten Kiesabbaufläche.  
Im Osten wird das PG durch die bestehende gewerbliche Bebauung begrenzt und nach Richtung Süden 
durch einen (weiteren) Teilbereich der vormaligen großflächigen Kiesabbauflächen, der nicht wiederverfüllte 
wurde und sich im Eigentum der Marktgemeinde Erkheim befindet. Nördlich bzw. gegenüberliegend der 
„Memminger Straße“ befinden sich landwirtschaftlich intensiv genutzte Grundstücke sowie nordöstlich die 
umfangreichen Flächen des Sportgeländes des TV Erkheim. Westlich benachbart der Vorhabenflächen, 
getrennt durch einen Flur- / Wirtschaftsweg, grenzen Ausgleichsflächen an („Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“), welche i.V.m. dem Bau der BAB 96 
festgelegt bzw. in der Folge entspr. umgesetzt und entwickelt wurden.  

 
 
2.2 Größe des Planungsgebietes 

Der ca. 2,35 ha große räumliche Geltungsbereich der gegenständlichen Bebauungsplanänderung umfasst 
den Gebietsumgriff im Bereich des Grundstücks mit den Flur-Nummern 769 und 776/8 sowie Teilflächen 
der Grundstücke mit den Flur-Nummern 622/2, 768, 769/2, 776/2 und 807/2, jeweils der Gemarkung Erk-
heim.  
In der Planzeichnung ist die Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs mit einer schwarzen unterbro-
chenen Balkenlinie gekennzeichnet.  
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Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen:  
Der „gebietsextern“ bzw. außerhalb des gegenständlichen unmittelbaren räumlichen Geltungsbereichs zu 
erbringende naturschutzrechtliche Ausgleichsflächenbedarf von insgesamt 14.151 m2 ist auf folgenden Flä-
chen festgesetzt bzw. zugeordnet:  
• 10.055 m2 auf einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 2853 der Gemarkung Erkheim  

(mit Anrechenbarkeitsfaktor: 1,0)   sowie 
• 4.096 m2 auf einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 102 der Gemarkung Arlesried (mit Anrechenbar-

keitsfaktor: 1,0; die Gesamt-Flächengröße der als Ausgleichsfläche anrechenbaren Teilfläche des 
Grundstückes beträgt insgesamt 4.380 m2). 
 

Diese beiden Grundstücksteilflächen sind ebenfalls Bestandteil des räumlichen Geltungsbereiches des Be-
bauungsplans. 
Zudem ist anzumerken, dass die Fl.-Nr. 2853 der Gemarkung Erkheim den Sachstand der Digitalen Flur-
karte im Zuge des Flurneuordnungsverfahrens „Erkheim II“ durch das Amt für Ländliche Entwicklung Schwa-
ben darstellt. 

 
Naturschutzrechtliche Ersatz-Biotopflächen: 
Darüber hinaus sind im Rahmen des gegenständlichen Planaufstellungsverfahrens naturschutzrechtliche 
Ersatz-Biotopflächen von insgesamt von 10.055 m2 erforderlich bzw. zu erbringen, als Ausgleich für die 
Überplanung bzw. Überbauung einer nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG geschützten Biotopfläche auf 
einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769 der Gemarkung Erkheim (artenreiche Extensivwiesen - Bio-
toptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp (LRT) nach BayKompV: 
G214 „Artenreiches Extensivgrünland“).  
Diese werden in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Unterallgäu 
vollständig auf einer Teilfläche des Grundstückes mit der Fl.-Nr. 2853 der Gemarkung Erkheim festgesetzt. 
Auf der betreffenden Grundstücksteilfläche findet dabei quasi eine „Doppelnutzung“ zusammen mit der Zu-
ordnung / Festsetzung des naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächenbedarfs statt. 
 
 
 

3. Planungsrechtliche Situation 
 

3.1 Beschlusssituation 
Der Marktgemeinderat Erkheim hat mit Sitzung vom 06.12.2021 den Aufstellungsbeschluss zur 3. Änderung 
bzw. Erweiterung des Bebauungsplans „Südlich des Sportheims“ gefasst (gemäß § 2 Abs. 1 BauGB). 
Die Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches kann der Planzeichnung entnommen werden (im Plan 
eingetragene bzw. festgesetzte schwarze, unterbrochene Balkenlinie). 
 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird eine Umweltprüfung durchgeführt. Es wird ein Umweltbericht gemäß § 2a 
BauGB im Rahmen der Aufstellung des Bauleitplanverfahren erstellt. Dieser wird dem Bebauungsplan als 
Bestandteil der Begründung beigelegt. 

 
 
3.2 Überplanter Teilbereich des bestandskräftigen Bebauungsplans 

Hinweis: Auf den nachfolgend dargestellten, zugehörigen Bestandsplan bzw. die plangraphische Darstellung des be-
standskräftigen Bebauungsplan-Standes  – der 2. Änderung des Bebauungsplans „Südlich des Sportheims“ i.d.F. vom 
05.04.2012, bekannt gemacht am 26.07.2012 –  mit hinweislicher Überlagerung des räumlichen Geltungsbereichs der 
gegenständlichen 3. Änderung bzw. Erweiterung des Bebauungsplans (schwarze Balken-Linie) wird verwiesen. 
 

Als planungsrechtlicher Sachstand / Ausgangszustand ist in den bestandskräftigen Bebauungsplanunterla-
gen (2. Änderung des Bebauungsplans „Südlich des Sportheims“ in der Fassung vom 05.04.2012, bekannt 
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gemacht am 26.07.2012) im östlichen und nordöstlichen Rand- bzw. Anschluss- / Übergangsbereich des 
gegenständlichen Plangebietes (PG) bereits eine Beplanung vorhanden.  
Der dort aus gesamtplanerischer Sicht mit Blick auf eine zielführende Planungskonzeption bzw. Bauge-
bietserweiterung mitüberplante Flächenumgriff der bestandskräftigen Planung ist im Wesentlichen als „pri-
vate Grünflächen mit Zweckbestimmung „Biotopvernetzung und Ortsrandeingrünung““ sowie als Gewerbe-
gebietsflächen gemäß § 8 BauNVO mit entsprechender Lage / Führung der Überbaubaren Grundstücksflä-
chen / Baugrenzen festgesetzt. Außerdem befinden sich die angrenzenden „Öffentlichen Straßenverkehrs-
flächen“ inkl. „Straßenbegrenzungslinien“ im Bereich der „Memminger Straße“ innerhalb des Geltungsbe-
reichs der verfahrensgegenständlichen Planung. 
Auf die nachrichtlich-informative Darstellung der bestandskräftigen planzeichnerischen Festsetzungsinhalte 
(Festsetzungen durch Planzeichen) in der nachfolgenden Abbildung wird entsprechend verwiesen: 
 

 
 

Ausschnitt bestandskräftiger Bebauungsplan – 2. Änderung des Bebauungsplans „Südlich des Sportheims“ in der Fassung vom 
05.04.2012, bekannt gemacht am 26.07.2012 – mit hinweislicher Überlagerung des räumlichen Geltungsbereichs der verfahrens-
gegenständlichen 3. Änderung bzw. Erweiterung des Bebauungsplans (schwarze Balken-Linie), ohne Maßstab 
 
Im Zuge der gegenständlichen Planung wird, zur Schaffung eines aus gesamtplanerischer Sicht entspr. 
zielführenden bzw. sich gesamtkonzeptionell verträglich einfügenden Anschluss- / Übergangsbereiches der 
Vorhabenflächen zu den unmittelbar angrenzenden, bestandskräftigen Bebauungsplan(teil)gebieten im Os-
ten des PG, zum einen ein durchgehend mind. 5 m breiter randlicher Streifen vollständig mit überplant bzw. 
planzeichnerisch-konzeptionell angepasst, fortgeschrieben und ersetzt. Die darin bestandskräftig ausgewie-
senen Plangebietsflächen sind als 4 m breite Grünflächen / -strukturen zur (ursprünglichen) Ausbildung 
einer Ortsrandeingrünung nach Richtung Westen festgelegt („private Grünflächen mit Zweckbestimmung 
„Biotopvernetzung und Ortsrandeingrünung““ mit Umsetzung entsprechender Pflanzmaßnahmen bzw. mit 
Planzeichen-Umgrenzung „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-
gen“), sowie östlich daran anschließend als Gewerbegebietsflächen gemäß § 8 BauNVO festgesetzt,  
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mit einer um 1 m von den Grünflächen abgesetzten Lage der Überbaubaren Grundstücksflächen / Baugren-
zen. 
Zum anderen besteht die Erfordernis im nordöstlichen Bereich bzw. südlich entlang der „Memminger Straße“ 
einen räumlich etwas ausgedehnteren Umgriff der bestandskräftig bereits als Gewerbegebietsflächen ge-
mäß § 8 BauNVO festgesetzten Plangebietsflächen  - mit entspr. Lage bzw. Führung der Überbaubaren 
Grundstücksflächen / Baugrenzen -  vollständig mit zu überplanen bzw. planzeichnerisch-konzeptionell an-
zupassen, fortzuschreiben und zu ersetzen. Dort wird insbesondere die Baugrenze zurückgenommen bzw. 
deren räumliche Lage / Führung gegenüber dem öffentlichen Straßenraum mit Blick auf eine aus ortsplane-
risch-städtebaulicher Sicht situativ zielführende, gesamtgebietsverträgliche Planungskonzeption entspre-
chend angepasst und lagemäßig differenziert neu festgesetzt. Damit soll die vorliegend übergeordnet ver-
folgte Zielsetzung einer räumlich gestuft / gestaffelt wirksamen Abfolge der künftigen Gebäudekörper er-
reicht werden sowie damit insb. auch die Möglichkeit für eine wünschenswerte weitere Aufwertung / Opti-
mierung des Umfelds im Bereich der vorliegend besonderen Standortsituation am direkten Ortseingangs-
bereich entlang der „Memminger Straße“ bzw. des örtlichen Autobahn-Zubringers erfolgen. 

Darüber hinaus wurde am nördlichen / nordöstlichen Randbereich des PG entlang der „Memminger 
Straße“ selbst ein ausreichend dimensionierter öffentlicher Straßenraum aus gesamtkonzeptioneller Sicht 
in die Plangebietsflächen miteinbezogen, bis inkl. des funktional zusammengehörenden Flächenbereiches 
der östlich an den bestehenden Fahrbahnteiler anschließend vorhandenen Betriebszufahrt des dort ortsan-
sässigen Unternehmens (aus dem Bereich der Metallverarbeitung; auf Grundstück Fl.-Nr. 776/2). Hiermit 
soll die am gegenständlichen Standort erforderliche planungsrechtliche Sicherstellung für eine den situati-
ven Erfordernissen entsprechende, bedarfsgerechte und hinreichend leistungsfähige (zukunftsträchtige) Er-
schließungssituation erfolgen, inkl. Berücksichtigung der vorliegend (auch künftig) zu erwartenden flächen-
gebundenen Nutzungs-Funktionen im öffentlichen Raum, wie z.B. die potentielle Errichtung von Fuß- & 
Radwegeflächen auch südseitig entlang der „Memminger Straße“ (ggf. mit Ausführung bis zum Baugebiet / 
Gewerbegebiet südlich der BAB 96 entlang der „Eidlerholzstraße“). 
 

Auf die entsprechenden Ausführungen zur städtebaulich-gesamtplanerischen Konzeption sowie die zuge-
hörige Flächenbilanz unter der nachfolgenden Ziffer 5. bzw. 5.2 wird weiterführend verwiesen.  
 
 

3.3 Flächennutzungsplan  
Den rechtswirksamen Planungsstand des Flächennutzungsplans (FNP) stellt für den räumlichen Geltungs-
bereich der vorliegenden Bebauungsplan-Änderung der FNP aus dem Jahr 2002 inklusive der 4. FNP- 
Änderung in der Fassung vom 05.04.2012, bekannt gemacht am 26.07.2012, dar. Darin sind die Flächen 
im Wesentlichen bereits als „gewerbliche Bauflächen“ (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO) sowie als „Sonstige 
Flächen für die innerörtliche Durchgrünung“ und „Ortsrandeingrünung“ gekennzeichnet. 
 

Die verfahrensgegenständliche Planung ist damit im Ergebnis als vollumfänglich aus dem rechtswirksamen 
Flächennutzungsplan entwickelt zu bewerten und entspricht folglich in jeglicher Hinsicht der beabsichtigten 
städtebaulichen Entwicklung der Marktgemeinde Erkheim. 
Die Erfordernis für eine gesonderte Flächennutzungsplanänderung im Parallelverfahren gem. § 8 Abs. 3 
BauGB zum gegenständlichen Bauleitplanvorhaben ist nicht gegeben. 
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Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan (FNP) aus dem Jahr 2002 inkl. der 1., 2., 4. und 5. Änderung sowie der  
2. Berichtigung mit Kennzeichnung des Bereiches der gegenständlichen 3. Änderung bzw. Erweiterung des Bebauungsplans „Süd-
lich des Sportheims“ (ohne Maßstab) 

 
 
3.4 Raumordnung und Landesplanung – 

Berücksichtigung von raumordnerischen Grundsätzen und Zielen 
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne an die Ziele der Raumordnung (Landes- und Regionalplanung) 
anzupassen. 

 
3.4.1 Regionalplanung sowie  
 Landesplanung / LEP 2013, zuletzt geändert am 01.06.2023 

• Die Marktgemeinde Erkheim gehört dem Regionalen Planungsverband Donau-Iller (Region 15) an und 
stellt nach dem „Regionalplan der Region Donau-Iller“ (in Kraft getreten am 21.12.2024) ein „Klein-
zentrum“ dar.  

• Die Gemeinde zählt gemäß den Zielen der Raumordnung und Landesplanung (Landesentwicklungspro-
gramm 2013, zuletzt geändert am 01.06.2023) zum „Allgemeinen Ländlichen Raum“. 

• Die Gemeinde liegt in etwa zwischen dem „Oberzentrum“ Memmingen und dem „Mittelzentrum“ Min-
delheim, die beide etwa 15 km von Erkheim entfernt sind. 

 

Zur Entwicklung und Ordnung des Ländlichen Raums ist bezogen auf das plangegenständliche Vorha-
ben v.a. auch folgender wichtiger Grundsatz formuliert (LEP 2.2.5(G)): 
„Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass 
• er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter entwickeln 

kann,  
• die Daseinsvorsorge in Umfang und Qualität gesichert und die erforderliche Infrastruktur weiterentwi-

ckelt wird,  
• seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Erreichbarkeit möglichst auch 

mit öffentlichen und nicht motorisierten Verkehrsmitteln versorgt sind,  
• er seine eigenständige, gewachsene Siedlungs-, Freiraum- und Wirtschaftsstruktur bewahren und wei-

terentwickeln kann  und  
• er seine landschaftliche und kulturelle Vielfalt sichern kann.“ 
 



Marktgemeinde Erkheim  3. Änderung bzw. Erweiterung Bebauungsplan „SÜDLICH DES SPORTHEIMS“ 
 
 

ENDFASSUNG mit Stand vom 23.09.2025 Seite 36 von 99 

 
 

 
 

Ausschnitt aus der Strukturkarte des LEP, Stand 01.06.2023, Grundkarte Stand 01.02.2015; ohne Maßstab 

 
A) Wesentliche Aussagen des LEP Bayern 2013 inkl. Fortschreibung aus den Jahren 2018, 2020 und 

2023 i.V.m. dem Planvorhaben (Auszug): 
 

• LEP 1.1.1 (Z) Schaffung oder Erhalt gleichwertiger Lebens- und Arbeitsbedingungen mit möglichst hoher 
Qualität in allen Teilräumen. Weiterentwicklung der Stärken und Potenziale der Teilräume. Beitrag aller 
überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen zur Verwirklichung dieses Ziels.  

• LEP 1.1.1 (G) Hierfür insbesondere Schaffung und Erhalt der Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereit-
stellung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Wohnraum sowie Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zur 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen.  

• LEP 1.1.2 (Z): Nachhaltige Raumentwicklung; „Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und 
seinen Teilräumen ist nachhaltig zu gestalten.“  

• LEP 1.1.3 (G) Verminderung des Ressourcenverbrauchs in allen Landesteilen; unvermeidbare Eingriffe sol-
len ressourcenschonend erfolgen. 

• LEP 3.1 (G) Anwendung flächensparender Siedlungs- und Erschließungsformen unter Berücksichtigung der 
ortsspezifischen Gegebenheiten. 

• LEP 3.1 (G) Ausrichtung der Ausweisung von Bauflächen an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter 
besonderer Berücksichtigung des demographischen Wandels und seiner Folgen. 

• LEP 3.3: Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot;  
• LEP 3.3 (G) "Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige Siedlungs-

struktur sollen vermieden werden." zudem: (Z) Ausweisung neuer Siedlungsflächen möglichst in Anbindung 
an geeignete Siedlungseinheiten. 

• LEP 5.1 (G) Erhalt und Verbesserung der Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbeson-
dere für die leistungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- und 
Dienstleistungsbetriebe. 

• LEP 7.1.5 (G) „Ökologisch bedeutsame Naturräume sollen erhalten und entwickelt werden. Insbesondere 
sollen (…) ökologisch wertvolle Grünlandbereiche erhalten und vermehrt (…) werden. 
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B) Wesentliche Ziele / Grundsätze aus dem Regionalplan Donau-Iller (Region 15), in Kraft getreten am 
21.12.2024 bezogen auf das Planvorhaben (Auszug): 
 

 
 

Ausschnitt aus der Raumnutzungskarte des Regionalplans Donau-Iller, mit Kennzeichnung der Lage sowohl des Plangebietes als 
auch den i.V.m. dem Planvorhaben festgesetzten „gebietsexternen“ Ausgleichsflächen sowie Ersatz-Biotopflächen; ohne Maßstab 
 
• B I 3 G (1) Die Inanspruchnahme von Böden für Siedlungs-, Infrastruktur- und sonstige bodenbeeinträchti-

gende Zwecke soll auf das unbedingt notwendige Maß begrenzt werden. Die natürlichen Bodenfunktionen 
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sollen erhalten und, wo erforderlich, wenn möglich wiederhergestellt werden. Bodenbelastungen sollen ge-
mindert werden.  

• B III 1 G (3) Die weitere Siedlungstätigkeit soll sowohl im Wohnsiedlungsbereich als auch im gewerblichen 
Siedlungsbereich zur Stärkung des ländlichen, insbesondere strukturschwachen Raumes der Region Donau-
Iller beitragen. Die Eigenständigkeit des ländlichen Raumes soll erhalten und ausgebaut werden. 

• B III 1 Z (4) Eine Zersiedelung der Landschaft soll verhindert werden, indem besonders exponierte und weithin 
einsehbare Landschaftsteile wie landschaftsbestimmende Höhenrücken, Kuppen und die Hanglagen der die 
Landschaft der Region prägenden Flusstäler grundsätzlich von einer Bebauung freigehalten werden.  

• B III 1 G (5) Bei der Planung neuer Wohn- und Gewerbegebiete soll unter Berücksichtigung der ortsspezifi-
schen Gegebenheiten auf eine flächensparende Bauweise geachtet werden. 

• B III 1 Z (6) Bei der Siedlungsentwicklung sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung möglichst 
vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung nicht zur Verfügung 
stehen.  

• B I 1 G (2) Zur Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und der ökologischen Vielfalt sollen die 
Belange von Naturschutz und Landschaftspflege bei allen raumbeanspruchenden Planungen und Maßnah-
men berücksichtigt werden.  

• B I 1 G (8) Großflächige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach Naturschutzrecht sollen in der Region 
bevorzugt innerhalb der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege zur weiteren 
Verbesserung ihrer Biotopvernetzungsfunktionen und biologischen Vielfalt umgesetzt werden. Kleinflächi-
gere Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sollen zur Schaffung einer Mindestausstattung naturnaher Flächen 
und zur Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt auch in den anderen, nicht als Vorbehalts- oder 
Vorranggebiete für Naturschutz- und Landschaftspflege festgesetzten Gebieten umgesetzt werden. 

 
3.4.2 Prüfung von Standortalternativen 

Die gegenständliche Planung stellt – wie bereits unter Ziffer 1. dieser Begründung „Anlass und Planungs-
ziel“ beschrieben – eine aus gesamtplanerischer Sicht in jeglicher Hinsicht als zielführend erachtete Arron-
dierung / Vervollständigung der bereits bestehenden Gewerbegebietsflächen im Südwesten von Erkheim 
südlich des Sportheims dar. Zudem ist das Planvorhaben übergeordnet im Rahmen der vorbereiten-
den Bauleitplanung bzw. des rechtswirksamen Flächennutzungsplans bereits „planungsrechtlich 
eingeleitet“. Das Vorhabengebiet ist insbesondere auch aufgrund der baulichen Bestands- und sehr guten 
Erschließungssituation durch die Lage am Ortsrand und direkt entlang der „Memminger Straße“  – anschlie-
ßend an die bereits bestehenden Gewerbegebietsflächen – sowie die unmittelbare Nähe zur Autobahn-
Anschlussstelle „Erkheim“, für eine weiterführende gewerbliche Entwicklung hervorragend geeignet bzw. 
aus ortsplanerisch-städtebaulicher Sicht als ein hierfür überaus prädestinierter Standort zu bewerten.  
Außerdem handelt es sich bei den Plangebietsflächen um wiederverfüllte vormalige Kiesabbauflächen. 
Auch die damit evtl. verbundenen Vorbelastungen des Gebietes sprechen neben den potentiellen Beein-
trächtigungen aufgrund der Nähe zur Autobahn BAB 96 für die grundsätzliche Eignung des Standortes 
i.V.m. einer intensiven gewerblichen Nutzung.  

Allerdings ist vorliegend im Zusammenhang mit der Eignung bzw. einer entspr. umfangreichen Bebauung 
des Gebietes insb. auch die naturschutzfachliche Wertigkeit großer Teilflächenbereiche des Grundstückes 
mit der Flurnummer 769 der Gemarkung Erkheim festzuhalten bzw. als wesentlicher Belang in die gesamt-
planerische Abwägung mit einzubeziehen. So ist i.V.m. dem Planvorhaben die Überplanung bzw. Überbau-
ung und damit der Verlust einer nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG geschützten Biotopfläche bzw. von 
artenreichen Extensivwiesen verbunden (Biotoptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / 
Lebensraumtyp (LRT) nach BayKompV: G214 „Artenreiches Extensivgrünland“). Durch entsprechende Aus-
gleichsmaßnahmen bzw. die Herstellung von entspr. geeigneten Ersatz-Biotopflächen im Bereich des 
Ökoflächenkomplexes „Wasenmoos“ (s. § 10.1 der textlichen Festsetzungen sowie nachfolgende Ziffer 9. 
dieser Begründung), deren Festlegung in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landratsamtes Unterallgäu erfolgten und erfolgen, kann jedoch diesbezüglich aus naturschutzrechtlicher 
Sicht eine vollständige Kompensation erreicht werden. Dies erfolgt dabei zudem in einem Gebietsumgriff, 
der als Teil des „Biotopvernetzungskonzeptes entlang des Haselbachs“ für Ausgleichsmaßnahmen sowie 
allgemein für Maßnahmen zur Aufwertung / Optimierung und generellen Weiterentwicklung von Natur und 
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Landschaft überaus prädestiniert ist. 
Alternative Standorte für ein Gewerbe(teil)gebiet im vorliegenden Flächenumfang mit aus gesamtplaneri-

scher Sicht ähnlich günstigen Voraussetzungen / Standort-Vorzügen wären auf dem Gebiet der Gemeinde 
im Bereich des „Gewerbegebietes südlich der A 96“ zwar grundsätzlich (rein flächenmäßig - unabhängig 
von einer genaueren Standort-Betrachtung u.a. der Grundstücksverfügbarkeiten für die Marktgemeinde) 
vorhanden, jedoch ist an dieser Stelle insbesondere erneut darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde mit 
dem gegenständlichen Planvorhaben v.a. auch den Planungen für den erforderlichen Ausbau / die Erwei-
terung und Fortentwicklung des Firmengeländes der unmittelbar östlich der Plangebietsflächen benachbart 
ortsansässigen Unternehmens aus dem Bereich der Metallverarbeitung Rechnung trägt. Ein hierfür bzw. für 
dieses Vorhaben gleichwertig oder besser geeigneter Standort ist im Gemeindegebiet nach aktuellem 
Kenntnisstand insbesondere vor dem Hintergrund der ökonomischen und betriebsorganisatorischen Zu-
sammenhänge und Zwänge der zur Fortentwicklung anstehenden Firma selbst, etc. im Ergebnis nicht vor-
handen.  

Des Weiteren ist festzustellen, dass i.V.m. dem Planvorhaben aus gesamtplanerischer Sicht in Besonde-
rem auch eine zielführende Baugebiets-Arrondierung / Vervollständigung des südwestlichen Teilbereiches 
des Gesamt-Gewerbegebietes am gegenständlichen Ortsrandbereich im Südwesten von Erkheim ange-
strebt wird und damit zugleich insb. auch die Möglichkeit für eine wünschenswerte weitere Aufwertung / 
Optimierung des Umfelds im Bereich der vorliegend besonderen Standortsituation am direkten Ortsein-
gangsbereich entlang der „Memminger Straße“ bzw. des örtlichen Autobahn-Zubringers erfolgt. Außerdem 
wird im Zuge des Planung entlang der „Memminger Straße“ selbst ein ausreichend dimensionierter öffentli-
cher Straßenraum für eine den situativen Erfordernissen entsprechende, bedarfsgerechte und hinreichend 
leistungsfähige (zukunftsträchtige) Erschließungssituation sichergestellt, inkl. Berücksichtigung der vorlie-
gend (auch künftig) zu erwartenden flächengebundenen Nutzungs-Funktionen im öffentlichen Raum, wie 
z.B. die potentielle Errichtung von Fuß- & Radwegeflächen oder eines Fahrbahnteilers, etc..  

Nicht zuletzt erfolgt im gesamtplanerischen Kontext mit Blick auf eine zielführende Planungskonzeption 
die Umsetzung einer situativ-bedarfsgerechten, qualitätsvollen Anlagen- bzw. Baugebietseingrünung  – ins-
besondere nach Richtung Süden und Westen, gegenüber den naturschutzfachlich vergleichsweise hoch-
wertigen Flächen der südlich angrenzenden vormaligen Kiesabbauflächen sowie des westlich gelegenen 
Ausgleichsflächen-Komplexes (entstanden i.V.m. dem Bau der BAB 96). 
 

Im Ergebnis ist im gegenständlichen Planungsfall ein anderer / alternativer Standort für die zur Ausweisung 
anstehende Gewerbegebietsfläche in Abwägung der Gesamtheit der vorliegend zu berücksichtigenden 
städtebaulich-gesamtplanerischen Belange nicht zielführend bzw. relevant. 

 
• Fazit bzgl. Prüfung von Standortalternativen: 

Der verfahrensgegenständlichen 3. Änderung bzw. Erweiterung des Bebauungsplans „Südlich des Sport-
heims“ stehen nach derzeitigem Sachstand keine einschlägigen Inhalte der Raumordnung und Landespla-
nung entgegen.  
Auf die Entwicklung aus den Darstellungen des rechtswirksamen FNP und die Berücksichtigung des Ent-
wicklungsgebots wird erneut hingewiesen. 

Insbesondere durch den direkten räumlich-funktionalen Zusammenhang mit den östlich angrenzenden, 
bereits bestehenden Gewerbegebietsflächen (bzw. dem Firmengelände eines ortsansässigen mittelständi-
schen Unternehmens) sowie die räumliche Lage zur BAB 96 und v.a. auch die vorliegend besondere Stand-
ortsituation am direkten südwestlichen Ortseingangsbereich entlang der „Memminger Straße“ bzw. des ört-
lichen Autobahn-Zubringers, befindet sich das Plangebiet aus ortsplanerisch-städtebaulicher Sicht vollum-
fänglich in einem Flächenbereich / Teilgebiet der Gemeinde, welcher für eine Entwicklung als Gewerbege-
biet mit einer vergleichsweise sehr intensiven Flächennutzung als grundsätzlich überaus prädestiniert bzw. 
hervorragend geeignet zu bewerten ist. Die mit dem Planvorhaben vorliegend verbundenen (besonderen) 
naturschutzfachlich / -rechtlichen Erfordernisse können in enger Abstimmung mit der Unteren 
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Naturschutzbehörde des Landratsamtes Unterallgäu durch entsprechend geeignete Ausgleichs- bzw. Er-
satz-Maßnahmen abschließend vollumfänglich kompensiert werden.  

Insgesamt handelt es sich bei dem Planvorhaben aus gesamtplanerischer Sicht um eine zielführende 
Arrondierung bzw. Vervollständigung eines bereits bestehenden Gesamt-Gewerbegebietes. Zudem erfolgt 
am gegenständlichen Ortsrandbereich bzw. im Umgriff des direkten Ortseingangsbereiches entlang der 
„Memminger Straße“ (des örtlichen Autobahn-Zubringers) im gesamtplanerischen Kontext zugleich auch 
die Möglichkeit v.a. für eine wünschenswerte weitere Aufwertung / Optimierung des Umfelds im Bereich 
dieser gegenständlich besonderen Standortsituation. 
Damit setzt die Gemeinde im Rahmen der gegenständlichen Planung im Wesentlichen insbesondere die 
Zielsetzungen / Vorgaben des LEP 3.1 (G) bzw. die Anwendung flächensparender Siedlungs- und Erschlie-
ßungsformen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten sowie auch des LEP 3.3 (Z) bzw. 
die Ausweisung von (neuen) Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten um. 
 

Im Ergebnis erfolgt mit dem Planvorhaben bzw. mit der entsprechenden bauleitplanerischen Entwicklung 
der Baugebietsflächen am gegenständlichen Standort eine konsequente Berücksichtigung und Nutzung der 
vorhandenen gemeindlichen Flächen- und Erschließungspotentiale, welche vorliegend zudem insb. auch 
für die mittel- bis langfristige Standortsicherung eines bereits auf den unmittelbar benachbarten Flächen 
ortsansässigen mittelständischen Gewerbebetriebes dienen. Das Vorhaben dient damit einer situativ-be-
darfsgerechten, zielgerichteten sowie zukunftsträchtigen Baugebietsentwicklung und somit insgesamt v.a. 
auch der weiterführenden Sicherung und Entwicklung der gewerblichen Funktionsfähigkeit der Marktge-
meinde Erkheim. 
Zudem ist das Planvorhaben übergeordnet im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung bzw. des 
rechtswirksamen Flächennutzungsplans bereits „planungsrechtlich eingeleitet“. 
 

Die gegenständliche Planung wird damit den Zielen und Grundsätzen des Landesentwicklungsprogramms 
sowie des Regionalplans bzw. der Raumordnung und Landesplanung weitreichend gerecht. 
 

3.4.3 Prüfung alternativer Planungskonzeptionen / -Varianten 
Im Rahmen des gegenständlichen Bauleitplanverfahrens erscheinen ebenfalls grundlegende Planungsal-
ternativen / -varianten gerade auch im Hinblick auf die vorliegend getroffene „Festsetzungskulisse“ der we-
sentlichen planungsrechtlichen Festsetzungsinhalte nicht zielführend bzw. nicht relevant zu sein.  
Es ist mit Blick auf den vorliegenden Planungsfall grundsätzlich festzuhalten, dass im Vorfeld des Planauf-
stellungsverfahrens  - zudem über einen längeren Zeitraum hinweg -  bereits ein vergleichsweise umfang-
reicher, intensiv erörterter und begleiteter (vorgezogener) Planungsprozess bzgl. gesamtplanerisch geeig-
neter Konzeptions-Varianten auf Grundlage der vorliegend besonderen Rahmenbedingungen und  
Planungs-Erfordernisse bzw. -Belange stattfand, in welchem im Hinblick auf eine aus gesamtplanerischer 
Sicht (bezogen auf die Lage / Standortsituation) möglichst gebietsverträgliche sowie zugleich auch bedarfs-
gerechte, zweckmäßig-zielführende Planungskonzeption zudem auch alternative Planungsmöglichkeiten / 
-varianten fortwährend und eingehend durch die Gemeinde erörtert und geprüft wurden. Diese intensive 
Beratung und fortwährende Erörterung / Prüfung bzw. stete Auseinandersetzung mit der planungskonzep-
tionellen Situation erfolgte teils bzw. in hierfür relevanten Punkten, darunter insb. auch bzgl. des Maßes der 
baulichen Nutzung und der Ausweisung der Überbaubaren Grundstücksflächen / Baugrenzen, u.a. auch 
unter Beteiligung der Flächeneigentümer bzw. der im Eigentum der Flächen stehenden ortsansässigen mit-
telständischen Betriebe. In diesem Kontext ist anzumerken, dass bereits im Jahr 2020 eine städtebauliche 
Vorplanung / Planungskonzeption für eine am gegenständlichen Standort mögliche gesamtgebietsverträg-
liche Baugebietserweiterung bzw. -fortentwicklung erstellt und intensiv erörtert worden war. 
 

Damit einhergehend fanden gerade mit Blick auf die gegenständlich besonderen Standortverhältnisse im 
Verlauf dieses Planungsprozesses zu (veränderten) Sachstands-Informationen insb. in Bezug auf die An-
forderungen der naturschutzfachlichen / -rechtlichen Belange sowie auch hinsichtlich der Belange des Bo-
denschutzes auch insg. zahlreiche (Vor-)Abstimmungen in Besonderem mit den Sachgebieten Untere 
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Naturschutzbehörde sowie Bodenschutz des Landratsamtes Unterallgäu statt; - vorrangig mit der Zielset-
zung (evtl.) Beeinträchtigungen v.a. gegenüber den Schutzgütern „Flora, Fauna und biologische Vielfalt“ 
sowie „Boden“, „Wasser“ und „Mensch“ möglichst zu vermeiden oder zumindest weitreichend / bestmöglich 
zu verringern. 

So wurden beispielsweise bereits ab dem Herbst 2021 mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landrat-
samtes Unterallgäu die Situation der mit dem Planvorhaben vorliegend verbundenen (besonderen) natur-
schutzfachlich / -rechtlichen Erfordernisse und entsprechende Vorgehensweisen sowie alternative Pla-
nungsmöglichkeiten / -varianten eingehend geprüft und erörtert. Zudem wurde (in der Folge) im Zuge des 
Aufstellungsverfahrens in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Unterallgäu 
ein gesonderter Fachbeitrag zur naturschutzfachlichen Bewertung des Großteils der Vorhabenflächen 
erstellt, welches zu einer entsprechenden Anpassung der Planungsinhalte / Gesamt-Planungskonzeption 
führte (Unterlage mit Bezeichnung „Floristische Bewertung der Flur-Nr. 769 & TF 769/2 Gde. & Gmkg. Erk-
heim, Lkr. Unterallgäu“ mit Stand Juni 2022; erstellt von Diplom-Biologe Peter Harsch, 87448 Waltenhofen). 

Darüber hinaus ging auf Grundlage dieses intensiven Planungs- / Vorabstimmungsprozesses insb. auch 
als ein weiteres bedeutendes Ergebnis hervor, dass mit Blick auf die vorliegend bestehenden, besonderen 
Belange des Artenschutzes im Süden des PG die Festsetzung einer durchgehend 8 m breiten „öffentlichen 
Grünfläche mit Zweckbestimmung „Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphibien““ mit entsprechend geeig-
neten Ausgestaltungs- sowie Pflegemaßnahmen erfolgte, zur Sicherstellung der (auch) künftigen Aufrecht-
erhaltung / Funktionalität des dort vorhandenen potentiellen Amphibien-Habitats (diesbezüglich wird v.a. auf 
§ 10.2 der „Festsetzungen durch Text“ verwiesen). 

Ein weiterer i.V.m. dem gegenständlichen Planvorhaben zu berücksichtigender bzw. in besonderem Maße 
relevanter Belang stellte aufgrund der besonderen Standort-Historie die „Altlastenthematik“ und damit ein-
hergehend insb. der Boden- und Grundwasserschutz dar. So sind die Plangebietsflächen abgesehen von 
dem innerhalb des Geltungsbereichs gelegenen Abschnitt der bestehenden Verkehrsflächen der „Memmin-
ger Straße“ (Teilfläche Fl.-Nr. 807/2) aufgrund der vorliegend besonderen Historie am Standort der zwi-
schenzeitlich wiederverfüllten Kiesabbauflächen südlich der „Memminger Straße“  - wie dies auch bereits 
sowohl im gemeindlichen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2002 als auch im betreffenden Gebietsumgriff 
der bestandskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Südlich des Sportheims“ in der Fassung vom 
05.04.2012 erfolgte -  in der Planung dementsprechend als „Flächen, deren Böden mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind bzw. sein können (Altlasten- & Altablagerungsverdachtsflächen)“ nachrichtlich- 
informativ gekennzeichnet. Es handelt sich dabei um die Grundstücke bzw. Grundstücksteilflächen der Fl.-
Nrn. 769, 769/2, 776/2 und 776/8, jeweils der Gemarkung Erkheim (weiterführend wird insb. auf die Ziffer 
4.1.1 der textlichen Hinweise verwiesen).  
Auch diesbezüglich fanden gegenständlich deshalb bereits frühzeitig (u.a. insbesondere im Frühjahr 2023) 
und fortwährend (zuletzt mit Schreiben vom 12.02.2025) betreffende Abstimmungen mit dem Sachgebiet 
Bodenschutz des Landratsamtes zu den vorliegenden Erkenntnissen bzw. der Berücksichtigung der betref-
fenden Belange in den verfahrensgegenständlichen Planunterlagen statt.  
 

• Fazit bzgl. Prüfung von Planungsalternativen: 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass im Vorfeld des Planaufstellungsverfahrens bereits ein vergleichsweise 
umfangreicher, intensiv erörterter und begleiteter (vorgezogener) Planungsprozess  - zudem über einen 
längeren Zeitraum hinweg -  auf Grundlage der vorliegend besonderen Rahmenbedingungen stattfand, in 
welchem im Hinblick auf eine aus gesamtplanerischer Sicht möglichst gebietsverträgliche sowie zugleich 
auch bedarfsgerechte, zweckmäßig-zielführende Planungskonzeption zudem auch alternative Planungs-
möglichkeiten / -varianten fortwährend und eingehend geprüft wurden. 
 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass auf Grundlage dieses besonderen, vergleichsweise intensiv begleiteten 
Planungsprozesses gegenständlich eine (darüber hinausgehend / noch) weiterführende Untersuchung von 
Planungsalternativen / -Varianten, insb. auch im Hinblick auf die wesentlichen planungsrechtlichen Festset-
zungsinhalte im vorliegenden Planungsfall ausnahmsweise nicht als zielführend bzw. relevant anzusehen 
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ist. Diese wurden im gesamtplanerischen Kontext bereits im Vorfeld bzw. im Rahmen des ausführlichen 
Planungsprozesses eingehend sowie in einem abschließend ausreichenden Umfang geprüft, und die ent-
sprechenden Ergebnisse in Abwägung aller im gegenständlichen Planaufstellung zu berücksichtigenden, 
relevanten Belange in der vorliegenden Planung bestmöglich integriert. 

Die vorliegende Planungskonzeption berücksichtigt deshalb aus gesamtplanerischer Sicht auf der einen 
Seite eine zielführende Festlegung der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für eine situativ-bedarfs-
gerechte und nachhaltige bzw. möglichst weitreichend zukunftsträchtige Fortentwicklung der Plangebiets-
flächen am gegenständlichen Standort im südwestlichen Ortsrandbereich von Erkheim bzw. im Umgriff des 
direkten Ortseingangsbereiches entlang der „Memminger Straße“;  - und wird auf der anderen Seite den 
Erfordernissen der besonderen örtlichen Bestandssituation i.V.m. insbesondere den Belangen des Arten- 
und Naturschutzes sowie auch des Bodenschutzes bestmöglich und weitreichend gerecht! 
Des Weiteren wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auf den Gewerbegebietsflächen 
der gegenständlichen Planung, hinsichtlich der gesamtplanerischen Zielsetzung sowie der Erfordernis (die 
sich zudem aus der aktuellen Rechtsprechung ergibt) die Entstehung unzulässiger Einzelhandelsagglome-
rationen im PG auszuschließen, eine generelle Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben ausgeschlossen 
wird (s. § 2.2.1 der Festsetzungen durch Text). 

 

Das Planvorhaben ist damit als bedarfsgerechte sowie mit der Charakteristik der Bestandssituation weitrei-
chend verträgliche Maßnahme anzusprechen. 

 
 
 
4. Bestandssituation und Auswirkungen auf die Umweltschutzgüter 
 
4.1 Realnutzung / vorhandene Strukturen 

Das Vorhabengebiet befindet sich am südwestlichen Ortsrandbereich von Erkheim, entlang der „Memmin-
ger Straße“ (Zubringerstraße zur benachbart gelegenen Autobahnanschlussstelle der BAB 96), direkt west-
lich angrenzend an den Geltungsbereich des bestandskräftigen Plangebietes der 2. Änderung des Bebau-
ungsplans „Südlich des Sportheims“ aus dem Jahr 2012. 
Das Plangebiet (PG) umfasst neben einem Abschnitt der „Memminger Straße“ (mit Fahrbahn und Bankett-
Bereichen bzw. sonst. Nebenflächen sowie einem nördlich begleitenden, insg. allerdings nur sehr schmal 
ausgeprägten Fuß- / Radweg), den südlich daran angrenzenden, bislang unbebauten Bereich am Standort 
einer vormaligen, zwischenzeitlich komplett wiederverfüllten Kiesabbaufläche (dort erfolgte ab dem Jahr 
1992 ein Kiesabbau bis in die Grundwasserzone). Bezüglich dieser besonderen Standort-Historie und der 
Sachlage zur „Altlastenthematik“ wird weiterführend u.a. auf die Inhalte der Ziffern 2.1 und 4.1.1 der Hin-
weise durch Text sowie die nachfolgende Ziffer 4.2.3 dieser Begründung verwiesen. 
 

§ Der westliche Teilbereich der Plangebietsflächen im Umgriff der Fl.-Nr. 769 ist mit einem ca. 1,8 / 2 m 
hohen Maschendrahtzaun umgeben und weist aufgrund der fachlich-rechtlichen Erfordernisse i.V.m. der 
Nachfolgenutzung am vorliegend besonderen Standort im Wesentlichen eine vergleichsweise extensive 
Grünlandnutzung auf. Infolge der standörtlich-besonderen Untergrundsituation und dieser Flächennutzung 
hat sich dort im Ergebnis eine Grünlandfläche mit entspr. Biotop-Charakter bzw. eine Biotopfläche geschützt 
nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG entwickelt (artenreiche Extensivwiesen - 
Biotoptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp (LRT) nach BayKompV: 
G214 „Artenreiches Extensivgrünland“). Dies wurde durch einen im Vorfeld des Planaufstellungsverfahrens 
erstellten, gesonderten Fachbeitrag zur naturschutzfachlichen Bewertung aufgezeigt / bestätigt (Unterlage 
mit Bezeichnung „Floristische Bewertung der Flur-Nr. 769 & TF 769/2 Gde. & Gmkg. Erkheim, Lkr. Unter-
allgäu“ mit Stand Juni 2022; erstellt von Diplom-Biologe Peter Harsch, 87448 Waltenhofen). Der Fachbeitrag 
kann im Rahmen der Beteiligungsschritte gem. §§ 3 Abs. 1 und 3 Abs. 2 BauGB des Planaufstellungsver-
fahrens bei der Marktgemeinde Erkheim eingesehen werden. 



Marktgemeinde Erkheim  3. Änderung bzw. Erweiterung Bebauungsplan „SÜDLICH DES SPORTHEIMS“ 
 
 

ENDFASSUNG mit Stand vom 23.09.2025 Seite 43 von 99 

Daneben wird der Gebiets-Umgriff des westlichen Teilbereichs des PG geprägt durch eine am Westrand 
der Fl.-Nr. 769 vorhandene Rund 6/8 bis 10 m breite sowie ca. 60 m lange Gehölzstruktur (teils bestehend 
aus Gehölzen mittleren Alters), deren Fortbestand / vollumfänglicher Erhalt im Zuge der gegenständlichen 
Planung planungsrechtlich gesichert wird.  

Des Weiteren ist am Südrand (bzw. im direkten Anschluss an die vorbeschriebene Umzäunung der Flä-
chen des Grundstückes Fl.-Nr. 769) auf der innerhalb des Geltungsbereichs der Planung gelegenen Teilflä-
che des Grundstückes Fl.-Nr. 769/2 eine Ruderalfläche mit bereichsweisen Nutzungen als Ablagerungs- / 
Zwischenlagerungsfläche für Bodenaushub und Kies sowie insb. auch als Flächen für die Be- / Umfahrung, 
Pflege bzw. Unterhalt, etc. der südlich angrenzenden ehem. Kiesabbauflächen vorhanden. Aufgrund von 
Bestandssituation / Beschaffenheit und bisherigen Nutzungsverhältnissen sind auf dieser Grundstücks-Teil-
fläche an einigen Stellen im Bestand etwas eingetiefte bzw. teils flach-muldenartig ausgeprägte, wechsel-
feuchte bis temporäre vernässte Bereiche vorzufinden. Entsprechend erging im Rahmen des Planungspro-
zesses durch die Untere Naturschutzbehörde der Hinweis, dass vorliegend aus artenschutzfachlich- / recht-
licher Sicht bzgl. dieser Geländestrukturen bzw. damit verbundener möglicher Auswirkungen zusätzlich die 
Belange i.V.m. einer potentiellen Besiedelung von Amphibien (potent. Habitate insbesondere für die "Pio-
nierarten" Gelbbauchunke und Kreuzkröte) mit zu berücksichtigen / abzuhandeln sind. 

 

§ Der östliche Teilbereich der Plangebietsflächen im Umgriff der Fl.-Nrn. 776/8 und einer TF von 776/2 
(unmittelbar entlang der „Memminger Straße“) liegt innerhalb bzw. ist geprägt durch das mit einem Rund  
2 m hohen Stabgitterzaun umgebene Betriebsgelände des ortsansässigen Unternehmens (aus dem Bereich 
der Metallverarbeitung). Entlang der „Memminger Straße“ ist der Flächenumgriff bis inkl. der östlich gelege-
nen Betriebszufahrt (Schiebetor-Anlage) mit in das PG einbezogen.  

Des Weiteren sind im Vorhabengebiet umfangreichere asphaltierte Zuwegungs-, Hof- / Platzflächen sowie 
gekieste / geschotterte Stellplatz-, Rangier- / Lagerflächen, etc. vorhanden; - hochbauliche Anlagen befin-
den sich allerdings nicht innerhalb der Plangebietsflächen. Auf den übrigen Flächen findet eine vergleichs-
weise intensive Grünflächen-Nutzung statt, entlang der Ränder und insbesondere größerflächig im nördli-
chen Bereich sind Geländesenken / -mulden zur Niederschlagswasser-Behandlung vorhanden. 

Als nennenswerte Gehölze sind im Norden entlang der „Memminger Straße“ eine Weide mittleren Alters 
sowie weitere vorrangig Weiden jüngeren Alters in den Randbereichen im Süden des Betriebsgeländes 
vorzufinden. 
 

Im Osten wird das PG durch die bestehende gewerbliche Bebauung des ortsansässigen Unternehmens 
begrenzt und nach Richtung Süden durch einen (weiteren) Teilbereich der vormaligen großflächigen Kie-
sabbauflächen, der nicht wiederverfüllte wurde und sich im Eigentum der Marktgemeinde Erkheim befindet. 
Entlang der Böschungsbereiche dieser ehem. Kiesgrube, in der teils großflächig das Grundwasser ansteht, 
sind durch Sukzession entstandene Gehölzstrukturen vorhanden (geprägt vorrangig durch Birken und Wei-
den). Die Kiesgrube ist zudem als Biotop kartiert sowie im ABSP als Fläche verzeichnet. Außerdem wurde 
im Zuge der 5. und 8. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet südlich der A96“ aus den Jahren 
2018 bzw. 2019 der Großteil der oberhalb des Grundwassers gelegenen bzw. nicht überschwemmten ehem. 
Kiesabbauflächen für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zur Herstellung eines Ersatzhabitats (CEF-
Maßnahme) i.V.m. den Arten/-gruppen Flussregenpfeifer, Reptilien / v.a. Zauneidechsen und Amphibien 
herangezogen bzw. entsprechend festgesetzt. 

Nördlich bzw. gegenüberliegend der „Memminger Straße“ befinden sich landwirtschaftlich intensiv ge-
nutzte Grundstücke sowie nordöstlich die umfangreichen Flächen des Sportgeländes des TV Erkheim. 
Westlich benachbart der Vorhabenflächen, getrennt durch einen Flur- / Wirtschaftsweg, grenzen Aus-
gleichsflächen an („Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft“), welche i.V.m. dem Bau der BAB 96 festgelegt bzw. in der Folge entspr. umgesetzt und entwi-
ckelt wurden. 
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4.2 Bestandssituation für Natur und Umwelt  
Detaillierte Aussagen zur Bestandssituation und zur Bewertung der einzelnen Umweltschutzgüter des Vor-
habenbereichs und darunter insbesondere zu den Flächenbereichen, die überplant bzw. für eine Überbau-
ung herangezogenen werden, finden sich bezüglich der Schutzgüter Fläche, Boden, Wasser, Klima/Luft, 
Flora, Fauna und biologische Vielfalt, Mensch (Immissionsschutz und Erholung), Landschaftsbild sowie Kul-
tur- und Sachgüter im anhängigen Umweltbericht. Dieser ist Bestandteil der gegenständlichen Begründung.  
Nachfolgend werden deshalb lediglich die wichtigsten Eckpunkte zur Bestandssituation innerhalb des Plan-
gebietes (PG) und dessen näheren räumlich-funktionalen Umgriff dargestellt und kurz beschrieben.  
 

4.2.1 Naturräumliche Einordnung 
Die Gemeinde Erkheim befindet sich im naturräumlichen Bereich der “Riedellandschaft der Iller-Lech-Schot-
terplatten“ (046), einer Untereinheit der “Donau-Iller-Lech-Platten“ (04). Die Landschaft der Naturraumein-
heit wurde durch den Schmelzwasserabfluss nach den Eiszeiten zur Donau hin geprägt. Die wichtigsten 
Landschaftsbestandteile sind die von Süden nach Norden verlaufenden Talräume der Fließgewässer und 
die zwischenliegenden tertiären (voreiszeitlichen), heute oft bewaldeten Höhenrücken, die so genannten 
Riedel. 
Neben dem Talraum der Östlichen Günz ist die zweite, landschaftsbilddominierende Formation des Ge-
meindegebietes der Riedelrücken der Älteren und Ältesten Deckenschotter. Der Höhenzug verläuft am öst-
lichen Gemeindegebietsrand von Knaus, Schorenwald, Erlenberg nach Arlesried. Die Hangbereiche sind 
durch Grabenerosion und Bäche, die den Hängen entspringen, zerfurcht und „wellenartig“ aufgelöst.  
 

Das im Südwesten von Erkheim gelegene Plangebiet selbst liegt westlich des engeren Talgrundbereiches 
der Östlichen Günz im Bereich der Niederterrasse (Digitale Geologische Karte von Bayern M 1:25.000). 

 
4.2.2 Baugrund / Beschaffenheit des Bodens, Grundwasserverhältnisse und Oberflächengewässer  

• Boden / Untergrund: Entsprechend der Lage des PG im Bereich der Niederterrasse westlich des Talgrundes 
der Östlichen Günz handelte! es sich bei den Böden, die in dem Gebiet ursprünglich vorgekommen sind, 
gem. der Übersichtsbodenkarte M 1:25.000 fast ausschließlich um Braunerde und Parabraunerde aus kies-
führendem Lehm (Deckschicht oder Verwitterungslehm) über Carbonatsandkies bis -schluffkies (Schotter). 
Aufgrund der vorstehend beschriebenen Standort-Historie / Nutzungsgeschichte bzw. den erfolgten Kiesab-
bau mit Wiederverfüllung sind in einem Großteil der Plangebietsflächen (im Wesentlichen bis auf die west-
lichen Randflächenbereiche und die Flächen im Umgriff entlang der „Memminger Straße“) sowohl der Boden 
als auch die darunter gelegenen Schmelzwasserschotter nicht mehr vorhanden. Mit welchem Material ge-
nau die (teilweise) Wiederverfüllung der Kiesgrube bzw. aller (Teil)Flächenbereiche des PG erfolgte, ist 
nach aktuellem Sachstand nicht abschließend (gesichert) bekannt. 
 

Auf die Hinweise zum Bodenschutz unter Ziffer 4.1 der textlichen Hinweise wird weiterführend verwiesen. 
 

• Topographische Verhältnisse: Das Geländeniveau im PG ist insgesamt als +/- eben zu bewerten bzw. be-
wegt sich im Wesentlichen konstant um ca. 599 m ü.NN (zwischen rund 598,5 m ü.NN und etwa 599,5 m 
ü.NN). Im äußersten Nordwesten / Bereich entlang der „Memminger Straße“ bewegt sich die Höhenlage in 
Richtung der 600,0 m ü.NN.  
In der südlich außerhalb des Plangebietes gelegenen Kiesgrube liegt der Wasserspiegel des an die Ober-
fläche tretenden Grundwassers zwischen Rund 593 und 594 m ü. NN. 
 

• Angaben zur Grundwassersituation: Konkrete Angaben zur Grundwassersituation liegen nach derzeitigem 
Kenntnisstand für den Bereich sowie den weiteren Umgriff des Plangebietes (PG) nicht vor. Grundwasser-
messstellen, auch in vergleichbarer räumlicher Lage bzw. mit Übertragbarkeit der Daten sind, gem. den 
einschlägigen Informationsdiensten der LfU nicht vorhanden.  
In der ehemaligen Kiesgrube direkt südlich des Plangebietes wurde das Grundwasser im Zuge des Kiesab-
baus freigelegt. Der Wasserspiegel liegt dort einige Meter (Rund 5 m bis 6 m) tiefer als die bestehende 
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(durch die Wiederverfüllung nach dem Kiesabbau hergestellte) Geländeoberfläche des gegenständlichen 
Plangebietes. 
 

Grundwasserschutz: Seit der Wiederverfüllung des Plangebietes wurde (vorrangig) bezogen auf das Grund-
stück Fl.-Nr. 769 das Grundwasser im Plangebiet bis zum Jahr 2017 qualitativ überwacht (durchgeführte 
jährliche Grundwasserkontrolluntersuchungen / hydrochemische Grundwasseruntersuchungen). Mit Schrei-
ben des Landratsamtes Unterallgäu, Sachgebiet Wasserrecht, vom 21.11.2017 erfolgte des behördliche 
Einverständnis, die qualitative Grundwasserüberwachung, welche bis zu diesem Zeitpunkt an zwei Mess-
stellen des Grundstückes Fl.-Nr. 769 stattgefunden hat, zu beenden. 
Weiterführend wird auf die Hinweise zum Grundwasserschutz insb, unter Ziffer 4.4 der textlichen Hinweise 
verwiesen. 
 

• Oberflächengewässer sind im PG selbst nicht vorhanden. Direkt südlich an das Vorhabengebiet anschlie-
ßend befindet sich ein nicht wiederverfüllter Teil der ehemaligen Kiesgrube, in der das Grundwasser ansteht; 
der Wasserspiegel dieses so entstandenen Gewässers liegt etwa 5 m bis 6 m tiefer als das Plangebiet. Die 
„Östliche Günz“ befindet sich etwa 800 m östlich des Plangebietes auf einer Höhe von rund 598 m ü.NN, 
etwa einen Meter tiefer als das Plangebiet (Höhenangaben gem. „BayernAtlas“ des Bayerischen Landes-
amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung). 
 

• Hochwasserschutz / Überschwemmungsgebiete: Die Plangebietsflächen befinden sich weder innerhalb des 
festgesetzten HQ100-Überschwemmungsgebiets der „Östlichen Günz“ (Überschwemmungsgebiet gem.  
§ 76 WHG), noch ist die Lage des Standortes gem. des „UmweltAtlas Naturgefahren“ des Bayer. Landes-
amtes für Umwelt im sog. wassersensibler Bereich verzeichnet.  
Auch die südlich des Plangebietes – etwa 5 m bis 6 m Meter tiefer liegende ehemalige Kiesabbaufläche 
besitzt bzgl. der Thematik Hochwasser i.V.m. dem gegenständlichen Planvorhaben keine Relevanz. 
 

• Hochwasserrisiken - Hochwasserereignis > HQ-100 / HQ-Extrem: Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, 
dass v.a. auch aufgrund von Lage / Standortsituation, Bestandsverhältnisse und Geländetopographie (da-
runter insb. auch das südlich angrenzende, nicht wiederverfüllte Kiesgrubenareal) bei einem über eine HQ-
100-Situation hinausgehenden Hochwasserereignis bzw. bei noch (deutlich) extremeren / extremen Hoch-
wasserereignissen > HQ-100 / HQ-Extrem, eine Überschwemmung des Gebietsumgriffs des PG zwar nach 
derzeitigem Sachstand grundsätzlich als unwahrscheinlich erscheint, jedoch dies letztlich nie abschließend 
ausgeschlossen werden kann (mit entsprechenden Auswirkungen, die ggf. ein mögliches Schadenpotential 
aufweisen / hervorrufen können)! 
 

• Oberflächenwasser & Starkniederschläge:  
Aufgrund von Lage und topographischen Verhältnissen im Umfeld des Standortes sind im “UmweltAtlas 
Bayern“ für den Bereich des Plangebietes in der „Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut“ des Bay-
erisches Landesamt für Umwelt sowohl das Vorhabengebiet selbst teils als potentielle Geländesenke und 
Aufstaubereich gekennzeichnet als auch im Süden des Plangebietes potentielle Fließwege bei Starkregen-
ereignissen mit erhöhtem bzw. starkem Abfluss dargestellt. Weiterführend wird auf die Inhalte der Ziffer 
11.2.4 der Begründung verwiesen. 
!Es ist nicht zuletzt auch deshalb ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass bei extremen Niederschlagsereig-
nissen / Wettersituationen auch eine diesbezügliche Gefahr durch ggf. wild abfließendes Oberflächenwas-
ser nicht / niemals abschließend ausgeschlossen werden kann (mit entsprechenden Auswirkungen, die ggf. 
ein mögliches Schadenpotential aufweisen / hervorrufen können)! 
Entwässerungseinrichtungen sind generell so auszulegen, dass Oberflächenwasser ggf. schadlos abgeführt 
werden kann. Hierzu sind Geländeveränderungen und der Bau von Entwässerungseinrichtungen so zu kon-
zipieren, dass eine (mögliche) Ableitung ggf. schadlos erfolgen kann. Es wird darauf hingewiesen, dass 
abfließendes Oberflächenwasser ggf. so abzuleiten ist, dass Dritte nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.  
 



Marktgemeinde Erkheim  3. Änderung bzw. Erweiterung Bebauungsplan „SÜDLICH DES SPORTHEIMS“ 
 
 

ENDFASSUNG mit Stand vom 23.09.2025 Seite 46 von 99 

4.2.3 Altlasten bzw. Altlastenverdachtsstandorte  
Abgesehen von dem innerhalb des Geltungsbereichs gelegenen Abschnitt der bestehenden Verkehrsflä-
chen der „Memminger Straße“ (Teilfläche Fl.-Nr. 807/2) sind die Plangebietsflächen aufgrund der vorliegend 
besonderen Historie am Standort der zwischenzeitlich wiederverfüllten Kiesabbauflächen südlich der „Mem-
minger Straße“  - wie dies auch bereits sowohl im gemeindlichen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2002 
als auch im betreffenden Gebietsumgriff der bestandskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Südlich 
des Sportheims“ in der Fassung vom 05.04.2012 erfolgte -  in der Planung dementsprechend als „Flächen, 
deren Böden mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind bzw. sein können (Altlasten- & Altablagerungs-
verdachtsflächen)“ nachrichtlich-informativ gekennzeichnet. 
 

Es handelt sich dabei um die Grundstücke bzw. Grundstücksteilflächen der Fl.-Nrn. 769, 769/2, 776/2 und 
776/8, jeweils der Gemarkung Erkheim. 
- Es ist darauf hinzuweisen, dass nach derzeitigem Sachstand die östlichen Flächenbereiche innerhalb 

des Plangebietes bzw. das Grundstück Fl.-Nr. 776/8 und die Grundstücksteilfläche Fl.-Nr. 776/2 seitens 
des Landratsamtes Unterallgäu unter der Nummer 77800046 im Bayer. Altlastenkataster verzeichnet 
sind (Landratsamt Unterallgäu, Sachgebiet Bodenschutz / Altlasten, Informationen zur Historie der Plan-
gebietsflächen bzgl. der Thematik Altlasten bzw. -verdacht sowie zur grundsätzlichen Handhabung der 
Sachlage / Sachstandssituation im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens; Abstimmung mit Stand 
vom 23./24.05.2023 im Rahmen der im Vorfeld des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
erfolgten Vorab-Anfrage bzgl. Informationen / aktueller Sachstände, etc.). 

- Demgegenüber ist der gesamte westliche Flächenbereich bzw. das Grundstück Fl.-Nr. 769 und die 
Grundstücksteilfläche Fl.-Nr. 769/2 zwar selbst nicht (mehr) im Altlastenkataster verzeichnet (in einem 
Schreiben des Landratsamtes Unterallgäu – SG Bodenschutz aus dem Jahr 2005 wurde mitgeteilt, dass 
die Fl.-Nr. 769 aus dem Altlastenkataster gelöscht werde). Allerdings bedeutet dies sowohl gem. des 
Schreibens des SG Bodenschutzes zum Status des Grundstückes Fl.-Nr. 769 vom 15.02.2016 als auch 
des aktuell vorliegenden Schreibens des SG Bodenschutzes vom 12.02.2025 nicht, dass generell eine 
„Altlastenfreistellung“ erteilt werden kann, „da nicht ausgeschlossen werden kann, daß eventuell doch 
schädliche Bodenveränderungen vorhanden sind, z.B. durch die Lagerung und den Umgang mit um-
weltgefährdenden Stoffen, durch einen uns nicht bekannten Unfall mit umweltgefährdenden Stoffen, 
durch unzulässige Ablagerungen oder ähnliches/sonstiges.“ 

Letztlich wurde nach aktuellem Sachstand bisher nicht weiterführend geprüft, mit welchem Material genau 
die (teilweise) Wiederverfüllung der Kiesabbauflächen / -grube bis Ende des Jahres 2015 erfolgte. 
 

Fazit:  Aufgrund dessen wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der weiterführenden Planungen bzw. 
auf Ebene des Baugenehmigungsverfahrens mit entsprechenden Auflagen / Nebenbestimmungen von Sei-
ten des Landratsamtes Unterallgäu – SG Bodenschutz (und ggf. des Sachgebietes Wasserrecht und / oder 
des Wasserwirtschaftsamtes Kempten) auf Grundlage der besonderen Standortsituation bzw. Historie der 
Plangebietsflächen zu rechnen ist. Die entsprechend erforderlichen Maßnahmen sind baubegleitend zu be-
rücksichtigen bzw. durchzuführen. 
Mit Blick auf die Vornutzung / Historie des Gebietes ist im gegenständlichen Fall besonders darauf hinzu-
weisen, dass die entspr. Anforderungen in Zusammenhang mit stattfindenden Erdbaumaßnahmen zwin-
gend zu beachten sind; die hierfür zur Wahrung der besonderen standörtlichen Belange des Bodenschutzes 
im Rahmen des verfahrensgegenständlichen Planvorhabens grundsätzlich zu berücksichtigenden Maßnah-
men wurden unter §§ 11.3 und 11.4 der Festsetzungen durch Text entsprechend in die Planung integriert.  
Zudem ist dabei gerade im östlichen Flächenbereich innerhalb des Plangebietes bzw. im Umgriff des Grund-
stückes Fl.-Nr. 776/8 und der Grundstücksteilfläche Fl.-Nr. 776/2 bei Erdarbeiten / Bodenaufschlüssen jeg-
licher Art darauf zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllungen, Altablagerungen o.Ä. angetroffen werden.  
 

Abschließend ist vorliegend ausdrücklich festzuhalten bzw. gilt generell, dass sofern bei Erd- und Aushub-
arbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine 
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schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, unverzüglich das Landratsamt Unterallgäu, Boden-
schutzbehörde, zu informieren (Mitteilungspflicht nach Art. 1, 12 Abs. 2 Bayerisches Bodenschutzgesetz) 
und das weitere Vorgehen abzustimmen ist. 

 

Den Belangen des Bodenschutzes / Bodenschutzrechts ist damit im Rahmen der verfahrensgegenständli-
chen Planung bzw. auf Ebene der vorliegenden verbindlichen Bauleitplanung / des Bebauungsplans den 
Erfordernissen entsprechend in einem abschließend ausreichenden Umfang Rechnung getragen.  

 
4.2.4 Schutzgebiete / Arten- und Biotopschutz / Flora und Fauna sowie biologische Vielfalt  

Bezüglich der Bestands- / Realnutzungssituation, vorliegend entspr. unterteilt in einen westlichen und östli-
chen Teilbereich der Plangebietsflächen, wird auf die Inhalte des vorstehenden Kapitels 4.1 „Realnutzung / 
vorhandene Strukturen“ verwiesen. 
• Innerhalb der Geltungsbereichsfläche befindet sich auf einem Großteil des Grundstücks  

Fl.-Nr. 769 der Gemarkung Erkheim eine nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG 
geschützte Biotopfläche (artenreiche Extensivwiesen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mähwie-
sen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp (LRT) nach BayKompV: G214 „Artenreiches Extensivgrünland“).  
Hierfür wurde ein gesonderter Fachbeitrag zur naturschutzfachlichen Bewertung erstellt (Unterlage mit 
Bezeichnung „Floristische Bewertung der Flur-Nr. 769 & TF 769/2 Gde. & Gmkg. Erkheim, Lkr. Unter-
allgäu“ mit Stand Juni 2022; erstellt von Diplom-Biologe Peter Harsch, 87448 Waltenhofen).  
Auf nachfolgende Ziffer 9.1 dieser Begründung wird diesbzgl. weiterführend verwiesen. 

• Aufgrund von Bestandssituation / Beschaffenheit und bisherigen Nutzungsverhältnissen der innerhalb 
des Geltungsbereichs der Planung gelegenen Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769/2 als Ruderalflä-
che mit bereichsweisen Nutzungen als Ablagerungs- / Zwischenlagerungsfläche für Bodenaushub und 
Kies sowie insb. auch als Flächen für die Be- / Umfahrung, Pflege bzw. Unterhalt, etc. der südlich an-
grenzenden ehem. Kiesabbauflächen, sind auf dieser Grundstücks-Teilfläche an einigen Stellen im Be-
stand etwas eingetiefte bzw. teils flach-muldenartig ausgeprägte, wechselfeuchte bis temporäre ver-
nässte Bereiche vorzufinden. 
Aufgrund dessen erging im Rahmen des Planungsprozesses durch die Untere Naturschutzbehörde der 
Hinweis, dass vorliegend aus artenschutzfachlich- / rechtlicher Sicht bzgl. dieser Geländestrukturen bzw. 
damit verbundener möglicher Auswirkungen zusätzlich die Belange i.V.m. einer potentiellen Besiedelung 
von Amphibien (potent. Habitate insbesondere für die "Pionierarten" Gelbbauchunke und Kreuzkröte) 
mit zu berücksichtigen / abzuhandeln sind. 
Weiterführend wird bzgl. der dementsprechend in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des 
LRA Unterallgäu in die gegenständliche Planung integrierten (Vermeidungs-)Maßnahmen zum vorsor-
genden Artenschutz auf § 10.2 der „Festsetzungen durch Text“ sowie Ziffer 9. der „Hinweise durch Text“ 
und Ziffer 9.2 dieser Begründung verwiesen. 

• Der Fortbestand der Rund 6/8 bis 10 m breiten sowie ca. 60 m langen Gehölzstruktur am Westrand der 
Fl.-Nr. 769 wird im Zuge der gegenständlichen Planung nachhaltig planungsrechtlich gesichert. Auf die 
Inhalte der Planzeichnung (Festsetzungen durch Planzeichen) i.V.m. § 8.6 der textlichen Festsetzungen 
und die Ziffer 8. der textlichen Hinweise wird diesbzgl. weiterführend verwiesen. Die damit in Zusam-
menhang stehenden Belange sind  - auch wenn dieser ggf. ein Schutzstatus nach Art. 16 Abs. 1 Nr. 1 
BayNatSchG eingeräumt würde -  im Rahmen der verfahrensgegenständlichen Planung bzw. auf Ebene 
der vorliegenden verbindlichen Bauleitplanung / des Bebauungsplans den Erfordernissen entsprechend 
in einem abschließend ausreichenden Umfang berücksichtigt. 
Darüber hinaus ist ebenfalls eine Beeinträchtigung der durch Sukzession entstandenen Gehölzstruktu-
ren entlang der Böschungsbereiche entlang der südlich angrenzenden gemeindlichen Kiesgrube i.V.m. 
dem verfahrensgegenständlichen Vorhaben nach derzeitigem Sachstand auszuschließen. 

• Schutzgebiete, Schutzobjekte, etc. nach §§ 23 bis 29 BNatschG sind im Plangebiet und dessen räum-
lich-funktionalen Umgriff ebenso wie FFH/SPA-Gebiete oder Vogelschutzgebiete nicht vorhanden.  
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• Im Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) des Landkreises Unterallgäu sind keine einschlägigen 
Aussagen enthalten, die sich auf den Vorhabenbereich beziehen. Die etwa 800 m östlich verlaufende 
Östliche Günz und deren engerer Talraum sind Teil des ABSP-Schwerpunktgebietes „Günz“. Dies hat 
für das Plangebiet jedoch keine Bedeutung aufgrund der naturräumlich-topographischen Situation – ins-
besondere der Entfernung zum Plangebiet. 

• Weitere (ggf. zusätzlich zu den vorstehenden Ausführungen vorhandene) Vorkommen besonders oder 
streng geschützter Tierarten oder zu berücksichtigende Fundflächen/-punkte der Artenschutzkartierung 
(ASK) sind nach aktuellem Kenntnisstand im Plangebiet und dessen räumlich-funktionalen Umgriff nicht 
vorhanden. Auch im Rahmen der eigenen Kartierarbeiten und Ortseinsichten im gegenständlichen Vor-
habengebiet wurde diesbezüglich nichts festgestellt; entsprechende weiterführende Hinweise, Mitteilun-
gen, etc. wurden auch Seitens der Unteren Naturschutzbehörde des LRA Unterallgäu im Rahmen der 
Vorabstimmungen nicht geäußert.  
 

Artenschützerische Bewertung:  
 

§ Östlicher Teilbereich der Plangebietsflächen (Fl.-Nrn. 776/8 und 776/2 TF):  
Insgesamt ist das derzeitige Lebensraumpotential in diesem Teilbereich des PG, das letztlich als eine voll-
umzäunte randliche Teilfläche eines bestehenden Betriebsgeländes anzusprechen ist, aufgrund der ent-
sprechenden Bestandssituation / vergleichsweise intensiven Realnutzung und Artenausstattung, etc. (siehe 
Ziffer 4.1) sowie der vorhandenen, vergleichsweise hohen Vorbelastungen für geschützte und aus natur-
schutzfachlicher Sicht bedeutsame Arten von nur untergeordneter Bedeutung zu bewerten. Insbesondere 
sind vorliegend entsprechende Vorbelastungen / ein erhöhtes Störungspotential (durch v.a. Lärm, Abgase 
und (Fein)Staub sowie optische Beunruhigungen) ausgehend von dem unmittelbar angrenzenden baulichen 
Bestand der Gewerbegebietsfläche und den betrieblichen Nutzungen auf den Plangebietsteilflächen selbst 
sowie auch i.V.m. der nördlich angrenzenden, vergleichsweise stark befahrenen „Memminger Straße“ (ört-
liche Zubringerstraße zur BAB 96) und den daran anschließenden Sportanlagen gegeben.  

Allerdings stellen die bestehenden Gehölzbestände (die Weide mittleren Alters entlang der „Memminger 
Straße“ sowie auch die Gehölzstrukturen  - weitere vorrangig Weiden jüngeren Alters  - in den Randberei-
chen im Süden des Betriebsgeländes) grundsätzlich potentielle Lebensräume insb. für Vogelarten v.a. aus 
der ökolog. Gilde der Gebüsch- und Gehölzbrüter dar. Insgesamt ist jedoch bei einer ggf. erfolgenden Be-
einträchtigung dieser Gehölze / Gehölzstrukturen i.V.m. der künftigen Umsetzung von Bauvorhaben auf 
Grundlage der gegenständlichen Planung (bis hin zu evtl. erforderlichen Rodungen) aus naturschutzfachli-
cher Sicht von keiner nennenswert nachhaltigen Beeinträchtigung auszugehen.  
Zum einen finden die vorgenannten Vogelarten mit Blick auf die strukturelle Gesamtsituation im Umfeld des 
Vorhabengebietes, bei einer evtl. temporären Störung sowie insb. auch hinsichtlich eines ggf. erfolgenden 
Verlustes eines Teilbereiches ihres potentiellen Lebensraumes, ausreichende sowie mindestens gleichwer-
tige Ausweich- bzw. Ersatzlebensräume im umliegenden Nahbereich vor. Zum anderen ist festzustellen, 
dass durch die vorliegend situativ getroffenen qualitätsvollen Maßnahmen im Rahmen der grünordnerischen 
Konzeption  - bzw. nach Umsetzung sowohl der in diesem östlichen Teilflächenbereich festgesetzten 16 
strukturbildenden Einzelgehölze zur vorrangigen Baugebietsdurchgrünung entlang der nördlichen, westli-
chen und südlichen Grundstücksgrenzen als auch der festgelegten Strauchgehölz-Pflanzungen (Gehölze 
3. Wuchsordnung) auf den ausgewiesenen 4 m breiten privaten Grünflächen entlang der südlichen Plange-
bietsgrenzen -  bereits auf mittelfristige Sicht mehr als kompensiert werden können. Voraussetzung für diese 
Einschätzung ist jedoch, dass evtl. Eingriffe bzw. Rückschnitt- / Rodungsmaßnahmen, Baumfällungen, etc. 
generell ausschließlich im Winterhalbjahr bzw. im Zeitraum zwischen 01.10. und 28.02 erfolgen! 
 
§ Westlicher Teilbereich der Plangebietsflächen (Fl.-Nrn. 769 und 769/2 TF): 
Ausgenommen sowohl von einzelnen Flächenbereichen der mitüberplanten TF der Fl.-Nr. 769/2 als auch 
den am Westrand der Fl.-Nr. 769 bestehenden ausgeprägten Gehölzstrukturen, ist das derzeitige Lebens-
raumpotential auch in diesem Teilbereich des PG aufgrund der anthropogenen Vorbelastungen des 
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Gebiets-Umgriffes (insb. erhöhtes Störungspotential i.V.m. angrenzendem Gewerbebestand und „Memmin-
ger Straße“ / örtlicher Autobahnzubringer sowie benachbarte Sportanlagen TV Erkheim und intensive land-
wirtschaftliche Flächennutzungen, etc.) für geschützte und aus naturschutzfachlicher Sicht bedeutsame 
Tierarten insgesamt als ebenfalls von nur untergeordneter Bedeutung zu bewerten.  

Auf der innerhalb des Geltungsbereichs der Planung gelegenen Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769/2 
(Ruderalfläche mit bereichsweisen Nutzungen als Ablagerungs- / Zwischenlagerungsfläche für Bodenaus-
hub und Kies sowie insb. auch als Flächen für die Be- / Umfahrung, Pflege bzw. Unterhalt, etc. der südlich 
angrenzenden ehem. Kiesabbauflächen) sind aufgrund von Bestandssituation / Beschaffenheit und bishe-
rigen Nutzungsverhältnissen an einigen Stellen etwas eingetiefte bzw. teils flach-muldenartig ausgeprägte, 
wechselfeuchte bis temporäre vernässte Bereiche vorzufinden (weiterführend s. Ziffer 4.1 dieser Begrün-
dung). Entsprechend erging im Rahmen des Planungsprozesses durch die Untere Naturschutzbehörde der 
Hinweis, dass vorliegend aus artenschutzfachlich- / rechtlicher Sicht bzgl. dieser Geländestrukturen bzw. 
damit verbundener möglicher Auswirkungen zusätzlich die Belange i.V.m. einer potentiellen Besiedelung 
bzw. Lebensräumen von Amphibien (potent. Habitate insbesondere für die "Pionierarten" Gelbbauchunke 
und Kreuzkröte) mit zu berücksichtigen / abzuhandeln sind. 

Bzgl. der am Westrand der Fl.-Nr. 769 bestehenden ausgeprägten Gehölzstrukturen (Rund 6/8 bis 10 m 
breit sowie ca. 60 m lang; teils bestehend aus Gehölzen mittleren Alters) ist festzuhalten, dass deren Fort-
bestand / vollumfänglicher Erhalt im Zuge der gegenständlichen Planung planungsrechtlich gesichert wird. 
Von einer damit in Zusammenhang stehenden, nachhaltig wirksamen Beeinträchtigung potentieller Lebens-
räume insb. für Vogelarten v.a. aus der ökolog. Gilde der Gebüsch- und Gehölzbrüter i.V.m. dem Planvor-
haben bzw. im Umgriff des PG insgesamt ist deshalb nicht auszugehen;  - zumal i.V.m. den getroffenen 
qualitätsvollen Maßnahmen im Rahmen der grünordnerischen Konzeption sowohl eine deutliche Ergänzung 
/ Ausweitung dieser Gehölzstruktur um ca. 20 m (und in einer Breite von 10 m) erfolgt als auch in diesem 
westlichen Teilflächenbereich zusätzlich 10 strukturbildende Einzelgehölze entlang der nördlichen und west-
lichen Grundstücksgrenzen zur Umsetzung festgesetzt werden. 
 

Darüber hinaus weisen die als Grünland / Grünflächen genutzten Teilflächenbereichen des Grundstückes 
Fl.-Nr. 769 (innerhalb der vorhandenen Einzäunung), aufgrund der fachlich-rechtlichen Erfordernisse i.V.m. 
der Nachfolgenutzung am vorliegend besonderen Standort, im Wesentlichen eine vergleichsweise exten-
sive Grünlandnutzung auf mit einem entsprechenden erhöhten bzw. hohen Potential für die Vegetation / 
Artenzusammensetzung der Flora auf. Infolge der standörtlich-besonderen Untergrundsituation und dieser 
Flächennutzung hat sich dort im Ergebnis eine Grünlandfläche mit entspr. Biotop-Charakter bzw. eine Bio-
topfläche geschützt nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG entwickelt (artenreiche 
Extensivwiesen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp (LRT) 
nach BayKompV: G214 „Artenreiches Extensivgrünland“).  

Dies wurde durch einen im Vorfeld des Planaufstellungsverfahrens erstellten, gesonderten Fachbeitrag 
zur naturschutzfachlichen Bewertung aufgezeigt / bestätigt (Unterlage mit Bezeichnung „Floristische Bewer-
tung der Flur-Nr. 769 & TF 769/2 Gde. & Gmkg. Erkheim, Lkr. Unterallgäu“ mit Stand Juni 2022; erstellt von 
Diplom-Biologe Peter Harsch, 87448 Waltenhofen). 
 

Der artenschützerische Fachbeitrag kommt im Wesentlichen zu folgendem Ergebnis: 
(s. Ausführungen auf der S. 9 „Fazit“ des Fachbeitrags mit Stand Juni 2022) 
 

„ Die gesamte Fläche wird geprägt durch eine unterschiedliche Versorgung mit Wasser/Feuchtigkeit, Bodenbeschaf-
fenheit, Verdichtung, Humusauflage und andere Faktoren. So haben sich auf der Fläche Pflanzenbestände etabliert, 
die sich z.T. nur auf wenige Meter deutlich voneinander abheben. Werden in Teilen der Fläche diese von Juncus 
und Carex-Arten geprägt, dominieren in benachbarten Bereichen die Margerite oder diverse Klee-Sorten. Hohe De-
ckungsgrade der Stickstoffzeiger werden nicht erreicht. Bei den meisten in der Tabelle1 aufgeführten Arten der 
Krautartenliste handelt es sich um weit verbreitete bis sehr häufig vorkommende Arten. 
 

Die in den Listen wiedergegebenen Arten stellt zwar den Großteil der auf der Fläche gefundenen Arten dar, wobei 
kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht. Bisher wurden insgesamt 54 Pflanzenarten auf der Fläche nachgewiesen. 
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Entsprechend der Vorgaben und Kriterien (4x erfüllt) handelt es sich bei der Wiese in ihrer Gesamtheit um ein ge-
schütztes Biotop nach Art.23 Abs.1 Nr.7 BayNatSchG (Arten- und strukturreiches Dauergrünland/Magere Flachland-
Mähwiese). “ 

 

Der Fachbeitrag kann / konnte im Rahmen der Beteiligungsschritte gem. §§ 3 Abs. 1 und 3 Abs. 2 BauGB 
des Planaufstellungsverfahrens bei der Marktgemeinde Erkheim eingesehen werden. 
 
§ Vermeidungs- bzw. Verringerungsmaßnahmen  sowie  

naturschutzfachlich / -rechtlich erforderliche Ersatz-Maßnahmen i.V.m. dem Planvorhaben: 
 

Im Wesentlichen werden nachfolgende Maßnahmen in der verfahrensgegenständlichen Planung (planungs-
rechtlich) festgesetzt, um Beeinträchtigungen gegenüber dem Schutzgut Flora und Fauna sowie biologische 
Vielfalt nach Möglichkeit zu vermieden bzw. weitreichend zu verringern,  und wo dies im vorliegenden Pla-
nungsfall nicht möglich ist, hierfür (in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des LRA Unterall-
gäu) den naturschutzfachlich / -rechtlich entsprechend erforderlichen Ausgleich bzw. Ersatz zu schaffen: 
 

- Festsetzungen zur Erhaltung, Förderung und Ergänzung der bestehenden Gehölzstruktur entlang der 
Westgrenze des Plangebietes bzw. des Grundstückes Fl.-Nr. 769 (s. Planzeichnung / Festsetzungen 
durch Planzeichnung sowie insb. §§ 8.5, 8.5.1 b), 8.6 und 8.8 der „Festsetzungen durch Text“ i.V.m. 
Ziffern 7. und 8. der „Hinweise durch Text“ und nachfolgende Ziffer 6. dieser Begründung). 
 

- Regelungen zur Erhaltung, Optimierung und langfristigen Sicherung des Lebensraums / Habitats für 
Amphibien am Südrand der Plangebietsflächen (der Teilgebietsfläche „GE 9“) bzw. der innerhalb des 
räumlichen Geltungsbereiches gelegenen Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769/2 als (Vermeidungs-
)Maßnahme zum vorsorgenden Artenschutz: 
Festsetzung eines durchgehend 8 m breiten, insg. 955 m2 umfassenden Flächenstreifens als „öffentliche 
Grünfläche mit Zweckbestimmung „Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphibien““ inkl. Schaffung von 
entsprechend geeigneten, vorrangig wechselfeuchten und teils auch feuchten bis nassen Mulden-Struk-
turen,  sowie direkt nördlich daran angrenzend Umsetzung einer stationären bzw. dauerhaft fest instal-
lierten Leiteinrichtung für Amphibien mit der Zielsetzung, dass die Amphibien möglichst nicht in die an-
grenzenden, neu ausgewiesenen Gewerbegebietsflächen einwandern (s. Planzeichnung / Festsetzun-
gen durch Planzeichnung sowie insb. §§ 10.2 und 10.3 der „Festsetzungen durch Text“ i.V.m. Ziffer 9. 
der „Hinweise durch Text“ und nachfolgende Ziffer 9.2 dieser Begründung). 
 

- Festsetzung einer flächengleichen naturschutzrechtlichen Ersatz-Biotopflächen von insgesamt von 
10.055 m2 für die Überplanung / Überbauung bzw. letztlich Zerstörung einer nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 
BayNatSchG geschützten Biotopfläche (artenreiche Extensivwiesen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere 
Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp (LRT) nach BayKompV: G214 „Artenreiches Exten-
sivgrünland“) auf einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769 der Gemarkung Erkheim. Schaffung der 
Ersatzbiotopfläche auf einer Teilfläche des Grundstückes Flurnummer 2853 der Gemarkung Erkheim im 
Bereich des Ökoflächenkomplexes „Wasenmoos“ etwa 3,3 km nordöstlich des Planungsgebietes (s. ge-
sonderten Beiplan auf der Planzeichnung und § 10.1 der „Festsetzungen durch Text“ i.V.m. nachfolgen-
den Ziffern 8.2.1 und 9.1 dieser Begründung). 

 
Fazit: 
Zusammenfassend kann man davon ausgehen, dass bei Umsetzung der vorstehenden Festsetzungen 
(bzw. der vorliegend fachlich-situativ getroffenen Vermeidungs- bzw. Verringerungsmaßnahmen sowie insb. 
auch der betreffenden Maßnahme zur Anlage von entsprechend geeigneten Ersatz-Biotopflächen)  i.V.m. 
dem gegenständlichen Planungsvorhaben bzw. dessen Realisierung keine artenschutzrechtlichen Verbots-
tatbestände nach § 44 BNatSchG gegenüber nach nationalem Recht streng geschützter und/oder gemein-
schaftlich geschützter Arten – Vogelarten nach Art. 1 VRL und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie – 
zu erwarten sind. Auch ist nicht davon auszugehen, dass nach nationalem Recht “besonders“ geschützte 
Arten, wie Arten der Roten Liste, beeinträchtigt werden.  
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Eine Erfordernis für die Erstellung weiterer artenschützerischer Gutachten / weiterführender einschlägiger 
Fachbeiträge, etc. ist gemäß aktuellem Abstimmungsstand mit der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landratsamtes Unterallgäu i.V.m. dem gegenständlichen Planvorhaben nicht gegeben.  
Die zu erwartenden Auswirkungen auf das Schutzgut Flora und Fauna sowie biologische Vielfalt sind damit 
bzw. bei Umsetzung der vorstehend genannten Vermeidungs- bzw. Verringerungsmaßnahmen sowie der 
festgesetzten Maßnahme zur Anlage von entsprechend geeigneten Ersatz-Biotopflächen im gesamtplane-
rischen Kontext aus naturschutzfachlich- / rechtlicher Sicht insgesamt als verträglich zu bewerten! 
 
Hinweise:  
§ In Verbindung mit der Überplanung der gegenständlich als Biotopfläche nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7  

BayNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG geschützten Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769 der Gmkg. Erk-
heim, ist die Beantragung einer Ausnahmegenehmigung gem. Art. 23 Abs. 3 BayNatSchG beim Landrat-
samt Unterallgäu, Untere Naturschutzbehörde, bzgl. der Biotopzerstörung des betreffenden Lebens-
raumtyps (LRT) 6510 „Arten- und strukturreiches Dauergrünland / Magere Flachland-Mähwiesen“ durch 
die Marktgemeinde Erkheim zwingend erforderlich.  
Gem. Mitteilung der Unteren Naturschutzbehörde ist der Antrag dabei im Zuge / begleitend zum gegen-
ständlichen Planaufstellungsverfahren zu stellen bzw. die entspr. Genehmigung per Bescheid vor Durch-
führung der Beteiligungs-Verfahren gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB einzuholen! 

§ Auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände für Gehölzpflanzungen nach dem Bayer. Nachbar-
recht (AGBGB) wird hingewiesen. 

§ Zudem wird gerade auch im Hinblick auf (im gegenständlichen Fall künftig) durchzuführende Rodungs- / 
Fällmaßnahmen sowie Pflegemaßnahmen von Gehölzen darauf hingewiesen, dass Rodungsmaßnah-
men, Baumfällungen, etc. generell ausschließlich im Winterhalbjahr bzw. im Zeitraum zwischen 01.10. 
und 28./29.02. zulässig sind; zulässig sind allerdings schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung 
des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.  
Ausnahmen (aus wichtigem Grund) sind nur in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
zulässig. 

§ Abschließend wird mit Blick auf den vorliegenden besonderen Planungsfall darauf hingewiesen, dass trotz 
der umfassend durchgeführten Standortrecherchen, Kartierungen / Ortseinsichten, etc. dennoch nicht mit 
letzter Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass bzgl. des Artenschutzes Erkenntnislücken bestehen. 
Weder die Gemeinde noch der mit der Durchführung des Bebauungsplans beauftragte Planfertiger kön-
nen für überraschend bei der Umsetzung der Planung oder während des späteren Betriebes auftretende 
Umweltschädigungen / artenschutzrechtliche Konfliktsituationen und damit verbundene Einschränkungen 
oder Zusatzkosten haftbar gemacht werden! 

 
4.2.5 Denkmalschutz 

Bodendenkmäler sind nach aktuellem Kenntnisstand und des “Bayerischen Denkmal-Atlas“ des Bayeri-
schen Landesamtes für Denkmalpflege im Plangebiet nicht vorhanden,  - und sind aufgrund der Nutzungs-
Historie (vormalige, zwischenzeitlich komplett wiederverfüllte Kiesabbauflächen) natürlich in den entspr. 
Flächenbereichen auch nicht zu erwarten.  
Es ist dennoch generell geboten im Rahmen von Bauleitplanvorhaben auf den Schutzstatus von Boden-
denkmälern und archäologischen Bodenfunden nach Art. 7 DSchG sowie nachdrücklich auch auf die sofor-
tige Meldepflicht nach Art. 8 DSchG hinzuweisen. 
Zudem ist vorliegend im Gesamt-Kontext auf den ggf. noch weitgehend erhaltenen, ursprünglichen Aufbau 
des Untergrundes in den Flächenbereichen entlang der westlichen und nördlichen Ränder des PG bzw. 
insbesondere auch im Umgriff des Straßenraums der „Memminger Straße“ hinzuweisen. 
 

Ergänzend hierzu wird auf Ziffer 1 der „Hinweise durch Text“ verwiesen.  
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5. Planungskonzeption und Flächenbilanz 
 
5.1 Eckpunkte der Städtebaulichen Konzeption  

Aus gesamtplanerischer Sicht im Wesentlichen zu berücksichtigen ist bzgl. der Städtebaulich-ortsplaneri-
schen Konzeption bzw. der Bauflächen- / Bebauungs-Konzeption zum einen die Lage bzw. besondere 
Standortsituation am südwestlichen Ortsrand von Erkheim, im direkten Ortseingangsbereich entlang der 
„Memminger Straße“ (als Zubringerstraße zur benachbart gelegenen Autobahnanschlussstelle der BAB 96). 
Zudem ist dabei, wie bereits ausgeführt, etwa die Hälfte der für eine Überplanung als Gewerbegebiete (GE) 
vorgesehenen Bauland-Flächen als geschütztes Biotop anzusprechen. Außerdem ist in einem weiteren 
Teilbereich am Südrand der Flächen in Folge der bisherigen Bestands- / Realnutzung i.V.m. der vorliegend 
besonderen Untergrundsituation (am gegenständlichen Standort einer vormaligen, zwischenzeitlich kom-
plett wiederverfüllten Kiesabbaufläche) und dem damit einhergehenden Vorhandensein von etwas einge-
tieften bzw. teils flach-muldenartig ausgeprägten, wechselfeuchten bis temporäre vernässten Bereichen da-
von auszugehen, dass diese Flächenbereiche als Lebensräume / potentielle Habitate von Amphibien, ins-
besondere der „Pionierarten“ Gelbbauchunke und Kreuzkröte besiedelt werden (diesbzgl. wird insb. auf die 
nachfolgenden Ziffern 6. i.V.m. 9.2 dieser Begründung verwiesen).  

Zum anderen soll die Planung die Fortentwicklungs-Belange / -Erfordernisse für eine weitreichende 
Standortoptimierung und -sicherung des bereits im PG ansässigen mittelständischen Unternehmens best-
möglich bzw. nachhaltig sicherstellen (aus dem Bereich der Metallverarbeitung) sowie auch der weiteren 
zweckmäßig-zielführenden Bereitstellung von dringend erforderlichen Gewerbegebiets-Flächen auf Ebene 
des Gesamt-Gemeindegebietes dienen. Die verfahrensgegenständlichen Plangebietsflächen am südwest-
lichen Randbereich des Gewerbegebietes „Südlich des Sportheims“ stellen v.a. aufgrund von Lage und 
bestehender Erschließungssituation einen hierfür hervorragend geeigneten bzw. grundsätzlich prädestinier-
ten Standort für eine weiterführende gewerbliche Entwicklung dar. Das Planvorhaben ist deshalb generell 
gerade auch in Zusammenhang mit einem bewussten Umgang mit Grund und Boden / möglichst sparsamen 
übrigen Flächenverbrauch in der Gemeinde als grundsätzlich wünschenswert zu betrachten. 

Des Weiteren entspricht die geplante städtebauliche Entwicklung grundsätzlich den Darstellungen des 
rechtswirksamen Flächennutzungsplans bzw. ist das Planvorhaben übergeordnet im Rahmen der vorberei-
tenden Bauleitplanung bzw. des rechtswirksamen Flächennutzungsplans bereits „planungsrechtlich einge-
leitet“. 
 

Für eine zielführende, gesamtgebietsverträgliche Planungskonzeption ist deshalb im Hinblick auf diese 
Lage / besondere standörtliche Situation und Bestandsverhältnisse der Vorhabenfläche, neben der Berück-
sichtigung einer entsprechend geeigneten, städtebaulich-konzeptionellen Fortführung der wesentlichen 
Eckpunkte der „Festsetzungs-Kulisse“ der östlich angrenzenden, bereits bestandskräftig ausgewiesenen 
Baugebietsteilflächen (darunter v.a. auch hinsichtlich des Maßes der baulichen Nutzung), im gegenständli-
chen Planungsfall insbesondere auch eine Festlegung der Stellung / räumlichen Anordnung der Hauptge-
bäudekörper von Bedeutung. Dies erfolgt auf Grundlage einer differenziert vorgenommenen Festsetzung 
der Situierung der überbaubaren Grundstücksflächen bzw. Führung der Baugrenzen. Zugleich ist die Aus-
bildung eines situativ-bedarfsgerechten, gesamtplanerisch verträglichen Rand- / Übergangsbereiches des 
Gesamt-Gewerbegebietes zur freien Landschaft nach Richtung Westen zu berücksichtigen.  

Diese zentralen Zielsetzungen werden in der vorliegenden Planungskonzeption im Wesentlichen zum ei-
nen durch die Festsetzung von einer zu den Randbereichen des PG und v.a. auch nach Richtung Westen 
abnehmenden Höhenentwicklung (gezielte Abstufung der zulässigen max. Bauhöhen) bewerkstelligt, in 
Kombination mit einer gezielt bzw. differenziert festgelegten Führung der Baugrenzen, welche i. E. zu einer 
vom Straßenraum zurückversetzten, vergleichsweise abwechslungsreich-großzügigen und insgesamt Stu-
fen-artig wirkenden räumlichen Gesamtsituation der hauptbaulichen Anlagen führt. Zum anderen wird dies 
mittels der Ausweisung einer situativ-bedarfsgerechten, qualitätsvollen bzw. räumlich nachhaltig wirksamen 
Anlagen - / Ortsrandeingrünung unter anderem durch die Erhaltung der bestehenden Gehölzstruktur entlang 
der westlichen Plangebietsgrenze sichergestellt. Weitere Maßnahmen um der Qualität bzw. den 
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erforderlichen, zu berücksichtigenden Belangen i.V.m. dem Plangebiet bzgl. des Schutzgutes „Flora, Fauna 
und biologische Vielfalt“ gerecht zu werden, sind insbesondere die Ausweisung eines entsprechenden Flä-
chenbereiches entlang der Südgrenze des Plangebietes als „öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung 
„Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphibien““ i.V.m. dem vorsorgenden Artenschutz sowie die Festsetzung 
einer flächengleichen naturschutzrechtlichen Ersatz-Biotopfläche am westlichen Rand des Ökoflächenkom-
plexes „Wasenmoos“ für die Überplanung der im Plangebiet gelegenen vorhandenen Biotopflächen (ge-
schützt nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG). 
 
Zur Erreichung dieser gesamtplanerischen Zielsetzungen sowie im Hinblick auf die weiteren, im Rahmen 
der Planaufstellung zu berücksichtigenden Erfordernisse/ Belange wurden für die Baugebietsänderung bzw. 
-erweiterung insb. folgende Eckpunkte im Rahmen der städtebaulichen Planungskonzeption festgesetzt: 
(bzgl. der grünordnerischen Maßnamenkonzeption, der (Vermeidungs-)Maßnahmen zum vorsorgenden Artenschutz 
und der Ausweisung der entspr. erforderlichen naturschutzrechtlichen Ersatz-Biotopflächen wird im Besonderen auf 
die nachfolgenden Ziffern 6. i.V.m. 9. dieser Begründung verwiesen) 

 
5.1.1 Art der baulichen Nutzung 

• Für das Baugebiet wird als Art der baulichen Nutzung ein Gewerbegebiet (GE) gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 
sowie § 8 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) festgesetzt.  
Aufgrund von Planungsanlass und -zielsetzung sowie in Berücksichtigung der Erfordernisse der Bestands-
verhältnisse, und darunter insbesondere der ortsplanerisch-städtebaulichen Konzeption der angrenzen-
den, bereits bestandskräftig ausgewiesenen Baugebiets-Teilflächen des Gewerbegebietes (mit Stand 
2012) sowie der Ortsrandlage (v.a. auch nach Richtung Westen), erfolgt im Bereich der im Zuge der ge-
genständlichen Planung neu festgesetzten Gesamt-Gewerbegebietsflächen einerseits eine Erweiterung 
der Teilgebietsfläche mit der Bezeichnung „GE 1“ nach Richtung Westen;  - sowie andererseits, daran 
vorgelagert, die Neu-Ausweisung einer weiteren zusätzlichen Gewerbegebietsteilfläche „GE 9“, welche in 
gesamtkonzeptionell-zielführender Arrondierung des Gesamt-Baugebietes den künftigen langfristigen 
Ortsrandbereich nach Richtung Westen ausbildet / markiert.  Diese Baugebietsteilfläche „GE 9“ ist von 
der Gewerbegebietsfläche „GE 1“ zudem durch eine private Grünfläche zur Baugebietsdurchgrünung mit 
Festsetzung entsprechend raumwirksamer, strukturbildender Gehölzpflanzungen deutlich räumlich-wahr-
nehmbar abgetrennt.  

Mit dieser Abfolge der Baugebiets-Teilbereichsflächen wird in Zusammenhang mit den hierfür getroffe-
nen Festsetzungen eines unterschiedlichen Maßes der baulichen Nutzung (v.a. Staffelung / Abstufung der 
Höhenentwicklung), der differenziert vorgenommenen Festsetzung der Situierung der überbaubaren 
Grundstücksflächen bzw. Führung der Baugrenzen sowie dem qualitätsvollen grünordnerischen Maßnah-
menkonzept gegenüber der freien Landschaft (s. nachfolgendes Kapitel 6.) die Verträglichkeit des Ge-
samt-Gewerbegebietes insbesondere in Bezug auf die Fernwirkung sowie auch die Wahrnehmbarkeit von 
der „Memminger Straße“ aus (als bedeutende örtliche Verkehrsachse / Zubringerstraße zur BAB 96) weit-
reichend sichergestellt. Des Weiteren erfolgt die Berücksichtigung einer zielführenden städtebaulich-kon-
zeptionellen Fortführung der wesentlichen Eckpunkte der „Festsetzungs-Kulisse“ der angrenzenden, be-
reits bestandskräftig ausgewiesenen Baugebietsteilflächen aus dem Jahr 2012 (zur Arrondierung / Ver-
vollständigung des Gesamt-Baugebietes) in einem situativ-bedarfsgerechten sowie städtebaulich gesamt-
gebietsverträglichen Umfang.  

• Als Zulässigkeitsrahmen wird sowohl mit Blick auf Lage und ortsplanerisch-städtebauliche Gesamtsitua-
tion im Plangebiets-Umgriff als auch entsprechend der zu berücksichtigenden Erfordernisse für die pla-
nungsrechtliche Sicherung der betrieblichen Fortentwicklung und damit einhergehend auch zur nachhal-
tigen Standortsicherung des bereits ortsansässigen mittelständischen Unternehmens (aus dem Bereich 
der Metallverarbeitung) sowie für die generell derzeit von Seiten der Marktgemeinde dringend benötigte 
weitere Bereitstellung von Gewerbegebiets-Flächen auf Ebene des Gesamt-Gemeindegebietes festge-
legt, dass grundsätzlich sämtliche Nutzungen gem. § 8 Abs. 2 Nrn. 1 - 3 BauNVO zulässig sind. 
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• Allerdings sind im Hinblick auf § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO („Gewerbebetriebe aller Art“) Bordelle und pros-
titutionsähnliche Nutzungen, bordellartige Betriebe bzw. Einrichtungen und dergleichen gem. § 1 Abs. 5 
BauNVO) unzulässig. Auch werden die nach § 8 Abs. 3 Nrn. 1 und 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen bzw. „Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter (…)“ sowie „Vergnügungsstätten“ gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO als unzulässig festgelegt. 

Im Hinblick v.a. auch auf Anlass, Bedarf und Zielsetzung der Planung sowie den für eine gewerbliche 
Bebauung / Nutzung besonders prädestinierten Standort des Vorhabengebietes sollen die Baugebietsflä-
chen gänzlich einer gesamtgebietsverträglichen, grundsätzlich „weitreichend gewerblichen Nutzung“ vor-
behalten bleiben;  - u.a. auch i.V.m. der vorsorgenden Berücksichtigung von möglichen Belangen des 
Immissionsschutzes insbesondere aufgrund von Situationen / ggf. zusätzlich zu berücksichtigenden Im-
missionssorten mit einer Wohnnutzung).  Zudem entsprechen nahezu alle dieser ausgeschlossenen Nut-
zungen nicht dem gewünschten Gebietscharakter bzw. lassen in der Regel Konfliktsituationen mit den 
übrigen künftigen Nutzungen des PG selbst sowie auch mit den Nutzungen der benachbarten bzw. im 
Gesamtgebiets-Umgriff bereits vorhandenen Bestands-Gewerbegebietsbebauung erwarten und sind folg-
lich als unverträglich zu bewerten bzw. werden deshalb konsequent als allgemein unzulässig ausge-
schlossen! 

• Darüber hinaus ist auf allen Gewerbegebietsflächen der gegenständlichen Planung hinsichtlich der ge-
samtplanerischen Zielsetzung sowie der Erfordernis (die sich aus der aktuellen Rechtsprechung ergibt; 
planungsrechtlich zu berücksichtigender Sachstand) die Entstehung unzulässiger Einzelhandelsagglome-
rationen im Plangebiet auszuschließen, ebenfalls generell keine Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben 
gegeben.  

Abweichend davon werden dem Grundsatz nach ggf. verträglich bzw. sofern nach situativer, im Einzelfall 
erfolgter (gutachterlicher) Prüfung aller diesbezüglich relevanter Belange ggf. eine Verträglichkeit hierfür 
vorhanden ist, evtl. einzig Verkaufsstätten als ausnahmsweise zulässig angesehen, die innerhalb des 
Geltungsbereiches errichteten Handwerks- und Produktionsbetrieben zugeordnet und diesen gegenüber 
baulich deutlich untergeordnet sind. Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass das angebotene Sortiment 
aus eigener Herstellung stammt sowie zugleich in einem unmittelbaren räumlichen und sachlichen Zu-
sammenhang mit der Tätigkeit der gewerblichen Hauptnutzung auf den gegenständlich festgesetzten Ge-
werbegebietsflächen steht (§ 1 Abs. 5 und 9 BauNVO). Zudem darf dabei die Verkaufsfläche nicht mehr 
als 25 % der Brutto-Grundfläche (gem. DIN 277) der übergeordneten, gewerblichen (Haupt-)Nutzung, 
maximal jedoch 300 m² aufweisen.  
Diese Flächenfestlegung bzw. Regelung der maximal zulässigen Quadratmeterzahl wurde in Anlehnung 
/ Orientierung an bereits bestehende, bzgl. der gesamtplanerischen Eckpunkte dem Grund nach vergleich-
bare sowie diesbezüglich insgesamt gut funktionierende Baugebiete im Nahbereich bzw. näheren Ge-
biets-Umgriff des PG entsprechend festgelegt (u.a. wird diesbezüglich  - neben der 10. Änderung des 
Bebauungsplans „Gewerbegebiet südlich der A 96“ der Marktgemeinde Erkheim selbst -  sowohl auf die 
entsprechenden Bebauungspläne / Baugebiete im Bereich des ebenfalls im näheren räumlichen Umgriff 
der BAB 96 gelegenen „Interkommunalen Industrie- und Gewerbeparks A96“ auf dem Gemeindegebiet 
Holzgünz sowie im Umgriff der Gewerbegebietsbebauung „Unteres Hart“ auf dem Gemeindegebiet Un-
gerhausen als auch auf die Gewerbegebiets-Bauleitplanungen aus der jüngeren Zeit im Süden der Stadt 
Mindelheim verwiesen).  

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Ausnahme allerdings unter dem Vorbehalt steht, dass 
durch die Verkaufsstätte(n) eine Beeinträchtigung zentraler Versorgungsbereiche bzw. von zentrenrele-
vantem Einzelhandel i.S. der Belange der Raumordnung ausgeschlossen ist. Letzteres ist im Einzelfall 
zudem durch eine fachliche Begutachtung auf Ebene des Baugenehmigungs- / Einzelgenehmigungsver-
fahrens konkret nachzuweisen.  

 
5.1.2 Maß der baulichen Nutzung 

• Das Maß der baulichen Nutzung wird sowohl durch die Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 und die 
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Geschoßflächenzahl (GFZ) von 1,2 als auch durch die in der Planzeichnung (Festsetzungen durch Plan-
zeichen) eingetragenen Werte für die höchstzulässigen Wandhöhen (WH) und Firsthöhen (FH) bestimmt. 
Grundsätzlich wird aufgrund der besonderen Lage / Ausgangsverhältnisse der Plangebietsflächen (im 
Randbereich des Gesamt-Gewerbegebietes, direkt entlang der „Memminger Straße“) an einem hervorra-
gend geeigneten bzw. grundsätzlich prädestinierten Standort für eine weiterführende gewerbliche Ent-
wicklung, eine Konzeption mit einer gesamtgebietsverträglichen, möglichst intensiven Flächennutzung / 
zulässigen baulichen Dichte angestrebt;  - im Rahmen einer gewünschten, weitreichend flexiblen bauli-
chen Verwertbarkeit der Flächen, umgeben bzw. eingebettet in eine qualitätsvolle grünordnerische Maß-
nahmenkonzeption insbesondere zu den Randbereichen des Gesamt-Baugebietes. Die bestmögliche und 
weitreichende Nutzung der örtlichen / ortsspezifischen Flächenpotentiale auf Grundlage von Anlass und 
Zielsetzung der Planung (s. Kapitel 1) sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit Grund und Boden (i.S. 
eines möglichst sparsamen Flächenverbrauchs) sollen weitreichend berücksichtigt werden. 

• Entsprechend wird zum einen die GRZ auf einen Wert von 0,8 an der Obergrenze der Wertespanne für 
die Orientierungswert gem. § 17 BauNVO festgesetzt. Grundsätzlich soll im Hinblick auf die nur sehr ein-
geschränkt vorhandenen weiteren Flächenpotentiale für gewerbliche Bauflächen im Gemeindegebiet eine 
hohe Intensität und Flexibilität in Bezug auf die Überbauung / -formung der Grundstücksflächen ermöglicht 
werden, um eine zweckmäßig-zielführende bauliche Verwertbarkeit der Plangebietsflächen situativ-be-
darfsgerecht und nachhaltig sicherzustellen. Die diesbezügliche maximale Ausschöpfung des „Baurech-
tes“ soll deshalb der sog. „Kappungsgrenze“ gem. § 19 Abs. 4 BauNVO vorbehalten bleiben (mit max. 
80% Überbauung der zulässigen Grundfläche).  Daneben ist am gegenständlichen besonderen Standort 
eine GFZ mit einem vergleichsweise reduzierten Wert von 1,2 festgelegt, was der Mitte der Wertespanne 
für den Orientierungswert gem. § 17 BauNVO entspricht. Dieser Wert wurde entsprechend festgesetzt, 
aufgrund der Lage des Plangebietes (als Baugebiets-Arrondierung) unmittelbar im Randbereich der Ort-
schaft sowie insb. auch in Berücksichtigung der gesamtkonzeptionellen Planungs-Kontinuität bzw. in kon-
sequenter Orientierung an und Fortführung der Festsetzungen für die östlich direkt angrenzenden, be-
standskräftig ausgewiesenen und bereits umgesetzten Gewerbegebietsflächen im Umgriff der 2. Ände-
rung des Bebauungsplans „Südlich des Sportheims“ aus dem Jahr 2012. 

• Zum anderen wurde sowohl in Berücksichtigung der vorhandenen Flächenpotentiale als auch der beson-
deren Lagegunst der plangegenständlichen Flächen die Festsetzung getroffen, dass im Hinblick auf eine 
zielführende bzw. bedarfsgerechte und zukunftsträchtige Gesamtplanungskonzeption die max. zulässige 
Grundflächenzahl (GRZ) abweichend von § 19 Abs. 4 BauNVO durch „offene“ bzw. nicht überdachte Stell-
plätze sowie private Verkehrsanlagen / Zufahrten, Erschließungs-, Rangier-, Hof-, Abstell-, Lagerflächen 
und dergleichen ohne Einhausungen, Überdachungen, etc. bis zu einem Wert von maximal 0,9 überschrit-
ten werden darf.  Aus ortsplanerisch-städtebaulicher Sicht erfolgt diese Überschreitung mit Blick auf die 
vorbeschriebene besondere Lage und Bestandssituation / Lagegunst des gegenständlichen Vorhabenge-
bietes sowie mit Blick auf die Festsetzungen zur Anlagen- / Baugebietseingrünung und auch -Durchgrü-
nung grundsätzlich in einem gesamtgebietsverträglichen Rahmen. 

• Darüber hinaus wurde zusätzlich festgelegt, dass die privaten Grünflächen mit Zweckbestimmungen „Bau-
gebiets- / Ortsrandeingrünung & Durchgrünung“ sowie „Erhalt lineare / flächenhafte Gehölzstruktur“ zur 
Ermittlung der zulässigen Grundfläche / Grundflächenzahl gem. § 19 Abs. 3 BauNVO und zulässigen 
Geschossfläche / Geschossflächenzahl gem. § 20 BauNVO zum Bauland (mit grauem Farbton als GE 
gekennzeichneter Flächenbereich) hinzugerechnet werden. 
Im Ergebnis wird damit im gegenständlichen Planungsfall insbesondere sowohl in Berücksichtigung der 
noch vorhandenen, insgesamt nur noch vergleichsweise wenigen übrigen Flächenpotentiale für Gewer-
begebiets-Entwicklungen im Gemeindegebiet als auch der besonderen Standortsituation und Lagegunst 
der plangegenständlichen Flächen eine weitreichende bauliche Verwertbarkeit des nahezu gesamten 
„Baulandes“ des PG (mit grauem Farbton als GE gekennzeichneter Flächenbereiche) planungsrechtlich 
ermöglicht bzw. wird im gesamtplanerischen Kontext als verträglich erachtet. 

• Die Festlegung der Höhenentwicklung der Bebauung in den zwei festgesetzten Baugebiets-Teilflächen 
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„GE 1“ & „GE 9“ erfolgt mit der Zielsetzung sowohl die diesbezüglich festgesetzten Eckpunkte der bereits 
bestandskräftigen Teilgebiete des Gesamt-Baugebietes im gesamtplanerischen Kontext fortzuführen / zu 
berücksichtigen (i.S. einer konzeptionell zielführenden Erweiterung / Arrondierung des bereits bestehen-
den Bau- bzw. Gewerbegebietes) als insbesondere auch in Richtung des westlichen Ortsrandbereiches 
eine gezielte Staffelung / Abstufung und v.a. auch nach „außen“ hin abnehmende Höhenentwicklung der 
Bebauung des Gesamt-Baugebietes gegenüber der angrenzenden „freien Landschaft“ zu erreichen.  

Durch die entsprechend getroffenen Festsetzungen für die zulässige Höhenentwicklung der Hauptbau-
körper in den Baugebietsteilflächen (in Kombination v.a. auch mit den festgelegten, überbaubaren Grund-
stücksflächen und dem qualitätsvollen grünordnerischen Maßnahmenkonzept) wird in Berücksichtigung 
der Erfordernisse der Bestandssituation sowie zudem hinsichtlich der Rand- / Übergangsbereiche zur 
„freien Landschaft“ eine bedarfsgerechte und schlüssige Planungskonzeption in einem aus gesamtplane-
rischer Sicht verträglichen Umfang sichergestellt. 
 

Mit der planungskonzeptionell festgelegten, gezielten Staffelung der Höhenentwicklung der Bebauung  
(i. E. Abstufung der zulässigen Bebauungs-Höhen bzgl. der Firsthöhe) erfolgt damit im gegenständlichen 
Ortsrandbereich die Festsetzung für eine (künftige) bauliche Entwicklung in einem Zulässigkeitsmaßstab, 
der aus ortsplanerisch-städtebaulicher Sicht ein konzeptionell-zielführendes sowie gleichzeitig gesamtge-
bietsverträgliches Maß aufweist. 

Wesentliche Zielsetzung stellt dabei die Vermeidung von Beeinträchtigungen gegenüber dem Schutzgut 
Landschafts- und Ortsbild in einem bestmöglichen und weitreichenden Umfang im Rahmen der Gesamt-
planungskonzeption dar. Entsprechend erfolgte die Festsetzung der nachfolgend festgelegten max. zu-
lässigen Wandhöhen (WH) und Firsthöhen (FH) für die Baugebietsteilflächen „GE 1“ und „GE 9“ von:   
-  WH 8,0 m & FH 12,0 m für die Baugebietsteilfläche „GE 1“   sowie  
-  WH 8,0 m & FH 10,0 m für die Teilgebietsfläche „GE 9“. 
Zusätzlich ist vorliegend mit Blick auf eine gesamtkonzeptionell zielführende Planungskonzeption bzw. die 
Ermöglichung zur Umsetzung einer zeitgemäßen, zweckmäßig zielführenden Bebauung bei Gebäuden 
mit Flachdach die Errichtung einer Attika von bis zu 1,0 m Höhe zulässig (s. § 3.2.1 der textlichen Fest-
setzungen). 

• Zur Sicherstellung einer abschließenden planungsrechtlichen Bestimmtheit werden die zulässigen Wand-
höhen (WH) definiert als das Maß zwischen der Oberkante (OK) Rohfußboden (RFB) des Erdgeschosses 
(EG) und dem Schnittpunkt der Außenwand mit der Unterkante der Dachhaut bzw. des Dachsparrens / 
„Dachbinders“; die Firsthöhen (FH) werden definiert als das Maß zwischen der OK RFB EG bis zur OK 
der Dachhaut am First. Weiterhin wird die Höhe der gem. § 3.2.1 zulässigen Attika wird durch das Maß 
zwischen der Unterkante der Dachhaut (ohne Berücksichtigung Dachsparren / „Dachbinder“) und der OK 
der Mauer, gemessen an der Außenwand bestimmt.  

Dabei gilt für die Höhenlage der Gebäude, dass als Höhenbezugspunkt für die Oberkante Rohfußboden 
Erdgeschoss (OK RFB EG) die Höhenlage der Oberkante des natürlichen / bestehenden Geländes in der 
Mitte der nordseitigen Fassade (gemessen an der Außenwand) des jeweiligen Gebäudekörpers festge-
setzt wird. Die OK RFB EG der Gebäude darf diese definierte Höhenlage um max. 0,50 m überschreiten. 
Örtlich kleinflächig vorhandene, punktuelle Erhöhungen oder Vertiefungen werden bei der Ermittlung des 
Höhenbezugs-Punktes allerdings nicht berücksichtigt.  

 

Hinweis: Es wird darauf hingewiesen, dass den Bauantragsunterlagen Geländeschnitte mit Angabe der 
NN-Höhen beizufügen sind; dabei sind insbesondere das bestehende (natürliche oder hergestellte) Ge-
lände sowie die geplante Geländeprofilierung und die Lage des Gebäudes / der Gebäude darzustellen. 

• Die vorstehenden, max. zulässigen Firsthöhen beziehen sich auf die Kubaturen bzw. Außen-Maße der 
Baukörper. Im Hinblick auf die grundsätzlich im PG gewünschte hohe Flexibilität bzgl. der baulichen Ver-
wertbarkeit der Plangebietsflächen sowie auch auf eine gesamtkonzeptionell bestmöglich funktionierende, 
weitreichend zukunftsträchtige Planung sind deshalb technisch nachweislich erforderliche Dachaufbauten 
wie Kamine, Lüfter u.ä. sowie Anlagen zur solarenergetischen Nutzung (bzw. Solarenergieanlagen und 
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Sonnenkollektoren auf Gebäuden) gemäß § 6.5 der textlichen Festsetzungen von diesen festgelegten 
Höhenbeschränkungen ausgenommen.  

Weiterhin kann im begründeten Einzelfall auch eine Überschreitung der vorgenannten max. zulässigen 
First- und Wandhöhen (FH & WH) durch nachweislich erforderliche technische Anlagen (wie z.B. Silos, 
Speicheranlagen, etc.) ausnahmsweise zugelassen werden (bzw. die Möglichkeit hierfür obliegt allein der 
Entscheidung der Gemeinde auf Grundlage einer gesonderten Einzelfallbetrachtung). 

• Abschließend wird an dieser Stelle nochmals generell darauf hingewiesen, dass das Plangebiet innerhalb 
des Bauschutzbereiches des Verkehrsflughafens Memmingen liegt (nach § 12 Luftverkehrsgesetz 
(LuftVG)). Gegebenenfalls erforderliche luftverkehrsrechtliche Genehmigungen sind bei der zuständigen 
Luftfahrtbehörde einzuholen. Auf Ziffer 10. der „Hinweise durch Text“ wird verwiesen. 

 
5.1.3 Überbaubare Grundstücksflächen sowie Bauweise & Abstandsflächen 

• Überbaubaren Grundstücksflächen / Baugrenzen: 
Zur Sicherstellung einer gesamtplanerisch-verträglichen Planungskonzeption am gegenständlich beson-
deren Standort im südwestlichen Ortsrandbereich sowie zugleich am direkten Ortseingangsbereich ent-
lang der „Memminger Straße“ (als örtlich bedeutende Zubringerstraße zur BAB 96) wird vorliegend im 
Besonderen auch eine Festlegung der Stellung / räumlichen Anordnung der Hauptgebäudekörper auf 
Grundlage einer differenziert getroffenen Festsetzung der Situierung der überbaubaren Grundstücksflä-
chen bzw. Führung der Baugrenzen vorgenommen. Hiermit wird vorrangig die Zielsetzung verfolgt, eine 
i. E. vom Straßenraum zurückversetzte, vergleichsweise abwechslungsreich-großzügige und insgesamt 
„Stufen-artig“ wirkende räumliche Gesamtsituation der hauptbaulichen Anlagen auszubilden bzw. zu ent-
wickeln.  Damit soll u.a. die Erreichung eines aus ortsplanerisch-städtebaulicher Sicht möglichst stimmi-
gen bzw. verträglichen Ortsbildes aus Richtung Südwesten / Westen bzw. insbesondere auch bzgl. der 
Wahrnehmbarkeit von der „Memminger Straße“ aus bewerkstelligt werden;  - allerdings stets auch in Be-
rücksichtigung der Ermöglichung einer situativ-bedarfsgerechten, zeitgemäß-zukunftsträchtigen „gewerb-
lichen Nutzungssituation“.  

Die Lage der Baufenster / Führung der Baugrenzen orientiert sich dabei nach Richtung Norden bzw. 
gegenüber und entlang des Straßenraumes der „Memminger Straße“ in einer planungskonzeptionell ent-
sprechend gezielt bzw. vorliegend situativ festgelegten deutlichen „Stufen-artigen“ räumlichen Ausprä-
gung, mit Mindestabständen zwischen 12,5 bis 13,5 m zu den Öffentlichen Verkehrsflächen bzw. der Stra-
ßenbegrenzungslinie. Des Weiteren wurden für die einzelnen Breiten dieser „Baufenster-Abstufungen“ 
(nach Richtung Norden) zur Sicherstellung einer diesbzgl. funktionalen, zukunftsträchtigen Gesamt- 
Planungskonzeption Mindestbreiten von 30,0 m (im Bereich der Baugebietsteilfläche „GE 1“) sowie 40,0 
und ca. 45 m (im Bereich der Teilgebietsfläche „GE 9“) festgelegt. Auf die in der Planzeichnung nachricht-
lich-informativ dargestellten, im Rahmen eines Situierungsvorschlages zur städtebaulichen Konzeption 
beispielhaft auf Grundlage dieser „Festsetzungs-Eckpunkte“ zur Umsetzung möglichen Gebäudekörper 
wird hingewiesen (dabei orientieren sich diese beispielhaft vorgeschlagenen Baukörper im Bereich der 
Baugebietsteilfläche „GE 9“ an einer bereits im Vorfeld des Planaufstellungsverfahrens gesondert erstell-
ten städtebaulichen Erst-Konzeption aus dem Jahr 2020!).  

 

Im Gegensatz dazu sind die Überbaubaren Grundstücksflächen / Baugrenzen nach Richtung Westen und 
Süden bzw. gegenüber den in den dortigen Randbereichen als private und öffentliche Grünflächen fest-
gesetzten Flächenabschnitten, zur Sicherstellung insb. auch einer nachhaltigen Funktionalität und Ent-
wicklung dieser Flächenabschnitte i.V.m. den hierfür situativ-getroffenen grünordnerischen Maßnahmen 
(s. hierzu Ausführungen unter der nachfolgenden Ziffer 6. dieser Begründung), mit Abständen von mind. 
durchgehend 5 m bis zu max. 10 m planungskonzeptionell festgesetzt. 
 

Abschließend wurden die Überbaubaren Grundstücksflächen / Baugrenzen vorliegend noch zusätzlich 
zwischen den einzelnen plangegenständlichen Baugebietsteilflächen „GE 1“ und „GE 9“ deutlich unter-
gliedert bzw. räumlich differenziert voneinander getrennt festgesetzt (Abstand von durchgehend 14 m 
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Breite). Diese Maßnahme  - i.S. einer räumlich-wirksamen „städtebaulichen Zäsur“ -  erfolgt im Wesentli-
chen zum einen mit Blick auf die Erreichung / weiterführende Unterstützung einer gesamtgebietsverträg-
lichen Baukörper-Abfolge; - dahingehend v.a. auch zur Vermeidung der Möglichkeit einer Errichtung von 
ggf. in Bezug auf die Dimensionierung unverhältnismäßigen sowie insgesamt gebietsunverträglichen Bau-
körpern über die Teilgebiets-Grenzen „GE 1“ & „GE 9“ hinweg. Zum anderen wird hierdurch insbesondere 
auch die Ermöglichung der Umsetzung einer qualitätsvollen Baugebietsdurchgrünung mit entspr. Pflanz-
bindungsmaßnahmen bzgl. der Anlage und des langfristigen Erhalts von strukturbildenden Einzelgehölzen 
eröffnet (Laubbäume mind. 2. Wuchsordnung auf einer durchgehend 6,0 m breiten, gemeinsamen priva-
ten Grünfläche zwischen „GE 1“ & „GE 9“; s. Ausführungen unter der nachstehenden Ziffer 6. dieser Be-
gründung).  
 

• Bauweise: 
Zur planungsrechtlichen Sicherstellung der für eine situativ-bedarfsgerechte sowie zielführende und v.a. 
auch zukunftsträchtige Baugebietsentwicklung benötigten Bebauung wird eine abweichende Bauweise 
gem. § 22 Abs. 4 BauNVO wie folgt festgesetzt: es gelten die Grundsätze der offenen Bauweise mit der 
Maßgabe, dass Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zulässig sind. Damit ist im PG die Zulässig-
keit für die erforderliche Errichtung von Gebäuden / hochbaulichen Anlagen mit einer Länge von über  
50 m gegeben. 
 

• Abstandsflächenvorschriften: 
Die Abstandsflächenvorschriften gemäß Art. 6 BayBO in der Fassung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), 
zuletzt geändert durch § 5 des Gesetzes vom 23.07.2024 (GVBl. S. 257) sind anzuwenden.  
Die festgesetzte Situierung der Baufenster / überbaubaren Grundstücksflächen trägt u.a. auch im Hinblick 
auf die möglichen, zulässigen Grundrisssituationen den im vorliegenden Planungsfall am gegenständli-
chen Standort zu berücksichtigenden, städtebaulich relevanten Belangen bestmöglich Rechnung. Abwei-
chungen von den Abstandsflächenvorschriften der BayBO sind nicht erforderlich. 
 

5.1.4 Garagen, Stellplätze sowie Nebenanlagen und -gebäude 
• Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sowie Nebenanlagen und -gebäude / -einrichtungen dür-

fen aus Gründen der städtebaulichen Ordnung und der Wahrung des Ortsbildes nur innerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen sowie der ausgewiesenen Umgrenzungslinie von „Flächen für Nebenanla-
gen, Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen“ errichtet werden (§§ 12 Abs. 6 und 14 Abs. 1 Satz 
3 BauNVO).  

Dabei ist innerhalb der ausgewiesenen Umgrenzungslinie von „Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, 
Garagen und Gemeinschaftsanlagen“ (auf der Teilgebietsfläche „GE 9“) für Garagen und überdachte Stell-
plätze (Carports) sowie Nebenanlagen und -gebäude / -einrichtungen eine Firsthöhe (FH) von max. 8,0 m 
als Höchstmaß zulässig. Diese Umgrenzungslinie ist aufgrund der vorliegend besonderen Standortver-
hältnisse im Hinblick auf die Sicherstellung einer weitreichend gesamtplanerisch verträglichen Planungs-
konzeption (sowohl aus städtebaulich-ortsplanerischer Sicht als auch für die Umsetzung und langfristig 
zielführende Entwicklung der Maßnahmen auf den ausgewiesenen Grünflächen) mit einem Abstand von 
5,0 m zu den privaten Grünflächen entlang der westlichen und südlichen Randbereiche sowie von 2,0 m 
zu der durchgehend 6 m breiten, gemeinsamen privaten Grünfläche zwischen den Baugebiets-Teilflächen 
„GE 1“ & „GE 9“ festgesetzt (hierzu weiterführend s. Ausführungen unter der nachstehenden Ziffer 6. 
dieser Begründung). 

• Abschließend wurde zur Wahrung / für den Erhalt eines möglichst qualitätsvollen, gesamträumlich weit-
reichend einheitlich-homogen wirkenden städtebaulichen Erscheinungsbildes des Gesamt-Baugebietes 
die Regelung getroffen, dass auf den Baugrundstücken gelagerte bzw. abgestellte Gegenstände wie z.B. 
Krane, Container und sonstiges Lagergut die maximal zulässige Firsthöhe (FH) der baulichen Anlagen 
(gem. § 3.2 der textlichen Festsetzungen) nicht überschreiten dürfen.  
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5.1.5 Gestaltung baulicher Anlagen  
Im Rahmen der Festsetzungen der Baugestaltung erfolgt sowohl in Anlehnung / Orientierung an die insg. 
gut funktionierende „Festsetzungs-Kulisse“ der bestandskräftigen Bebauungsplan-Teilgebiete des östlich 
anschließenden Gewerbegebietes „Südlich des Sportheims“ als v.a. auch aufgrund von Zielsetzung der 
Planung sowie von Lage und Bestandssituation im gesamtplanerischen Kontext (vorliegend besondere 
Standortverhältnisse im Ortseingangsbereich entlang der „Memminger Straße“), und nicht zuletzt auch hin-
sichtlich der Schaffung eines verträglichen Rand- / Übergangsbereiches des Baugebietes zur freien Land-
schaft, eine situativ-bedarfsgerechte Festlegung von Regelungen insbesondere zur Gebäudekubatur sowie 
räumlichen Anordnung / Stellung der Baukörper sowie zum anderen zu Dachneigungen / -formen sowie 
auch zur Oberflächengestaltung an Fassade und Dachflächen.  
 

Wesentliche gestalterische Festsetzungs-Eckpunkte der im PG zur Ausführung möglichen baulichen Anla-
gen / Gebäude: 
• Form und räumliche Ausrichtung der Baukörper: Aufgrund der vorgenannten Gründe sind im Bereich 

der gesamten, neu ausgewiesenen Plangebietsflächen bzw. der Baugebietsteilflächen „GE 1“ & „GE 9“ 
Hauptgebäude grundsätzlich als rechteckige Baukörper mit dem First über die längere Hausseite zu 
errichten.  
Die Stellung / räumliche Ausrichtung der Hauptgebäudekörper ist dabei mit Blick auf die ortsplanerisch-
städtebaulich am gegenständlich besonderen Standort gewünschte Gesamtplanungskonzeption parallel 
zur Lage der nördlichen bzw. am Nordrand der jeweiligen Baugebietsteilfläche verlaufenden Baugrenze 
zu situieren / anzuordnen. Eine geringfügige Abweichung der Baukörper-Ausrichtung von bis zu 2° ist 
dennoch zulässig bzw. wird bezogen auf die vorliegenden / bestehenden Gegebenheiten aus gesamt-
planerischer als verträglich erachtet. 

• Die maximale Dachneigung beträgt (unverändert auch im Bereich der vorliegend neu ausgewiesenen 
Plangebietsteilflächen) 20°, in Anlehnung / Orientierung an die bereits bestandskräftigen, diesbezüglich 
insgesamt gut funktionierenden Bebauungsplan-Teilflächen. Um einerseits den besonderen standörtli-
chen Verhältnissen Rechnung zu tragen und andererseits auch ein grundsätzlich gewünschtes, mög-
lichst großes / weitreichendes Maß an Gestaltungsfreiheit hinsichtlich der künftigen Bebauung zu er-
möglichen, werden folgende Dachformen zugelassen bzw. als verträglich im gesamtplanerischen Kon-
text erachtet: Satteldach-, Pultdach- und Flachdachformen sowie Sheddachformen (SD, PD, FD & ShD). 

• Für die Fassaden- und Dachgestaltung sind grelle sowie auffallende Farbigkeit und Oberflächengestal-
tung nicht zulässig.  

Grundsätzlich wird die Verwendung von gedeckten Farbtönen bzw. Farbgebungen in Pastelltönen 
empfohlen.  
An dieser Stelle wird weiterhin empfohlen!  in Berücksichtigung der besonderen standörtlichen Lage und 
Bestandssituation (insb. am Ortsrand sowie zugleich im Ortseingangsbereich entlang der „Memminger 
Straße“) sowie v.a. auch hinsichtlich Art und Maß / Dimensionierung der zu erwartenden vergleichsweise 
großflächigen Bebauung / Baukörper, für eine bestmöglich standortverträgliche Planung gegenüber dem 
Orts- / Landschaftsbild, die vom öffentlichen Raum aus sowie von „außen“ einseh- / wahrnehmbaren 
Gebäudefassaden der (Haupt-)Baukörper nach Möglichkeit mit bzw. in einem Flächenanteil von ggf. 
mindestens 1/3 zu verkleiden / verschalen. Dies sollte ggf. in einer entsprechenden Gestaltung bzw. 
gestalterischen Ausführung erfolgen, dass insbesondere Form, Werkstoff / Materialausführung und 
Farbgebung sowie auch Maßstab und Anbringungsart dieser (anteiligen) Fassadenflächen mit der Ar-
chitektur bzw. Bebauung harmonieren (beispielsweise werden entspr. holzverkleidete /-verschalte Flä-
chenbereiche vorzugsweise in einer Ausführung aus unbehandeltem Lärchenholz empfohlen). 

Des Weiteren sind Dach- und Außenbauteil- / Außenwandbegrünungen zulässig und werden plane-
risch ausdrücklich befürwortet! 

• Darüber hinaus sind hinsichtlich der Wahrung / des Erhalts einer grundsätzlich möglichst hohen Qualität 
des Orts- und Landschaftsbildes generell Dachständer, Antennen und oberirdische Zuführung von Lei-
tungen nicht gestattet bzw. zulässig, wenn der Anschluss an entsprechende Erdkabel möglich ist. 
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Des Weiteren ist zu beachten, dass sowohl im Gebietsumgriff selbst als auch im räumlich-funktionalen 
Nahbereich sämtliche Versorgungsleitungen (Strom, Fernmeldetechnik, etc.), sofern nicht aus techni-
schen Gründen nachweislich anderweitig erforderlich, auf öffentlichen sowie auch auf privaten Grund-
stückflächen unterirdisch zu verlegen sind. 

• Anlagen zur solarenergetischen Nutzung, Solarenergieanlagen und Sonnenkollektoren auf Gebäuden 
sind allgemein zulässig.  
Auf Dachflächen allgemein sind diese zur Wahrung der Belange des Orts- und Landschaftsbildes nur in 
paralleler und möglichst bündiger Anordnung zur Dachhaut zulässig. Von First, Traufe und Ortgang ist 
dann hinsichtlich eines gesamtgebietsverträglichen Erscheinungsbildes jeweils ein Mindestabstand von 
1,0 m einzuhalten.  

Ferner können bei Fachdachformen sowie gering geneigten Pultdachformen bis zu max. 10° Dach-
neigung auch aufgeständerte bzw. von der Dachhaut abgewinkelte Anlagen zur solarenergetischen Nut-
zung in paralleler und symmetrischer Anordnung bis zu einer Anlagenhöhe von max. 1,0 m ausnahms-
weise zugelassen werden bzw. werden im gesamtplanerischen Kontext am gegenständlichen Standort 
als verträglich erachtet (Bewertung / Beschluss der Gemeinde auf Grundlage der Einzelfallentscheidung 
in Bezug auf das konkrete Vorhaben). Für eine abschließend bestimmte Regelung wurde hierzu die 
ergänzende Festsetzung getroffen, dass die Höhen dabei jeweils vom höchsten Punkt der Module (OK 
Modulbauwerke) als Lot auf die Oberkante (OK) der Dachhaut gemessen werden. 

Es wird an dieser Stelle generell darauf hingewiesen, dass bei der Anordnung der Bauteile auf ein 
möglichst homogenes Erscheinungsbild (möglichst blockartig-zusammenwirkende Anlagen / Anlagen-
Teilbereiche) geachtet werden sollte. 

• Einfriedungen: 
Des Weiteren werden für das vorliegende Plangebiet aus ortsplanerisch-städtebaulicher Sicht gesamt-
gebietsverträgliche Festsetzungen zu Einfriedungen getroffen: 
So dürfen Einfriedungen eine max. Höhe von 2,0 m über der Oberkante (OK) des Geländes nicht über-
schreiten und sind als sockellose Zäune oder Hecken auszuführen. Generell ist als Bodenfreiheit hin-
sichtlich der naturschutzfachlichen Belange ein Mindestabstand von 0,10 bis 0,15 m zur Geländeober-
kante zu berücksichtigen (Durchschlupfmöglichkeiten / Durchlässigkeit). Dabei ist vorliegend allerdings 
zu beachten, dass diesbzgl. die Maßnahme zum vorsorgenden Artenschutz gem. § 10.3 der textlichen 
Festsetzungen (s. hierzu u.a. auch Ausführungen unter nachfolgender Ziffer 9.2 dieser Begründung) 
vorrangige bzw. übergeordnete Gültigkeit besitzt. 

Soweit dies im Einzelfall z.B. für die Sicherung von Lagerflächen, etc. nachweislich erforderlich ist, 
kann eine Überschreitung der festgesetzten Gesamthöhe der Einfriedung auf bis zu max. 2,5 m aus-
nahmsweise zugelassen werden (Bewertung / Beschluss der Gemeinde auf Grundlage der Einzelfall-
entscheidung in Bezug auf das konkrete Vorhaben), soweit die Erfordernis besonderer sicherheits- bzw. 
versicherungstechnischer Gründe nachweislich gegeben ist.  

Weiterhin werden die Verwendung von Kunststoffzäunen sowie von massiven Bauteilen wie Beton, 
Steine, Gabionen und Gabionen-artige bauliche Anlagen, geschlossene Holzwände u. dgl. insbesondere 
im Hinblick auf die Wahrung der Belange des Orts- und Landschaftsbildes (v.a. auch im Kontext mit der 
vorliegend besonderen Standortsituation) als auch in Bezug auf die gegenständlich situativ-bedarfsge-
recht, gezielt getroffene grünordnerisch-landschaftspflegerische Maßnahmenkonzeption generell als un-
verträglich angesehen und sind deshalb allgemein unzulässig. Allerdings besitzt auch hier die vorste-
hend genannte Maßnahme zum vorsorgenden Artenschutz gem. § 10.3 der Festsetzungen durch Text 
wiederum übergeordnete Gültigkeit. 

• Werbeanlagen: 
Abschließend werden im vorliegenden Planungsfall hinsichtlich der Wahrung der Belange des Orts- und 
Landschaftsbildes bzw. einer insg. weitreichend standortverträglichen Planungskonzeption gesamtge-
bietsverträgliche Festsetzungen zu Werbeanlagen getroffen.  
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So sind im Allgemeinen nur Werbeanlagen, die ausschließlich dem Zweck der Eigenwerbung dienen, 
an der Stätte der Leistung / Leistungserbringung zulässig. Entsprechend sind Werbeanlagen für Unter-
nehmen und Betriebe außerhalb des Geltungsbereiches der Bebauungsplan-Änderung und -Erweite-
rung bzw. sogenannte „Fremdwerbeanlagen“ unzulässig.  

Weiterhin müssen diese grundsätzlich baulich untergeordnet und so gestaltet sein, dass sie nach 
Form, Farbe, Werkstoff und Beleuchtungsart (insbesondere sind bewegliche od. blinkende Lichtwer-
bung, laufende Schriften, sich bewegende Anlagen wie z.B. Himmelsstrahler / Skybeamer, Bildprojek-
toren aller Art, inkl. Laserlicht und Hologrammprojektoren, etc. unzulässig) sowie auch Maßstab und 
Anbringungsart sowohl mit der Architektur bzw. Bebauung harmonieren als auch das Straßen- / Orts- 
und Landschaftsbild nicht beeinträchtigen.  

Außerdem sind Werbeanlagen an Einfriedungen sowie im Dachbereich bzw. auf den Dachflächen ge-
nerell unzulässig. Zudem darf deren Oberkante (OK) die Traufkante des Gebäudes bzw. der baulichen 
Anlage nicht überschreiten. 
 

Darüber hinaus sind diese aufgrund der zuvor bereits mehrfach ausgeführten, vorliegend besonderen 
Standortsituation im gegenständlichen Planungsfall nur innerhalb der Überbaubaren Grundstücksflä-
chen / Baugrenzen zulässig.   
Allerdings ist abweichend davon in Bezug auf das verfahrensgegenständliche Planvorhaben / die Ge-
samtplanungskonzeption bzw. gerade auch i.V.m. der besonderen Standortsituation  - und darunter insb. 
der von Südwesten her, in einem langgezogenen Kurvenverlauf kommenden „Memminger Straße“ sowie 
der am Westrand des PG bereits vorhandenen ausgeprägten, Gehölzstrukturen -  im vorliegenden Ein-
zelfall zulässig: 

Auf dem Grundstück Fl.-Nr. 769 innerhalb des mit GE in grauem Farbton als Bauland gekennzeichne-
ten Flächenbereichs die Errichtung einer (einzelnen) freistehenden Werbeanlage („Werbepylon“) in 
Form einer Stele, in einer Mindestentfernung zur Straßenbegrenzungslinie von 0,5 m. Dabei dürfen de-
ren Maße / Dimensionierung eine Höhe von max. 6,0 m, eine Breite von max. 2,0 m betragen sowie eine 
Tiefe von max. 0,3 m aufweisen. Die Werbefläche selbst darf einen Mindestabstand von 2,0 m zur OK 
des Geländes bzw. der Fundamentierung nicht unterschreiten.  

Die Vorgaben bzw. vorliegend festgelegten, gesamtplanerisch als verträglich erachteten Werte für die 
Maße / Dimensionierung dieser einzelnen bzw. in Abweichung zu den übrigen Festsetzungen im PG 
einmalig zulässigen, freistehenden Werbeanlage orientieren sich dabei eng an in vergleichbarer stand-
örtlicher Lage (in Ortsrandlage an Hauptverkehrsstraßen ländlich geprägter Ortschaften) bestehender 
od. zur Umsetzung geplanter Verbrauchermärkte im räumlichen Nahbereich / Gebietsumgriff benach-
barter bzw. nahe gelegener Gemeinden / Ortschaften (z.B. Ortseingangsbereiche Oberkammlach od. 
Ungerhausen). 

 
Bezüglich der grünordnerischen Planungskonzeption sowie der verkehrstechnischen Erschließungskonzep-
tion wird auf die Ausführungen unter den nachfolgenden Kapiteln 6. und 11.1 der Begründung verwiesen. 
 
 

5.2 Flächenbilanz  
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von insgesamt rund 2,35 ha und unterteilt sich wie folgt: 
 

A) Bestandssituation bzw. bestandskräftige Planung der 2. Änderung des Bebauungsplans „Südlich des 
Sportheims“ in der Fassung vom 05.04.2012, bekannt gemacht am 26.07.2012: 
 

Art der Fläche Flächengröße Anteil % 
Planungsgebiet gesamt ca. 23.640 m2 100 % 
Bauland, Baugrundstücksflächen, Gewerbegebietsflächen (GE) ca. 770 m2 ca. 3,5 % 
Öffentliche Verkehrsfläche ca. 3.640 m2 ca. 15,5 % 
Grünfläche auf Privatgrund mit Zweckbestimmung "Biotopvernetzung ca. 670 m2 ca. 3 % 



Marktgemeinde Erkheim  3. Änderung bzw. Erweiterung Bebauungsplan „SÜDLICH DES SPORTHEIMS“ 
 
 

ENDFASSUNG mit Stand vom 23.09.2025 Seite 62 von 99 

Art der Fläche Flächengröße Anteil % 
und Ortsrandeingrünung" 
Grün- / Freiflächen innerhalb des eingezäunten Betriebsgeländes der 
Fa. amo-tec GmbH (teils mit Anlagen / offenen Flächen zur Nieder-
schlagswasserbeseitigung über die belebte Bodenzone (insb. Gra-
ben- / Muldenbereiche);  
davon teils auch bereits asphaltierte Flächen 

ca. 5.110 m2 

 
 
 

ca. 1.250 m2 

ca. 21,5 % 
 
 
 

ca. 5,5 % 
Biotopfläche (Teilfläche Fl.-Nr. 769,  
geschützt nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG;  
Arten- und strukturreiches Dauergrünland / Magere Flachland-Mäh-
wiesen) 

ca. 10.055 m2 ca. 42,5 % 

Ruderal- / Brachflächen mit Kiesgeprägten Oberflächenstrukturen 
(Flächen-Wiederverfüllung 2017 / 2018); die Fläche wurde bislang in 
größeren Teilbereichen intensiv genutzt insb. als Ablagerungs- / Zwi-
schenlagerungsflächen sowie als Wegefläche genutzt 

ca. 2.850 m2 ca. 12 % 

Flur- / Wirtschaftswegefläche, großteils Schotterfläche / wasserge-
bunden befestigte Fläche 

ca. 50 m2 ca. 0,2 % 

bestehende lineare, durchgehend ausgeprägte Gehölzstruktur aus 
standortheimischen Gehölzen 3. und max. 2. Wuchsordnung entlang 
des Westgrenze des Plangebietes 

ca. 500 m2 ca. 2 % 

 
B) Verfahrensgegenständliche Planfassung der 3. Bebauungsplan-Änderung: 

 

Art der Fläche Flächengröße Anteil % 
Planungsgebiet gesamt ca. 23.640 m2 100 % 
Bauland, Baugrundstücksflächen, Gewerbegebietsflächen (GE) 
(davon Bestand) 

ca. 16.590 m2 

 
(ca. 770 m2) 

ca. 70 % 
 

Öffentliche Verkehrsfläche 
(davon Bestand) 

ca. 4.230 m2 

(ca. 3.640 m2) 
ca. 18 % 

(ca. 15,5 %) 
Öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung  
„Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphibien“ 

ca. 955 m2 ca. 4 % 

Private Grünfläche mit Zweckbestimmung  
„Baugebiets- / Ortsrandeingrünung & Durchgrünung“  
(davon Bestand) 

ca. 1.365 m2 

 
(ca. 35 m2) 

ca. 6 % 
 

(ca. 0,15 %) 
Private Grünfläche mit Zweckbestimmung  
„Erhalt lineare / flächenhafte Gehölzstruktur“ 

ca. 500 m2 ca. 2 % 

 
 
 
6. Grünordnerische Festsetzungen / Planungskonzeption  

Ziel der Gesamtplanung und insbesondere der grünordnerischen Maßnahmenkonzeption ist es, Eingriffe in 
den Naturhaushalt sowie das Landschaftsbild möglichst gering zu halten.  
Um das zu erreichen, werden im Wesentlichen folgende grünordnerische Maßnahmenkonzeption bzw. Ver-
meidungs- und Verringerungsmaßnahmen ergriffen und in der Planung festgesetzt: 
 

A) Städtebaulich-gesamtplanerische Maßnahmenkonzeption in Berücksichtigung der vorliegend  
besonderen Standortsituation:  
Zur Sicherstellung einer gesamtplanerisch-verträglichen Planungskonzeption und Würdigung der ge-
genständlich besonderen ortsplanerischen Situation am südwestlichen Ortsrand sowie zugleich direkten 
Ortseingangsbereich entlang der „Memminger Straße“ (als örtlich bedeutende Zubringerstraße zur BAB 
96) wird vorliegend im Besonderen zum einen die Festlegung der Stellung / räumlichen Anordnung der 
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Hauptgebäudekörper auf Grundlage einer differenziert getroffenen Festsetzung der Situierung der über-
baubaren Grundstücksflächen bzw. Führung der Baugrenzen vorgenommen; - mit Zielsetzung, eine i. 
E. vom Straßenraum zurückversetzte, vergleichsweise abwechslungsreich-großzügige und insgesamt 
deutlich „Stufen-artig“ wirkende räumliche Gesamtsituation der hauptbaulichen Anlagen auszubilden 
bzw. zu entwickeln.  

Zum anderen erfolgt gerade auch in Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung bzw. insbesondere 
die getroffene Regelung zur max. zulässigen Firsthöhe für die beiden Baugebietsteilflächen („GE 1“ & 
„GE 9“) eine Begrenzung bzw. gezielte Staffelung / Abstufung der Höhenentwicklung der Bebauung zum 
westlichen Ortsrandbereich hin bzw. gegenüber der angrenzenden „freien Landschaft“. Dabei wurden, 
da es sich vorliegend um die Erweiterung / Arrondierung eines bereits bestehenden Bau- bzw. Gewer-
begebietes handelt, grundsätzlich auch die max. zulässigen Höhenentwicklungen im gesamtkonzeptio-
nellen Zusammenhang der östlich angrenzenden bereits bestandskräftigen 2. Änderung des Bebau-
ungsplans „Südlich des Sportheims“ mitberücksichtigt.  
Wesentliche diesbzgl. Zielsetzung stellt dabei u.a. die Erreichung eines aus ortsplanerisch-städtebauli-
cher Sicht möglichst stimmigen bzw. verträglichen Ortsbildes aus Richtung Südwesten / Westen bzw. 
insbesondere auch bzgl. der Wahrnehmbarkeit von der „Memminger Straße“ aus dar;  - allerdings stets 
auch in Berücksichtigung der Ermöglichung einer situativ-bedarfsgerechten, zeitgemäß-zukunftsträchti-
gen „gewerblichen Nutzungssituation“.  Zudem ist vorliegend die Vermeidung bzw. Verringerung von 
Beeinträchtigungen gegenüber dem Schutzgut Landschaftsbild aus westlichen Richtungen (darunter 
auch i.V.m. der Fernwirkung aus Nordwesten) in einem bestmöglichen und weitreichenden Umfang im 
Rahmen der Gesamtplanungskonzeption von zentraler Bedeutung.  Entsprechend erfolgte die Festset-
zung (ausgehend von der natürlichen / bestehenden Geländeoberkante in der Mitte der nordseitigen 
Fassade des jeweiligen Gebäudekörpers) der nachfolgend festgelegten max. zulässigen Wandhöhen 
(WH) und Firsthöhen (FH) für die Baugebietsteilflächen „GE 1“ und „GE 9“ von: WH 8,0 m & FH 12,0 m 
für die Baugebietsteilfläche „GE 1“ sowie WH 8,0 m & FH 10,0 m für die Teilgebietsfläche „GE 9“. 

 

B) Maßnahmen zur Erhaltung der bestehenden (durch die Wiederverfüllung der vormaligen Kiesgrube her-
gestellten) Geländeoberfläche soweit als möglich; Aufschüttungen, Abgrabungen sowie scharfe Bö-
schungskanten sind zu vermeiden. Die Veränderungen des bestehenden Geländes / Geländeprofils 
dürfen auch nur in dem zur Durchführung des Bauvorhabens unbedingt erforderlichen Ausmaß ausge-
führt werden (insb. Integration der Gebäude und befestigten Freiflächen gemäß dem notwendigen Um-
fang sowie auf erforderliche Angleichungen an / entlang der Grundstücksgrenzen).  
Zudem hat der Anschluss an Nachbargrundstücke ohne Absatz und Stützmauer sowie ohne künstliche 
Böschung zu erfolgen; allerdings besitzt diesbzgl. die Maßnahme zum vorsorgenden Artenschutz gem. 
§ 10.3 (s. hierzu u.a. auch Ausführungen unter nachfolgender Ziffer 9.2 dieser Begründung) vorrangige 
bzw. übergeordnete Gültigkeit.  

Es wird darauf hingewiesen, dass für eine Beurteilung / Prüffähigkeit der entsprechenden Planungssi-
tuation den Bauantragsunterlagen Geländeschnitte mit Angabe der N.N.-Höhen beizufügen sind; dabei 
sind insbesondere das bestehende Gelände sowie die geplante Geländeprofilierung und die Lage der 
baulichen Anlagen darzustellen. 
Auf die Inhalte der Ziffer 12 der textlichen Festsetzungen wird ferner hingewiesen. 

 

C) Mit Blick auf die Optimierung bzw. den weitestmöglichen Erhalt der Bodenfunktionen der Plangebiets-
flächen erfolgt die Festsetzung, dass der Anteil der Bodenversiegelung auf ein erforderliches Mindest-
maß zu begrenzen bzw. die Flächenversiegelung möglichst gering zu halten ist. Die nicht überbauten 
Flächen innerhalb der Baugrundstücke sollen generell zur Optimierung der grünordnerischen Gesamt-
situation als Grünfläche anzulegen, gärtnerisch zu nutzen und in dieser Weise zu unterhalten werden. 
Im Ergebnis sind damit die nicht überbauten Flächen bebauter Grundstücke, die nicht durch zulässige 
Nutzungen wie z.B. Wege- od. Platzflächen, Stellplatzflächen, Nebenanlagen, etc. in Anspruch genom-
men werden, als wasseraufnahmefähige Grünflächen zu gestalten. 
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Die Verwendung künstlicher Gestaltungselemente oder Belagsflächen, insbesondere von Kunstrasen 
und Kunstpflanzen, sowie eine Anlage von z.B. „Schotter- und / oder Steingärten“ ist hiermit eindeutig 
und abschließend als unzulässig festgelegt. 
 

D) Für eine bestmögliche Vermeidung und Verringerung bzw. weitestmögliche Reduzierung / Geringhal-
tung der Versiegelung und Aufrechterhaltung einer weitreichenden flächenhaften Versickerung & Grund-
wasserneubildungsrate wurde festgelegt, dass sämtliche Stell(platz)flächen mit sickerfähigen Belägen 
auszubilden sind.  
Zusätzlich sind Lager- und Erschließungsflächen wie Zufahrtsbereiche bzw. Hofflächen und Zuwegun-
gen / Zugangsflächen und dergleichen, allerdings nur sofern aus betriebsorganisatorischen oder -tech-
nischen Gründen nachweislich nicht in anderer Weise erforderlich, mit sickerfähigen-wasserdurchlässi-
gen Belägen auszubilden (z.B. wassergebundener Decke, Pflaster mit offenen Fugen oder Rasenfugen, 
etc.). 
 

E) Niederschlags- / Oberflächenwasserbeseitigung:  
Weitestmöglicher Erhalt einer flächenhaften Versickerung von unverschmutztem Niederschlagswasser 
mit dem Ziel soweit als möglich eine flächige Grundwasserneubildung aufrecht zu erhalten. Auf die In-
halte der Ziffer 11 der textlichen Festsetzungen wird hingewiesen. Für eine weitestmögliche Aufrechter-
haltung der natürlichen Grundwasserneubildungsrate hat grundsätzlich soweit als möglich bzw. wie die 
Untergrundverhältnisse dies zulassen (abschließende Bewertung i.d.R. mittels Baugrunderkundung) 
eine Versickerung von unverschmutztem Niederschlagswasser vor Ort auf den Grundstücken über ge-
eignete Sickeranlagen möglichst flächig und über die belebte Bodenzone zu erfolgen.  
Allerdings ist vorliegend aufgrund der besonderen Standort-Historie / „Altlastenthematik“ für die Versi-
ckerung des Niederschlagswassers eine Erlaubnis / Genehmigung des Landratsamtes Unterallgäu zu 
beantragen. Auf die in der Planzeichnung nachrichtlich-informativ eingetragene „Umgrenzung von Flä-
chen, deren Böden mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind bzw. sein können (Altlasten- & Altab-
lagerungsverdachtsflächen)“ sowie u.a. die Ziffer 4.1.1 der „Hinweise durch Text“ wird hingewiesen. Des 
Weiteren wird diesbezüglich auf die Inhalte der nachfolgenden Ziffer 11.2.3 dieser Begründung sowie 
insb. auch auf die detaillierten Ausführungen unter der Ziffer 2. der „Hinweise durch Text“ verwiesen. 
 

F) Baugebietsdurchgrünung sowie Anlagen- / Baugebietseingrünung:  
1)  Als planungskonzeptionelle Eckpunkte für eine in Berücksichtigung insb. von Art und Umfang / Inten-
sität der geplanten Bebauung möglichst weitreichende, situativ-bedarfsgerechte Baugebietsdurchgrü-
nung werden insg. 18 Gehölze mind. 2. Wuchsordnung an hierfür im gesamtplanerischen Zusammen-
hang zur Umsetzung zielführend möglichen bzw. geeigneten Standorten festgesetzt (standortgerechte, 
artenreiche Laubgehölz-Pflanzung / Verwendung unterschiedlicher Arten).  
- Davon befinden sich zum einen 9 Gehölzstandorte in einer differenziert festgelegten Pflanz-Abfolge 

auf einer 6 m breiten privaten Grünfläche mit Zweckbestimmung „Baugebiets- / Ortsrandeingrünung & 
Durchgrünung“ zwischen den Baugebietsteilflächen „GE 1“ & „GE 9“, zur gewünschten Ausbildung 
räumlich-wirksamer, die Baugebietsflächen / Bebauung durchlaufender bzw. -dringender  
Grünstrukturen. 

- Zum anderen wurden innerhalb der Baulandflächen (GE) weitere 9 Gehölzstandorte direkt entlang der 
Öffentlichen Verkehrsflächen der „Memminger Straße“ in einer ebenfalls differenziert festgelegten, ge-
samtplanerisch situativ gewünschten strukturbildenden Abfolge am gegenständlich besonderen 
Standort im direkten Ortseingangsbereich festgesetzt, für den entsprechenden Aufbau räumlich- 
wirksamer, straßen(raum)begleitender Grünstrukturen. 

 

2.)  Als planungskonzeptionelle Eckpunkte für eine situativ-bedarfsgerechte Anlagen- / Baugebietsein-
grünung werden mit Blick auf die am gegenständlich besonderen Standort vorhandenen Ausgangs- bzw. 
Bestandsverhältnisse im Wesentlichen folgende grünorderische Maßnahmen ergriffen:  
- Am Südrand der Baugebietsteilfläche „GE 1“:  Ausweisung einer 8,0 m breiten privaten Grünfläche mit 

Zweckbestimmungen „Baugebiets- / Ortsrandeingrünung & Durchgrünung“ am Südrand der 
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Baugebietsteilfläche „GE 1“, mit integrierter Festsetzung einer durchgehend 4,0 m breiten Flächenum-
grenzungen „(…) zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ unmittelbar 
entlang der Plangebietsgrenzen, auf welcher neben der Pflanzung von mind. 5 strukturbildenden Laub-
gehölzen (mind. 2. Wuchsordnung; Standorte s. Planzeichnung) eine Pflanzbindung zur Anlage von 
Strauch-Gehölzstrukturen aus Gehölzen mind. 3. Wuchsordnung (artenreiche Strauchgehölz-Hecken, 
möglichst blüten- und fruchtreich) besteht. Dabei ist diese zur Sicherstellung des situativ-standörtlich 
benötigten Umfangs als mind. 2-reihige, durchgehende bzw. dichte und lückenlose Strauchgehölz-
struktur anzulegen. Hinsichtlich Pflanzraster / -ausbringung wird auf § 8.5.1 a) sowie bzgl. der Pflan-
zenliste auf Ziffer 7. der "Hinweise durch Text" verwiesen. 

- Am Südrand der Baugebietsteilfläche „GE 9“ wird auf einer durchgehend 8,0 m breiten Teilfläche des 
Grundstückes Fl.-Nr. 769/2 eine öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung "Lebensraum- / Habitat-
Erhalt für Amphibien" als vorsorgende (Vermeidungs-)Maßnahme zum Artenschutz festgesetzt. Dies-
bzgl. weiterführend wird auf § 10.2 sowie die Ausführungen unter der nachfolgenden Ziffer 9.2 dieser 
Begründung verwiesen. 

- Am Westrand der Baugebietsteilfläche „GE 9“:  Erhalt der in der Planzeichnung gekennzeichneten 
Einzelgehölze sowie Erhaltung bzw. Ergänzung und Anlage einer flächenhaften, lückenlosen und 
durchgehenden mindestens 3-reihigen Gehölzstruktur aus standortheimischen Strauchgehölzen in der 
Funktion als Unterwuchs innerhalb der ausgewiesenen 6/8 m bis 10 m breiten privaten Grünfläche mit 
Zweckbestimmung „Erhalt lineare / flächenhafte Gehölzstruktur“. Bei Erfordernis einer Ersatz- bzw. 
Neupflanzung von zu erhaltenden Einzelgehölzen ist an deren Standort ein Laubgehölz mindestens 2. 
Wuchsordnung zu pflanzen sowie einer entsprecheden Ergänzungs- oder Ersatz- bzw. Neupflanzung 
von Sträuchern (Gehölzen mindestens 3. Wuchsordnung; artenreiche Strauchgehölz-Hecken, mög-
lichst blüten- und fruchtreich) diese flächengleich durch entsprechende Pflanzmaßnahmen zu erset-
zen. Hinsichtlich Pflanzraster / -ausbringung wird auf § 8.6.1 sowie bzgl. der Pflanzenliste auf Ziffer 7. 
der "Hinweise durch Text" verwiesen. 

- Am Südwestrand der Baugebietsteilfläche „GE 9“, unmittelbar anschließend an diese zu erhaltende 
Gehölzstruktur:  Ausweisung einer 10 m breiten privaten Grünfläche mit Zweckbestimmungen „Bau-
gebiets- / Ortsrandeingrünung & Durchgrünung“ zur gesamtplanerisch zielführenden, räumlich-funkti-
onalen Ergänzung der Bestands-Gehölzstruktur. Innerhalb der dort flächengleich festgesetzten Flä-
chenumgrenzungen „(…) zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ 
besteht neben der Pflanzung von mind. 4 strukturbildenden Laubgehölzen (mind. 2. Wuchsordnung; 
Standorte s. Planzeichnung) eine Pflanzbindung zur Anlage von Strauch-Gehölzstrukturen aus Gehöl-
zen mind. 3. Wuchsordnung (artenreiche Strauchgehölz-Hecken, möglichst blüten- und fruchtreich). 
Diese ist hier zur Sicherstellung des situativ-standörtlich benötigten Umfangs als mind. 4-reihige, 
durchgehende bzw. dichte und lückenlose Strauchgehölzstruktur anzulegen. Hinsichtlich Pflanzraster 
/ -ausbringung wird auf § 8.5.1 b) sowie bzgl. der Pflanzenliste auf Ziffer 7. der "Hinweise durch Text" 
verwiesen.. 

Die festgesetzten Strauchgehölz-Pflanzungen / -strukturen sind insbesondere im Hinblick auf die Be-
lange des Orts- und Landschaftsbildes sowie auch des Arten- und Naturschutzes als freiwachsende 
Hecken auszubilden. Formschnitthecken sind bei festgesetzten Pflanzungen deshalb nicht zulässig. 
 

Fazit:  Wesentliche gesamtplanerische Zielsetzung stellt damit die Umsetzung eines starken grünordne-
rischen Konzeptes mit qualitätsvollen, situativ-bedarfsgerechten Maßnahmen (inkl. Festsetzung der zur 
Verwendung zulässigen Pflanzenarten und deren Mindestanforderungen) in den Randbereichen der 
Plangebietsflächen, insbesondere auch gegenüber der freien Landschaft bzw. der südlich und westlich 
an das Plangebiet angrenzenden, aus naturschutzfachlicher Sicht höher- / hochwertigen Flächenberei-
chen dar. 
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Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang auch die gesamtplanerisch zielführenden Maßnahmen 
zur Erhaltung und wenn nötig, Ergänzung der bereits bestehenden Gehölzstrukturen entlang der West-
grenzen des Plangebietes. 
Genauso werden innerhalb des Baugebietes  – sowohl zwischen den Gewerbegebietsteilflächen „GE 1“ 
& „GE 9“ als auch entlang des Straßenraumes der „Memminger Sraße“ –  entsprechende grünordneri-
sche Maßnahmen festgesetzt, mit welchen auch innerhalb der Baulandflächen des Vorhabengebietes 
selbst eine qualitätsvolle und nachhaltige, deutlich räumlich-wirksam ausgeprägte Durchgrünung(sstruk-
tur) situativ geschaffen wird. 

Durch diese qualitätsvollen grünordnerischen Festsetzungen in den Randbereichen auf Privatgrund 
werden gerade auch die Voraussetzungen dafür festgelegt bzw. geschaffen, um auf den gewerblichen 
Baugebietsflächen selbst eine vergleichsweise hohe Flexibilität und Intensität bzgl. der baulichen Ver-
wertbarkeit mit einem zudem großen Maß an Gestaltungsfreiheit hinsichtlich der Umsetzung einer zeit-
gemäßen und v.a. auch zukunftsträchtigen Bebauung zuzulassen. Die Gesamtplanungskonzeption setzt 
den hierfür benötigten zielführenden, räumlich-wahrnehmbaren sowie nachhaltig-wirksamen grünordne-
rischen Rahmen. 

 

G) Zur Sicherstellung der (nachhaltigen) Funktionsfähigkeit bzw. -erfüllung der privaten Grünflächen mit 
Zweckbestimmungen „Baugebiets- / Ortsrandeingrünung & Durchgrünung“ sowie „Erhalt lineare / flä-
chenhafte Gehölzstruktur“ erfolgt weiterhin die Festsetzung, dass die Errichtung baulicher Anlagen im 
Sinne des Art. 2 Abs. 1 BayBO auf diesen Flächen unzulässig ist. Entsprechend sind die Flächen nach 
der Pflanzung / Begrünung weiterhin gärtnerisch zu nutzen und in dieser Weise zu unterhalten. Ebenso 
dürfen diese nicht versiegelt und nicht als Lagerflächen, Stellplatzflächen, o.ä. genutzt werden. 
Davon abweichend dürfen allerdings auf den privaten Grünflächen insbesondere im Hinblick auf eine 
bedarfsgerechte sowie bzgl. der bestehenden Erfordernisse zielführende Gesamtkonzeption Einfriedun-
gen gem. § 7 der Festsetzungen durch Text errichtet werden. 
  

H) Für die vorstehend beschriebenen, in der Planzeichnung eingetragenen Gehölze mindestens 2. Wuchs-
ordnung besteht eine Pflanzbindung. Dabei ist auf die Umsetzung einer standortgerechten, artenreichen 
Pflanzung bzw. die Verwendung unterschiedlicher Arten zu achten!.  
Dabei ist die Anzahl der in der Planzeichnung eingetragenen Gehölze bindend, allerdings ist im Hinblick 
auf die Ermöglichung einer grundsätzlichen Flexibilität im Rahmen der Umsetzung der Maßnahmen 
i.V.m. der Festlegung des genauen Standortes die im Plan gekennzeichnete genaue Lage in geringem 
Umfang bzw. bis zu max. 3,0 m veränderlich. 
 

I) Außerdem ist sowohl für alle Pflanzungen innerhalb der ausgewiesenen privaten Grünflächen als auch 
für alle übrigen im Plangebiet gemäß Planzeichnung (Festsetzung durch Planzeichen) festgesetzten 
Gehölze ausschließlich die Verwendung von „gebietseigenem“ Pflanzenmaterial (Vorkommensgebiet 
6.1 „Alpenvorland“) von standortheimischen Arten der potentiellen natürlichen Vegetation und benach-
barter Pflanzengesellschaften zulässig. Dies gilt im Fall einer erforderlichen Neupflanzung der festge-
setzten, zu erhaltenden Einzelgehölze und flächenhaften Gehölzstrukturen im Bereich der privaten 
Grünfläche mit Zweckbestimmung "Erhalt lineare / flächenhafte Gehölzstruktur" entsprechend. 

Für die zur Verwendung zulässigen Arten und deren Mindestanforderungen gilt die Pflanzenliste in 
den "Hinweisen durch Text" verbindlich (siehe Ziffer 8.4.1 der textlichen Festsetzungen i.V.m. der Pflan-
zenliste unter Ziffer 7. der “Hinweise durch Text”).  

Zur Sicherstellung der Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit des planungskon-
zeptionell gewünschten bzw. dementsprechend auch festgesetzten Charakters der Baugebietsdurch-
grünung sowie insb. auch Anlagen- / Baugebietseingrünung ist auf den gesamten Flächenbereichen der 
ausgewiesenen privaten Grünflächen für die darin festgesetzten Pflanzungen die Verwendung von 
fremdländischen Pflanzenarten jeglicher Art wie z.B. Thuja oder (Schein)Zypressen ausdrücklich unzu-
lässig. 
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J) Zur Sicherstellung einer dauerhaften, insbesondere räumlich-wirksamen Funktionsfähigkeit / nachhaltig 
zielführenden Wahrnehmbarkeit der Gehölzpflanzungen zur Baugebietsdurchgrünung sowie Anlagen- / 
Baugebietseingrünung wurde festgesetzt, dass diese fachgerecht zu pflegen und dauerhaft zu unterhal-
ten sind.  
Sollten Gehölze ausfallen, ist spätestens bis zu Beginn der auf den Ausfall folgenden Vegetationsperi-
ode artengleich oder -ähnlich nachzupflanzen bzw. sind diese entsprechend zu ersetzen. 

Entsprechend wird auch festgelegt, dass im Bereich der privaten Grünfläche mit Zweckbestimmung 
"Erhalt lineare / flächenhafte Gehölzstruktur" bei der Erfordernis einer Neupflanzung von zu erhaltenden 
Einzelgehölzen an deren Standort ein Laubgehölz mindestens 2. Wuchsordnung bis spätestens zu Be-
ginn der auf den Ausfall folgenden Vegetationsperiode zu pflanzen ist. Ebenfalls sind für den Fall der 
Erfordernis einer Neupflanzung der zu erhaltenden, flächenhaften und lückenlosen Gehölzstrukturen 
aus standortheimischen Strauchgehölzen diese flächengleich durch entsprechende Pflanzmaßnahmen 
standortheimischer Strauchgehölze (Gehölzen 3. Wuchsordnung) bis spätestens zu Beginn der auf den 
Ausfall folgenden Vegetationsperiode zu ersetzen. 
 

K) Um die Realisierung sowie auch den Vollzug der Pflanzgebote zweckmäßig-zielführend sicherzustellen, 
erfolgt die Aufnahme einer zeitlichen Regelung bzw. die Festsetzung eines bindenden Zeitraums für die 
Ausführung / Herstellung der Pflanzungen auf Privatgrund.  
So wird vorliegend die Festsetzung getroffen, dass bezogen auf die jew. einzelne Baugebietsteilfläche 
„GE 1“ & „GE 9“ die Pflanzmaßnahmen auf Privatgrund spätestens bis zu Beginn der auf die Fertigstel-
lung des ersten, auf Grundlage des Bebauungsplanes errichteten Gebäudes (maßgeblich ist der Zeit-
punkt der Bezugsfertigkeit / Erstnutzung) folgenden Vegetationsperiode auszuführen sind.  
D.h. sollte beispielsweise in der Baugebietsteilfläche „GE 1“ innerhalb der Plangebietsflächen bzw. auf 
Grundlage der gegenständlichen Bebauungsplanfestsetzung eine bauliche Umsetzung erfolgen, so wird 
hiermit folglich auch die Erfordernis für eine Umsetzung der in dieser Teilgebietsfläche „GE 1“ entspre-
chend festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen ausgelöst!  
 

L) Abschließend ist festgelegt, dass die Ausführung von Einfriedungen zur Sicherstellung der Durchlässig-
keit der Einzäunung für Kleinsäuge- und Kriechtiere mit einer Bodenfreiheit / einem Mindestabstand von 
0,10 bis 0,15 m zur Geländeoberkante zu erfolgen hat; allerdings besitzt auch hier wiederum die  
Maßnahme zum vorsorgenden Artenschutz gem. § 10.3 (s. hierzu u.a. auch Ausführungen unter nach-
folgender Ziffer 9.2 dieser Begründung) vorrangige bzw. übergeordnete Gültigkeit. 

 
Bezüglich der Planungskonzeption der am Südrand der Baugebietsteilfläche „GE 9“ auf einer durchgehend 
8,0 m breiten Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769/2 ausgewiesenen öffentlichen Grünfläche mit Zweck-
bestimmung "Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphibien" als vorsorgende (Vermeidungs-)Maßnahme zum 
Artenschutz wird auf die Ausführungen unter dem nachfolgenden Kapitel 9.2 der Begründung verwiesen. 

 
 
6.1 Allgemeine Hinweise zur Grünordnung 

• Freiflächengestaltung: 
Die vorgesehene Nutzung der Freiflächen und deren Bepflanzung ist vom Bauherrn in einem gesonder-
ten Freiflächengestaltungsplan verbindlich darzustellen, der mit dem Bauantrag einzureichen ist.  
Dieser Freiflächengestaltungsplan wird Bestandteil der Baugenehmigung. 

• Bayer. Nachbarrecht (AGBGB):  
An dieser Stelle wird neuerlich auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände für Gehölzpflanzun-
gen nach dem Bayer. Nachbarrecht (AGBGB) hingewiesen. 

• Arten- und Naturschutz:  
Es wird generell darauf hingewiesen, dass (künftige) Rodungsmaßnahmen bzw. Baumfällungen generell 
ausschließlich in den Wintermonaten, d.h. im Zeitraum vom 01.10. bis 28./29.02. zulässig sind; zulässig 
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sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Ge-
sunderhaltung von Bäumen. Ausnahmen (aus wichtigem Grund) hiervon sind nur in enger Abstimmung 
mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes zulässig. 

• Beeinträchtigung durch Lichtemissionen  -  Maßnahmen zum vorsorgenden Artenschutz: 
Grundsätzlich sind Beleuchtungsanlagen im Freien so aufzustellen, auszurichten und zu betreiben, dass 
lediglich die zugedachten Wege, Plätze und Freianlagen, etc. in den dafür benötigten Zeiträumen erhellt 
werden. Die Nutzung von Beleuchtungen im Freien ist auf ein Minimum zu reduzieren (z.B. Nachtab-
schaltung, keine Verwendung von Himmelsstrahlern) sowie so zu gestalten, dass Tiere möglichst nicht 
gestört und geschädigt werden können (z.B. Verwendung „insektenfreundlicher" Leuchtmittel mit gelbem 
oder UV-freiem Licht, dichte/geschlossene, langlebige Gehäuse, in die keine Insekten gelangen kön-
nen). Die einschlägigen DIN sind zu beachten. Eine Regelung entsprechend den auf Grundlage der 
örtlichen Gegebenheiten situativ zu berücksichtigenden Erfordernissen hat ggf. im Rahmen der Einzel-
baugenehmigung zu erfolgen. 
Zielsetzung ist eine weitestmögliche Reduktion schädlicher Lichtemissionen vorrangig zum Schutz 
nachtaktiver Insekten und Fledermäuse. Insgesamt ist deshalb v.a. auf insektenschonende Leuchtmittel, 
entsprechend zielführende Leuchtenkonstruktionen sowie auf ein intelligentes bzw. bedarfsgerechtes 
und zugleich mit den Gegebenheiten der Bestandssituation (Gebietsumgriff inkl. der Nachbarschaft) 
möglichst verträgliches Beleuchtungskonzept zu achten. 
Als Vermeidungs- / Verringerungsmaßnahme i.V.m. dem vorsorgenden Artenschutz ist zu beachten, 
dass eine Beleuchtung grundsätzlich nur in einem notwendigen Mindestumfang bzw. sofern (partiell) 
erforderlich, dann überhaupt nur mit deutlich reduzierter Lichtintensität („Dimmung“ / Reduzierung der 
Leuchtdichte, gemessen in Candela pro Quadratmeter (cd/m2)) sowie mit einer Farbtemperatur von 
1.800 bis max. 3.000 Kelvin (K) erfolgt. 
 

Generell wird auf die Inhalte des „Leitfadens zur Eindämmung der Lichtverschmutzung – Handlungs-
empfehlungen für Kommunen“ des Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 
(StMUV) mit Stand vom September 2020 hingewiesen. 

 
 
 
7. Umweltprüfung / Umweltbericht & Abhandlung naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
 
7.1 Umweltbericht 

Nach der seit dem 20.07.2004 geltenden Fassung des Baugesetzbuches ist gemäß § 2a BauGB zu jedem 
im sog. Regelverfahren aufgestellten Bauleitplan eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussicht-
lichen erheblichen Umweltauswirkungen v.a. im Hinblick auf die Neuinanspruchnahme von Flächen oder 
die Änderung von Planungskonzeptionen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben werden. Der 
anhängige Umweltbericht ist Bestandteil dieser Begründung. 
 
 

7.2 Abhandlung naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 
Gemäß §§ 13 bis 15 BNatSchG i.V.m. Art. 8 BayNatSchG ist die Durchführung der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung vorzusehen, wenn infolge der Realisierung einer Planung Eingriffe in Natur und Landschaft 
zu erwarten sind. Dies gilt u.a. auch für die Bauleitplanung. Darüber hinaus ist nach § 1a Abs. 2 und 3 
BauGB die Eingriffsregelung mit ihren Elementen Vermeidung und Ausgleich im Bauleitplanverfahren in der 
Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Infolge dessen ist bei Neuinanspruchnahme von 
Flächen und der Schaffung von “neuem Baurecht“ bzw. insbesondere auch bei einer Ausweitung der Bau-
landflächen auf bisher (gem. der bestandskräftig vorliegenden Planung) planungsrechtlich nicht überbau-
bare Flächenbereiche des Plangebietes (PG) im Rahmen des gegenständlichen Verfahrens eine 
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Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung gemäß §§ 1a und 9 BauGB durchzuführen bzw. 
ein naturschutzrechtlicher Ausgleich zu erbringen.  
Die Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs erfolgte grundsätzlich unter Zuhilfenahme bzw. auf Grundlage 
des Leitfadens des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen “Eingriffsre-
gelung in der Bauleitplanung – Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ (2. ergänzte Fassung, 2003). 
 

7.2.1 Ermittlung des naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächenbedarfs 
Im Wesentlichen wurden zur Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs der vorliegenden Bebauungsplan-
Änderung bzw. -Erweiterung die neu als „Bauland“ (mit grauem Farbton als GE gekennzeichneter Flächen-
bereiche) in Anspruch genommenen Flächenbereiche sowie die neu als Verkehrsflächen mit überplanten 
Teilbereiche des Vorhabengebietes zu Grunde gelegt (i.S. einer „Neuinanspruchnahme von Flächen“ bzw. 
planungsrechtlichen Schaffung von “neuem Baurecht“; gegenständlich bzgl. der Fl.-Nrn. 776/8 & 776/2 TF 
in Besonderem in Berücksichtigung der planungsrechtlichen Ausgangs- / Bestandssituation auf Grundlage 
der bestandskräftigen Planunterlagen bzw. Flächenfestsetzungen i.V.m. der 2. Änderung des Bebauungs-
plans „Südlich des Sportheims“ in der Fassung vom 05.04.2012, bekannt gemacht am 26.07.2012).  
 

7.2.2 Festlegung von Kompensationsfaktoren 
Auf Grundlage des o.g. Leitfadens wurden im Hinblick sowohl auf die Lage und Ausgangs- / Bestandssitu-
ation der Umweltschutzgüter als insbesondere im gegenständlichen Planungsfall auch auf die Inhalte der 
vorliegenden, bereits bestehenden angrenzenden Planung (bzw. in Berücksichtigung der planungsrechtli-
chen Bestandssituation auf Grundlage der bestandskräftigen Planunterlagen / Flächenfestsetzungen) nach-
folgende Kompensationsfaktoren festgelegt (auf den u.a. zugehörigen Übersichtslageplan wird verwiesen). 
 

1. Für die Umänderung von Privaten Grünflächen mit Zweckbestimmung "Biotopvernetzung und 
Ortsrandeingrünung" in Baulandflächen / Baugebiets-Teilflächen „GE 1“ (ca. 620 m2) erfolgt die 
Festsetzung des Kompensationsfaktors auf einen Wert von 0,8. Der angesetzte Wert des Kom-
pensationsfaktors für die Überplanung / -bauung der vorliegend bestandskräftig festgesetzten privaten 
Grünflächen wurde entsprechend der Einstufung gem. Leitfaden in die Kategorie II - Typ A, unterer 
Wertebereich, vorgenommen. 
 

2. Ebenfalls bzw. mit entsprechend gleicher Einstufung erfolgt auch für die Umänderung von Privaten 
Grünflächen mit Zweckbestimmung "Biotopvernetzung und Ortsrandeingrünung" in eine Öf-
fentliche Verkehrsfläche Baulandflächen / Baugebiets-Teilflächen „GE 1“ (ca. 16 m2) die Festset-
zung des Kompensationsfaktors auf einen Wert von 0,8.  
 

3. Für die Neuinanspruchnahme von Baulandflächen / Baugebiets-Teilflächen „GE 1“ im bisherigen 
„planungsrechtlichen Außenbereich“ (ca. 4.180 m2) auf bestehenden Grün- / Frei- / Platz- & We-
geflächen (teils auch bereits als Kies- / Schotterflächen oder mit einer asphaltierten Oberfläche (da-
runter insg. ca. 1.250 m2) ausgestaltet) innerhalb des eingezäunten Betriebsgeländes des im Plan-
gebiets-Umgriff bereits ortsansässigen Unternehmens erfolgt die Festsetzung des Kompensations-
faktors auf einen Wert von 0,6. Dieser Kompensationsfaktor entspricht dem bereits im Zuge der Auf-
stellung der bestandskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Südlich des Sportheims“ aus dem 
Jahr 2012 für die ausgewiesenen Baulandflächen / Baugebiets-Teilflächen inkl. Straßenverkehrsflä-
chen festgesetzten Wert (entsprechend der Einstufung gem. Leitfaden in die Kategorie I - Typ A, im 
obersten Wertebereich). 
 

4. Ebenfalls bzw. mit entsprechend gleicher Einstufung erfolgt auch für die Neuinanspruchnahme einer 
Öffentlichen Verkehrsfläche im bisherigen „planungsrechtlichen Außenbereich“ (ca. 100 m2) auf 
bestehenden Grün- / Freiflächen innerhalb des eingezäunten Betriebsgeländes des im Plange-
biets-Umgriff bereits ortsansässigen Unternehmens die Festsetzung des Kompensationsfaktors auf 
einen Wert von 0,6. 
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5. Für die Neuinanspruchnahme / Überplanung einer fachgutachterlich nachgewiesenen, nach Art. 23 
Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG geschützten Biotopfläche (ca. 9.470 m2) als Baulandflächen / Baugebiets-
Teilflächen „GE 9“ erfolgt die Festsetzung des Kompensationsfaktors auf einen Wert von 1,0. Die 
Überplanung / Überbauung und letztlich Zerstörung dieser Biotopflächen auf dem Großteil der Fl.-Nr. 
769 (artenreiche Extensivwiesen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / 
Lebensraumtyp (LRT) nach BayKompV: G214 „Artenreiches Extensivgrünland“) ist vorliegend im Rah-
men der Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung aus fachlicher Sicht flächengleich 
bzw. mit einem Kompensationsfaktorenwert von 1,0 auszugleichen. 

 

6. Ebenfalls bzw. mit grundsätzlich entsprechend gleicher Einstufung (im Ergebnis vollständige Umände-
rung / -prägung bzw. Zerstörung der bestehenden hochwertigen Vegetation) erfolgt auch für die  
Neuinanspruchnahme / Überplanung einer fachgutachterlich nachgewiesenen, nach Art. 23 Abs. 1 
Nr. 7 BayNatSchG geschützten Biotopfläche (ca. 245 m2; entlang des Ostrandes der Fl.-Nr. 769) als 
Private Grünflächen mit Zweckbestimmung "Anlagen- / Baugebietseingrünung und Durchgrü-
nung“ die Festsetzung des Kompensationsfaktors auf einen Wert von 1,0. 

 

7. Mit entsprechend gleicher Einstufung (im Ergebnis vollständige Umänderung / -prägung bzw. Zerstö-
rung der bestehenden hochwertigen Vegetation) erfolgt auch für die Neuinanspruchnahme / Über-
planung einer fachgutachterlich nachgewiesenen, nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG geschützten 
Biotopfläche (ca. 50 m2; am nordwestlichen Randbereich der Fl.-Nr. 769) als Private Grünflächen 
mit Zweckbestimmung "Anlagen- / Baugebietseingrünung und Durchgrünung“ die Festsetzung 
des Kompensationsfaktors auf einen Wert von 1,0. 

 

8. Ebenfalls mit entsprechend gleicher Einstufung erfolgt auch für Neuinanspruchnahme / Überplanung 
einer fachgutachterlich nachgewiesenen, nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG geschützten Bio-
topfläche (ca. 290 m2; entlang des nördlichen Randbereichs der Fl.-Nr. 769) als Öffentliche Verkehrs-
flächen die Festsetzung des Kompensationsfaktors auf einen Wert von 1,0. 

 

9. Für die Neuinanspruchnahme von Baulandflächen / Baugebiets-Teilflächen „GE 9“ (ca. 1.690 m2) 
auf bestehenden Ruderal- / Brachflächen mit Kiesgeprägten Oberflächenstrukturen, in größeren 
Teilbereichen intensiv genutzt insb. als Ablagerungs- / Zwischenlagerungsflächen sowie als Wegeflä-
chen, erfolgt die Festsetzung des Kompensationsfaktors auf einen Wert von 0,6. Der angesetzte 
Wert des Kompensationsfaktors für die Überplanung / -bauung der vorliegenden Teilfläche des Grund-
stückes Fl.-Nr. 769/2 (Abschluss / Beendigung Flächen-Wiederverfüllung 2017 / 2018), welche als  
Ruderalfläche mit bereichsweisen Nutzungen als Ablagerungs- / Zwischenlagerungsfläche für Bo-
denaushub und Kies sowie insb. auch als Flächen für die Be- / Umfahrung, Pflege bzw. Unterhalt, etc. 
der südlich angrenzenden ehem. Kiesabbauflächen anzusprechen ist, wurde in Orientierung der Ein-
stufung gem. Leitfaden in die Kategorie I - Typ A, im obersten Wertebereich, vorgenommen. 

 

10. Für die Neuinanspruchnahme von Öffentlichen Verkehrsflächen (ca. 50 m2) auf bestehenden 
Flur- / Wirtschaftswegeflächen, großteils ausgebildet als Schotterfläche / wassergebunden befestigte 
Flächen, erfolgt die Festsetzung des Kompensationsfaktors auf einen Wert von 0,1. Für diesen 
Flächenbereich wird grundsätzlich eine Einstufung gem. Leitfaden in die Kategorie I - Typ A, im unters-
ten Wertebereich, angesetzt (= Wert von 0,3) sowie vorliegend aufgrund der besonderen Ausgestaltung 
bzw. großflächig / nahezu vollständig vorhandenen Oberflächen-Verdichtungen bzw. Teilversiegelung 
eine weitere Werte-Reduzierung von 0,2 aus fachlicher Sicht vorgenommen. 
 

Im Gegensatz dazu besteht für folgende Flächen / Teilbereiche des PG keine Ausgleichsrelevanz:  
 

11. Unverändert als Baulandflächen / Baugebiets-Teilflächen „GE 1“ festgesetzte Fläche (ca.  
640 m2); Anschlussbereich / plangraphisch-funktionaler Rand- / Übergangsbereich zum bestandskräf-
tigen Planstand, insb. aufgrund der Erfordernis für eine gesamtplanerisch-zielführende, 
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bedarfsgerechte Anpassung / konzeptionell zukunftsträchtige Festlegung der Überbaubaren Grund-
stücksflächen / Baugrenzen mit überplant; nicht ausgleichsrelevant. 

 

12. Änderung von bestandskräftig festgesetzten Baulandflächen / Baugebiets-Teilflächen „GE 1“ in 
Öffentliche Verkehrsflächen (Flächengröße ca. 130 m2); nicht ausgleichsrelevant. 

 

13. Unverändert als Öffentliche Verkehrsflächen festgesetzter Flächenumgriff (Flächengröße  
ca. 3.640 m2); bestandskräftig festgesetzte sowie bestehende Verkehrsflächen / vorhandener Straßen-
verkehrsraum; nicht ausgleichsrelevant. 

 

14. Änderung von bestandskräftig festgesetzten Privaten Grünflächen mit Zweckbestimmung "Bio-
topvernetzung und Ortsrandeingrünung" in Private Grünfläche mit Zweckbestimmung "Anla-
gen- / Baugebietseingrünung und Durchgrünung“ (Flächengröße ca. 35 m2); nicht  
ausgleichsrelevant. 

 

15. Festsetzung von Privaten Grünfläche mit Zweckbestimmung "Anlagen- / Baugebietseingrünung 
und Durchgrünung" (Flächengröße ca. 830 m2) auf bestehenden Grün- / Freiflächen innerhalb des 
eingezäunten Betriebsgeländes des im Plangebiets-Umgriff bereits ortsansässigen Unternehmens 
(großteils mit Anlagen / offenen Flächen zur Niederschlagswasserbeseitigung über die belebte Boden-
zone; insb. Graben- / Muldenbereiche); nicht ausgleichsrelevant. 

 

16. Ausweisung von Privaten Grünfläche mit Zweckbestimmung "Anlagen- / Baugebietseingrünung 
und Durchgrünung" (Flächengröße ca. 205 m2) auf bestehenden Ruderal- / Brachflächen mit kies-
geprägten Oberflächenstrukturen (Abschluss / Beendigung Flächen-Wiederverfüllung 2017 / 2018), 
in größeren Teilbereichen intensiv genutzt insb. als Ablagerungs- / Zwischenlagerungsflächen sowie 
als Wegeflächen; nicht ausgleichsrelevant. 

 

17. Festsetzung Öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung „Lebensraum- / Habitat-Erhalt für 
Amphibien“ (Flächengröße ca. 955 m2) auf bestehenden Ruderal- / Brachflächen mit kiesgepräg-
ten Oberflächenstrukturen (Abschluss / Beendigung Flächen-Wiederverfüllung 2017 / 2018), in grö-
ßeren Teilbereichen intensiv genutzt insb. als Ablagerungs- / Zwischenlagerungsflächen sowie als We-
geflächen; nicht ausgleichsrelevant. 

 

18. Abschließend erfolgt die planungsrechtliche Sicherung / Festsetzung der bestehenden linearen, 
durchgehend ausgeprägten Gehölzstruktur aus standortheimischen Gehölzen 3. und max. 2. 
Wuchsordnung entlang des Westgrenze des Plangebietes bzw. der Fl.-Nr. 769 als private Grün-
flächen mit Zweckbestimmung „Erhalt lineare / flächenhafte Gehölzstruktur“ (Flächengröße ca. 
500 m2); nicht ausgleichsrelevant. 

 
Im nachfolgenden Übersichtsplan sind die ausgleichsrelevanten Flächen sowie auch die Flächenumgriffe 
ohne Ausgleichsflächenbedarf, gekennzeichnet mit der entsprechenden Nummer der vorstehenden Auflis-
tung nochmals lagemäßig wiedergegeben (verortet) bzw. eingetragen.  
Auf die zugehörige tabellarische Flächenaufschlüsselung im Folgekapitel 7.2.3 wird weiterführend verwie-
sen: 
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Ausschnitt aus der digitalen Flurkarte mit Überlagerung des räumlichen Geltungsbereichs der verfahrensgegenständlichen Planung 
mit Eintragung der ausgleichsrelevanten Flächen sowie der Flächenumgriffe ohne Ausgleichsflächenbedarf (ohne Maßstab) 

 
 
7.2.3 Flächenbilanz zur Ermittlung des naturschutzrechtlichen Kompensationsflächenbedarfs 

Auf Grundlage der unter Ziffer 7.2.2 getroffenen Festlegungen wird im Hinblick auf die Inhalte der vorliegen-
den Planung für die Neuinanspruchnahme von Flächen bzw. die Schaffung / Mehrung von „neuem Bau-
recht“ ein entsprechender naturschutzrechtlicher Ausgleichsflächenbedarf gemäß nachfolgender Tabelle 
ermittelt: 
 

Art der Fläche /  
Flächenaufschlüsselung 

Flächen-
größe 

Kompensations- 
faktor 

Ausgleichs- 
bedarf  

Planungsgebiet gesamt ca. 23.640 m2   

1.: Neuausweisung Bauland / Baugrundstücksfläche 
Gewerbegebietsteilfläche „GE 1“;  
Flächenneuinanspruchnahme von bislang bestands-
kräftig als Private Grünflächen mit Zweckbestimmung 
"Biotopvernetzung und Ortsrandeingrünung" festge-
setzten Flächen; 
 

ausgleichsrelevant 
 

 
 

 
 
 
 
ca. 620 m2 

 
 
 
 
 
 

0,8 

 
 
 
 
 
 

496 m2 

2.: Neuausweisung Öffentliche Verkehrsflächen;  
Flächenneuinanspruchnahme von bislang bestands-
kräftig als Private Grünflächen mit Zweckbestimmung 
"Biotopvernetzung und Ortsrandeingrünung" 
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Art der Fläche /  
Flächenaufschlüsselung 

Flächen-
größe 

Kompensations- 
faktor 

Ausgleichs- 
bedarf  

festgesetzten Flächen; 
 

ausgleichsrelevant 
 

ca. 15 m2 0,8 13 m2 

3.: Neuausweisung Bauland / Baugrundstücksfläche 
Gewerbegebietsteilfläche „GE 1“;  
Flächenneuinanspruchnahme von bislang bestehen-
den Grün- / Freiflächen innerhalb des eingezäunten 
Betriebsgeländes des im Plangebiets-Umgriff bereits 
ortsansässigen Unternehmens (teils auch bereits als 
Kies- / Schotterflächen oder mit einer asphaltierten 
Oberfläche (darunter insgesamt ca. 1.250 m2) ausge-
staltet); 
 

ausgleichsrelevant 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ca. 4.180 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.508 m2 

4.: Neuausweisung Öffentliche Verkehrsfläche;  
Flächenneuinanspruchnahme auf bestehenden Grün- 
/ Freiflächen innerhalb des eingezäunten Betriebsge-
ländes des im Plangebiets-Umgriff bereits ortsansäs-
sigen Unternehmens; 
 

ausgleichsrelevant 
 

 
 

 
 
 
ca. 100 m2 

 
 
 
 
 

0,6 

 
 
 
 
 

60 m2 

5.: Neuausweisung Bauland / Baugrundstücksfläche 
Gewerbegebietsteilfläche „GE 9“;  
Flächenneuinanspruchnahme / Überplanung / Über-
bauung einer Biotopfläche (Teilfläche Fl.-Nr. 769, ge-
schützt nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG; arten-
reiche Extensivwiesen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere 
Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp 
(LRT) nach BayKompV: G214 „Artenreiches Extensiv-
grünland“); 
 

ausgleichsrelevant 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ca. 9.470 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.470 m2 

6.: Neuausweisung einer Fläche als Private Grünflä-
chen mit Zweckbestimmung "Anlagen- / Baugebiets-
eingrünung und Durchgrünung“;  
Flächenneuinanspruchnahme / Überplanung / Über-
bauung einer Biotopfläche (Teilfläche Fl.-Nr. 769, ge-
schützt nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG; arten-
reiche Extensivwiesen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere 
Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp 
(LRT) nach BayKompV: G214 „Artenreiches Extensiv-
grünland“); 
 

ausgleichsrelevant 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ca. 245 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

245 m2 

7.: Neuausweisung einer Fläche als Private Grünflä-
chen mit Zweckbestimmung "Anlagen- / Baugebiets-
eingrünung und Durchgrünung“;  
Flächenneuinanspruchnahme / Überplanung / Über-
bauung einer Biotopfläche (Teilfläche Fl.-Nr. 769, ge-
schützt nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG; arten-
reiche Extensivwiesen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere 
Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp 
(LRT) nach BayKompV: G214 „Artenreiches Extensiv-
grünland“); 
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Art der Fläche /  
Flächenaufschlüsselung 

Flächen-
größe 

Kompensations- 
faktor 

Ausgleichs- 
bedarf  

ausgleichsrelevant 
 

ca. 50 m2 1,0 50 m2 

8.: Neuausweisung Öffentliche Verkehrsfläche“;  
Flächenneuinanspruchnahme / Überplanung / Über-
bauung einer Biotopfläche (Teilfläche Fl.-Nr. 769, ge-
schützt nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG; arten-
reiche Extensivwiesen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere 
Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp 
(LRT) nach BayKompV: G214 „Artenreiches Extensiv-
grünland“); 
 

ausgleichsrelevant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ca. 290 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

290 m2 

9.: Neuausweisung Bauland / Baugrundstücksfläche 
Gewerbegebietsteilfläche „GE 9“;  
Flächenneuinanspruchnahme / Überplanung / Über-
bauung einer bestehenden Ruderal- / Brachflächen 
mit Kiesgeprägten Oberflächenstrukturen (Abschluss 
/ Beendigung Flächen-Wiederverfüllung 2017 / 2018), 
in größeren Teilbereichen intensiv genutzt insb. als 
Ablagerungs- / Zwischenlagerungsflächen sowie als 
Wegeflächen; 
 

ausgleichsrelevant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ca. 1.690 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.014 m2 

10.: Neuausweisung Öffentliche Verkehrsflächen;  
Flächenneuinanspruchnahme / Überplanung / Über-
bauung einer bestehenden Flur- / Wirtschaftswegeflä-
che, großteils ausgebildet als Schotterfläche / was-
sergebunden befestigte Flächen; 
 

ausgleichsrelevant 
 

 
 
 
 
 

ca. 50 m2 

 
 
 
 
 

0,1 

 
 
 
 
 

5 m2 

11.: Unverändert als Baugebietsflächen / Baugebiets-
teilflächen "GE 1" festgesetzte Fläche;  
Anschlussbereich / plangraphisch-funktionaler Rand- 
/ Übergangsbereich zum bestandskräftigen Plan-
stand, insb. aufgrund der Erfordernis für eine gesamt-
planerisch-zielführende, bedarfsgerechte Anpassung 
/ konzeptionell zukunftsträchtige Festlegung der 
Überbaubaren Grundstücksflächen / Baugrenzen mit 
überplant; 
nicht ausgleichsrelevant 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ca. 640 m2 

 
 
 
 
 
 
 
 
– 

 
 
 
 
 
 
 
 
– 

12.: Änderung von bestandskräftig festgesetzten Bau-
landflächen / Baugebietsteilflächen "GE 1" 
in Öffentliche Verkehrsflächen; 
nicht ausgleichsrelevant 
 

 
 
 

ca. 130 m2 

 
 
 

– 

 
 
 

– 

13.: Unverändert als Öffentliche Verkehrsflächen fest-
gesetzter Flächenumgriff;  
bestandskräftig festgesetzte sowie bestehende Ver-
kehrsflächen / vorhandener Straßenverkehrsraum; 
nicht ausgleichsrelevant 
 

 
 
 
 

ca. 3.640 m2 

 
 
 
 
– 

 
 
 
 
– 
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Art der Fläche /  
Flächenaufschlüsselung 

Flächen-
größe 

Kompensations- 
faktor 

Ausgleichs- 
bedarf  

14.:  Änderung von bestandskräftig festgesetzten Pri-
vaten Grünflächen mit Zweckbestimmung "Biotopver-
netzung und Ortsrandeingrünung" in Private Grünflä-
che mit Zweckbestimmung "Anlagen- / Baugebiets-
eingrünung und Durchgrünung“; 
nicht ausgleichsrelevant 
 

 
 
 
 
 

ca. 35 m2 

 
 
 
 
 

– 

 
 
 
 
 

– 

15.: Festsetzung Private Grünfläche mit Zweckbe-
stimmung "Anlagen- / Baugebietseingrünung und 
Durchgrünung" auf bestehenden Grün- / Freiflächen 
innerhalb des eingezäunten Betriebsgeländes des im 
Plangebiets-Umgriff bereits ortsansässigen Unterneh-
mens (großteils mit Anlagen / offenen Flächen zur 
Niederschlagswasserbeseitigung über die belebte Bo-
denzone; insb. Graben- / Muldenbereiche); 
nicht ausgleichsrelevant 
 

 
 
 
 
 
 
 

ca. 830 m2 

 
 
 
 
 
 
 
– 

 
 
 
 
 
 
 
– 

16.: Festsetzung Private Grünfläche mit Zweckbe-
stimmung "Anlagen- / Baugebietseingrünung und 
Durchgrünung" auf bestehenden Ruderal- / Brachflä-
chen mit kiesgeprägten Oberflächenstrukturen, in grö-
ßeren Teilbereichen intensiv genutzt insb. als Ablage-
rungs- / Zwischenlagerungsflächen sowie als Wege-
flächen; 
nicht ausgleichsrelevant 
 

 
 
 
 
 
 

 

ca. 205 m2 

 
 
 
 
 
 

 

– 

 
 
 
 
 
 

 

– 

17.: Festsetzung Öffentliche Grünfläche mit Zweckbe-
stimmung „Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphi-
bien“ auf bestehenden Ruderal- / Brachflächen mit 
kiesgeprägten Oberflächenstrukturen (Abschluss / 
Beendigung Flächen-Wiederverfüllung 2017 / 2018), 
in größeren Teilbereichen intensiv genutzt insb. als 
Ablagerungs- / Zwischenlagerungsflächen sowie als 
Wegeflächen; 
nicht ausgleichsrelevant 
 

 
 
 
 
 
 
 

ca. 955 m2 

 
 
 
 
 
 
 
– 

 
 
 
 
 
 
 
– 

18.: Planungsrechtliche Sicherung / Festsetzung der 
bestehenden linearen, durchgehend ausgeprägten 
Gehölzstruktur aus standortheimischen Gehölzen 3. 
und max. 2. Wuchsordnung entlang des Westgrenze 
des Plangebietes bzw. der Fl.-Nr. 769 als private 
Grünflächen mit Zweckbestimmung „Erhalt lineare / 
flächenhafte Gehölzstruktur“; 
nicht ausgleichsrelevant 
 

 
 
 
 
 
 

ca. 500 m2 

 
 
 
 
 
 
– 

 
 
 
 
 
 
– 

Summe 23.640 m2 – 14.151 m2 

 
Fazit:  
Damit ergibt sich für die Kompensation der mit Realisierung des gegenständlichen Bauleitplanverfahrens 
zu erwartenden Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild ein naturschutzrechtlicher Ausgleichsflä-
chenbedarf von insgesamt 14.151 m2.  
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Diese 14.151 m2 an naturschutzrechtlichem Ausgleichsflächenbedarf werden vollständig „gebiets-
extern“ bzw. außerhalb des unmittelbaren räumlichen Geltungsbereiches des Planvorhabens zugeordnet 
bzw. festgesetzt. 

 
 
 
8. Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung  

von Natur und Landschaft 
 

8.1 Festsetzung / Zuordnung des naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächenbedarfs 
Die 14.151 m2 des festgesetzten naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächenbedarfs werden vollständig „ge-
bietsextern“ bzw. außerhalb des unmittelbaren räumlichen Geltungsbereichs des Planvorhabens auf Teil-
flächen folgender Grundstücke zugeordnet bzw. festgesetzt: 
 

• 10.055 m2 auf einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 2853 der Gemarkung Erkheim  
(Anrechenbarkeitsfaktor: 1,0);  

Hinweise:  
- Diese Fl.-Nr. 2853 der Gemarkung Erkheim stellt den Sachstand der Digitalen Flurkarte im Zuge des 

Flurneuordnungsverfahrens „Erkheim II“ durch das Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben dar. 
- Auf dieser zugeordneten / festgesetzten Fläche findet, in enger Abstimmung mit der Unteren Natur-

schutzbehörde des Landratsamtes Unterallgäu, dabei quasi eine „Doppelnutzung“ zusammen mit 
der Festsetzung der im Zuge des gegenständlichen Planaufstellungsverfahrens erforderlichen na-
turschutzrechtlichen Ersatz-Biotopflächen von ebenfalls insgesamt 10.055 m2 statt;  - als Ausgleich 
für die Überplanung bzw. Überbauung einer nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG geschützten 
Biotopfläche auf einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769 der Gemarkung Erkheim (s. hierzu 
neben den Inhalten des betreffenden, gesondert erstellten Beiplans auf der Planzeichnung insb. § 
10.1 der textlichen Festsetzungen sowie u.a. nachfolgende Ziffer 9.1 dieser Begründung). 

 

• 4.096 m2 auf einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 102 der Gemarkung Arlesried (mit Anrechen-
barkeitsfaktor: 1,0; die Gesamt-Flächengröße der als Ausgleichsfläche anrechenbaren Teilfläche des 
Grundstückes beträgt insgesamt 4.380 m2). 

 
 

8.2 Lage, Flächengrößen und Aufschlüsselung nach Grundstücken / Flurnummern der „gebietsextern“ 
festgesetzten Ausgleichsflächen sowie  
Entwicklungsziele / Maßnahmenkonzeptionen zur naturschutzfachlichen Aufwertung  
 

8.2.1 „Gebietsexterne“ Ausgleichsfläche Teilfläche Fl.-Nr. 2853 der Gemarkung Erkheim 
Diese „gebietsextern“ zugeordnete bzw. festgesetzte Ausgleichsteilfläche befindet sich etwa 3,3 km nord-
östlich des Planungsgebietes, im Bereich des Ökoflächenkomplexes „Wasenmoos“.  
Hinweis: Es wird an dieser Stelle neuerlich darauf hingewiesen, dass die Fl.-Nr. 2853 der Gemarkung Erk-
heim den Sachstand der Digitalen Flurkarte im Zuge des Flurneuordnungsverfahrens „Erkheim II“ durch das 
Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben darstellt. 
 

Bereits im Dezember 2020 wurden in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des LRA 
Unterallgäu (mit einer naturschutzfachlich abschließend erfolgten Bestätigung durch die Behörde) für die 
aus naturschutzfachlicher Sicht „unterschiedlich wertigen“ Flächenbereiche des „Wasenmooses“ entspre-
chende Anrechenbarkeits- / Aufwertungsfaktoren flächenbezogen festgelegt. Für den Bereich des Wasen-
mooses, in dem der für das gegenständliche Planvorhaben benötigte Ausgleichsflächenbedarf zugeordnet 
/ festgesetzt wird, wurde dabei im Rahmen der Abstimmungsergebnisse ein Anrechenbarkeits- / Aufwer-
tungsfaktor mit einem Wert von 1,0 festgelegt. 
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Deshalb wird dem verfahrensgegenständlichen Vorhaben dort für einen Teil von 10.055 m2 des ermit-
telten Gesamt-Ausgleichsflächenbedarfs von insg. 14.151 m2 auch eine entsprechend „flächenglei-
che“ 10.055 m2 große Teilfläche des Grundstückes mit der Fl.-Nr. 2853 der Gemarkung Erkheim  
als Ausgleichsfläche zugeordnet.  

 

Hinweis bzgl. des festgelegten Umfangs bzw. der Flächengröße von exakt 10.055 m2 auf dieser  
Grundstücksteilfläche:  
Auf dieser zugeordneten / festgesetzten Teilfläche der Fl.-Nr. 2853 der Gmkg. Erkheim findet dabei quasi 
eine „Doppelnutzung“ zusammen mit der Festsetzung der im Zuge des gegenständlichen Planaufstellungs-
verfahrens erforderlichen naturschutzrechtlichen Ersatz-Biotopflächen von insgesamt 10.055 m2 statt. Dies 
erfolgt als Ausgleich für die Überplanung bzw. Überbauung einer nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG 
geschützten Biotopfläche auf einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769 der Gemarkung Erkheim (ar-
tenreiche Extensivwiesen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / Lebensraum-
typ (LRT) nach BayKompV: G214 „Artenreiches Extensivgrünland“). 
 

Auf den entsprechenden „Beiplan“ im M 1:2.000 auf der Planzeichnung sowie die nachfolgende Abbildung 
wird verwiesen: 
 

 
 

„Gebietsexterne“ Ausgleichsfläche im Wasenmoos (Ersatzbiotopfläche), Teilfläche Flurnummer 2853, Gemarkung Erkheim;  
Kartenhintergrund: Digitale Flurkarte und Digitales Orthophoto (Befliegung aus dem Jahr 2022) des Bayerischen Landesamtes für 
Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ohne Maßstab) 
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Nach derzeitigem Abstimmungs-Sachstand zwischen der Unteren Naturschutzbehörde und dem Land-
schaftspflegeverband Unterallgäu e.V. soll die Maßnahmen- / Pflegekonzeption für den betreffenden, im 
westlichen Randbereich des Ökoflächenkomplexes „Wasenmoos“ gelegenen Flächenumgriff, aus natur-
schutzfachlicher Sicht nachfolgende Punkte / fachliche Vorgehensweisen, etc. umfassen: 
 

1. Arten- / Lebensraumanreicherung auf 50% der festgelegten Ersatzbiotop-Flächen (=> ca. 5.000 m2), 
sowohl durch Einsaat mit von der „Eingriffs- / Spenderfläche“ gewonnenem Saatgut als auch mittels 
Mahdgut-Übertragung - Etablierungs-Erfolg Ersatzbiotop LRT 6510 durch 2 Faktoren bzw. Ansaat und 
Mahdgut-Übertragung mit doppelter Menge;  
Allerdings Vermeidung eines Eingriffes, Umbruch / Fräsen der Flächen, etc. im südlichen Bereich der 
umgrenzten Ersatz-Biotopflächen (südlich entlang der vormaligen Wirtschaftswegefläche; s. Eintrag 
mit braunem Farbton gestrichelter Linien im „Beiplan“ M 1:2.000 auf der Planzeichnung) - diese Flä-
chen, welche im Zuge der vom Amt für Ländliche Entwicklung durchgeführten Maßnahmen bereits 
angesät wurden, sollen grundsätzlich weitestmöglich erhalten bleiben! 
Kein Eintrag von Fremdmaterial in den Untergrund / keine Veränderung der Standortbeschaffenheit 
des Untergrundes. 

2. Durchführung einer Saatgut- / Samen-Sammlung auf der „Spenderfläche“ bzw. der Biotopfläche Teil-
fläche Fl.- Nr. 769, Gmkg. Erkheim (am westlichen Ortsausgangsbereich von Erkheim, direkt entlang 
der Memminger Straße), im Herbst vor dem Ausbringen auf der Empfängerfläche, mit Einlagerung des 
gewonnenen Materials bis zur Aussaat.  

3. Mahd der gesamten „Spenderfläche“ bzw. der Biotopfläche Teilfläche Fl.-Nr. 769, zur Mahdgutüber-
tragung; Ausbringen des übertragenen Mahdgutes sowie des im Herbst gewonnen und eingelagerten 
Saatgutes auf rund 50 % der „Empfängerfläche“ (=> ca. 5.000 m2). 

4. Flächenvorbereitung der 3 m breiten Streifen der „Empfängerfläche“ im Wasenmoos: Um Gräser / 
unerwünschte Vegetation zurückzudrängen und die Samenbank bzw. das Samenmaterial im Boden 
zu erschöpfen, fräsen der Fläche im Jahr der Ansaat in der ersten Mai-Hälfte; einige Wochen später 
bzw. vor der Ansaat und der Mahdgut-Übertragung Mitte / Ende Juni nochmals fräsen, um erneut 
auflaufende / -keimende, unerwünschte Gräser bzw. Vegetation mechanisch zu bekämpfen. Vor der 
Aussaat: Herstellung einer feinkrümeligen Bodenstruktur z. B. mit der Egge; nach der Ausbringung 
des Saatgutes, Anwalzen der Fläche.  

5. Ansaat von sowie zugleich Ausbringung des (übertragenen) Mahdgutes auf jeweils 3 m breiten Streifen 
– quer zum Hang (zur Vermeidung von evtl. Auswirkungen durch Erosion). 

6. Pflege: 2-schürige Mahd mit einem 1. Schnitt nicht vor Ende Juni und einem 2. Schnitt nicht vor Ende 
September („Räummahd“ im Herbst); Abtransport des Mahdgutes, um den Zustand der Fläche zu 
erhalten bzw. eine Ausmagerung der Fläche zu erreichen bzw. weiter zu unterstützen; 
Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist generell unzulässig! 

 
8.2.2 Gebietsexterne Ausgleichsfläche Teilfläche Flurnummer 102 der Gemarkung Arlesried  
 

Diese „gebietsextern“ zugeordnete bzw. festgesetzte Ausgleichsfläche, welche im Vorfeld ebenfalls eng mit 
der Unteren Naturschutzbehörde des LRA Unterallgäu abgestimmt wurde, befindet sich etwa 4,25 km nord-
östlich des Planungsgebietes, im engeren Talgrundbereich des Haselbachtals südwestlich von Arlesried.  
 

Im Zuge dieser Vorabstimmungen mit der Unteren Naturschutzbehörde wurde für diese Ausgleichsfläche 
ebenfalls ein Anrechenbarkeits- / Aufwertungsfaktor mit einem Wert von 1,0 festgelegt. 
Folglich wird dem verfahrensgegenständlichen Vorhaben dort für den restlichen Teil von 4.096 m2 
des ermittelten Gesamt-Ausgleichsflächenbedarfs von insg. 14.151 m2 (- 10.055 m2) auch eine ent-
sprechend „flächengleiche“ 4.096 m2 große Teilfläche des Grundstückes mit der Fl.-Nr. 102 der Gemar-
kung Arlesried als Ausgleichsfläche zugeordnet.  
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Auf den entsprechenden „Beiplan“ im M 1:2.000 auf der Planzeichnung sowie die nachfolgende Abbildung 
wird verwiesen: 
 

 
 

„Gebietsexterne“ Ausgleichsfläche im Haselbachtalgrund, Teilfläche Flurnummer 102, Gemarkung Arlesried;  
Kartenhintergrund: Digitale Flurkarte und Digitales Orthophoto (Befliegung aus dem Jahr 2022) des Bayerischen Landesamtes für 
Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ohne Maßstab) 
 
Das Grundstück Flurnummer 102 der Gemarkung Arlesried umfasst eine Gesamtfläche von Rund  
13.300 m2.  
In gesamtkonzeptioneller Fortsetzung (eingeleitet durch die Ausgleichsflächen auf TF der  
Fl.-Nrn. 100 & 101) der am Standort zur Umsetzung vorgesehenen übergeordneten naturschutzfachlichen 
Maßnahmenkonzeption im Talgrundbereich nördlich entlang des „Haselbaches“ sowie insb. auch mit Blick 
auf die nach aktuellem Kenntnisstand weiterhin vorhandenen Nutzungs-Belange i.V.m. den Grundstücken 
im Gebietsumgriff ist als Ausgleichsfläche eine hierfür gesamtplanerisch zielführende Grundstücks-
teilfläche von insg. 4.380 m2 der Fl.-Nr. 102 festgelegt. 
Davon werden dem gegenständlichen Vorhaben 4.096 m2 zugeordnet (= 14.151 m2 - 10.055 m2). 
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Damit verbleibt von den für eine Zuordnung als Ausgleichsfläche zur Verfügung stehenden 4.380 m2 nach 
Abzug der 4.096 m2 i.V.m. dem gegenständlichen Bauleitplanverfahren eine weiterhin festsetzbare /  
künftig noch zuordenbare Restfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 102 (Gmkg. Arlesried) von 284 m2 auf 
dem gemeindlichen Ökokonto! 
 
Zusammen mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Unterallgäu wurden für diese  
Ausgleichsfläche / Grundstücksteilfläche der Fl.-Nr. 102 der Gmkg. Arlesried nachfolgende Eckpunkte bzw. 
Umsetzungspunkte als übergeordnete naturschutzfachliche Maßnahmenkonzeption getroffen: 
(Dabei wurde im Ergebnis eine Ausweitung / gesamtkonzeptionell zielführende Fortsetzung der bestehenden natur-
schutzfachlichen Maßnahmenkonzeption auf den direkt benachbarten Grundstücks-Teilflächen Fl.-Nrn. 100 und 101 
für den gegenständlichen Teilflächenbereich des Grundstückes Fl.-Nr. 102 der Gmkg. Arlesried festgelegt!) 
 

1. Entfernung des bestehenden Damms / der leichten Geländeüberhöhung im Ufernahbereich entlang 
des „Haselbachs“; 

2. Aufbau arten- und fruchtreicher Feldgehölzstrukturen; 
3. Differenzierte Pflanzung standortheimischer Gehölze - Bäume 1. & 2. Wuchsordnung bzw. Obstge-

hölze; 
4. Aufbau Hochstaudensaum & Hochstauden-Pufferstreifen zu angrenzenden Flächennutzungen; 
5. Flächenhafte Extensivierung der Grünlandfläche - Entwicklung einer artenreichen Feuchtwiese teil-

weise mit entsprechender Artanreicherung; 
6. Vorlandabtrag / flächiger Abtrag der Uferböschung an geeigneten Stellen des „Haselbachs“; 
7. Verbesserung der Gewässerdynamik / Anlage von Buhnen an geeigneten Stellen des „Haselbachs“; 
8. Aufbau gewässerbegleitender Saumstrukturen / Hochstaudensäume entlang des „Haselbachs“. 
 
Bezüglich weiterer Details zur Maßnahmenkonzeption für die „gebietsexterne“ Ausgleichsfläche Grund-
stücks-Teilfläche Fl.-Nrn. 102 der Gemarkung Arlesried wird auf die Anlage III zu dieser Begründung ver-
wiesen; siehe anhängige Plan-Unterlage mit Bezeichnung „Detailplanung Ausgleichsfläche - Teilflächen 
Grundstücke Flur-Nrn. 91, 92, 99, 100, 101 und 102, jeweils der Gemarkung Arlesried (insgesamt: 17.219 
m2); TEKTUR - Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung; Einbeziehung / Erweiterung um Teilfläche Fl.-
Nr. 102, Gmkg. Arlesried, Entwurfsfassung“;  Planunterlage im Maßstab 1:500 (Ausdruck unmaßstäblich!), 
mit Stand der ursprünglichen Planung vom 03.06.2016 sowie der Tektur-Planung vom 23.08.2023, ergänzt 
am 28.08.2023 und fortgeschrieben am 23.09.2025. 
 
Wichtiger Hinweis i.V.m. den weiterführenden Planungen: 
Vor Umsetzung der Ausgleichs-Maßnahmen ist dieser fortgeschriebene bzw. geänderte Planungsstand, 
welcher der gegenständlichen Planung als Anlage III. zur Begründung (unmaßstäblich!) beiliegt, zwingend 
noch zusätzlich mit dem Sachgebiet Wasserrecht des Landratsamtes Unterallgäu sowie auch dem Wasser-
wirtschaftsamt Kempten abzustimmen bzw. die entsprechende Tekturplanung (ergänzend) zum betreffen-
den ursprünglichen Wasserrechts-Bescheid vom 08.08.2016, mit einem Antrag auf Erteilung einer wasser-
rechtlichen Erlaubnis beim Landratsamt Unterallgäu einzureichen! 
 
 

8.3 Umsetzung / Realisierung der Ausgleichsflächen  
Die Umsetzung aller festgesetzten Ausgleichsflächen (im gegenständlichen Fall „gebietsexterne“ Flächen) 
hat innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplans zu erfolgen. Auf § 9.3 der textlichen 
Festsetzungen wird verwiesen. 
Mit dieser Regelung wird sowohl einer grundsätzlich angestrebten, bestmöglichen Transparenz sowie Nach-
vollziehbarkeit bzgl. der Umsetzung der entsprechenden Planungsinhalte Rechnung getragen als auch ein 
gangbarer Weg i.V.m. einem funktionierenden Vollzug der Planung durch die Verwaltung weitreichend si-
chergestellt. 
 



Marktgemeinde Erkheim  3. Änderung bzw. Erweiterung Bebauungsplan „SÜDLICH DES SPORTHEIMS“ 
 
 

ENDFASSUNG mit Stand vom 23.09.2025 Seite 81 von 99 

Allgemeiner Hinweis zum Monitoring: Nach einem Zeitraum von ca. 5 Jahren nach Herstellung der Aus-
gleichsflächen bzw. Ausgleichsteilflächen sollte ein Monitoring im Hinblick auf die festgelegten arten- und 
naturschutzfachlichen Zielsetzungen durch einen Sachverständigen in Zusammenarbeit mit der Unteren 
Naturschutzbehörde durchgeführt werden. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei erheblich zielabweichenden bzw. von aus naturschutzfachlicher Sicht 
nicht zielführenden Entwicklungen es sich die Untere Naturschutzbehörde grundsätzlich vorbehält, Ände-
rungen bzw. Nachbesserungen oder fachlich zielführende Ergänzungen der Maßnahmenkonzeption vorzu-
nehmen! 

 
 
8.4 Dingliche Sicherung der zugeordneten / festgesetzten Ausgleichsflächen  

Da sich die entsprechenden Grundstücksteilflächen der „gebietsexternen“ Ausgleichsflächen allesamt im 
Eigentum der Marktgemeinde Erkheim befinden bzw. in das Eigentum der Marktgemeinde  
Erkheim übergehen und damit auf öffentlichem Grund verbleiben, ist im verfahrensgegenständlichen Fall 
eine gesonderte dingliche Sicherung (per Grundbucheintrag) nicht erforderlich). 

 
 
 
9. Naturschutzrechtliche Ersatz-Biotopflächen  sowie  

(Vermeidungs-)Maßnahmen zum vorsorgenden Artenschutz  
 
9.1 Ersatz-Biotopflächen für die Überplanung / Überbauung einer nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG 

geschützten Biotopfläche auf einer Teilfläche der Fl.-Nr. 769 der Gemarkung Erkheim 
 

Die als Grünland / Grünflächen genutzten Teilflächenbereichen des Grundstückes Fl.-Nr. 769 (innerhalb der 
vorhandenen Einzäunung), weisen aufgrund der fachlich-rechtlichen Erfordernisse i.V.m. der Nachfolgenut-
zung am vorliegend besonderen Standort (vormalige, zwischenzeitlich komplett wiederverfüllte Kiesab-
bauflächen) im Wesentlichen eine vergleichsweise extensive Grünlandnutzung auf mit einem entsprechen-
den erhöhten bzw. hohen Potential für die Vegetation / Artenzusammensetzung der Flora auf. Infolge der 
standörtlich-besonderen Untergrundsituation und dieser Flächennutzung hat sich dort im Ergebnis eine 
Grünlandfläche mit entspr. Biotop-Charakter bzw. eine Biotopfläche geschützt nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 
BayNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG entwickelt (artenreiche Extensivwiesen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere 
Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp (LRT) nach BayKompV: G214 „Artenreiches Extensiv-
grünland“). 
 

Dies wurde durch einen im Vorfeld des Planaufstellungsverfahrens (im Zuge der situativ-erforderlichen Be-
rücksichtigung der naturschutzfachlichen / -rechtlichen Belange) erstellten, gesonderten Fachbeitrag zur 
naturschutzfachlichen Bewertung aufgezeigt / bestätigt (Unterlage mit Bezeichnung „Floristische Bewertung 
der Flur-Nr. 769 & TF 769/2 Gde. & Gmkg. Erkheim, Lkr. Unterallgäu“ mit Stand Juni 2022; erstellt von 
Diplom-Biologe Peter Harsch, 87448 Waltenhofen). 
 

Der artenschützerische Fachbeitrag kommt im Wesentlichen zu folgendem Ergebnis: 
(s. Ausführungen auf der S. 9 „Fazit“ des Fachbeitrags mit Stand Juni 2022) 
 

„ Die gesamte Fläche wird geprägt durch eine unterschiedliche Versorgung mit Wasser/Feuchtigkeit, Bodenbeschaf-
fenheit, Verdichtung, Humusauflage und andere Faktoren. So haben sich auf der Fläche Pflanzenbestände etabliert, 
die sich z.T. nur auf wenige Meter deutlich voneinander abheben. Werden in Teilen der Fläche diese von Juncus 
und Carex-Arten geprägt, dominieren in benachbarten Bereichen die Margerite oder diverse Klee-Sorten. Hohe De-
ckungsgrade der Stickstoffzeiger werden nicht erreicht. Bei den meisten in der Tabelle1 aufgeführten Arten der 
Krautartenliste handelt es sich um weit verbreitete bis sehr häufig vorkommende Arten. 
 

Die in den Listen wiedergegebenen Arten stellt zwar den Großteil der auf der Fläche gefundenen Arten dar, wobei 
kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht. Bisher wurden insgesamt 54 Pflanzenarten auf der Fläche nachgewiesen. 
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Entsprechend der Vorgaben und Kriterien (4x erfüllt) handelt es sich bei der Wiese in ihrer Gesamtheit um ein ge-
schütztes Biotop nach Art.23 Abs.1 Nr.7 BayNatSchG (Arten- und strukturreiches Dauergrünland/Magere Flachland-
Mähwiese). “ 

 

Der Fachbeitrag kann / konnte im Rahmen der Beteiligungsschritte gem. §§ 3 Abs. 1 und 3 Abs. 2 BauGB 
des Planaufstellungsverfahrens bei der Marktgemeinde Erkheim eingesehen werden 
 
Fazit: 
Entsprechend ist für die Überplanung bzw. Überbauung dieser nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG ge-
schützten Biotopflächen (artenreiche Extensivwiesen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“; 
Nutzungs- / Lebensraumtyp (LRT) nach BayKompV: G214 „Artenreiches Extensivgrünland“) auf einer Teil-
fläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769 im Rahmen des gegenständlichen Planaufstellungsverfahrens ein 
naturschutzrechtlicher Ausgleich bzw. „flächengleicher“ Ersatz erforderlich.   
Die entsprechend zu erbringenden naturschutzrechtlichen Ersatz-Biotopflächen von insgesamt von  
10.055 m2 werden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Unterallgäu voll-
ständig auf einer Teilfläche des Grundstückes mit der Fl.-Nr. 2853 der Gemarkung Erkheim festgesetzt. 

 

Hinweis:  
Auf dieser zugeordneten / festgesetzten Fläche findet, in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutz-
behörde des Landratsamtes Unterallgäu, dabei quasi eine „Doppelnutzung“ zusammen mit der Festsetzung 
der im Zuge des gegenständlichen Planaufstellungsverfahrens erforderlichen naturschutzrechtlichen Aus-
gleichsflächen statt. 
 
Bzgl. weiterer Informationen zu diesen naturschutzrechtlichen Ersatz-Biotopflächen und den auf der 
festgesetzten Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 2853 der Gmkg. Erkheim entsprechend umzuset-
zenden naturschutzfachlichen Maßnahmen wird insb. auf vorstehende Ziffern 8.1 & 8.2.1 dieser Be-
gründung verwiesen. 
 
Wichtige Hinweise in Bezug auf formalrechtliche Erfordernisse i.V.m. der Überplanung  
der Biotopflächen: 
In Verbindung mit der Überplanung der gegenständlich als Biotopfläche nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7  
BayNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG geschützten Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769 der Gmkg. Erk-
heim, ist die Beantragung einer Ausnahmegenehmigung gem. Art. 23 Abs. 3 BayNatSchG beim Land-
ratsamt Unterallgäu, Untere Naturschutzbehörde, bzgl. der Biotopzerstörung des betreffenden Le-
bensraumtyps (LRT) 6510 „Arten- und strukturreiches Dauergrünland / Magere Flachland-Mähwie-
sen“ durch die Marktgemeinde Erkheim zwingend erforderlich!  
Gem. Mitteilung der Unteren Naturschutzbehörde ist der Antrag dabei im Zuge / begleitend zum gegen-
ständlichen Planaufstellungsverfahren zu stellen bzw. die entspr. Genehmigung per Bescheid vor 
Durchführung der Beteiligungs-Verfahren gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB einzuholen! 

 
 
9.2 (Vermeidungs-)Maßnahmen zum vorsorgenden Artenschutz  

Aufgrund von Bestandssituation / Beschaffenheit und bisherigen Nutzungsverhältnissen der innerhalb des 
Geltungsbereichs der Planung gelegenen Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769/2 als Ruderalfläche mit 
bereichsweisen Nutzungen als Ablagerungs- / Zwischenlagerungsfläche für Bodenaushub und Kies sowie 
insb. auch als Flächen für die Be- / Umfahrung, Pflege bzw. Unterhalt, etc. der südlich angrenzenden ehem. 
Kiesabbauflächen, sind auf dieser Grundstücks-Teilfläche an einigen Stellen im Bestand etwas eingetiefte 
bzw. teils flach-muldenartig ausgeprägte, wechselfeuchte bis temporäre vernässte Bereiche vorzufinden. 
 

Aufgrund dessen erging im Rahmen des Planungsprozesses durch die Untere Naturschutzbehörde der Hin-
weis, dass vorliegend aus artenschutzfachlich- / rechtlicher Sicht bzgl. dieser Geländestrukturen bzw. damit 
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verbundener möglicher Auswirkungen zusätzlich die Belange i.V.m. einer potentiellen Besiedelung von Am-
phibien (potent. Habitate insbesondere für die "Pionierarten" Gelbbauchunke und Kreuzkröte) mit zu be-
rücksichtigen / abzuhandeln sind. 
Dementsprechend wurde in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde die Festsetzung von 
fachlich zielführenden (Vermeidungs-) Maßnahmen (i.V.m. dem vorsorgenden Artenschutz) für einen im 
Ergebnis dauerhaften, nachhaltig gesicherten Erhalt entsprechender Lebensräume / potentieller Habitate 
für Pionierarten getroffen (auf Grundlage einer entspr. Rekultivierungsplanung), um die diesbezüglichen 
Belange im Rahmen der verfahrensgegenständlichen Planung entsprechend den Erfordernissen aus fach-
licher Sicht adäquat zu berücksichtigen.  
 

Hierfür wurde konkret folgende Vorgehensweise festgelegt bzw. werden im Wesentlichen nachfolgende 
Maßnahmen ergriffen: 
(auf die entsprechenden Inhalte der Planzeichnung (Festsetzungen durch Planzeichen) sowie der zugehörigen Rege-
lungen unter § 10.2 und 10.3 der textlichen Festsetzungen verwiesen) 
 

• Zunächst / zur Ermittlung und Festlegung der diesbzgl. relevanten Strukturen i.V.m. der Ausgangssitu-
ation wurden in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Unterallgäu die 
entsprechenden Bereiche auf der Fläche erfasst, welche einen mögl. Amphibien-Lebensraum / potent. 
Habitate für Pionierarten darstellen (Umgriff der im Bestand etwas eingetieften bzw. teils flach-mulden-
artig ausgeprägten, wechselfeuchten bis temporäre vernässten Bereiche); im Ergebnis handelt es sich 
hierbei um einen flächenmäßigen Umfang der relevanten Strukturen von insgesamt ca. 350 m2: 
 

 
 

Bestandssituation mögl. Amphibien-Habitate (wechselfeuchte bis temporär teils feuchte bis vernässte, flach ausgeprägte  
Gelände-Mulden) mit einem Flächenanteil von insg. Rund 350 m2 im überplanten Teilbereich des Grundstückes Fl.-Nr. 769/2 
der Gmkg. Erkheim; 
Kartenhintergrund: Digitale Flurkarte und Digitales Orthophoto (Luftbild-Befliegung aus dem Jahr 2020) des bayerischen Lan-
desamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung; ohne Maßstab 
 

• Des Weiteren erfolgt in der Planung auf einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769/2 am Südrand 
des Vorhabengebietes die Ausweisung eines 8 m breiten, 955 m2 umfassenden Flächenstreifens als 
öffentliche Grünfläche mit Zweckbestimmung "Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphibien", mit der Ziel-
setzung des Erhaltes / der Schaffung wechselfeuchter & feuchter bis nasser Mulden-Strukturen insb. für 
die "Pionierarten" Gelbbauchunke und Kreuzkröte.  



Marktgemeinde Erkheim  3. Änderung bzw. Erweiterung Bebauungsplan „SÜDLICH DES SPORTHEIMS“ 
 
 

ENDFASSUNG mit Stand vom 23.09.2025 Seite 84 von 99 

Auf Grundlage der Ausgangs- / Bestandsituation sind auf dieser Fläche im Ergebnis 5 Mulden mit einer 
Flächengröße von zusammen ca. 360 m2 und Einzel-Flächengrößen von ca. 50 / 55 bis 100 m2 herzu-
stellen (auf die entspr. in die Planzeichnung eingetragene Konzeption wird verwiesen; die genaue Lage 
und Größe bzw. Ausformung der einzelnen Mulden ist dabei in geringfügigem Umfang veränderbar). Die 
Tiefe dieser vorrangig wechselfeuchten und teils auch feuchten bis nassen Mulden-Strukturen soll bis 
zu 0,2 bis 0,3 m betragen, mit Böschungsneigungen kleiner 1:3; bei der Ausformung ist eine spätere 
maschinelle Mähbarkeit zu berücksichtigen.  
 

Die umzusetzende Habitat-Fläche (im Zuge dieser festgesetzten Rekultivierung) von insgesamt ca.  
360 m2 entspricht damit dem flächenmäßig gleichen Umfang der in der Bestandssituation letztlich vor-
gefundenen potentiellen Amphibien-Lebensräume für Pionierarten.  
Damit erfolgt im Ergebnis vorliegend keine Lebensraum- / Habitat-Zerstörung; es werden in unmittelba-
rer Nähe ausgleichend wirksame und zugleich weiterhin / zusätzlich optimierte Ersatzstrukturen geschaf-
fen, die (planungsrechtlich) nachhaltig gesichert werden. Weiterhin erfolgt durch die entsprechende 
Pflege der Flächen eine langfristige Offenhaltung und damit die nachhaltige Funktionalität / Wirksamkeit 
der Habitate entsprechend der naturschutzfachlichen Zielsetzung. Entsprechend ist i.V.m. dem verfah-
rensgegenständlichen Planvorhaben diesbzgl. kein artenschutzrechtlicher Verbotstatbestand gem. 
BNatSchG gegenüber lokalen Populationen bzw. deren Erhaltungs-Zustand zu erwarten / gegeben. 
 

• Darüber hinaus ist an der Südgrenze der Baulandflächen (mit grauem Farbton als GE gekennzeichneter 
Flächenbereich) der Baugebietsteilfläche „GE 9“ unmittelbar entlang der angrenzenden öffentlichen 
Grünfläche mit Zweckbestimmung „Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphibien““ in dem in der Plan-
zeichnung eingetragenen Längen-Abschnitt / Bereich eine stationäre bzw. dauerhaft fest installierte Lei-
teinrichtung für Amphibien zu errichten (Länge ca. 120 m), mit der Zielsetzung, dass die Amphibien nicht 
in die angrenzende Gewerbegebietsfläche gelangen / einwandern.  
Die konkrete Ausführung / Beschaffenheit / Materialität / Höhe, etc. der zur Umsetzung kommenden, 
entsprechend den örtlich-situativen Erfordernissen geeigneten Leiteinrichtung (z.B. bestehend aus 
mind. 0,30 m hohen "L-Steinen" oder Blechprofilen, etc.) ist im Rahmen der weiterführenden Planungen 
(Ausführungs- / Detailplanungen) mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Unterallgäu 
zwingend abzustimmen. 
 

Auch während der Bauzeit in dem angrenzenden Gewerbegebiet sind über den gesamten Zeitraum der 
Bauarbeiten hinweg geeignete Leiteinrichtungen bzw. mobile Amphibienschutzzäune entsprechend den 
jew. fachlichen Erfordernissen entlang bzw. gegenüber den Baustellenbereichen zu errichten, falls die 
Errichtung / Umsetzung des Vorhabens im Zeitraum zwischen dem 15. März und dem 15. Oktober (ein-
schließlich) erfolgt. 

 
Fazit:   
Durch diese Regelungen gem. Planzeichnung (Festsetzungen durch Planzeichen) sowie § 10.2 und 10.3 
der textlichen Festsetzungen ist i. E. vorliegend keine artenschutzrechtliche Relevanz gegeben bzw. können 
nach derzeitigem Kenntnisstand die entsprechend erforderlichen artenschutzfachlich- / rechtlichen Belange 
im Rahmen der verfahrensgegenständlichen Planung damit abschließend abgehandelt werden. 

 
 
 
10.  Immissionsschutz  
 
10.1 Gewerbegebietsflächen / Gewerbelärm 

Im Hinblick auf die Berücksichtigung der immissionsschutzfachlichen / -rechtlichen Belange bzw. zur Si-
cherstellung einer verträglichen Gesamt-Lärmsituation für die nächstgelegenen Wohnnutzungen wird auf 
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die Einhaltung des § 22 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) hingewiesen, wonach schädli-
che Umwelteinwirkungen zu vermeiden sind.   
 

Im konkreten Genehmigungsverfahren ist durch schalltechnische Gutachten nachzuweisen, dass die ein-
schlägigen immissionsschutzfachlichen / -rechtlichen Anforderungen an den maßgeblichen, relevanten Im-
missionsorten eingehalten werden.  
In einzelnen Fällen kann mit Zustimmung der Genehmigungsbehörde von einem Gutachten abgesehen 
werden, wenn eine ausreichende Beurteilung der Immissionssituation ohne detaillierte Begutachtung mög-
lich ist bzw. die Beurteilung der Lärmentwicklung unproblematisch ist. 
 

Als relevante Immissionsorte sind nach derzeitigem Sachstand die nachfolgenden nächstgelegenen Wohn-
gebäude / -nutzungen zu berücksichtigen: 
• Wohngebäude auf Fl.-Nr. 777 im Bereich des Gewerbegebietes selbst (Entfernung von ca. 200 m); 
• Wohnbebauung am westlichen Ortsrand von Erkheim entlang der „Westendstraße“ auf Fl.-Nr. 1035/2 

(Entfernung von ca. 450 m); 
• Wohnbebauung am Südwestrand des Wohnbaugebietes „West-Mitte“ (Bebauungsplan aus dem Jahr 

2016) entlang des „Hünersweges“ auf Fl.-Nr. 1158/17 (Entfernung von ca. 400 m). 
 

Zugänglichkeit der DIN-Normen / Normblätter: Es wird darauf hingewiesen, dass die DIN-Normen / Norm-
blätter, auf welche in diesem Bebauungsplan verwiesen wird, im Rahmen des Beteiligungsverfahrens bzw. 
der Veröffentlichung im Internet und Öffentlichen Auslegung bei der Marktgemeinde Erkheim zusammen 
mit den übrigen Bebauungsplanunterlagen eingesehen werden können. 
Weiterhin sind diese beim Beuth Verlag, Berlin, zu beziehen und beim Deutschen Patent- und Markenamt 
in München (Auslegestelle, Zweibrückenstraße 12, 80331 München) archivmäßig gesichert niedergelegt. 
Auch besteht eine kostenfreie Recherchemöglichkeit, in der Regel in elektronischer Form, sowohl an der 
Hochschule München (Auslegestelle mit DIN-Normen und VDI-Richtlinien, Lothstraße, 80335 München) als 
auch an der Technischen Universität München (Auslegestelle mit DIN-Normen und VDI-Richtlinien, Arcis-
straße 21, 80333 München). 

 
10.2 Verkehrsgeräusche - Autobahn BAB 96 München-Lindau / Kreisstraße MN 37  

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Lage der BAB 96 und der Kreisstraße MN 37  – das Plangebiet 
befindet sich mehr als Rund 250 m von der Autobahn und der direkt nördlich parallel verlaufenden Kr MN 
37 entfernt –  im Bereich des Plangebietes mit Lärmimmissionen bzw. Beeinträchtigungen durch verkehrs-
bedingte Emissionen zu rechnen ist. Eine damit in Zusammenhang stehende besondere immissionsschutz-
fachliche bzw. -rechtliche Relevanz, welche im Rahmen des vorliegenden Planaufstellungsverfahrens auch 
entsprechend gesondert zu begutachten / prüfen wäre, ist i.V.m. dem verfahrensgegenständlichen Planvor-
haben nach derzeitigem Kenntnisstand allerdings nicht gegeben. 
Es ist dennoch generell darauf hinzuweisen, dass eventuell erforderliche Lärmschutzmaßnahmen zur Ein-
haltung geltender Grenzwerte nach den entsprechenden Richtlinien auf Kosten der Bauherren vorzuneh-
men sind.  
Gegenüber dem (den) Straßenbaulastträger(n) können keine Ansprüche aus Lärm, Verschmutzung oder 
sonstigen Emissionen geltend gemacht werden. 
 

10.3 Geruchsimmissionen / Lufthygiene 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet südlich der A96" in der Fassung vom 
17.12.2007 wurde von der Marktgemeinde Erkheim ein lufthygienisches Gutachten (ABC Dr. Klose Umwelt-
schutz GmbH, 22.08.2005) bezüglich ausgehender Geruchseinwirkungen i.V.m. der in einer Entfernung von 
ca. 650 m südlich / südwestlich des PG gelegenen Kompostieranlage bzw. Bioabfallverwertungsanlage er-
stellt. Dabei wurde auch die noch weiter südlich gelegene Grünfuttertrocknungsanlage berücksichtigt.  
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Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Geruchseinwirkungen die anzusetzenden Beurteilungs-
grenzen / -rahmen bezogen auf das darin angesetzte Beurteilungsgebiet bzw. das südlich der Autobahn-
Trasse gelegene „Gewerbegebiet südlich der A96“ nicht überschreiten. 
 

Fazit:  Da das Vorhabengebiet von den Emissionsquellen weiter entfernt gelegen ist als das Baugebiet 
„Gewerbegebiet südlich der A 96“, ist somit auch für das verfahrensgegenständliche PG nicht davon aus-
zugehen, dass die Geruchseinwirkungen die anzusetzenden Beurteilungsgrenzen / -rahmen überschreiten. 

Auch war im Zuge der 12. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet südlich der A 96“, in der Fas-
sung vom 24.09.2024 (i.V.m. der Standortoptimierung des Bestandsbetriebes in einem Teilbereich des in 
dem Bebauungsplan festgesetzten Sondergebietes mit zulässigen Nutzungen „Bioabfallverwertung und Bi-
oabfallbehandlung“, „Bioabfallvergärung“ sowie „Biogasgewinnung“) in der hierzu durchgeführten Allgemei-
nen Vorprüfung des Einzelfalls keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
dem UVPG gegeben. Insbesondere wurde bzgl. möglicher Umweltverschmutzungen durch Luftverunreini-
gungen / Geruch oder Lärm festgehalten, dass bei einem ordnungsgemäßen Anlagenbetrieb sowie bei Ein-
haltung des Standes der Lärmschutztechnik nach aktuellem Kenntnisstand insgesamt von keinen schädli-
chen Umweltauswirkungen auszugehen ist. 
Die diesbzgl. Belange sind damit im Rahmen des verfahrensgegenständlichen Planaufstellungsverfahrens 
in einem abschließend ausreichenden Umfang berücksichtigt bzw. abgehandelt. 
 

10.4 Landwirtschaftliche Nutzungen 
 Infolge der Lage am südwestlichen Ortsrand von Erkheim und der Bestands- und Nutzungssituation insbe-

sondere der nördlich der „Memminger Straße“ angrenzenden Flächen ist im gesamten Plangebiet und des-
sen Umgriff mit Immissionen i.V.m. der Landwirtschaft zu rechnen (v.a. Geruchs-, Lärm- und Staubimmis-
sionen). Insbesondere können diese vorübergehend auch zu unüblichen Zeiten, wie früh morgens oder 
spätabends, infolge der Bewirtschaftung von landwirtschaftlich genutzten Flächen auftreten – beispiels-
weise insbesondere während der Erntezeiten. 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Immissionen ortsüblich und trotz einer ordnungsgemäßen Bewirt-
schaftung unvermeidlich sind und deshalb nach § 906 BGB generell hingenommen werden müssen. 
 

10.5 Sonstige Emissionen  
 Sonstige Emissionen z.B. in Zusammenhang mit der besonderen Standortsituation / -historie des Plange-

bietes als vormalige, zwischenzeitlich vollständig wiederverfüllte Kiesabbauflächen sind nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht vorhanden / aktuell bekannt.  

 
 
 
11.  Erschließung und Infrastruktur 

 
11.1 Verkehrliche Erschließung 
 Die verkehrstechnische Erschließung des Plangebietes (PG) ist durch die nördlich angrenzende  

„Memminger Straße“ als abschließend sichergestellt zu bewerten.  
 

• Zuwegung / Zufahrtsbereiche sowie Bereiche ohne Ein- und Ausfahrt:  
Als Zuwegung / Zufahrtsbereich zu den beiden beplanten Gewerbegebietsteilflächen ist aufgrund der örtlich 
besonderen Situation und Ausgangsverhältnisse bzw. der Lage am direkten Ortseingangsbereich entlang 
des vergleichsweise stark befahrenen Autobahn-Zubringers (mit Anbindung St 2011 sowie u.a. auch des 
Gewerbegebietes südlich der A 96) sowie mit Blick auf die bestehende Straßenführung mit Kurvenbereich 
und Berücksichtigung der Situierung des vorhandenen Fahrbahnteilers (s. nachrichtlich-informative Darstel-
lung in der Planzeichnung) folgendes festgelegt:  
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-  Für die Teilgebietsfläche „GE 1“, in Orientierung an der Bestandssituation (Zufahrt mit akt. vorhandener 
Schiebetor-Anlage), von der östlichen Plangebietsgrenze entlang der „Memminger Straße“ bis zur Lage des 
bestehenden Fahrbahnteilers ein insg. 19 m breiter („gebündelter“ / „zentraler“) Zufahrtsbereich innerhalb 
der Plangebietsflächen. Hierbei ist anzumerken, dass dieser Zufahrtsbereich zusätzlich nach Richtung Os-
ten (bzw. „Ortseinwärts“; außerhalb des verfahrensgegenständlichen Geltungsbereiches) auf Grundlage der 
für diese außerhalb des PG gelegenen Flächen, bestandskräftig geltenden planungsrechtlichen Eckpunkte 
ggf. allerdings noch flexibel erweitert bzw. weiter ausgedehnt werden kann. Die restlichen Flächen entlang 
der Teilgebietsfläche „GE 1“ sind in Berücksichtigung der vorgenannten besonderen Ausgangs- / Bestands-
verhältnisse  - v.a. auch mit Blick auf die allg. Verkehrssicherheit bzw. Vermeidung von Gefahren- 
situationen -  gegenüber den Öffentlichen Verkehrsflächen der „Memminger Straße“ bzw. der Straßenbe-
grenzungslinie als „Bereich ohne Ein- und Ausfahrt“ festgesetzt. 
-  Für die Teilgebietsfläche „GE 9“ ist in der Planzeichnung, sowohl mit Blick auf die Ausgangs- / Bestands-
verhältnisse entlang der „Memminger Straße“ (Zubringerstraße zur BAB 96 mit Anbindung St 2011 sowie 
u.a. auch des Gewerbegebietes südlich der A 96“, etc.) als auch auf Grundlage der Berücksichtigung der 
Gesamt-Planungskonzeption  - und darunter insb. auch bzgl. der Lage der Überbaubaren Grundstücksflä-
chen / Baugrenzen -,  für die Umsetzung einer weitreichend situativ-bedarfsgerechten, zweckmäßig-zielfüh-
renden verkehrstechnischen Erschließungssituation im Ergebnis etwa „mittig“ des Grundstückes Fl.-Nr. 769 
ein 20 m breiter Flächenbereich als („gebündelter“ / „zentraler“) Zufahrtsbereich planungskonzeptionell be-
rücksichtigt bzw. entsprechend festgesetzt. Dieser befindet sich direkt entlang der Straßenbegrenzungslinie 
45 m von der Nordost-Grenze sowie 35 m von der Südwest-Grenze des Baulandes (mit grauem Farbton 
als GE gekennzeichneter Flächenbereich) entfernt. Die übrigen, restlichen Flächen sind auch hier (entlang 
der Teilgebietsfläche „GE 9“), in Berücksichtigung der o.g. besonderen Ausgangs- / Bestandsverhältnisse  
- v.a. auch mit Blick auf die allg. Verkehrssicherheit bzw. Vermeidung von Gefahrensituationen -  gegenüber 
den Öffentlichen Verkehrsflächen der „Memminger Straße“ bzw. der Straßenbegrenzungslinie als „Bereich 
ohne Ein- und Ausfahrt“ festgesetzt.  

 

• Öffentliche Verkehrsflächen / Straßenraum der „Memminger Straße“: 
Der Straßenraum bzw. die festgesetzte „Öffentliche Verkehrsfläche“ der „Memminger Straße“ umfasst zur 
Sicherstellung einer nachhaltig funktionalen, zukunftsträchtigen Planungskonzeption bzw. der bestmögli-
chen Aufrechterhaltung der (auch künftig) zu erwartenden flächengebundenen Nutzungs-Funktionen im öf-
fentlichen Raum, im Abschnitt entlang der Gewerbegebietsflächen eine Breite von durchgehend mind. Rund 
16 m. Dies erfolgt insb. auch mit Blick auf die Optimierung der Gesamtsituation im öffentlichen Raum für 
den nichtmotorisierten Individualverkehr bzw. für Fußgänger & Radfahrer (Hinweis auf die Mindestbreite 
eines gemeinsamen Fuß- und Radweges innerorts von mind. 2,50 m, ohne ggf. zusätzlich situativ erforder-
liche od. gewünschte Begleit- / Abstandsflächen, etc.). Hierfür sind neben den Flächen des Grundstückes 
Fl.-Nr. 807/2 selbst, in der Regel 2,0 m bis 4,0 m breite Flächenstreifen der südlich angrenzenden Grund-
stücke zur Ausweisung als „Öffentliche Verkehrsflächen“ erforderlich. 

Im Ergebnis wird damit am gegenständlich besonderen Standort bzw. im Ortseingangsbereich entlang der 
„Memminger Straße“ (als Zubringerstraße zur BAB 96) ein ausreichend dimensionierter öffentlicher Stra-
ßenraum für eine den situativen Erfordernissen entsprechende, bedarfsgerechte und hinreichend leistungs-
fähige (zukunftsträchtige) verkehrstechnische Gesamt-Erschließungssituation sichergestellt; - inkl. Berück-
sichtigung der vorliegend (auch künftig) zu erwartenden flächengebundenen Nutzungs-Funktionen im öf-
fentlichen Raum, wie z.B. die potentielle Errichtung von Fuß- & Radwegeflächen oder sonst. Abstands- / 
Begleitflächen. Auch sind die benötigten Flächen(abschnitte) von zur Umsetzung angestrebten / gewünsch-
ten oder fachlich ggf. grundsätzlich situativ erforderlichen, etc. geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahmen 
damit nach derzeitigem Kenntnisstand vorliegend in einem ausreichenden Umfang mitberücksichtigt (z.B. 
versetzter oder weiterer Fahrbahnteiler / Verkehrsinsel auch im Bereich der „Memminger Straße“ am süd-
westlichen Beginn der gegenständlichen Baugebietsflächen).  
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Zudem ist von Seiten der Marktgemeinde i.V.m. der Umsetzung des Planvorhabens auch die Versetzung 
des Ortsschildes weiter nach Westen / Südwesten in Berücksichtigung der Lage der verfahrensgegenständ-
lich neu ausgewiesenen Baugebietsflächen angestrebt. 

 

Des Weiteren erfolgte im gesamtplanerischen Kontext die Festsetzung der „Öffentlichen Verkehrsfläche“ in 
Bezug auf die östlichen und westlichen Anschluss- / Übergangsbereiche der „Memminger Straße“  - insb. 
auch im Hinblick auf eine aus gesamtplanerischer Sicht vorausschauende Verkehrsführung im Rahmen der 
nachfolgenden / weiterführenden (Verkehrs-)Planungen bzw. die vorsorgliche Berücksichtigung der Ge-
samt-Erschließungssituation und des hierfür im öffentlichen Raum räumlich-funktional zusammengehörigen 
Flächenumgriffs, zur Sicherstellung einer bestmöglichen und weitreichenden Flexibilität i.V.m. der Umset-
zung ggf. künftig benötigter Maßnahmen für die bedarfsgerechte verkehrstechnische Erschließung der Plan-
gebietsflächen -  im Osten bis zur Ostgrenze des Gewerbe-Grundstückes Fl.-Nr. 776/2 der Gmkg. Erkheim 
sowie im (Süd)Westen bis zum Übergangsbereich des i.V.m. der Herstellung der Autobahn-Anschlussstelle 
bereits umgesetzten Fahrbahnabschnittes / -bereiches mit vorhandener Mittelmarkierung. 

 

• Hinweise / Sonstiges: 
Abschließend wird generell darauf hingewiesen, dass an den Grundstückszufahrten ausreichende Sichtver-
hältnisse fortwährend zu gewährleisten sind. 
 
 

11.2 Ver- und Entsorgung  
 
11.2.1 Wasserversorgung / Abwasserentsorgung 

Das Gesamt-Gewerbegebiet wird an die Trinkwasserversorgung von Erkheim angeschlossen.  
Die Dimensionierung des Leitungsnetzes hat den jeweiligen versorgungstechnischen Erfordernissen zu ent-
sprechen.  
 

Die Schmutz- bzw. Abwasserentsorgung erfolgt über die Kläranlage des Abwasserzweckverbandes Oberes 
Günztal.  
 

Bei der Entsorgung des Abwassers ist die entsprechende Satzung des Abwasserverbandes Oberes Günztal 
zu berücksichtigen, insbesondere bzgl. der Verbotsregelungen zur Einleitung bestimmter Stoffe (§ 5) sowie 
einer Verwendung von Abscheidern (§ 6).  
In Bezug auf Abwässer aus Gewerbebetrieben / Industrieabwässer wird im Allgemeinen darauf hingewie-
sen, dass die Einleitungen von nicht hausabwasserähnlichen Abwässern aus Industrie- und Gewerbebe-
trieben sowie aus sonstigen privaten, kommunalen und gewerblichen Einrichtungen in öffentliche Abwas-
seranlagen nur unter Einhaltung der Bestimmungen der jeweiligen Entwässerungssatzung erfolgen dürfen. 
Weiterhin ist zu prüfen, ob für derartige Einleitungen zusätzlich eine Genehmigungspflicht nach § 58 WHG 
besteht. Die Zustimmung für die vorgenannten Einleitungen ist vorab in jedem Fall beim Betreiber der öf-
fentlichen Abwasseranlage einzuholen bzw. in Fällen, in denen der § 58 WHG zutrifft, bei der Kreisverwal-
tungsbehörde zu beantragen.  
 

Des Weiteren wird generell darauf hingewiesen, dass bei der Erstellung der Gebäudeanschlüsse an die 
öffentliche Kanalisation, insbesondere zur Verhinderung von Rückstauereignissen, die entsprechenden DIN 
zu Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke zu beachten sind! 

 
11.2.2 Löschwasserversorgung / Brandschutz 

Auf die Einhaltung der Brandschutzvorkehrungen der Art. 5, 12 sowie 24 bis 30 BayBO wird hingewiesen. 
Die Vorkehrungen des Brandschutzes sind übergeordnet und zwingend zu beachten.  
Das Hydrantennetz ist nach dem Merkblatt Nr. 1-12 des Bayer. Landesamtes für Wasserwirtschaft, bzw. 
nach den Technischen Regeln des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) Arbeits-
blatt W 405 – und der „Fachinformation für Feuerwehren zur Planung von 
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Löschwasserversorgungseinrichtungen aus der Sicht der Feuerwehr“ des Landesfeuerwehrverbandes 
(LFV) Bayern auszubauen. 

Bevor ggf. Löschwasserhydranten – empfohlen werden Überflurhydranten nach DIN 3222 – aufgestellt 
werden und deren Standorte festgelegt werden, ist dies mit dem Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr 
Ungerhausen sowie dem Kreisbrandrat bzw. dem Kreisbrandinspektor abzustimmen. Der daraus resultie-
rende Hydrantenplan ist vom Kreisbrandrat bzw. dem Kreisbrandinspektor gegenzeichnen zu lassen. Die 
Einhaltung der DIN 14090 – Fläche für die Feuerwehr auf Grundstücken – ist zu beachten. 
 

In Bezug auf weiterführende Hinweise zum Brandschutz wird auf die Ziffer 6. der „Hinweise durch Text“ 
verwiesen. 
 

11.2.3 Niederschlagswasserbehandlung  sowie 
Altlasten bzw. Altlastenverdachtsstandorte, schädliche Bodenveränderungen 
 

A) Niederschlagswasserbehandlung 

• Niederschlagswasserbeseitigung im Plangebiet 
Aufgrund der Bestandsverhältnisse bzw. Untergrundsituation ist davon auszugehen, dass die Versickerung 
des anfallenden, unverschmutzten Niederschlagswassers der Privatgrundstücke im gesamten Plangebiet 
grundsätzlich komplett dezentral vor Ort auf den jew. Grundstücken erfolgen kann.  

Entsprechend ist vorliegend festgesetzt, dass das auf den privaten Grundstücken anfallende unver-
schmutzte Niederschlagswasser, soweit als möglich bzw. die Untergrundverhältnisse dies zulassen, auch 
vor Ort auf den jeweiligen Grundstücken über geeignete Sickeranlagen möglichst flächig und über die be-
lebte Bodenzone zu versickern ist (s. § 11 der textlichen Festsetzungen).  

 

Besondere Standort-Historie / „Altlastenthematik“:  
Allerdings sind die Plangebietsflächen aufgrund der vorliegend besonderen Historie am Standort der zwi-
schenzeitlich wiederverfüllten Kiesabbauflächen südlich der „Memminger Straße“  - wie dies auch bereits 
sowohl im gemeindlichen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2002 als auch im betreffenden Gebietsumgriff 
der bestandskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Südlich des Sportheims“ in der Fassung vom 
05.04.2012 erfolgte -  in der Planung dementsprechend als „Flächen, deren Böden mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind bzw. sein können (Altlasten- & Altablagerungsverdachtsflächen)“ nachrichtlich-infor-
mativ gekennzeichnet. Ausgenommen davon ist lediglich der innerhalb des Geltungsbereichs gelegene Ab-
schnitt der bestehenden Verkehrsflächen der „Memminger Straße“ (Teilfläche Fl.-Nr. 807/2). 

Zwar erfolgte von Seiten des Landratsamtes Unterallgäu, Sachgebiet Wasserrecht, mit Schreiben vom 
21.11.2017 das Einverständnis die qualitative Grundwasserüberwachung (durchgeführte jährliche Grund-
wasserkontrolluntersuchungen / hydrochemische Grundwasseruntersuchungen) an den Messstellen des 
Grundstückes Fl.-Nr. 769 zu beenden.   Jedoch kann gem. Schreiben des Sachgebiets Bodenschutz vom 
12.02.2025 i.V.m. dem Grundstück Fl.-Nr. 769/2 (dieses ist aufgrund der Bestandssituation letztlich auch 
auf die übrigen Plangebiets(teil)flächen Fl.-Nrn. 769, 776/2 & 776/8 übertragbar) nach derzeitigem Sach-
stand generell nicht ausgeschlossen werden, dass „eventuell doch schädliche Bodenveränderungen vor-
handen sind, z.B. durch die Lagerung und den Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen, durch einen uns 
nicht bekannten Unfall mit umweltgefährdenden Stoffen, durch unzulässige Ablagerungen oder ähnli-
ches/sonstiges“.  
Des Weiteren sind die östlichen Flächenbereiche innerhalb des Plangebietes bzw. das Grundstück Fl.-Nr. 
776/8 und die Grundstücksteilfläche Fl.-Nr. 776/2 nach aktuellem Kenntnisstand seitens des Landratsamtes 
Unterallgäu unter der Nummer 77800046 im Bayer. Altlastenkataster verzeichnet. 
 

Im Ergebnis  wurde aufgrund dessen für eine bestmögliche und vorsorgliche Berücksichtigung der diesbzgl. 
Belange zur Sicherstellung einer abschließenden Verträglichkeit i.V.m. der Niederschlagswasserbehand-
lung / -beseitigung  - ebenso wie dies bereits im Zuge der Festsetzungen in der bestandskräftigen 2. Ände-
rung des Bebauungsplans „Südlich des Sportheims“ in der Fassung vom 05.04.2012 erfolgte -  auch in der 
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verfahrensgegenständlichen Planung festgesetzt, dass die Versickerung des Niederschlagswassers der be-
hördlichen Genehmigung bedarf (s. § 11.1.1 der textlichen Festsetzungen).  
Für die Versickerung von Niederschlagswasser sind aufgrund der „Altlastenthematik“ in dem Plangebiet 
prüffähige Planunterlagen mit einem Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis beim Landrat-
samt (LRA) Unterallgäu einzureichen. 
 
Weiterführende Hinweise: 
Die Größe der Sickereinrichtungen ist in Verbindung mit dem Bauantragsverfahren festzulegen. 
Die ordnungsgemäße Grundstücksentwässerung muss durch eine Abnahmebestätigung eines privaten 
Sachverständigen nach Art. 65 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) vom jeweiligen Bauherrn bestätigt 
werden. 
 

Das verschmutzte Niederschlagswasser ist zu sammeln und schadlos durch Ableiten in die Schmutzwas-
serkanalisation zu beseitigen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Erstellung der Hausanschlüsse an die öffentliche Kanalisation, 
insbesondere zur Verhinderung von Rückstauereignissen, die entsprechenden DIN zu Entwässerungsan-
lagen für Gebäude und Grundstücke zu beachten sind.  
 
Weiterführend bzw. ergänzend wird auf die Ausführungen unter der Ziffer 2.1 der textlichen Hinweise i.V.m. 
§ 11 der „Festsetzungen durch Text“ verwiesen. 
 
• Allgemeine Hinweise zur Niederschlagswasserversickerung 
Generell besteht aus wasserwirtschaftlicher / -rechtlicher Sicht die prioritäre Zielsetzung das gesamte in-
nerhalb der Baugebiete anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser u.a. zur Erhaltung der Grundwas-
serneubildung, soweit als möglich bzw. wie die Untergrundverhältnisse dies zulassen, grundsätzlich dezent-
ral / vor Ort auf den Grundstücken über geeignete Sickeranlagen zu versickern (nach Möglichkeit flächenhaft 
über die belebte Bodenzone). Es ist darauf hinzuweisen, dass eine punktuelle Versickerung in Versicke-
rungsschächten oder die Einleitung in einen Vorfluter seitens der zuständigen Genehmigungsbehörde nur 
noch in begründeten Ausnahmefällen (z. B. Nachweis durch Baugrundgutachten, etc.) genehmigt werden. 
Die Einleitung in einen Vorfluter darf nur erfolgen, wenn eine Versickerung aus hydrogeologischen Gründen 
nicht oder nur mit hohem Aufwand möglich ist.  
Es wird darauf hingewiesen, dass die entsprechenden Nachweise zur Versickerungsfähigkeit, etc. im Ein-
zelgenehmigungsverfahren erbracht werden müssen. 
Bzgl. der zu beachtenden einschlägigen Gesetze, Verordnungen und Technischen Regeln, etc. wird auf die 
Inhalte unter der Ziffer 2.2 der Hinweise durch Text weiterführend verwiesen. 
 

Die Größe der Sickereinrichtungen ist in Verbindung mit dem Bauantragsverfahren festzulegen. 
Die ordnungsgemäße Grundstücksentwässerung muss durch eine Abnahmebestätigung eines privaten 
Sachverständigen nach Art. 65 Bayerisches Wassergesetz (BayWG) vom jeweiligen Bauherrn bestätigt 
werden. 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass das auf privaten, befestigten Flächen anfallende geringver-
schmutzte Niederschlagswasser nicht der öffentlichen Kanalisation zugeleitet werden darf. Dies gilt auch 
für Überläufe von Anlagen zur Regenwassernutzung (bspw. Zisternen) und für sonstige nicht schädlich ver-
unreinigte Tag-, Stau-, Quellwässer sowie Drän- und Sickerwasser jeder Art. 
Verschmutztes Niederschlagswasser ist zu sammeln und schadlos durch Ableiten in die Misch- bzw. 
Schmutzwasserkanalisation zu beseitigen. 
 

Bei der generell statthaften Nutzung von Niederschlagswasser – beispielsweise für die Gartenbewässerung, 
Toilettenspülung oder Waschmaschinen – ist grundsätzlich zu beachten, dass die Errichtung von derartigen 
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Anlagen dem Landratsamt des Landkreises Unterallgäu und dem Wasserversorger zu melden sind (§ 13 
Abs. 3 TrinkwV; § 3 Abs 2 AVBWasserV). 
 

Weiterhin ist darauf hinzuweisen, dass abfließendes Oberflächenwasser so abzuleiten ist, dass Dritte nicht 
in Mitleidenschaft gezogen werden. Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf nicht zum Nachteil 
eines tiefer gelegenen Grundstückes verstärkt oder auf andere Weise verändert werden. 
Hierzu sind Geländeveränderungen und der Bau von Entwässerungseinrichtungen so zu konzipieren, dass 
die Ableitung schadlos erfolgen kann.  
Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die Entwässerung von Privatgrundstücken auf Fremdgrund-
stücke und öffentliche Flächen (Straßen- und Straßennebenflächen, etc.) unzulässig ist. In Zufahrtsberei-
chen ist entlang der Grundstücksgrenze eine Rinne als Wasserführung mit Anschluss an eine Sickeranlage 
einzubauen. 
 
Auf die Ausführungen unter Ziffer 2. der textlichen Hinweise wird ergänzend verwiesen. 
 
B)   Altlasten bzw. Altlastenverdachtsstandorte, schädliche Bodenveränderungen 
Abgesehen von dem innerhalb des Geltungsbereichs gelegenen Abschnitt der bestehenden Verkehrsflä-
chen der „Memminger Straße“ (Teilfläche Fl.-Nr. 807/2) sind die Plangebietsflächen aufgrund der vorliegend 
besonderen Historie am Standort der zwischenzeitlich wiederverfüllten Kiesabbauflächen südlich der „Mem-
minger Straße“  - wie dies auch bereits sowohl im gemeindlichen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2002 
als auch im betreffenden Gebietsumgriff der bestandskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Südlich 
des Sportheims“ in der Fassung vom 05.04.2012 erfolgte -  in der Planung dementsprechend als „Flächen, 
deren Böden mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind bzw. sein können (Altlasten- & Altablagerungs-
verdachtsflächen)“ nachrichtlich-informativ gekennzeichnet. 
 

Es handelt sich dabei um die Grundstücke bzw. Grundstücksteilflächen der Fl.-Nrn. 769, 769/2, 776/2 und 
776/8, jeweils der Gemarkung Erkheim. 
- Es ist darauf hinzuweisen, dass nach derzeitigem Sachstand die östlichen Flächenbereiche innerhalb 

des Plangebietes bzw. das Grundstück Fl.-Nr. 776/8 und die Grundstücksteilfläche Fl.-Nr. 776/2 seitens 
des Landratsamtes Unterallgäu unter der Nummer 77800046 im Bayer. Altlastenkataster verzeichnet 
sind (Landratsamt Unterallgäu, Sachgebiet Bodenschutz / Altlasten, Informationen zur Historie der Plan-
gebietsflächen bzgl. der Thematik Altlasten bzw. -verdacht sowie zur grundsätzlichen Handhabung der 
Sachlage / Sachstandssituation im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens; Abstimmung mit Stand 
vom 23./24.05.2023 im Rahmen der im Vorfeld des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
erfolgten Vorab-Anfrage bzgl. Informationen / aktueller Sachstände, etc.). 

- Demgegenüber ist der gesamte westliche Flächenbereich bzw. das Grundstück Fl.-Nr. 769 und die 
Grundstücksteilfläche Fl.-Nr. 769/2 zwar selbst nicht (mehr) im Altlastenkataster verzeichnet (in einem 
Schreiben des Landratsamtes Unterallgäu – SG Bodenschutz aus dem Jahr 2005 wurde mitgeteilt, dass 
die Fl.-Nr. 769 aus dem Altlastenkataster gelöscht werde). Allerdings bedeutet dies sowohl gem. des 
Schreibens des SG Bodenschutzes zum Status des Grundstückes Fl.-Nr. 769 vom 15.02.2016 als auch 
des aktuell vorliegenden Schreibens des SG Bodenschutzes vom 12.02.2025 nicht, dass generell eine 
„Altlastenfreistellung“ erteilt werden kann, „da nicht ausgeschlossen werden kann, daß eventuell doch 
schädliche Bodenveränderungen vorhanden sind, z.B. durch die Lagerung und den Umgang mit um-
weltgefährdenden Stoffen, durch einen uns nicht bekannten Unfall mit umweltgefährdenden Stoffen, 
durch unzulässige Ablagerungen oder ähnliches/sonstiges.“ 

Letztlich wurde nach aktuellem Sachstand bisher nicht weiterführend geprüft, mit welchem Material genau 
die (teilweise) Wiederverfüllung der Kiesabbauflächen / -grube bis Ende des Jahres 2015 erfolgte. 
 

Fazit:  Aufgrund dessen wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der weiterführenden Planungen bzw. 
auf Ebene des Baugenehmigungsverfahrens mit entsprechenden Auflagen / Nebenbestimmungen von 
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Seiten des Landratsamtes Unterallgäu – SG Bodenschutz (und ggf. des Sachgebietes Wasserrecht und / 
oder des Wasserwirtschaftsamtes Kempten) auf Grundlage der besonderen Standortsituation bzw. Historie 
der Plangebietsflächen zu rechnen ist. Die entsprechend erforderlichen Maßnahmen sind baubegleitend zu 
berücksichtigen bzw. durchzuführen. 
Mit Blick auf die Vornutzung / Historie des Gebietes ist im gegenständlichen Fall besonders darauf hinzu-
weisen, dass die entspr. Anforderungen in Zusammenhang mit stattfindenden Erdbaumaßnahmen zwin-
gend zu beachten sind; die hierfür zur Wahrung der besonderen standörtlichen Belange des Bodenschutzes 
im Rahmen des verfahrensgegenständlichen Planvorhabens grundsätzlich zu berücksichtigenden Maßnah-
men wurden unter §§ 11.3 und 11.4 der Festsetzungen durch Text entsprechend in die Planung integriert.  
Zudem ist dabei gerade im östlichen Flächenbereich innerhalb des Plangebietes bzw. im Umgriff des Grund-
stückes Fl.-Nr. 776/8 und der Grundstücksteilfläche Fl.-Nr. 776/2 bei Erdarbeiten / Bodenaufschlüssen jeg-
licher Art darauf zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllungen, Altablagerungen o.Ä. angetroffen werden.  
 

Abschließend ist vorliegend ausdrücklich festzuhalten bzw. gilt generell, dass sofern bei Erd- und Aushub-
arbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schäd-
liche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, unverzüglich das Landratsamt Unterallgäu, Bodenschutz-
behörde, zu informieren (Mitteilungspflicht nach Art. 1, 12 Abs. 2 Bayerisches Bodenschutzgesetz) und das 
weitere Vorgehen abzustimmen ist. 

 

Den Belangen des Bodenschutzes / Bodenschutzrechts ist damit im Rahmen der verfahrensgegen-
ständlichen Planung bzw. auf Ebene der vorliegenden verbindlichen Bauleitplanung / des Bebau-
ungsplans den Erfordernissen entsprechend in einem abschließend ausreichenden Umfang Rech-
nung getragen.  

 
11.2.4 Grundwasser- und Gewässerschutz / Überschwemmungsgefahr sowie Oberflächenwasser 

 

A)   Geologie / Boden 
Geologisch handelte! es sich im PG ursprünglich um würmzeitliche Schmelzwasserschotter der Nieder- 
oder Spätglazialterrasse (Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU): Geologische Karte 1:500.000, Digitale 
Geologische Karte 1:25.000). 
Bei den Böden in dem Bereich des PG, handelte! es sich fast ausschließlich um Braunerde und Parabraun-
erde aus kiesführendem Lehm (Deckschicht oder Verwitterungslehm) über Carbonatsandkies bis  
-schluffkies (Schotter) (Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU): Übersichtsbodenkarte 1:25.000).  
Aufgrund der vorstehend beschriebenen Standort-Historie / Nutzungsgeschichte bzw. den erfolgten Kiesab-
bau mit Wiederverfüllung sind in einem Großteil der Plangebietsflächen (im Wesentlichen bis auf die west-
lichen Randflächenbereiche und die Flächen im Umgriff entlang der „Memminger Straße“) sowohl der Boden 
als auch die darunter gelegenen Schmelzwasserschotter nicht mehr vorhanden. Mit welchem Material ge-
nau die (teilweise) Wiederverfüllung der Kiesgrube bzw. aller (Teil)Flächenbereiche des PG erfolgte, ist 
nach aktuellem Sachstand nicht abschließend (gesichert) bekannt. 
 
B)   Grundwasser / Grundwasserschutz 
Konkrete Angaben zur Grundwassersituation liegen nach derzeitigem Kenntnisstand für den Bereich sowie 
den weiteren Umgriff des Plangebietes (PG) nicht vor. Grundwassermessstellen, auch in vergleichbarer 
räumlicher Lage bzw. mit Übertragbarkeit der Daten sind, gem. den einschlägigen Informationsdiensten der 
LfU nicht vorhanden. 
In der ehemaligen Kiesgrube direkt südlich des Plangebietes wurde das Grundwasser im Zuge des Kiesab-
baus freigelegt. Der Wasserspiegel liegt dort einige Meter (Rund 5 m bis 6 m) tiefer als die bestehende 
(durch die Wiederverfüllung nach dem Kiesabbau hergestellte) Geländeoberfläche des gegenständlichen 
Plangebietes.  
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Seit der Wiederverfüllung des Plangebietes wurde (vorrangig) bezogen auf das Grundstück Fl.-Nr. 769 das 
Grundwasser im Plangebiet bis zum Jahr 2017 qualitativ überwacht (durchgeführte jährliche Grundwasser-
kontrolluntersuchungen / hydrochemische Grundwasseruntersuchungen). Mit Schreiben des Landratsam-
tes Unterallgäu, Sachgebiet Wasserrecht, vom 21.11.2017 erfolgte des behördliche Einverständnis, die qua-
litative Grundwasserüberwachung, welche bis zu diesem Zeitpunkt an zwei Messstellen des Grundstückes 
Fl.-Nr. 769 stattgefunden hat, zu beenden. 
 

Hinweise zum Grundwasserschutz: 
Auf die vorstehenden Ausführungen der Begründung, unter der Ziffer 11.2.3 A) im Unterpunkt „Besondere 
Standort-Historie / „Altlastenthematik:““ sowie die Festsetzungen durch Text § 11 „Niederschlagswasserbe-
seitigung sowie Grundwasser- & Bodenschutz“ und darunter insb. die §§ 11.1.1, 11.3 & 11.4 wird verwiesen. 
Damit sind die Belange des Boden- / Grundwasserschutzes bezogen auf das verfahrensgegenständliche 
Planvorhaben bzw. auf Ebene der vorliegenden verbindlichen Bauleitplanung / des Bebauungsplans nach 
aktuellem Kenntnisstand in einem abschließend ausreichenden Umfang berücksichtigt / abgehandelt.  
 
Weitere Hinweise: 
Es wird generell und insbesondere aufgrund der Ausgangs- / Bestandssituation, Beschaffenheit der Unter-
grundsituation des PG bzw. der besonderen standörtlichen Historie darauf hingewiesen und dringend emp-
fohlen im Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen und Untersuchungen insbesondere bezüg-
lich des Untergrundes, des Grundwassers, des ggf. vorkommenden Auftretens von Schichtwasser bzw. der 
Niederschlagswasserbeseitigung vorzunehmen sowie auch ggf. entsprechende Schutzmaßnahmen gegen-
über einem evtl. möglichen Eintreten von Grund- oder Oberflächenwasser und ggf. insbesondere von Hang- 
/ Schichtwasser in Gebäudekörper zu ergreifen. 
Ggf. wird im Allgemeinen dringend darauf hingewiesen, beispielsweise Keller- bzw. Bauwerksabdichtungen 
entsprechend den situativen Erfordernissen auszubilden und ggf. auch wasserdichte Anschlüsse an evtl. 
Lichtschächte und allen sonst. Kelleröffnungen / -durchlässen vorzusehen. Auch wird generell auf die An-
forderungen an die Statik und Auftriebssicherheit bei der Aufstellung von Anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen hingewiesen, wie beispielsweise Lagerbehälter für Heizöl.  
 

Es wird an dieser Stelle neuerlich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sowohl die Erkundung des 
Baugrundes einschließlich der Grundwasser- sowie Hang- / Schichtwasserverhältnisse als auch die 
Sicherung gegen evtl. auftretendes Oberflächen-, Schichten- oder (drückendes) Grundwasser 
grundsätzlich dem jew. Bauherren obliegt!  
 

Falls bei der Errichtung des Gebäudes eine Bauwasserhaltung erforderlich ist, wird darauf hingewiesen, 
dass in Verbindung mit der Erfordernis einer Bauwasserhaltung eine entsprechende wasserrechtliche Er-
laubnis beim Landratsamt Unterallgäu nach Art. 15 Abs. 2 i.V.m. Art. 70 Abs. 1 Nr. 3 Bayer. Wassergesetz 
(BayWG) bzw. § 8 WHG einzuholen ist. 
Die Entwässerung von Privatgrundstücken auf Nachbarflächen ist unzulässig. 
 
Allgemein wird als vorsorgende Maßnahme zum Grundwasser- / Gewässerschutz auf einen besonders 
sorgsamen Umgang mit gewässergefährdenden Stoffen hingewiesen. 
 
C)   Oberflächengewässer sowie Hochwasserschutz / -risiken 
Im Planungsgebiet (PG) selbst sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Direkt südlich an das Plange-
biet anschließend befindet sich ein nicht wiederverfüllter Teil der ehemaligen Kiesgrube, in der das Grund-
wasser ansteht; der Wasserspiegel dieses so entstandenen Gewässers liegt etwa 5 m bis 6 m tiefer als das 
Plangebiet. Die „Östliche Günz“ befindet sich etwa 800 m östlich des Plangebietes auf einer Höhe von rund 
598 m ü.NN, etwa einen Meter tiefer als das Plangebiet (Höhenangaben gem. „BayernAtlas“ des Bayeri-
schen Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung). 
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Entsprechend befinden sich die Plangebietsflächen auch nicht innerhalb des festgesetzten HQ100-Über-
schwemmungsgebiets der „Östlichen Günz“ (Überschwemmungsgebiet gem. § 76 WHG); weiterhin ist vor-
liegend auch keine Lage im sog. „wassersensiblen Bereich“ vorhanden (UmweltAtlas des Bayer. Landes-
amtes für Umwelt).  
Auch die südlich des Plangebietes – etwa 5 m bis 6 m Meter tiefer liegende ehemalige Kiesabbaufläche 
besitzt bzgl. der Thematik Hochwasser i.V.m. dem gegenständlichen Planvorhaben keine Relevanz. 
 

 

• Hochwasserrisiken - Hochwasserereignis > HQ-100 / HQ-Extrem:  
Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass v.a. auch aufgrund von Lage / Standortsituation, Bestandsver-
hältnisse und Geländetopographie (darunter insb. auch das südlich angrenzende, nicht wiederverfüllte Kies-
grubenareal) bei einem über eine HQ-100-Situation hinausgehenden Hochwasserereignis bzw. bei noch 
(deutlich) extremeren / extremen Hochwasserereignissen > HQ-100 / HQ-Extrem, eine Überschwemmung 
des Gebietsumgriffs des PG zwar nach derzeitigem Sachstand grundsätzlich als unwahrscheinlich er-
scheint, jedoch dies letztlich nie abschließend ausgeschlossen werden kann (mit entsprechenden Auswir-
kungen, die ggf. ein mögliches Schadenpotential aufweisen / hervorrufen können)! 
 

• Oberflächenwasser & Starkniederschläge:  
Aufgrund von Lage und topographischen Verhältnissen im Umfeld des Standortes sind im “UmweltAtlas 
Bayern“ für den Bereich des Plangebietes in der „Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut“ des Bay-
erisches Landesamt für Umwelt sowohl das Vorhabengebiet selbst teils als potentielle Geländesenke und 
Aufstaubereich gekennzeichnet als auch im Süden des Plangebietes potentielle Fließwege bei Starkregen-
ereignissen mit erhöhtem bzw. starkem Abfluss dargestellt (s. nachfolgende Abbildung). 
!Es ist nicht zuletzt auch deshalb ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass bei extremen Niederschlagsereig-
nissen / Wettersituationen auch eine diesbezügliche Gefahr durch ggf. wild abfließendes Oberflächenwas-
ser nicht / niemals abschließend ausgeschlossen werden kann (mit entsprechenden Auswirkungen, die ggf. 
ein mögliches Schadenpotential aufweisen / hervorrufen können)!  
 

Entwässerungseinrichtungen sind generell so auszulegen, dass Oberflächenwasser ggf. schadlos abgeführt 
werden kann. Hierzu sind Geländeveränderungen und der Bau von Entwässerungseinrichtungen so zu kon-
zipieren, dass eine (mögliche) Ableitung ggf. schadlos erfolgen kann. Es wird darauf hingewiesen, dass 
abfließendes Oberflächenwasser ggf. so abzuleiten ist, dass Dritte nicht in Mitleidenschaft gezogen werden.  
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Abbildung auf der vorhergehenden Seite: UmweltAtlas Bayern des Bayerischen Landesamtes für Umwelt:  
Darstellung der potentiellen Fließwege bei Starkregen, Geländesenken und potentielle Aufstaubereiche sowie der „wassersensiblen 
Bereiche“ und zusätzlich des „festgesetzten Überschwemmungsgebietes“ für ein HQ-100-Ereignis der Östlichen Günz; mit Kenn-
zeichnung des Bereiches der gegenständlichen 3. Änderung bzw. Erweiterung des Bebauungsplans „Südlich des Sportheims“; 
ohne Maßstab 
 

11.2.5 Stromversorgung / Telekommunikation 
 

A) Stromversorgung 
Die Stromversorgung erfolgt durch Anschluss an das vorhandene Netz der Lech-Elektrizitätswerke (LEW) 
bzw. der LEW Verteilnetz GmbH und ist nach entsprechender Erweiterung des Versorgungsnetzes als ge-
sichert zu bewerten.  
 

Bestehende 1-kV-Kabelleitung der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) 
Im Bereich der „Memminger Straße“ verlaufen innerhalb des Geltungsbereiches Kabelleitungen (Nieder-
spannungskabel) der LEW Verteilnetz GmbH (LVN). 
Der Schutzbereich der Kabelleitungen beträgt 1 m beiderseits der Kabeltrasse und ist von einer Bebauung 
sowie tief wurzelnder Bepflanzung freizuhalten. 

Bei jeder Annäherung an die Versorgungseinrichtungen sind wegen der damit verbundenen Lebensgefahr 
insbesondere die Unfallverhütungsvorschriften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel DGUV (BGV A3) 
der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro einzuhalten. Alle Personen sowie deren gehandhabte Ma-
schinen und Werkzeuge, müssen so eingesetzt werden, dass eine Annäherung entsprechend der vorge-
schriebenen Mindestschutzabstände in jedem Fall ausgeschlossen ist. Jede auch nur kurzfristige Unter-
schreitung des Schutzabstandes ist für die am Bau Beschäftigten lebensgefährlich. 
 

Allgemeine Hinweise: 
Bzgl. Maßnahmen im Nahbereich bzw. näheren Umgriff der Freileitungen sowie Kabelleitungen wird darauf 
hingewiesen, dass sich im Rahmen von konkreten Planungen bzw. rechtzeitig vor anstehenden Baumaß-
nahmen die Bauwerber / -herrn bzw. die mit den einschlägigen Planungs- und Ausführungsarbeiten beauf-
tragten Firmen / Unternehmen frühzeitig mit der LEW Verteilnetz GmbH (LVN), Betriebsstelle Memmingen, 
Schweizer Ring 8-10, 87700 Memmingen, in Verbindung zu setzen haben, um die weiteren konkreten Pla-
nungserfordernisse, -schritte, Maßnahmen etc. abzuklären.  
Kabellagepläne können auch online abgerufen werden unter https://geoportal.lvn.de/apak. Abschließend 
wird auf das „Merkblatt zum Schutz erdverlegter Kabel“ der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) in der jeweils 
aktuellen Fassung hingewiesen, dessen Inhalte zwingend zu beachten sind.  
 
B) Versorgung mit Telekommunikation 
Die Versorgung mit Telekommunikation ist ebenfalls nach entsprechender Erweiterung des Versorgungs-
netzes durch die jeweiligen Versorgungsträger als gesichert anzusehen. 
 
C) Vorgaben und Hinweise zur Ausführung / Umsetzung von Versorgungsleitungen und -anlagen 
Es ist zu beachten, dass im Hinblick auf die Wahrung einer grundsätzlich möglichst hohen Qualität des Orts- 
und Landschaftsbildes bzw. zur Vermeidung weiterer Beeinträchtigungen sowohl im Gebietsumgriff selbst 
als auch im räumlich-funktionalen Nahbereich sämtliche Versorgungsleitungen (Strom, Fernmeldetechnik, 
etc.), sofern nicht aus technischen Gründen nachweislich anderweitig erforderlich, auf öffentlichen sowie 
auch auf privaten Grundstückflächen unterirdisch zu verlegen sind. 

Ebenfalls sind insbesondere Dachständer und Einrichtungen an Gebäuden für Antennen sowie die ober-
irdische Zuführung von Leitungen unzulässig, wenn der Anschluss an entsprechende Erdkabel möglich ist. 
 

Zur Sicherstellung bzw. für eine diesbezüglich planungsrechtlich abschließende Bestimmtheit wurden des-
halb die entsprechenden Regelungen unter den §§ 6.4 und 13. der Festsetzungen durch Text getroffen. 
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11.2.6 Abfallentsorgung / Wertstoffkreislauf 
Die Abfallbeseitigung ist als sichergestellt zu bewerten. Diese liegt in der Zuständigkeit des Landkreises 
Unterallgäu. Jeder der die öffentlichen Abfallentsorgungseinrichtungen nutzt, hat die Menge der anfallenden 
Abfälle und deren Schadstoffgehalt geringstmöglich zu halten. Wertstoffe sind getrennt von nicht verwert-
baren Abfallfraktionen zu sammeln und einer geeigneten Verwertung zuzuführen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass auf den Grundstücken Platz für die dem Entsorgungskonzept des Land-
kreises Unterallgäu entsprechenden Müllsammelbehälter vorzusehen ist. 
Außerdem sollten auf den Grundstücken für organische Abfälle möglichst Kompostierungsmöglichkeiten 
vorgesehen werden. Es wird weiter darauf hingewiesen, dass der Anschluss- und Überlassungszwang (vgl. 
§ 6 der Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen im Landkreis Unterallgäu 
(Abfallwirtschaftssatzung – AWS) vom 11.12.2018) auch für Bioabfälle gilt und daher je anschlusspflichti-
gem Grundstück trotzdem grundsätzlich ein Biomüllbehältnis nach § 14 Abs. 3 Satz 3 AWS vorzuhalten ist 
(§ 15 Abs. 1 Satz 1 AWS). Eine Befreiung kann nur auf schriftlichen Antrag erfolgen, wenn gleichzeitig der 
Nachweis erbracht wird, dass der gesamte auf dem Grundstück anfallende Biomüll vollständig selbst ver-
wertet wird. 
Die Müllsammelbehälter sind zu den entsprechenden Leerungszeiten in für den Leerungsvorgang geeigne-
ter Weise bereitzustellen. Wertstoffe sind einem Wertstoffhof zuzuführen. 
 

Bereitstellung von Müllbehältnissen und Sperrmüll 
Soweit Abfälle auf den anschlusspflichtigen Grundstücken anfallen, die von der Entsorgungspflicht durch 
den Landkreis nicht ausgeschlossen sind oder bzgl. deren Umfang die Entsorgungspflicht nicht einge-
schränkt ist, sind diese in zugelassener Form der öffentlichen Abfallentsorgung des Landkreises Unterallgäu 
zu überlassen. 
Die Müllsammelbehälter sind zu den entsprechenden Leerungszeiten in einer für den Leerungsvorgang 
geeigneten Weise bereitzustellen. Es wird darauf hingewiesen, dass die vorgehaltenen Müllbehältnisse (Be-
hälter für Rest- und Biomüll, Altpapier sowie die Gelbe Tonne) entlang der jeweils nächsten, vom Sammel-
fahrzeug passierbaren Erschließungsstraße bzw. ohne Rückwärtsfahren erreichbaren Erschließungsanlage 
zur Leerung bereitzustellen sind. 
 

Im konkreten Fall / vorliegend sind die Müllbehältnisse, etc. deshalb entlang der „Memminger Straße“ zur 
Abholung bereitzustellen. 
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Quellenverzeichnis 
 

• Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern (ABSP), Landkreis Unterallgäu 
• Baugesetzbuch (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 
• Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert 

durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 23.12.2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23.12.2024 
(GVBl. S. 619) 

• Bayerisches Denkmalschutzgesetz (DSchG), in der Fassung vom 25.06.1973, zuletzt geändert durch  
§ 13 Abs. 3 des Gesetzes vom 23.12.2024 (GVBl. S. 619) 

• Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG), in der Fassung vom 23.02.2011, zuletzt geändert durch  
§ 1 Abs. 87 der Verordnung vom 04.06.2024 (GVBl. S. 98) 

• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, “Bayerischer Denkmal-Atlas“ 
• Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, „BayernAtlas“  
• Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, digitales Orthophoto 
• Bayerisches Geologisches Landesamt, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz: Das Schutzgut Boden in der Pla-

nung – Bewertung natürlicher Bodenfunktionen und Umsetzung in Planungs- und Genehmigungsverfahren, Mün-
chen, Augsburg, 2003 

• Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU), Bodenkarte M 1:200.000, Übersichtsbodenkarte M 1:25.000, Digitale Ge-
ologische Karte von Bayern M 1:25.000, Digitale Ingenieurgeologische Karte von Bayern M 1:25.000 

• Bayerisches Landesamt für Umwelt, Bayerisches Fachinformationssystem Naturschutz – Online Viewer (FIN-Web) 
• Bayerisches Landesamt für Umwelt, Artenschutzkartierung (ASK), Biotopkartierung und Ökoflächenkataster (digitale 

Fassung) 
• Bayerisches Landesamt für Umwelt, “UmweltAtlas Bayern Naturgefahren“, Überschwemmungsgebiete, wassersen-

sible Bereiche, (digitale Fassung) 
• Bayerisches Landesamt für Umwelt, “UmweltAtlas Bayern“: „Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut“, (digi-

tale Fassung) 
• Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen BStLU: Leitfaden „Bauen im Einklang mit 

Natur und Landschaft“, 2. Auflage, München, 2003 
• Bayerische Staatsregierung: Landesentwicklungsprogramm (LEP), LEP 2013, zuletzt geändert am 01.06.2023 
• Bundes-Immissionsschutzgesetz – Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-

gungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 | S. 123), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 24.02.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 58)  

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 48 des Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 

• Deutscher Wetterdienst: langjährige Mittelwerte der Temperatur- und Niederschlagswerte 1961 bis 1990 der Wetter-
station Memmingen 

• Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796, BayRS 2020-1-1-
I), zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 09.12.2024 (GVBl. S. 573) 

• Harsch, Peter, Dipl.-Biologe, 87448 Waltenhofen: „Floristische Bewertung der Flur-Nr. 769 & TF 769/2 Gde. & Gmkg. 
Erkheim, Lkr. Unterallgäu“, mit Stand vom Juni 2022 

• Landratsamt Unterallgäu, Sachgebiet Bodenschutz / Altlasten: Informationen zur Historie der Plangebietsflächen 
bzgl. der Thematik Altlasten bzw. -verdacht sowie zur grundsätzlichen Handhabung der Sachlage / Sachstandssitu-
ation im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens; Abstimmung mit Stand vom 23./24.05.2023 im Rahmen der im 
Vorfeld des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 Abs. 1 BauGB erfolgten Vorab-Anfrage bzgl. Informationen / aktueller 
Sachstände, etc. 

• Landratsamt Unterallgäu, Sachgebiet Bodenschutz / Altlasten: Schreiben mit Betreff „Altlastenanfrage vom 
12.02.2025 zum Grundstück Flurnummer 769/2 Gemarkung Erkheim (…)“; Gesch.-Nr. 31-1783.3/2 vom 12.02.2025 

• Landratsamt Unterallgäu, Sachgebiet Wasserrecht: Bescheid vom 25.06.2015 
• Landratsamt Unterallgäu, Sachgebiet Bodenschutz / Altlasten: Schreiben mit Betreff: „Anfrage über Altlasten Grund-

stücke der Firma Weißenhorn GmbH & Co. KG Erkheim“; Az.: 31-1783.3/2 vom 15.02.2016 
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• Landratsamt Unterallgäu, Sachgebiet Wasserrecht: Schreiben vom 21.11.2017 bzgl. der Verfüllung und Rekultivie-
rung sowie der Erlaubnis zur Beendigung die qualitativen Grundwasserüberwachung  

• LEW Planauskunft: Lageplan der bestehenden Stromleitungen; abgerufen am 08.03.2023 
• Marktgemeinde Erkheim: Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2002 inkl. der 4. Änderung aus dem Jahr 2012 
• Marktgemeinde Erkheim: 2. Änderung Bebauungsplan „Südlich des Sportheims“ in der Fassung vom 05.04.2012, 

bekannt gemacht am 26.07.2012 
• Marktgemeinde Erkheim: Bebauungsplan „Gewerbegebiet südlich der A 96“ in der Fassung vom 17.12.2007, be-

kannt gemacht am 14.02.2008 
• Marktgemeinde Erkheim: 12. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet südlich der A96“ in der Fassung vom 

24.09.2024, bekannt gemacht am 08.10.2024 
• Oberste Baubehörde OB im Bayerisches Staatsministerium des Innern BStI, Bayerisches Staatsministerium für Um-

welt, Gesundheit und Verbraucherschutz BStUGV: Der Umweltbericht in der Praxis – Leitfaden zur Umweltprüfung 
in der Bauleitplanung, ergänzte Fassung, München, 2006 

• Regionalplan der Region Donau-Iller (15), in Kraft getreten am 21.12.2024 
• Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm, Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-

Immissionsschutzgesetz vom 26.08.1998 (GMBl Nr. 26/1998 S. 503), geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 
01.06.2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5) 

• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), in der Fassung vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt 
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 176) 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 
1990 - PlanZV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Geset-
zes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

• Wasserwirtschaftsamt Kempten: Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens gemäß § 4 Abs. 1 BauGB, 
mit Stand vom 17.06.2025 
 
 
 

Arbeits- / Planungsgrundlagen und Grundlageninformationen: 
§ Zugänglichkeit der DIN-Normen / Normblätter: Die DIN-Normen, auf welche in diesem Bebauungsplan verwiesen 

wird, können im Rahmen des Beteilungsverfahrens / der Auslegung in gesonderter Abstimmung mit der Marktge-
meinde Erkheim zusammen mit den übrigen Bebauungsplanunterlagen eingesehen werden. Zudem sind diese beim 
Beuth Verlag, Berlin, zu beziehen und beim Deutschen Patent- und Markenamt in München (Auslegestelle, Zwei-
brückenstraße 12, 80331 München) archivmäßig gesichert niedergelegt. Weiterhin besteht eine kostenfreie Recher-
chemöglichkeit, in der Regel in elektronischer Form, sowohl an der Hochschule München (Auslegestelle mit DIN-
Normen und VDI-Richtlinien, Lothstraße, 80335 München) als auch an der Technischen Universität München (Aus-
legestelle mit DIN-Normen und VDI-Richtlinien, Arcisstraße 21, 80333 München). 

-  Die der Planung zugrunde liegende digitale Flurkarte (DFK) wurde von der Marktgemeinde Erkheim zur Verfügung 
gestellt. Kartengrundlage: Geodatenbasis © Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband & Vermessung. 
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Ausfertigung 
 
Hiermit wird bestätigt, dass der Inhalt der 3. Änderung bzw. Erweiterung des Bebauungsplans „Südlich des 
Sportheims“ und dessen Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe, Text und Schrift mit den hierzu ergange-
nen Beschlüssen des Marktgemeinderates Erkheim übereinstimmen. 
 
 
 
GEMEINDE ERKHEIM 
 
 
Erkheim, den ............................................. 
 

(Siegel) 
 

..................................................................... 
 

1. Bürgermeister Christian Seeberger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANVERFASSER 
 
Gefertigt im Auftrag der  
Marktgemeinde Erkheim 
 
Mindelheim, den  .......................................... ................................................................. 
 

Martin Eberle, Landschaftsarchitekt & 
 Stadtplaner 

 
 
Frundsbergstraße 18 
87719 Mindelheim 
fon  08261-70882 63 
fax  08261-70882 64 
info@eberle-plan.de 
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ANLAGE  I. zur Begründung 
Liste der am Verfahren beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
 

Name (TÖB) Abteilung  Adresse 
Abwasserverband Oberes Günztal  Babenhauser Straße 7 

87746 Erkheim 
Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Memmingen  Bismarckstraße 1 

87700 Memmingen 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
Krumbach (Schwaben) – Mindelheim 

 Hallstattstraße 1 
87719 Mindelheim 

Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben  Dr.-Rothermel-Straße 12 
86381 Krumbach 

Autobahn GmbH des Bundes  
 

Niederlassung Südbayern - Außenstelle Kempten Memminger Straße 143 B 
87439 Kempten 

Bayerischer Bauernverband Kreisverband Unterallgäu 
 

Mindelheimer Straße 18 
87746 Erkheim 

Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege Koordination Bauleitplanung - BQ Hofgraben 4 
80539 München 

Bund Naturschutz  Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu Bahnhofstraße 20 
87719 Mindelheim 

Bund Naturschutz Ortsgruppe Erkheim/Günztal Ortsstraße 4 
87746 Erkheim 

Deutsche Telekom Technik GmbH  Postfach 1002 
87432 Kempten 

Ericsson Services GmbH  Prinzenallee 21 
40549 Düsseldorf 

Flughafen Memmingen GmbH  Am Flughafen 35 
87766 Memmingerberg 

Handwerkskammer für Schwaben  Siebentischstraße 56 
86152 Augsburg 

IHK für Augsburg und Schwaben  Stettenstraße 1 + 3 
86150 Augsburg 

Landratsamt Unterallgäu Bauamt / Bauleitplanung & Denkmalschutz 
 

Bad Wörishofer Straße 33 
87719 Mindelheim 

Landratsamt Unterallgäu Kreisheimatpfleger (Bauwesen) 
 

Bad Wörishofer Straße 33 
87719 Mindelheim 

Landratsamt Unterallgäu  Bodenschutz Bad Wörishofer Straße 33 
87719 Mindelheim 
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Name (TÖB) Abteilung  Adresse 
Landratsamt Unterallgäu Tiefbau 

 
Bad Wörishofer Straße 33 
87719 Mindelheim 

Landratsamt Unterallgäu Brandschutzdienststelle 
 

Bad Wörishofer Straße 33 
87719 Mindelheim 

Landratsamt Unterallgäu Immissionsschutz 
 

Bad Wörishofer Straße 33 
87719 Mindelheim 

Landratsamt Unterallgäu 
  

Kommunale Abfallwirtschaft 
 

Bad Wörishofer Straße 33 
87719 Mindelheim 

Landratsamt Unterallgäu Naturschutz 
 

Bad Wörishofer Straße 33 
87719 Mindelheim 

Landratsamt Unterallgäu 
 

Wasserrecht 
 

Bad Wörishofer Straße 33 
87719 Mindelheim 

Landschaftspflegeverband Unterallgäu e.V.  Fellhornstraße 15 A 
87719 Mindelheim 

Lechwerke AG 
 
LEW Verteilnetz GmbH 

Beteiligung Bauleitplanung 
 
Betriebsstelle Buchloe 

Schaezlerstraße 3 
86150 Augsburg  
Bahnhofstraße 13 
86807 Buchloe 

Polizei-Inspektion Mindelheim Sachbereich Verkehr Memminger Straße 16 
87719 Mindelheim 

Regierung von Oberbayern 
 

Sachgebiet 25  
Luftamt Südbayern  

Maximilianstraße 39 
80538 München 

Regierung von Schwaben 
 

Sachgebiet 24  
Raumordnung, Landes- und Regionalplanung 

Fronhof 10 
86152 Augsburg 

Regionaler Planungsverband Donau-Iller  Schwambergerstraße 35 
89073 Ulm 

Schwaben Netz GmbH – Erdgas Schwaben  Bayerstraße 45 
86199 Augsburg 

Staatliches Bauamt Kempten  Rottachstraße 13 
87439 Kempten 

Wasserwirtschaftsamt Kempten Landkreis Unterallgäu Rottachstraße 15 
87435 Kempten 

Nachbargemeinden 
Breitenbrunn  Kirchstraße 1 

87739 Breitenbrunn 
Kammlach  Pfarrer-Herb-Straße 11 

87754 Kammlach 
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Lauben  Erkheimer Straße 7 

87761 Lauben 
Oberrieden  Schulweg 1 

87769 Oberrieden 
Oberschönegg  Hauptstraße 23 

87770 Oberschönegg 
Sontheim  Hauptstraße 41 

87776 Sontheim 
Westerheim  Bahnhofstraße 2 

87784 Westerheim 
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ANLAGE II.  zur Begründung: 
 
Umweltbericht gemäß § 2a BauGB 
 
 
Inhalt: 
1. Einleitung 
2. Derzeitiger Umweltzustand (Basisszenario) /  
 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
3. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich der Prognose 

bei Durchführung der Planung 
4. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich  
5. Alternative Planungsmöglichkeiten 
6. Beschreibung der verwendeten Methodik und Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken 
7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 
8. Zusammenfassung 
 

 
 

1. Einleitung 
 

1.1 Kurzdarstellung des Inhaltes und der wichtigsten Planungsziele 
Mit dem gegenständlichen Planvorhaben schafft die Gemeinde die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
sowohl für die Ermöglichung einer gesamtplanerisch zielführenden gewerblichen Fortentwicklung auf den 
Flächen des Betriebsgeländes eines im Plangebiets-Umgriff bereits ortsansässigen Unternehmens (aus 
dem Bereich der Metallverarbeitung) als auch für die weitere Bereitstellung von dringend erforderlichen 
Gewerbegebiets-Flächen auf Ebene des Gesamt-Gemeindegebietes.  
Die Plangebietsflächen am südwestlichen Randbereich des Gewerbegebietes „Südlich des Sportheims“ 
stellen v.a. aufgrund von Lage und bestehender Erschließungssituation (direkt an der Zubringerstraße zur 
benachbart gelegenen Autobahnanschlussstelle der BAB 96) einen hierfür hervorragend geeigneten bzw. 
grundsätzlich prädestinierten Standort für eine weiterführende gewerbliche Entwicklung dar. 
Wesentliche Zielsetzung der gegenständlichen Bebauungsplanänderung bzw. -erweiterung ist es – in 
grundsätzlicher Berücksichtigung der übergeordneten städtebaulichen Vorgaben bzw. Rahmenbedingun-
gen –   die Umsetzung einer weitreichend flexiblen baulichen Verwertbarkeit der betreffenden Grundstücks-
flächen entsprechend des vorhandenen Bedarfs in einem gesamtgebietsverträglichen Umfang zu ermög-
lichen sowie auch für zukünftige Entwicklungen nachhaltig sicherzustellen. Ferner erfolgt aus gesamtpla-
nerischer Sicht eine zielführende Baugebiets-Arrondierung / Vervollständigung des südwestlichen Teilbe-
reiches des Gesamt-Gewerbegebietes und damit zugleich insb. auch die Möglichkeit für eine wünschens-
werte weitere Aufwertung / Optimierung des Umfelds im Bereich der vorliegend besonderen Standortsitu-
ation am direkten Ortseingangsbereich entlang der „Memminger Straße“ bzw. des örtlichen Autobahn-Zu-
bringers. 
Außerdem wird entlang der „Memminger Straße“ selbst ein ausreichend dimensionierter öffentlicher Stra-
ßenraum für eine den situativen Erfordernissen entsprechende, bedarfsgerechte und hinreichend leis-
tungsfähige (zukunftsträchtige) Erschließungssituation sichergestellt, inkl. Berücksichtigung der vorliegend 
(auch künftig) zu erwartenden flächengebundenen Nutzungs-Funktionen im öffentlichen Raum, wie z.B. 
die potentielle Errichtung von Fuß- & Radwegeflächen oder eines Fahrbahnteilers, etc.. 
Des Weiteren erfolgt die Umsetzung einer situativ-bedarfsgerechten, qualitätsvollen Anlagen- bzw. Bau-
gebietseingrünung  –  insbesondere nach Richtung Süden und Westen, gegenüber den naturschutzfachlich 
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vergleichsweise hochwertigen Flächen der südlich angrenzenden vormaligen Kiesabbauflächen sowie des 
westlich gelegenen Ausgleichsflächen-Komplexes (entstanden i.V.m. dem Bau der BAB 96). 
 

Das Planvorhaben dient damit, in konsequenter Berücksichtigung und Nutzung der vorhandenen Flächen- 
und Erschließungspotentiale, einer situativ-bedarfsgerechten, zielgerichteten sowie zukunftsträchtigen 
Baugebietsentwicklung und damit insgesamt der Sicherung und Entwicklung der gewerblichen Funktions-
fähigkeit der Gemeinde. 
 

Die geplante städtebauliche Entwicklung entspricht grundsätzlich den Darstellungen des rechtswirksamen 
Flächennutzungsplans – die erforderliche Berücksichtigung des Entwicklungsgebots ist vollumfänglich ge-
geben.  
 

Als wichtigste Festsetzungen / Eckpunkte der Planungskonzeption zu nennen sind: 
• Der Geltungsbereich der gegenständlichen Bebauungsplanänderung umfasst eine Fläche von ca. 2,35 

ha; die bebaubare / mit baulichen Anlagen überdeckbare Grundstücksfläche umfasst ca. 1,65 ha Bau-
landfläche bzw. Gewerbegebietsflächen (GE) gemäß §§ 1 Abs. 2 Nr. 10 bzw. 8 der Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO), wovon der Großteil (abgesehen von ca. 770 m2 = mit überplante Bestands-Bau-
landflächen GE) der Fläche neu in Anspruch genommen wird; die Grundflächenzahl bleibt für die Bau-
gebietsteilfläche „GE 1“ im Vergleich zu der bestandskräftigen Planung unverändert bei einem Wert 
von 0,8; ebenso wird die Grundflächenzahl auch für das „GE 9“ auf einen Wert von 0,8 festgesetzt. 
Allerdings darf die max. zulässige Grundflächenzahl (GRZ) im PG, abweichend von § 19 Abs. 4 
BauNVO, zusätzlich noch durch „offene“ bzw. nicht überdachte Stellplätze sowie private Verkehrsanla-
gen / Zufahrten, Erschließungs-, Rangier-, Hof-, Abstell-, Lagerflächen und dergleichen ohne Einhau-
sungen, Überdachungen, etc. bis zu einem Wert von maximal 0,9 überschritten werden. 

• Festsetzung von Firsthöhen (als Höchstmaß), abgestuft zum südwestlichen Ortsrand hin sowie in Rich-
tung des Ortseingangsbereiches entlang der „Memminger Straße“; im Bereich der Baugebietsteilfläche 
„GE 1“ FH = max. 12,0 m und im Bereich der Baugebietsteilfläche „GE 9“ FH = max. 10,0 m. 
Bezüglich detaillierter Aussagen über Art und Umfang der Bebauung sowie über Ziele der Planung wird 
auf die Satzung bzw. die Begründung der Planvorhaben verwiesen (darunter insbesondere das Kapitel 
5. der Bebauungsplan-Begründung mit Ausführungen zu der Planungskonzeption). 

• Grünordnerische Konzeption:  Zum einen Festsetzung von privaten Grünflächen mit der Zweckbestim-
mung „Baugebiets- / Ortsrandeingrünung & Durchgrünung“ mit einer Breite von 6 m (zwischen den 
Baugebietsteilflächen „GE 1“ & „GE 9“) bis zu 10,0 m entlang der westlichen Plangebietsgrenze; teil-
weise mit Pflanzbindung zur Anlage von Gehölzstrukturen aus Gehölzen 3. Wuchsordnung und Einzel-
gehölzen (mindestens 2. Wuchsordnung), teilweise nur mit der Festsetzung für Gehölzstandorte von 
Einzelgehölzen (mindestens 2. Wuchsordnung). Zudem Festsetzungen zur Erhaltung, Förderung und 
Ergänzung der bestehenden Gehölzstruktur entlang der Westgrenze des Plangebietes bzw. des Grund-
stückes Fl.-Nr. 769 (Rund 6/8 bis 10 m breit sowie ca. 60 m lang; teils bestehend aus Gehölzen mittleren 
Alters) mittels Ausweisung einer privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Erhalt lineare / flä-
chenhafte Gehölzstruktur“ und entspr. zielführenden Maßnahmen.  
Zum anderen werden Regelungen zur Erhaltung, Optimierung und langfristigen Sicherung des Lebens-
raums / Habitats für Amphibien am Südrand der Plangebietsflächen (der Teilgebietsfläche „GE 9“) bzw. 
der innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches gelegenen Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769/2 
als (Vermeidungs-)Maßnahme zum vorsorgenden Artenschutz getroffen. Hierfür Festsetzung eines ca. 
120 m langen und durchgehend 8 m breiten, insg. 955 m2 umfassenden Flächenstreifens als öffentliche 
Grünflächen mit Zweckbestimmung „Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphibien“ inkl. aus naturschutz-
fachlicher Sicht entspr. geeigneter Maßnahmen (insb. für die „Pionierarten“ Gelbbauchunke und Kreuz-
kröte). Bzgl. der grünordnerischen Konzeption wird weiterführend auf Kapitel 6. der Bebauungsplan-
Begründung und die Bebauungsplan-Planzeichnung verwiesen.  

• Der i.V.m. der gegenständlichen Planung benötigte naturschutzrechtliche Ausgleich wird vollständig 
„gebietsextern“ bzw. auf Flächen außerhalb des gegenständlichen unmittelbaren räumlichen 
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Geltungsbereichs festgesetzt;  im Bereich des im Regionalplan des Regionalverbandes Donau-Iller 
festgelegten Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege im Bereich des „Wasenmooses“ 
sowie Talgrundbereich des „Haselbaches“. Bezüglich der jeweils umzusetzenden Maßnahmenkonzep-
tion wird auf die Ziffern 8. und 9. der Begründung verwiesen.  

• Straßenraum  -  festgesetzte „Öffentliche Verkehrsfläche“ entlang der „Memminger Straße“: Berück-
sichtigung und planungsrechtliche Sicherstellung einer nachhaltig funktionalen, zukunftsträchtigen Pla-
nungskonzeption bzw. der bestmöglichen Aufrechterhaltung der (auch künftig) zu erwartenden flächen-
gebundenen Nutzungs-Funktionen im öffentlichen Raum. Diesbzgl. weiterführend wird auf die Ziffer 
11.1 der Begründung verwiesen.  

 
 

1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten umweltrelevanten Ziele 
und ihrer Berücksichtigung 
 

1.2.1 Allgemeine Grundlagen 
Als wesentliche allg. Planungsgrundlagen sind vorrangig die Inhalte des rechtswirksamen Flächennut-
zungsplans (FNP) aus dem Jahr 2002 inklusive der 4. FNP-Änderung aus dem Jahr 2012 und die allge-
meinen fachlichen Grundlagen bzw. Recherchen (Auswertung Bodenkarten, Fachinformationen des LfU, 
Ortseinsichten, etc.) zu nennen. Ferner sind die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie z.B. das Bau-
gesetzbuch, die Naturschutzgesetze, die Immissionsschutzgesetzgebung, die Abfall- und Wassergesetz-
gebung sowie die Anforderungen des Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG) zu berücksichtigen. 
 

Der Aufbau und die Inhalte des Umweltberichts wurden in Orientierung an die Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4 und 
den §§ 2a und 4c) des Baugesetzbuches in der aktuellen Fassung erstellt. Zudem wurde in Ergänzung 
hierzu die Arbeitshilfe „Der Umweltbericht in der Praxis – Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bauleitpla-
nung“ (OB im BStI, BStUGV, ergänzte Fassung, 2006) zugrunde gelegt. 
 

Art der Berücksichtigung der Ziele und Umweltbelange, insbesondere:  
• Festsetzung insbesondere von Art und Maß der baulichen Nutzung unter Berücksichtigung der best-

möglichen Nutzung der örtlichen / ortsspezifischen Flächen- und Erschließungspotentiale auf Grund-
lage von Anlass und Zielsetzung der Planung sowie des Prinzips eines verantwortungsvollen Umgangs 
mit Grund und Boden.  

• Zudem in Berücksichtigung der besonderen Erfordernisse / Anforderungen der Nutzungen Begrenzung 
des Anteils der Bodenversiegelung auf ein erforderliches Mindestmaß bzw. weitestmögliche Geringha-
ltung der Flächenversiegelung. 

• Aufgrund der besonderen Standort-Historie („Altlastenthematik“) des Plangebietes als vormalige, zwi-
schenzeitlich vollständig wiederverfüllte Kiesabbauflächen erfolgen insbesondere bzgl. der Schutzgüter 
„Wasser“ und „Boden“ die Festsetzungen, dass die Versickerung des Niederschlagswassers der be-
hördlichen Genehmigung bedarf sowie sämtliche Erdarbeiten grundsätzlich von einem qualifizierten 
Fachbüro zu begleiten und in einem Abschlussbericht zu dokumentieren sind. Zudem ist im Zuge von 
Erdarbeiten anfallendes Aushubmaterial entsprechend dem Grad der Belastung unter Beachtung der 
maßgeblichen Vorschriften und Regelwerke zu behandeln bzw. wiederzuverwerten und ggf. ordnungs-
gemäß abfallrechtlich zu entsorgen (s. §§ 11.2, 11.3 & 11.4 der textlichen Festsetzungen). 

• Festsetzungen zur Schaffung einer situativ-bedarfsgerechten, räumlich wirksamen, die örtliche Situa-
tion berücksichtigenden Baugebietsein- und -durchgrünung. Hierfür Ausweisung von privaten Grünflä-
chen mit Zweckbestimmung "Anlagen- / Baugebietseingrünung und Durchgrünung“ inkl. entsprechend 
geeigneter Pflanzbindungsmaßnahmen. 

• Erhalt bzw. planungsrechtliche Sicherung der am Westrand der Plangebietsflächen bzw. des Grund-
stückes Fl.-Nr. 769 bestehenden Gehölzstrukturen (Rund 6/8 bis 10 m breit sowie ca. 60 m lang; teils 
bestehend aus Gehölzen mittleren Alters). Festsetzung einer privaten Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung „Erhalt lineare / flächenhafte Gehölzstruktur“ und entspr. zielführenden Maßnahmen. 
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• Erhaltung, Optimierung und langfristigen Sicherung des Lebensraums / Habitats für Amphibien am 
Südrand der Plangebietsflächen (der Teilgebietsfläche „GE 9“) durch Festsetzung einer öffentlichen 
Grünfläche mit Zweckbestimmung „Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphibien“ inkl. aus naturschutz-
fachlicher Sicht entspr. geeigneter Maßnahmen. 

• Eine weitere Maßnahme um der Qualität des Plangebietes bzgl. des Schutzgutes „Flora, Fauna und 
biologische Vielfalt“ gerecht zu werden, ist die Festsetzung zur Schaffung einer flächengleichen natur-
schutzrechtlichen Ersatz-Biotopfläche im Bereich des Ökoflächenkomplexes „Wasenmoos“ für die 
Überplanung / Überbauung bzw. letztlich Zerstörung einer nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG ge-
schützten Biotopfläche (artenreiche Extensivwiesen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mähwie-
sen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp (LRT) nach BayKompV: G214 „Artenreiches Extensivgrünland“) auf 
einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769 der Gemarkung Erkheim innerhalb der Teilgebietsfläche 
„GE 9“. 

• Der naturschutzrechtliche Ausgleichsbedarf für die weiteren Eingriffe im Plangebiet erfolgt „gebietsex-
tern“ bzw. außerhalb des gegenständlichen unmittelbaren räumlichen Geltungsbereichs, zum einen auf 
einer Teilfläche im Randbereich des Ökoflächenkomplexes „Wasenmoos“ (dabei findet quasi eine 
„Doppelnutzung“ zusammen mit der Festsetzung der naturschutzrechtlichen Ersatz-Biotopfläche statt) 
sowie zum anderen südwestlich der Ortslage Arlesried im Talgrundbereich des „Haselbaches“. 

 
1.2.2 Fachplanungen 

Als wesentliche fachliche Grundlage / zu berücksichtigende Fachplanung ist im gegenständlichen Fall fol-
gender Fachbeitrag zu nennen:  
• Im Vorfeld des Planaufstellungsverfahrens wurde in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 

des Landratsamtes Unterallgäu zur Erfassung und Bewertung der aus naturschutzfachlicher Sicht wert-
vollen Bereiche des Grundstückes Fl.-Nr. 769 der Gemarkung Erkheim ein gesonderter Fachbeitrag 
erstellt. 
Die entsprechende Unterlage mit Bezeichnung / Titel „Floristische Bewertung der Flur-Nr. 769 & TF 
769/2 Gde. & Gmkg. Erkheim, Lkr. Unterallgäu“, von Dipl.-Biologe Peter Harsch, 87448 Waltenhofen, 
mit Stand vom Juni 2022, kann / konnte im Rahmen der Beteiligungsschritte gem. §§ 3 Abs. 1 und  
3 Abs. 2 BauGB des Planaufstellungsverfahrens bei der Marktgemeinde Erkheim eingesehen werden. 

 

Art der Berücksichtigung der Ziele und Umweltbelange, insbesondere:  
• Vollinhaltliche Berücksichtigung des Ergebnisses dieses Fachbeitrages in der Planung. Festsetzung 

zur Schaffung einer flächengleichen naturschutzrechtlichen Ersatz-Biotopfläche im Bereich des Ökoflä-
chenkomplexes „Wasenmoos“ für die Überplanung / Überbauung bzw. letztlich Zerstörung einer nach 
Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG geschützten Biotopfläche (artenreiche Extensivwiesen - Biotoptyp: 
GE 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp (LRT) nach BayKompV: G214 
„Artenreiches Extensivgrünland“) auf einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769 der Gemarkung 
Erkheim innerhalb der Teilgebietsfläche „GE 9“. Bzgl. der ebenfalls mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Landratsamtes Unterallgäu abgestimmten konkreten Maßnahmenkonzeption für diese Flä-
che wird auf Ziffer 8.2.1 der Begründung zur Bebauungsplanänderung verwiesen. 

 
1.2.3 Flächennutzungsplan 

Den rechtswirksamen Planungsstand des Flächennutzungsplans (FNP) stellt für den räumlichen Geltungs-
bereich der vorliegenden Bebauungsplan-Änderung der FNP aus dem Jahr 2002 inklusive der 4. FNP-
Änderung aus dem Jahr 2012 dar. Darin sind die Flächen bereits als „gewerbliche Bauflächen“ (gem. § 1 
Abs. 1 Nr. 3 BauNVO) sowie als „Sonstige Flächen für die innerörtliche Durchgrünung“ und „Ortsrandein-
grünung“ gekennzeichnet. 
 

Die verfahrensgegenständliche Planung ist damit als vollumfänglich aus dem rechtswirksamen Flächen-
nutzungsplan entwickelt zu bewerten und entspricht folglich in jeglicher Hinsicht der beabsichtigten städte-
baulichen Entwicklung der Marktgemeinde Erkheim. 



Marktgemeinde Erkheim 3. Änderung bzw. Erweiterung Bebauungsplan „SÜDLICH DES SPORTHEIMS“ 
 

 
UMWELTBERICHT – ENDFASSUNG mit Stand vom 23.09.2025 Seite 5 von 64 

 

Art der Berücksichtigung der Ziele und Umweltbelange, insbesondere:  
• Festsetzung von privaten Grünflächen mit Pflanzbindungsmaßnahmen unterschiedlicher Breite in Rich-

tung Westen und Südosten sowie zwischen den Baugebietsteilflächen „GE 1“ und „GE 9“.  
Dabei bleibt auch mit den im Zuge der gegenständlichen Planung in ihrer Lage etwas verschobenen 
Flächen zur Anlagen- / Baugebietsdurchgrünung eine funktional bzw. situativ-bedarfsgerechte, räum-
lich wirksame Baugebiets-Durchgrünung weiterhin planungskonzeptionell gewährleistet. 

• Zudem Erhalt bzw. planungsrechtliche Sicherung der am Westrand der Plangebietsflächen bzw. des 
Grundstückes Fl.-Nr. 769 bestehenden Gehölzstrukturen (Rund 6/8 bis 10 m breit sowie ca. 60 m lang; 
teils bestehend aus Gehölzen mittleren Alters). Festsetzung einer privaten Grünfläche mit der Zweck-
bestimmung „Erhalt lineare / flächenhafte Gehölzstruktur“ und entspr. zielführenden Maßnahmen. 

• Erhaltung, Optimierung und langfristigen Sicherung des Lebensraums / Habitats für Amphibien am 
Südrand der Plangebietsflächen (der Teilgebietsfläche „GE 9“) durch Festsetzung einer durchgehend 
8 m breiten öffentlichen Grünfläche mit Zweckbestimmung „Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphi-
bien“ inkl. aus naturschutzfachlicher Sicht entspr. geeigneter Maßnahmen. 

 
1.2.4 Landes- und Regionalplanung 

Nach derzeitigem Kenntnisstand stehen der gegenständlichen Planung keine einschlägigen Aussagen 
bzw. Inhalte aus der Raumordnung sowie Landes- und Regionalplanung entgegen (Landesplanung / LEP 
2013, zuletzt geändert am 01.06.2023 sowie Regionalplan Donau-Iller (Region 15), in Kraft getreten am 
21.12.2024).  
Im Hinblick auf die i.V.m. dem gegenständlichen Planvorhaben relevanten Auszüge zur Verdeutlichung der 
dort erwähnten Ziele und Grundsätze wird auf die Ziffer 3.4.1 der Begründung verwiesen. 

 

Art der Berücksichtigung der Ziele und Umweltbelange, insbesondere: 
• Der (weiteren) Zersiedelung der Landschaft wird u.a. auch dadurch entgegengewirkt, dass keine neuen 

Gewerbegebietsflächen ausgewiesen werden, sondern die bereits im gemeindlichen Flächennutzungs-
plan dargestellten gewerblichen Bauflächen weiter umgesetzt werden. 

• Die Flächenneuausweisung erfolgt in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten. 
• Die Planung ist insofern ressourcenschonend, da mit dem gegenständlichen Plangebiet ein insbeson-

dere durch die nahe gelegene Autobahn und die Lage am Orteingangsbereich entlang der „Memminger 
Straße“ (als vergleichsweise stark frequentierte „Zubringerstaße“ zur BAB 96) sowie die angrenzenden 
bereits bestehenden Gewerbegebietsflächen bereits in vergleichsweise starkem Maße vorbelastete 
und durch die besondere Lage hervorragend als Gewerbegebiet geeigneter Flächenbereich genutzt 
wird. Außerdem wird auf die besondere Standort-Historie („Altlastenthematik“) des Plangebietes als 
vormalige, zwischenzeitlich vollständig wiederverfüllte Kiesabbauflächen verwiesen; weiterführend s. 
nachfolgende Ziffer 1.2.7. 

• Den Belangen i.V.m. dem Naturschutz wird die Planung sowohl durch die Ausweisung von privaten 
Grünflächen zur Baugebietsein- und Durchgrünung sowie öffentlichen Grünflächen mit Zweckbestim-
mung „Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphibien“ inkl. aus naturschutzfachlicher Sicht geeigneter 
Maßnahmen als auch durch die Festsetzung „gebietsexterner“ Ausgleichsflächen sowie von vorliegend 
entspr. benötigten naturschutzrechtlichen Ersatz-Biotopflächen gerecht. Dabei wird der naturschutz-
rechtliche Ausgleich im Bereich des Vorbehaltsgebietes für Naturschutz und Landschaftspflege entlang 
des „Haselbachs“ festgesetzt bzw. geschaffen. 

• Unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten entspricht die Planung grundsätzlich dem 
Grundsatz einer flächensparenden Siedlungs- und Erschließungsform, insbesondere auch da die ver-
kehrstechnische Erschließung über die bestehende „Memminger Straße“ erfolgt (Synergieeffekte i. S. 
einer bestmöglichen und konsequenten Nutzung der vorhanden Flächen- und Erschließungspotenti-
ale). 
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• Erhalt und Verbesserung der Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für 
die leistungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- und Dienst-
leistungsbetriebe. Erhalt / Sicherung und ggf. Neuschaffung von Arbeitsplätzen.  

 
1.2.5 Schutzgebiete / sonstige Funde aus naturschutzbezogenen Kartierungen 

• Innerhalb der Geltungsbereichsfläche befindet sich auf einem Großteil des Grundstücks  
Fl.-Nr. 769 der Gemarkung Erkheim eine nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG 
geschützte Biotopfläche (artenreiche Extensivwiesen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mäh-
wiesen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp (LRT) nach BayKompV: G214 „Artenreiches Extensivgrünland“).  
Hierfür wurde ein gesonderter Fachbeitrag zur naturschutzfachlichen Bewertung erstellt (Unterlage mit 
Bezeichnung „Floristische Bewertung der Flur-Nr. 769 & TF 769/2 Gde. & Gmkg. Erkheim, Lkr. Unter-
allgäu“ mit Stand Juni 2022; erstellt von Diplom-Biologe Peter Harsch, 87448 Waltenhofen).  
Auf Ziffer 9.1 der Begründung zum Bebauungsplan wird diesbzgl. weiterführend verwiesen.  

• Aufgrund von Bestandssituation / Beschaffenheit und bisherigen Nutzungsverhältnissen der innerhalb 
des Geltungsbereichs der Planung gelegenen Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769/2 als Ruderalflä-
che mit bereichsweisen Nutzungen als Ablagerungs- / Zwischenlagerungsfläche für Bodenaushub und 
Kies sowie insb. auch als Flächen für die Be- / Umfahrung, Pflege bzw. Unterhalt, etc. der südlich 
angrenzenden ehem. Kiesabbauflächen, sind auf dieser Grundstücks-Teilfläche an einigen Stellen im 
Bestand etwas eingetiefte bzw. teils flach-muldenartig ausgeprägte, wechselfeuchte bis temporäre ver-
nässte Bereiche vorzufinden. 
Aufgrund dessen erging im Rahmen des Planungsprozesses durch die Untere Naturschutzbehörde der 
Hinweis, dass vorliegend aus artenschutzfachlich- / rechtlicher Sicht bzgl. dieser Geländestrukturen 
bzw. damit verbundener möglicher Auswirkungen zusätzlich die Belange i.V.m. einer potentiellen Be-
siedelung von Amphibien (potent. Habitate insbesondere für die "Pionierarten" Gelbbauchunke und 
Kreuzkröte) mit zu berücksichtigen / abzuhandeln sind. 
Weiterführend wird bzgl. der dementsprechend in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
des LRA Unterallgäu in die gegenständliche Planung integrierten (Vermeidungs-)Maßnahmen zum vor-
sorgenden Artenschutz auf § 10.2 der „Festsetzungen durch Text“ sowie Ziffer 9. der „Hinweise durch 
Text“ und Ziffer 9.2 der Begründung zum Bebauungsplan verwiesen. 

• Der Fortbestand der Rund 6/8 bis 10 m breiten sowie ca. 60 m langen Gehölzstruktur am Westrand der 
Fl.-Nr. 769 wird im Zuge der gegenständlichen Planung nachhaltig planungsrechtlich gesichert. Auf die 
Inhalte der Planzeichnung (Festsetzungen durch Planzeichen) i.V.m. § 8.6 der textlichen Festsetzun-
gen und die Ziffer 8. der textlichen Hinweise wird diesbzgl. weiterführend verwiesen. Die damit in Zu-
sammenhang stehenden Belange sind  - auch wenn dieser ggf. ein Schutzstatus nach Art. 16 Abs. 1 
Nr. 1 BayNatSchG eingeräumt würde -  im Rahmen der verfahrensgegenständlichen Planung bzw. auf 
Ebene der vorliegenden verbindlichen Bauleitplanung / des Bebauungsplans den Erfordernissen ent-
sprechend in einem abschließend ausreichenden Umfang berücksichtigt. 
Darüber hinaus ist ebenfalls eine Beeinträchtigung der durch Sukzession entstandenen Gehölzstruktu-
ren entlang der Böschungsbereiche entlang der südlich angrenzenden gemeindlichen Kiesgrube i.V.m. 
dem verfahrensgegenständlichen Vorhaben nach derzeitigem Sachstand auszuschließen. 

• Schutzgebiete, Schutzobjekte, etc. nach §§ 23 bis 29 BNatschG sind im Plangebiet und dessen räum-
lich-funktionalen Umgriff ebenso wie FFH/SPA-Gebiete oder Vogelschutzgebiete nicht vorhanden.  

• Im Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) des Landkreises Unterallgäu sind keine einschlägigen 
Aussagen enthalten, die sich auf den Vorhabenbereich beziehen. Die etwa 800 m östlich verlaufende 
Östliche Günz und deren engerer Talraum sind Teil des ABSP-Schwerpunktgebietes „Günz“. Dies hat 
für das Plangebiet jedoch keine Bedeutung aufgrund der naturräumlich-topographischen Situation – 
insbesondere der Entfernung zum Plangebiet. 

• Weitere (ggf. zusätzlich zu den vorstehenden Ausführungen vorhandene) Vorkommen besonders oder 
streng geschützter Tierarten oder zu berücksichtigende Fundflächen/-punkte der Artenschutzkartierung 
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(ASK) sind nach aktuellem Kenntnisstand im Plangebiet und dessen räumlich-funktionalen Umgriff nicht 
vorhanden. Auch im Rahmen der eigenen Kartierarbeiten und Ortseinsichten im gegenständlichen Vor-
habengebiet wurde diesbezüglich nichts festgestellt; entsprechende weiterführende Hinweise, Mittei-
lungen, etc. wurden auch Seitens der Unteren Naturschutzbehörde des LRA Unterallgäu im Rahmen 
der Vorabstimmungen nicht geäußert.  

 

Art der Berücksichtigung der Ziele und Umweltbelange, insbesondere:  
• Festsetzungen zur Schaffung einer situativ-bedarfsgerechten, räumlich wirksamen, die örtliche Situa-

tion berücksichtigenden Baugebietsein- und -durchgrünung. Hierfür Ausweisung von privaten Grünflä-
chen mit Zweckbestimmung "Anlagen- / Baugebietseingrünung und Durchgrünung“ inkl. entsprechend 
geeigneter Pflanzbindungsmaßnahmen. 

• Erhalt bzw. planungsrechtliche Sicherung der am Westrand der Plangebietsflächen bzw. des Grund-
stückes Fl.-Nr. 769 bestehenden Gehölzstrukturen (Rund 6/8 bis 10 m breit sowie ca. 60 m lang; teils 
bestehend aus Gehölzen mittleren Alters). Festsetzung einer privaten Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung „Erhalt lineare / flächenhafte Gehölzstruktur“ und entspr. zielführenden Maßnahmen. 

• Erhaltung, Optimierung und langfristigen Sicherung des Lebensraums / Habitats für Amphibien am 
Südrand der Plangebietsflächen (der Teilgebietsfläche „GE 9“) durch Festsetzung einer öffentlichen 
Grünfläche mit Zweckbestimmung „Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphibien“ inkl. aus naturschutz-
fachlicher Sicht entspr. geeigneter Maßnahmen. 

• Festsetzung zur Schaffung einer flächengleichen naturschutzrechtlichen Ersatz-Biotopfläche im Be-
reich des Ökoflächenkomplexes „Wasenmoos“ für die Überplanung / Überbauung bzw. letztlich Zerstö-
rung einer nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG geschützten Biotopfläche (artenreiche Extensivwie-
sen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp (LRT) nach 
BayKompV: G214 „Artenreiches Extensivgrünland“) auf einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769 
der Gemarkung Erkheim innerhalb der Teilgebietsfläche „GE 9“. 

• Darüber hinaus ist an dieser Stelle anzumerken, dass der naturschutzrechtliche Ausgleichsbedarf für 
die weiteren Eingriffe im Plangebiet „gebietsextern“ bzw. außerhalb des gegenständlichen unmittelba-
ren räumlichen Geltungsbereichs erfolgt;  - zum einen auf einer Teilfläche im Randbereich des Ökoflä-
chenkomplexes „Wasenmoos“ (dabei findet quasi eine „Doppelnutzung“ zusammen mit der Festset-
zung der naturschutzrechtlichen Ersatz-Biotopfläche statt) sowie zum anderen südwestlich der Ortslage 
Arlesried im Talgrundbereich des „Haselbaches“. 

 
1.2.6 Bau- und Bodendenkmäler 

Bau- und Bodendenkmäler sind nach aktuellem Kenntnisstand und des “Bayerischen Denkmal-Atlas“ des 
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege im Plangebiet nicht vorhanden,  - und sind aufgrund der 
Nutzungs-Historie (vormalige, zwischenzeitlich komplett wiederverfüllte Kiesabbauflächen) natürlich in den 
entspr. Flächenbereichen auch nicht zu erwarten.  
Es ist dennoch generell geboten im Rahmen von Bauleitplanvorhaben auf den Schutzstatus von Boden-
denkmälern und archäologischen Bodenfunden nach Art. 7 DSchG sowie nachdrücklich auch auf die so-
fortige Meldepflicht nach Art. 8 DSchG hinzuweisen. 
Zudem ist vorliegend im Gesamt-Kontext auf den ggf. noch weitgehend erhaltenen, ursprünglichen Aufbau 
des Untergrundes in den Flächenbereichen entlang der westlichen und nördlichen Ränder des PG bzw. 
insbesondere auch im Umgriff des Straßenraums der „Memminger Straße“ hinzuweisen. 
 

Art der Berücksichtigung der Ziele und Umweltbelange: nicht erforderlich. 
Ergänzend wird auf die Ausführungen unter Ziffer 1. der „Hinweise durch Text“ des Bebauungsplans ver-
wiesen. 
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1.2.7 Altlasten bzw. Altlastenverdachtsstandorte 
Abgesehen von dem innerhalb des Geltungsbereichs gelegenen Abschnitt der bestehenden Verkehrsflä-
chen der „Memminger Straße“ (Teilfläche Fl.-Nr. 807/2) sind die Plangebietsflächen aufgrund der vorlie-
gend besonderen Historie am Standort der zwischenzeitlich wiederverfüllten Kiesabbauflächen südlich der 
„Memminger Straße“  - wie dies auch bereits sowohl im gemeindlichen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 
2002 als auch im betreffenden Gebietsumgriff der bestandskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans 
„Südlich des Sportheims“ in der Fassung vom 05.04.2012 erfolgte -  in der Planung dementsprechend als 
„Flächen, deren Böden mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind bzw. sein können (Altlasten- & Alt-
ablagerungsverdachtsflächen)“ nachrichtlich-informativ gekennzeichnet. 
 

Es handelt sich dabei um die Grundstücke bzw. Grundstücksteilflächen der Fl.-Nrn. 769, 769/2, 776/2 und 
776/8, jeweils der Gemarkung Erkheim. 
- Es ist darauf hinzuweisen, dass nach derzeitigem Sachstand die östlichen Flächenbereiche innerhalb 

des Plangebietes bzw. das Grundstück Fl.-Nr. 776/8 und die Grundstücksteilfläche Fl.-Nr. 776/2 seitens 
des Landratsamtes Unterallgäu unter der Nummer 77800046 im Bayer. Altlastenkataster verzeichnet 
sind (Landratsamt Unterallgäu, Sachgebiet Bodenschutz / Altlasten, Informationen zur Historie der 
Plangebietsflächen bzgl. der Thematik Altlasten bzw. -verdacht sowie zur grundsätzlichen Handhabung 
der Sachlage / Sachstandssituation im Rahmen des Planaufstellungsverfahrens; Abstimmung mit 
Stand vom 23./24.05.2023 im Rahmen der im Vorfeld des Beteiligungsverfahrens gem. § 4 Abs. 1 
BauGB erfolgten Vorab-Anfrage bzgl. Informationen / aktueller Sachstände, etc.). 

- Demgegenüber ist der gesamte westliche Flächenbereich bzw. das Grundstück Fl.-Nr. 769 und die 
Grundstücksteilfläche Fl.-Nr. 769/2 zwar selbst nicht (mehr) im Altlastenkataster verzeichnet (in einem 
Schreiben des Landratsamtes Unterallgäu – SG Bodenschutz aus dem Jahr 2005 wurde mitgeteilt, 
dass die Fl.-Nr. 769 aus dem Altlastenkataster gelöscht werde). Allerdings bedeutet dies sowohl gem. 
des Schreibens des SG Bodenschutzes zum Status des Grundstückes Fl.-Nr. 769 vom 15.02.2016 als 
auch des aktuell vorliegenden Schreibens des SG Bodenschutzes vom 12.02.2025 nicht, dass generell 
eine „Altlastenfreistellung“ erteilt werden kann, „da nicht ausgeschlossen werden kann, daß eventuell 
doch schädliche Bodenveränderungen vorhanden sind, z.B. durch die Lagerung und den Umgang mit 
umweltgefährdenden Stoffen, durch einen uns nicht bekannten Unfall mit umweltgefährdenden Stoffen, 
durch unzulässige Ablagerungen oder ähnliches/sonstiges.“ 

Letztlich wurde nach aktuellem Sachstand bisher nicht weiterführend geprüft, mit welchem Material genau 
die (teilweise) Wiederverfüllung der Kiesabbauflächen / -grube bis Ende des Jahres 2015 erfolgte. 
 

Fazit:  Aufgrund dessen wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen der weiterführenden Planungen bzw. 
auf Ebene des Baugenehmigungsverfahrens mit entsprechenden Auflagen / Nebenbestimmungen von Sei-
ten des Landratsamtes Unterallgäu – SG Bodenschutz (und ggf. des Sachgebietes Wasserrecht und / oder 
des Wasserwirtschaftsamtes Kempten) auf Grundlage der besonderen Standortsituation bzw. Historie der 
Plangebietsflächen zu rechnen ist. Die entsprechend erforderlichen Maßnahmen sind baubegleitend zu 
berücksichtigen bzw. durchzuführen. 
Mit Blick auf die Vornutzung / Historie des Gebietes ist im gegenständlichen Fall besonders darauf hinzu-
weisen, dass die entspr. Anforderungen in Zusammenhang mit stattfindenden Erdbaumaßnahmen zwin-
gend zu beachten sind; die hierfür zur Wahrung der besonderen standörtlichen Belange des Bodenschut-
zes im Rahmen des verfahrensgegenständlichen Planvorhabens grundsätzlich zu berücksichtigenden 
Maßnahmen wurden unter §§ 11.3 und 11.4 der Festsetzungen durch Text entsprechend in die Planung 
integriert.  
Zudem ist dabei gerade im östlichen Flächenbereich innerhalb des Plangebietes bzw. im Umgriff des 
Grundstückes Fl.-Nr. 776/8 und der Grundstücksteilfläche Fl.-Nr. 776/2 bei Erdarbeiten / Bodenaufschlüs-
sen jeglicher Art darauf zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllungen, Altablagerungen o.Ä. angetroffen wer-
den.  
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Art der Berücksichtigung der Ziele und Umweltbelange:  
• Aufgrund der besonderen Standort-Historie („Altlastenthematik“) des Plangebietes als vormalige, zwi-

schenzeitlich vollständig wiederverfüllte Kiesabbauflächen erfolgen insbesondere bzgl. der Schutzgüter 
„Wasser“ und „Boden“ die Festsetzungen, dass die Versickerung des Niederschlagswassers der be-
hördlichen Genehmigung bedarf sowie sämtliche Erdarbeiten grundsätzlich von einem qualifizierten 
Fachbüro zu begleiten und in einem Abschlussbericht zu dokumentieren sind. Zudem ist im Zuge von 
Erdarbeiten anfallendes Aushubmaterial entsprechend dem Grad der Belastung unter Beachtung der 
maßgeblichen Vorschriften und Regelwerke zu behandeln bzw. wiederzuverwerten und ggf. ordnungs-
gemäß abfallrechtlich zu entsorgen (s. §§ 11.2, 11.3 & 11.4 der textlichen Festsetzungen). 

Hinweis: Es ist vorliegend ausdrücklich festzuhalten bzw. gilt generell, dass sofern bei Erd- und Aushubar-
beiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt werden, die auf eine schädli-
che Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, unverzüglich das Landratsamt Unterallgäu, Bodenschutz-
behörde, zu informieren (Mitteilungspflicht nach Art. 1, 12 Abs. 2 Bayerisches Bodenschutzgesetz) und 
das weitere Vorgehen abzustimmen ist. 

 
 
 
2 Derzeitiger Umweltzustand (Basisszenario) /  
 Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
 
2.1 Derzeitiger Umweltzustand 
2.1.1  Realnutzung 

Das Vorhabengebiet befindet sich am südwestlichen Ortsrandbereich von Erkheim, entlang der „Memmin-
ger Straße“ (Zubringerstraße zur benachbart gelegenen Autobahnanschlussstelle der BAB 96), direkt west-
lich angrenzend an den Geltungsbereich des bestandskräftigen Plangebietes der 2. Änderung des Bebau-
ungsplans „Südlich des Sportheims“ aus dem Jahr 2012. 
Das Plangebiet (PG) umfasst neben einem Abschnitt der „Memminger Straße“ (mit Fahrbahn und Bankett-
Bereichen bzw. sonst. Nebenflächen sowie einem nördlich begleitenden, insg. allerdings nur sehr schmal 
ausgeprägten Fuß- / Radweg), den südlich daran angrenzenden, bislang unbebauten Bereich am Standort 
einer vormaligen, zwischenzeitlich komplett wiederverfüllten Kiesabbaufläche (dort erfolgte ab dem Jahr 
1992 ein Kiesabbau bis in die Grundwasserzone). Bezüglich dieser besonderen Standort-Historie und der 
Sachlage zur „Altlastenthematik“ wird weiterführend u.a. auf die Inhalte der Ziffern 2.1 und 4.1.1 der Hin-
weise durch Text sowie die Ziffer 4.2.3 der Begründung des Bebauungsplans verwiesen. 
 

§ Der westliche Teilbereich der Plangebietsflächen im Umgriff der Fl.-Nr. 769 ist mit einem ca. 1,8 / 2 m 
hohen Maschendrahtzaun umgeben und weist aufgrund der fachlich-rechtlichen Erfordernisse i.V.m. der 
Nachfolgenutzung am vorliegend besonderen Standort im Wesentlichen eine vergleichsweise extensive 
Grünlandnutzung auf. Infolge der standörtlich-besonderen Untergrundsituation und dieser Flächennutzung 
hat sich dort im Ergebnis eine Grünlandfläche mit entspr. Biotop-Charakter bzw. eine Biotopfläche ge-
schützt nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG entwickelt (artenreiche Extensivwie-
sen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp (LRT) nach Bay-
KompV: G214 „Artenreiches Extensivgrünland“). Dies wurde durch einen im Vorfeld des Planaufstellungs-
verfahrens erstellten, gesonderten Fachbeitrag zur naturschutzfachlichen Bewertung aufgezeigt / bestätigt 
(Unterlage mit Bezeichnung „Floristische Bewertung der Flur-Nr. 769 & TF 769/2 Gde. & Gmkg. Erkheim, 
Lkr. Unterallgäu“ mit Stand Juni 2022; erstellt von Diplom-Biologe Peter Harsch, 87448 Waltenhofen). Der 
Fachbeitrag kann im Rahmen der Beteiligungsschritte gem. §§ 3 Abs. 1 und 3 Abs. 2 BauGB des Planauf-
stellungsverfahrens bei der Marktgemeinde Erkheim eingesehen werden. 

Daneben wird der Gebiets-Umgriff des westlichen Teilbereichs des PG geprägt durch eine am Westrand 
der Fl.-Nr. 769 vorhandene Rund 6/8 bis 10 m breite sowie ca. 60 m lange Gehölzstruktur (teils bestehend 
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aus Gehölzen mittleren Alters), deren Fortbestand / vollumfänglicher Erhalt im Zuge der gegenständlichen 
Planung planungsrechtlich gesichert wird.  

Des Weiteren ist am Südrand (bzw. im direkten Anschluss an die vorbeschriebene Umzäunung der Flä-
chen des Grundstückes Fl.-Nr. 769) auf der innerhalb des Geltungsbereichs der Planung gelegenen Teil-
fläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769/2 eine Ruderalfläche mit bereichsweisen Nutzungen als Ablagerungs- 
/ Zwischenlagerungsfläche für Bodenaushub und Kies sowie insb. auch als Flächen für die Be- / Umfah-
rung, Pflege bzw. Unterhalt, etc. der südlich angrenzenden ehem. Kiesabbauflächen vorhanden. Aufgrund 
von Bestandssituation / Beschaffenheit und bisherigen Nutzungsverhältnissen sind auf dieser Grund-
stücks-Teilfläche an einigen Stellen im Bestand etwas eingetiefte bzw. teils flach-muldenartig ausgeprägte, 
wechselfeuchte bis temporäre vernässte Bereiche vorzufinden. Entsprechend erging im Rahmen des Pla-
nungsprozesses durch die Untere Naturschutzbehörde der Hinweis, dass vorliegend aus artenschutzfach-
lich- / rechtlicher Sicht bzgl. dieser Geländestrukturen bzw. damit verbundener möglicher Auswirkungen 
zusätzlich die Belange i.V.m. einer potentiellen Besiedelung von Amphibien (potent. Habitate insbesondere 
für die "Pionierarten" Gelbbauchunke und Kreuzkröte) mit zu berücksichtigen / abzuhandeln sind. 

 

§ Der östliche Teilbereich der Plangebietsflächen im Umgriff der Fl.-Nrn. 776/8 und einer TF von 776/2 
(unmittelbar entlang der „Memminger Straße“) liegt innerhalb bzw. ist geprägt durch das mit einem Rund  
2 m hohen Stabgitterzaun umgebene Betriebsgelände des ortsansässigen Unternehmens (aus dem Be-
reich der Metallverarbeitung). Entlang der „Memminger Straße“ ist der Flächenumgriff bis inkl. der östlich 
gelegenen Betriebszufahrt (Schiebetor-Anlage) mit in das PG einbezogen.  

Des Weiteren sind im Vorhabengebiet umfangreichere asphaltierte Zuwegungs-, Hof- / Platzflächen so-
wie gekieste / geschotterte Stellplatz-, Rangier- / Lagerflächen, etc. vorhanden; - hochbauliche Anlagen 
befinden sich allerdings nicht innerhalb der Plangebietsflächen. Auf den übrigen Flächen findet eine ver-
gleichsweise intensive Grünflächen-Nutzung statt, entlang der Ränder und insbesondere größerflächig im 
nördlichen Bereich sind Geländesenken / -mulden zur Niederschlagswasser-Behandlung vorhanden. 

Als nennenswerte Gehölze sind im Norden entlang der „Memminger Straße“ eine Weide mittleren Alters 
sowie weitere vorrangig Weiden jüngeren Alters in den Randbereichen im Süden des Betriebsgeländes 
vorzufinden. 
 

Im Osten wird das PG durch die bestehende gewerbliche Bebauung des ortsansässigen Unternehmens 
begrenzt und nach Richtung Süden durch einen (weiteren) Teilbereich der vormaligen großflächigen Kie-
sabbauflächen, der nicht wiederverfüllte wurde und sich im Eigentum der Marktgemeinde Erkheim befindet. 
Entlang der Böschungsbereiche dieser ehem. Kiesgrube, in der teils großflächig das Grundwasser ansteht, 
sind durch Sukzession entstandene Gehölzstrukturen vorhanden (geprägt vorrangig durch Birken und Wei-
den). Die Kiesgrube ist zudem als Biotop kartiert sowie im ABSP als Fläche verzeichnet. Außerdem wurde 
im Zuge der 5. und 8. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet südlich der A96“ aus den Jahren 
2018 bzw. 2019 der Großteil der oberhalb des Grundwassers gelegenen bzw. nicht überschwemmten 
ehem. Kiesabbauflächen für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zur Herstellung eines Ersatzhabitats 
(CEF-Maßnahme) i.V.m. den Arten/-gruppen Flussregenpfeifer, Reptilien / v.a. Zauneidechsen und Am-
phibien herangezogen bzw. entsprechend festgesetzt. 

Nördlich bzw. gegenüberliegend der „Memminger Straße“ befinden sich landwirtschaftlich intensiv ge-
nutzte Grundstücke sowie nordöstlich die umfangreichen Flächen des Sportgeländes des TV Erkheim. 
Westlich benachbart der Vorhabenflächen, getrennt durch einen Flur- / Wirtschaftsweg, grenzen Aus-
gleichsflächen an („Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft“), welche i.V.m. dem Bau der BAB 96 festgelegt bzw. in der Folge entspr. umgesetzt und ent-
wickelt wurden. 
 
Abrissarbeiten: 
Neben dem im PG gelegenen Abschnitt des Straßenraumes der „Memminger Straße“ (Fahrbahn und Ban-
kett-Bereichen bzw. sonst. Nebenflächen sowie einem nördlich begleitenden, insg. allerdings nur sehr 
schmal ausgeprägten Fuß- / Radweg) sind im Vorhabenbereich folgende Sachgüter vorhanden: 
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• Ein Teilbereich (rund 1.240 m2) des Grundstücks Fl.-Nr. 776/8 ist bereits versiegelt / asphaltiert. 
• Sowohl um die Grundstücke Fl.-Nrn. 776/2 und 776/8, jeweils Gemarkung Erkheim, als auch um das 

Grundstück Fl.-Nr. 769, Gemarkung Erkheim, sind Zaunanlagen vorhanden (Stabgitter- bzw. Maschen-
drahtzaun).  

• ansonsten ist das Plangebiet unbebaut. 
 

Es ist davon auszugehen, dass der im Plangebiet gelegene Abschnitt der „Memminger Straße“ i.V.m. der 
Umsetzung des Planvorhabens Großteils erneuert bzw. entsprechend den verkehrs- / erschließungstech-
nisch zu berücksichtigenden Erfordernissen angepasst wird. Des Weiteren ist es bzgl. der vorbeschriebe-
nen, versiegelten / asphaltierten Fläche auf den Fl.-Nrn. 776/2 und 776/8 sowie auch den Zaunanlagen 
wahrscheinlich, dass diese zumindest in Teilen rückgebaut werden (müssen); - nicht zuletzt da diese auch 
teilweise innerhalb der der überbaubaren Grundstücksflächen liegen / aktuell verlaufen. 

 
2.1.2 Vorbelastungen 

Als Vorbelastungen (i. E. liegt eine in starkem Maße anthropogen vorgeprägte Bestands- / Realnutzungs-
situation des gesamten Flächenumgriffs vor) sind im Wesentlichen zum einen die „besondere Standort-
Historie“ bzw. Nutzungsgeschichte am Standort der zwischenzeitlich wiederverfüllten Kiesabbauflächen 
südlich der „Memminger Straße“ zu nennen. Bzgl. der zu berücksichtigenden Belange bzw. aktuellen Sach-
lage zur „Altlastenthematik“ sind die Vorhabenflächen als „Flächen, deren Böden mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind bzw. sein können (Altlasten- & Altablagerungsverdachtsflächen)“ nachrichtlich-infor-
mativ in der Planung gekennzeichnet (weiterführend s. vorstehende Ziffer 1.2.7).  
Zum anderen sind, neben den Emissionen der unmittelbar angrenzenden „Memminger Straße“ (als ver-
gleichsweise stark frequentierte Zubringerstraße zur BAB 96 sowie zur südlich davon gelegenen St 2011), 
v.a. auch die gewerblichen Nutzungen im Bereich der direkt östlich angrenzenden bestehenden Gewerbe-
gebietsflächen und die Nutzungen i.V.m. den nordöstlich benachbarten Sportanlagen des TV Erkheim so-
wie generell die Emissionen ausgehend von den in der Umgebung verlaufenden überörtlichen Straßen / 
Verkehrsflächen anzuführen;  - darunter die etwa 250 m südlich des PG verlaufende Autobahn BAB 96, 
die direkt nördlich entlang der Autobahn gelegene Kr MN 37 und die, ausgehend von der Autobahnan-
schlussstelle „Erkheim“, nach Süden verlaufende St 2011. Darüber hinaus sind entspr. Vorbelastungen der 
Plangebietsflächen i.V.m. den weiterhin im Nahbereich / teils direkt benachbart vorhandenen intensiven 
landwirtschaftlichen Flächennutzungen zu erwarten.  

 
 

2.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung ist davon auszugehen, dass die bisherigen Nutzungen weitergeführt 
werden würden;  - insbesondere würde auch die einen Biotop-Charakter aufweisende Teilfläche des 
Grundstücks Fl.-Nr. 769 der Gemarkung Erkheim (geschützte Biotopfläche nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7  
BayNatSchG) weiterhin flächenhaft extensiv als Dauer-Grünland genutzt / gepflegt und deren Vegetations-
bestand nicht überbaut / -formt bzw. zerstört werden. 
Mögliche Beeinträchtigungen, die ggf. durch das Planvorhaben bzw. insbesondere durch die baulichen 
Anlagen / Überbauung und erfolgenden Flächen-Überformungen sowie die zugehörigen betrieblichen Nut-
zungen entstehen, wie beispielsweise die Versiegelung des Bodens, Änderungen von Niederschlagswas-
serverteilung & -abfluss und deren Folgen insbesondere auch bzgl. der Schutzgüter Boden, Wasser, Klein-
klima / Luft und Landschaftsbild blieben in diesem Fall ebenfalls aus.  
 

Dagegen würde die Marktgemeinde bei Nichtdurchführung der Planung eine sich bietende, gute Gelegen-
heit für die weitere Entwicklung und städtebaulich wünschenswerte Arrondierung des Gesamt-Gewerbe-
gebietes am südwestlichen Ortsrand im unmittelbaren Ortseingangsbereich entlang der „Memminger 
Straße“  - inkl. der Optimierung der straßenräumlichen Situation im Bereich der öffentlichen Verkehrsflä-
chen selbst -  ungenutzt lassen; insbesondere würde die gesamtplanerisch zielführende gewerbliche 



Marktgemeinde Erkheim 3. Änderung bzw. Erweiterung Bebauungsplan „SÜDLICH DES SPORTHEIMS“ 
 

 
UMWELTBERICHT – ENDFASSUNG mit Stand vom 23.09.2025 Seite 12 von 64 

Fortentwicklung auf den Flächen des Betriebsgeländes des im Plangebiets-Umgriff bereits ortsansässigen 
Unternehmens (aus dem Bereich der Metallverarbeitung) nicht ermöglicht.  

Außerdem bliebe die Möglichkeit ungenutzt weitere dringend erforderliche Gewerbegebiets-Flächen auf 
Ebene des Gesamt-Gemeindegebietes bereit zu stellen. Die Plangebietsflächen am südwestlichen Rand-
bereich des Gewerbegebietes „Südlich des Sportheims“ stellen v.a. aufgrund von Lage / besonderer Stand-
ort-Verhältnisse und bestehender Erschließungssituation (direkt an der Zubringerstraße zur benachbart 
gelegenen Autobahnanschlussstelle der BAB 96) einen hierfür hervorragend geeigneten bzw. grundsätz-
lich prädestinierten Standort für eine weiterführende gewerbliche Entwicklung dar. Eine weitere Sicherung 
und Entwicklung der gewerblichen Funktionsfähigkeit der Gemeinde würde ausbleiben. 

Des Weiteren stehen die Plangebietsflächen aufgrund der besonderen Standort-Historie („Altlastenthe-
matik“) als vormalige, zwischenzeitlich vollständig wiederverfüllte Kiesabbauflächen, sowie der diesbzgl. 
entsprechenden Erfordernisse i.V.m. der Realnutzungssituation vorliegend ausnahmsweise auch nicht in 
Konkurrenz zu einer intensiven landwirtschaftlichen Flächennutzung (insb. auch mit Blick auf die Nahrungs-
mittelproduktion). Außerdem ist hinsichtlich der anthropogen komplett veränderten Untergrundsituation / -
verhältnisse gegenständlich mit insg. vergleichsweise nur geringfügigen Beeinträchtigungen gegenüber 
dem Schutzgut Boden zu rechnen. 
 

Darüber hinaus ist an dieser Stelle abermals zu betonen, dass die geplante städtebauliche Entwicklung 
grundsätzlich den Darstellungen des rechtswirksamen Flächennutzungsplans entspricht und somit auf der 
Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung bereits eingeleitet ist. 

 
 
 

3. Bestandsaufnahme, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen einschließlich 
der Prognose bei Durchführung der Planung 

 
Bei der nachfolgenden Bewertung der Umweltauswirkungen werden folgende Stufen unterschieden: keine 
negativen Auswirkungen zu erwarten sowie geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. 
 
 

3.1 Schutzgut Fläche 
 

3.1.1 Bestand 
Derzeit wird der Großteil der Fläche extensiv als Grünland genutzt; bei dem Großteil des Grundstückes 
Fl.-Nr. 769 der Gemarkung Erkheim handelt es sich um ein geschütztes Biotop nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 
BayNatSchG („arten- und strukturreiches Dauergrünland“).  Bzgl. weiterer Informationen zu den Nutzungen 
der angrenzenden Flächen wird auf die Ziffer 2.1.1 „Realnutzung“ dieses Umweltberichtes verwiesen.  
Der räumliche Geltungsbereich weist eine Größe von insgesamt ca. 2,35 ha auf.  
Davon beträgt der Flächen-Anteil der bereits bestandskräftig ausgewiesenen und gegenständlich im östli-
chen Rand- / Übergangsbereich mitüberplanten „Gewerbegebietsflächen“ ca. 770 m2 bzw. ca. 3,5 %; der 
Anteil der bestehenden „Öffentlichen Verkehrsflächen“ (im Plangebiet gelegener Abschnitt der „Memmin-
ger Straße“) beträgt ca. 3.640 m2 bzw. ca. 15,5 %. Im Bereich des Betriebsgeländes der bestehenden, 
östlich an das Plangebiet angrenzenden Fa. amo-tec GmbH sind weitere ca. 1.250 m2 bzw. ca. 5,5 % 
bereits versiegelt und weitere Rund 50 m2 sind als Flur- / Wirtschaftswegefläche wassergebunden befes-
tigt. 
Bei den restlichen Flächen (ca. 17.930 m2 bzw. etwa 76 %) handelt es sich in der Bestandssituation um 
bislang unbebaute Flächen; bezüglich deren Unterteilung und den Nutzungen wird auf die Begründung, 
Ziffer „5.2 Flächenbilanz“, Unterpunkt „A) Bestandssituation (…)“ verwiesen. 
 

Von diesen unbebauten Flächen bleiben bei Umsetzung der gegenständlichen Planung ca. 2.800 m2 bzw. 
etwa 12 % als Grünfläche auf privatem oder öffentlichem Grund bestehen; auch diesbezüglich wird auf die 
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Begründung, Ziffer „5.2 Flächenbilanz“, Unterpunkt „B) Verfahrensgegenständliche Planfassung der  
3. Bebauungsplan-Änderung“ verwiesen. 
 

Neu in Anspruch genommen werden im Ergebnis insgesamt ca. 16.400 m2 bzw. Rund 70 % der Plange-
bietsfläche; darunter ca. 590 m2 als „Öffentliche Verkehrsfläche“ und 15.820 m2 als Gewerbegebietsfläche 
bzw. Bauland (GE; gem. § 8 BauNVO).  

Dabei beträgt für die Gewerbegebietsflächen (GE), bei einer festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) von 
max. 0,8 und einer möglichen Überschreitung der GRZ durch „offene“ bzw. nicht überdachte Stellplätze 
sowie private Verkehrsanlagen / Zufahrten, Erschließungs-, Rangier-, Hof-, Abstell-, Lagerflächen und der-
gleichen ohne Einhausungen, Überdachungen, etc. bis zu einem Wert von maximal 0,9 (gem. § 3.1.1 der 
textlichen Festsetzungen) sowie der diesbzgl. zusätzlichen Anrechenbarkeit der privaten Grünflächen 
(gem. § 3.1.2 der textlichen Festsetzungen), der größtmögliche überbaubare Flächenanteil vorliegend  
100 %;  - d.h. die neu / zusätzlich als GE ausgewiesenen Plangebietsflächen (Baulandflächen) von  
15.820 m2 sind komplett überbaubar! 

In Bezug auf die „Öffentlichen Verkehrsflächen“ werden zusätzlich, neben des im Plangebiet gelegenen 
Abschnittes des bereits bestehenden Straßenraumes der „Memminger Straße“ (3.640 m2), weitere 590 m2 
ausgewiesen und können entsprechend überbaut / -formt werden. 
 

3.1.2 Auswirkungen 
Baubedingte Auswirkungen 
• Zusätzlich zu den Flächen, die selbst überbaut und damit großteils auch versiegelt werden ist von einer 

temporären bzw. lediglich zeitweisen Nutzung weiterer Flächen zur Lagerung von Baustoffen, Aufstel-
lung von Baumaschinen, etc. allerdings voraussichtlich nur in geringem Umfang auszugehen.  

• Bei Ausnutzung der maximal zulässigen bebaubaren Fläche („Ausschöpfung des max. zulässigen Bau-
rechtes“) ist mit einer neu überbauten / mit baulichen Anlagen überdeckten Fläche von ca. 1,58 ha zu 
rechnen, zuzüglich der 590 m2 die als „öffentliche Verkehrsfläche neu überbaut werden können. 

• Landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen werden für das Planvorhaben nicht neu in Anspruch ge-
nommen.  

• Aufgrund der besonderen Standort-Historie („Altlastenthematik“) als vormalige, zwischenzeitlich voll-
ständig wiederverfüllte Kiesabbauflächen, sowie der diesbzgl. entsprechenden Erfordernisse i.V.m. der 
Realnutzungssituation vorliegend ausnahmsweise keine Konkurrenz zu einer intensiven landwirtschaft-
lichen Flächennutzung (insb. auch mit Blick auf die Nahrungsmittelproduktion) gegeben.  

• Aus gesamtplanerischer Sicht stellen die Plangebietsflächen grundsätzlich überaus prädestinierte Flä-
chen für die weitere Entwicklung und städtebaulich wünschenswerte Arrondierung des Gesamt-Gewer-
begebietes am südwestlichen Ortsrand im unmittelbaren Ortseingangsbereich entlang der „Memminger 
Straße“  - inkl. der Optimierung der straßenräumlichen Situation im Bereich der öffentlichen Verkehrs-
flächen selbst -  dar. 

Ergebnis: Geringe bis mittlere Erheblichkeit;  
trotz des ca. 1,58 ha großen neu als Bauland in Anspruch genommenen Flächenanteils, insbesondere 
aufgrund der Bestands- / Realnutzungssituation infolge der besonderen „Standort-Historie“ als vormalige, 
zwischenzeitlich vollständig wiederverfüllte Kiesabbauflächen (vorliegend ausnahmsweise auch keine 
Konkurrenz mit der Landwirtschaft gegeben) sowie der „Lagegunst“ für eine zielführende Baugebiets- 
Arrondierung und wünschenswerte Optimierung des Flächenumgriffs im direkten Ortseingangsbereich ent-
lang der „Memminger Straße“. Im Ergebnis erfolgt mit der verfahrensgegenständlichen Planung eine kon-
sequente Nutzung der örtlichen Flächen- und Erschließungspotentiale; diese ist damit in Bezug auf das 
Schutzgut „Fläche“ letztlich auch als grundsätzlich „ressourcenschonend“ zu bezeichnen. 
 

Anlagebedingte Auswirkungen 
• Siehe Unterpunkte 2 bis 5 zu den vorstehenden baubedingten Auswirkungen. 
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• Weitreichende / weitestmögliche Verwendung sickerfähiger Beläge; Festsetzung zur Ausbildung von 
Stellplätzen mit sickerfähigen-wasserdurchlässigen Belägen sowie zusätzlich auch bei der Umsetzung 
von Lager- und Erschließungsflächen wie Zufahrtsbereiche bzw. Hofflächen und Zuwegungen / Zu-
gangsflächen und dergleichen, sofern dies aus betriebsorganisatorischen oder -technischen Gründen 
nachweislich nicht in anderer Weise erforderlich ist. 

• Ausweisung / planungsrechtliche Sicherung von ca. 0,3 ha bzw. ca. 12 % der Plangebietsflächen als 
private sowie öffentliche Grünflächen. 

Ergebnis: Geringe bis mittlere Erheblichkeit;  
siehe Ausführungen zu den vorstehenden baubedingten Auswirkungen. 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 
Ergebnis: Es sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten. 
 
Auswirkung auf das Schutzgut Fläche insgesamt: 
Ergebnis: Geringe bis mittlere Erheblichkeit; trotz des ca. 1,58 ha großen neu als Bauland in Anspruch 
genommenen Flächenanteils, insbesondere aufgrund der Bestands- / Realnutzungssituation infolge der 
besonderen „Standort-Historie“ als vormalige, zwischenzeitlich vollständig wiederverfüllte Kiesabbauflä-
chen (vorliegend ausnahmsweise auch keine Konkurrenz mit der Landwirtschaft gegeben) sowie der „La-
gegunst“ für eine zielführende Baugebiets-Arrondierung und wünschenswerte Optimierung des Flächen-
umgriffs im direkten Ortseingangsbereich entlang der „Memminger Straße“. Im Ergebnis erfolgt mit der 
verfahrensgegenständlichen Planung eine konsequente Nutzung der örtlichen Flächen- und Erschlie-
ßungspotentiale; diese ist damit in Bezug auf das Schutzgut „Fläche“ letztlich auch als grundsätzlich „res-
sourcenschonend“ zu bezeichnen. 

 
  

3.2 Schutzgut Boden 
 

3.2.1  Bestand 
Naturräumliche Einordnung 
Die Gemeinde Erkheim befindet sich im naturräumlichen Bereich der “Riedellandschaft der Iller-Lech-
Schotterplatten“ (046), einer Untereinheit der “Donau-Iller-Lech-Platten“ (04). Die Landschaft der Natur-
raumeinheit wurde durch den Schmelzwasserabfluss nach den Eiszeiten zur Donau hin geprägt. Die wich-
tigsten Landschaftsbestandteile sind die von Süden nach Norden verlaufenden Talräume der Fließgewäs-
ser und die zwischenliegenden tertiären (voreiszeitlichen), heute oft bewaldeten Höhenrücken, die so ge-
nannten Riedel. 
Neben dem Talraum der Östlichen Günz ist die zweite, landschaftsbilddominierende Formation des Ge-
meindegebietes der Riedelrücken der Älteren und Ältesten Deckenschotter. Der Höhenzug verläuft am 
östlichen Gemeindegebietsrand von Knaus, Schorenwald, Erlenberg nach Arlesried. Die Hangbereiche 
sind durch Grabenerosion und Bäche, die den Hängen entspringen, zerfurcht und „wellenartig“ aufgelöst.  
 

Das im Südwesten von Erkheim gelegene Plangebiet selbst liegt westlich des engeren Talgrundbereiches 
der Östlichen Günz im Bereich der Niederterrasse (Digitale Geologische Karte von Bayern M 1:25.000). 
 

Boden 
Geologisch handelte! es sich im PG ursprünglich um würmzeitliche Schmelzwasserschotter der Nieder- 
oder Spätglazialterrasse (Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU): Geologische Karte 1:500.000, Digitale 
Geologische Karte 1:25.000). 
Bei den Böden in dem Bereich des PG, handelte! es sich fast ausschließlich um Braunerde und Parabraun-
erde aus kiesführendem Lehm (Deckschicht oder Verwitterungslehm) über Carbonatsandkies bis  
-schluffkies (Schotter) (Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU): Übersichtsbodenkarte 1:25.000).  
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Aufgrund der vorstehend beschriebenen Standort-Historie / Nutzungsgeschichte bzw. den erfolgten Kie-
sabbau mit Wiederverfüllung sind in einem Großteil der Plangebietsflächen (im Wesentlichen bis auf die 
westlichen Randflächenbereiche und die Flächen im Umgriff entlang der „Memminger Straße“) sowohl der 
Boden als auch die darunter gelegenen Schmelzwasserschotter nicht mehr vorhanden. Mit welchem Ma-
terial genau die (teilweise) Wiederverfüllung der Kiesgrube bzw. aller (Teil)Flächenbereiche des PG er-
folgte, ist nach aktuellem Sachstand nicht abschließend (gesichert) bekannt. 
 

Bereiche mit besonderer Bedeutung für das Schutzgut Boden, wie naturnahe und/oder regional seltene 
Böden sowie natürliche und kulturhistorische Boden- und Oberflächenformen (oder gar Geotope) sind im 
Planungsgebiet aufgrund dieser Nutzungsgeschichte nicht vorhanden. Eine Archivfunktion des Bodens im 
Plangebiet ist ebenso auszuschließen.  
 

Altlasten bzw. Altlastenverdachtsstandorte  
Besondere Standort-Historie / „Altlastenthematik“: Abgesehen von dem innerhalb des Geltungsbereichs 
gelegenen Abschnitt der bestehenden Verkehrsflächen der „Memminger Straße“ (Teilfläche Fl.-Nr. 807/2) 
sind die Plangebietsflächen aufgrund der vorliegend besonderen Historie am Standort der zwischenzeitlich 
wiederverfüllten Kiesabbauflächen südlich der „Memminger Straße“  - wie dies auch bereits sowohl im 
gemeindlichen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2002 als auch im betreffenden Gebietsumgriff der be-
standskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Südlich des Sportheims“ in der Fassung vom 
05.04.2012 erfolgte -  in der Planung dementsprechend als „Flächen, deren Böden mit umweltgefährden-
den Stoffen belastet sind bzw. sein können (Altlasten- & Altablagerungsverdachtsflächen)“ nachrichtlich-
informativ gekennzeichnet. 
Auf die vorhergehende Ziffer 1.2.7 dieses Umweltberichtes wird inhaltlich weiterführend verwiesen. 
 

Das Geländeniveau im PG ist insgesamt als +/- eben zu bewerten bzw. bewegt sich im Wesentlichen 
konstant um ca. 599 m ü.NN (zwischen rund 598,5 m ü.NN und etwa 599,5 m ü.NN). Im äußersten Nord-
westen / Bereich entlang der „Memminger Straße“ bewegt sich die Höhenlage in Richtung der 600,0 m 
ü.NN. 

 

3.2.2  Auswirkungen  
Baubedingte Auswirkungen 
• Zusätzlich zu den Flächen, die selbst überbaut und damit großteils auch versiegelt werden ist von einer 

temporären bzw. lediglich zeitweisen Nutzung weiterer Flächen zur Lagerung von Baustoffen, Aufstel-
lung von Baumaschinen, etc. allerdings voraussichtlich nur in geringem Umfang auszugehen.  

• Bei Ausnutzung der maximal zulässigen bebaubaren Fläche bzw. „Ausschöpfung des max. zulässigen 
Baurechtes“: Verlust / Überbauung von zusätzlichen Flächen mit anstehendem Oberboden bzw. dem 
nach Auffüllung des ehemaligen Kiesgrubenbereiches anstehenden Bodenmaterials: rund 1,64 ha 
(Summe der i.V.m. festgesetztem Bauland / Gewerbegebietsflächen (GE) ca. 1,58 ha und „öffentlichen 
Verkehrsflächen“ ca. 0,06 ha neu in Anspruch genommenen Flächenanteile) – flächenhafte Verände-
rung und Überbauung / -formung der Böden in diesem Bereich; 
dagegen ist auf den Flächen, die als private bzw. öffentliche Grünflächen festgesetzt sind davon aus-
zugehen, dass die grundsätzliche Untergrundsituation weitestgehend erhalten bleibt. 

• Keine Überbauung / kein Verlust von Bereichen mit besonderer Bedeutung für das Schutzgut Boden, 
wie naturnahe und/oder seltene Böden sowie natürliche und kulturhistorische Boden- und Oberflächen-
formen. 

• Aufgrund der vorliegend besonderen Historie am Standort der zwischenzeitlich wiederverfüllten Kie-
sabbauflächen südlich der „Memminger Straße“ sind in Bezug auf die Untergrundsituation / -Verhält-
nisse (vermutlich mit Ausnahme der westlichen Randbereiche sowie von Flächen im Norden entlang 
der „Memminger Straße“) lediglich Flächenbereiche mit einer kompletten anthropogen verursachten 
Veränderung i.V.m. dem Planvorhaben betroffen.  
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• Landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen bzw. Böden werden für das Planvorhaben nicht neu in 
Anspruch genommen.  

• Aufgrund der besonderen Standort-Historie („Altlastenthematik“) als vormalige, zwischenzeitlich voll-
ständig wiederverfüllte Kiesabbauflächen, sowie der diesbzgl. entsprechenden Erfordernisse i.V.m. der 
Realnutzungssituation vorliegend ausnahmsweise keine Konkurrenz zu einer intensiven landwirtschaft-
lichen Flächennutzung (insb. auch mit Blick auf die Nahrungsmittelproduktion) gegeben.  

• Begrenzung des Anteils der Bodenversiegelung auf ein erforderliches Mindestmaß / Geringhaltung der 
Flächenversiegelung sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich. Zusätzliche Vorgabe, dass 
nicht überbauter Flächenbereiche zu begrünen sind. 

• Weitreichende / weitestmögliche Verwendung sickerfähiger Beläge; Festsetzung zur Ausbildung von 
Stellplätzen mit sickerfähigen-wasserdurchlässigen Belägen sowie zusätzlich auch bei der Umsetzung 
von Lager- und Erschließungsflächen wie Zufahrtsbereiche bzw. Hofflächen und Zuwegungen / Zu-
gangsflächen und dergleichen, sofern dies aus betriebsorganisatorischen oder -technischen Gründen 
nachweislich nicht in anderer Weise erforderlich ist. 

• Die Verwendung von grundwasser- / bodengefährdenden Baustoffen sollte vermieden werden bzw. bei 
einer Notwendigkeit ist mit derartigen Stoffen sorgsam umzugehen. 

• Festsetzungen zum Bodenschutz bei Erdarbeiten: Aufgrund der besonderen Standort-Historie („Altlas-
tenthematik“) des Plangebietes als vormalige, zwischenzeitlich vollständig wiederverfüllte Kiesab-
bauflächen erfolgen insbesondere bzgl. der Schutzgüter „Wasser“ und „Boden“ die Festsetzungen, 
dass die Versickerung des Niederschlagswassers der behördlichen Genehmigung bedarf sowie sämt-
liche Erdarbeiten grundsätzlich von einem qualifizierten Fachbüro zu begleiten und in einem Abschluss-
bericht zu dokumentieren sind. Zudem ist im Zuge von Erdarbeiten anfallendes Aushubmaterial ent-
sprechend dem Grad der Belastung unter Beachtung der maßgeblichen Vorschriften und Regelwerke 
zu behandeln bzw. wiederzuverwerten und ggf. ordnungsgemäß abfallrechtlich zu entsorgen (s. §§ 
11.2, 11.3 & 11.4 der textlichen Festsetzungen). 

Ergebnis: Geringe bis mittlere Erheblichkeit;  
trotz des Verlustes / der Überbauung von zusätzlichen Flächen mit anstehendem Oberboden von rund 1,64 
ha, insbesondere aufgrund der besonderen Ausgangs- / Standortverhältnisse und Realnutzungssituation 
bzw. der damit verbundenen schutzgutbezogenen Vorbelastungen („Standort-Historie“ als vormalige, zwi-
schenzeitlich vollständig wiederverfüllte Kiesabbauflächen) sowie auch hinsichtlich Art, Maß der baulichen 
Nutzung und Umfang (Dimensionierung / max. zulässige Gesamt-Versiegelung) sowie der schutzgutbezo-
genen Vermeidungs- / Verringerungsmaßnahmen bzw. der zu erwartenden Gesamt-Eingriffsintensität des 
Vorhabens gegenüber dem Schutzgut. 
Voraussetzung für diese Bewertung ist allerdings die Umsetzung insbesondere der vorliegend situativ bzw. 
gesondert getroffenen Vermeidungs- / Verringerungsmaßnahmen zum Grundwasser- und Bodenschutz 
gemäß §§ 11.2, 11.3 & 11.4 der textlichen Festsetzungen; ebenfalls wird ein stets ordnungsgemäßer Um-
gang mit boden- / wassergefährdenden Stoffen vorausgesetzt. 
 

Anlagebedingte Auswirkungen 
• Siehe Unterpunkte 2 bis 10 zu den vorstehenden, baubedingten Auswirkungen. 
• auf den versiegelten Flächen-Anteilen erfolgt ein Verlust der Bodenfunktionen, insbesondere der  

Puffer-, Filter- und Wasserspeicherfunktion. 
• Maßnahmen zur Erhaltung der natürlichen bzw. bestehenden (durch die Wiederverfüllung der vormali-

gen Kiesgrube hergestellten) Geländeoberfläche soweit als möglich. 
Ergebnis: Geringe bis mittlere Erheblichkeit  
s. Begründungstext zu vorstehenden, baubedingten Auswirkungen entsprechend. 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 
Ergebnis: Geringe Erheblichkeit, einen ordnungsgemäßen Umgang mit boden- / wassergefährdenden Stof-
fen vorausgesetzt. 
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Auswirkung auf das Schutzgut Boden insgesamt: 
Ergebnis: Geringe bis mittlere Erheblichkeit; trotz des Verlustes / der Überbauung von zusätzlichen Flächen 
mit anstehendem Oberboden von rund 1,64 ha, insbesondere aufgrund der besonderen Ausgangs- / 
Standortverhältnisse und Realnutzungssituation bzw. der damit verbundenen schutzgutbezogenen Vorbe-
lastungen („Standort-Historie“ als vormalige, zwischenzeitlich vollständig wiederverfüllte Kiesabbauflä-
chen) sowie auch hinsichtlich Art, Maß der baulichen Nutzung und Umfang (Dimensionierung / max. zu-
lässige Gesamt-Versiegelung) sowie der schutzgutbezogenen Vermeidungs- / Verringerungsmaßnahmen 
bzw. der zu erwartenden Gesamt-Eingriffsintensität des Vorhabens gegenüber dem Schutzgut. 
Voraussetzung für diese Bewertung ist allerdings die Umsetzung insbesondere der vorliegend situativ bzw. 
gesondert getroffenen Vermeidungs- / Verringerungsmaßnahmen zum Grundwasser- / Gewässer- und Bo-
denschutz gemäß §§ 11.2, 11.3 & 11.4 der textlichen Festsetzungen; ebenfalls wird ein stets ordnungsge-
mäßer Umgang mit boden- / wassergefährdenden Stoffen vorausgesetzt. 

 
 
3.3 Schutzgut Wasser (Oberflächengewässer und Grundwasser) 
 

3.3.1 Bestand  
A) Oberflächengewässer  
Im Planungsgebiet (PG) selbst sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Direkt südlich an das Plange-
biet anschließend befindet sich ein nicht wiederverfüllter Teil der ehemaligen Kiesgrube, in der das Grund-
wasser ansteht; der Wasserspiegel dieses so entstandenen Gewässers liegt etwa 5 m bis 6 m tiefer als 
das Plangebiet. Die „Östliche Günz“ befindet sich etwa 800 m östlich des Plangebietes auf einer Höhe von 
rund 598 m ü.NN, etwa einen Meter tiefer als das Plangebiet (Höhenangaben gem. „BayernAtlas“ des 
Bayerischen Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung). 
 

Entsprechend befinden sich die Plangebietsflächen auch nicht innerhalb des festgesetzten HQ100-Über-
schwemmungsgebiets der „Östlichen Günz“ (Überschwemmungsgebiet gem. § 76 WHG); weiterhin ist vor-
liegend auch keine Lage im sog. „wassersensiblen Bereich“ vorhanden (UmweltAtlas des Bayer. Landes-
amtes für Umwelt).  
Auch die südlich des Plangebietes – etwa 5 m bis 6 m Meter tiefer liegende ehemalige Kiesabbaufläche 
besitzt bzgl. der Thematik Hochwasser i.V.m. dem gegenständlichen Planvorhaben keine Relevanz. 
 
Ergebnis:  
Eine bau-, anlage- sowie betriebsbedingte Eingriffserheblichkeit i.V.m. Oberflächengewässern ist auszu-
schließen. 
 
B) Grundwasser / -situation 
Konkrete Angaben zur Grundwassersituation liegen nach derzeitigem Kenntnisstand für den Bereich sowie 
den weiteren Umgriff des Plangebietes (PG) nicht vor. Grundwassermessstellen, auch in vergleichbarer 
räumlicher Lage bzw. mit Übertragbarkeit der Daten sind, gem. den einschlägigen Informationsdiensten 
der LfU nicht vorhanden. 
In der ehemaligen Kiesgrube direkt südlich des Plangebietes wurde das Grundwasser im Zuge des Kie-
sabbaus freigelegt. Der Wasserspiegel liegt dort einige Meter (Rund 5 m bis 6 m) tiefer als die bestehende 
(durch die Wiederverfüllung nach dem Kiesabbau hergestellte) Geländeoberfläche des gegenständlichen 
Plangebietes.  
 

Seit der Wiederverfüllung des Plangebietes wurde (vorrangig) bezogen auf das Grundstück Fl.-Nr. 769 das 
Grundwasser im Plangebiet bis zum Jahr 2017 qualitativ überwacht (durchgeführte jährliche Grundwas-
serkontrolluntersuchungen / hydrochemische Grundwasseruntersuchungen). Mit Schreiben des Landrats-
amtes Unterallgäu, Sachgebiet Wasserrecht, vom 21.11.2017 erfolgte des behördliche Einverständnis, die 
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qualitative Grundwasserüberwachung, welche bis zu diesem Zeitpunkt an zwei Messstellen des Grundstü-
ckes Fl.-Nr. 769 stattgefunden hat, zu beenden. 
 

Die großräumige Grundwasserfließrichtung verläuft Richtung Norden bzw. dem Talraum der Östlichen 
Günz folgend. 
 
Maßnahmen zum (vorsorgenden) Gewässer- / Grundwasserschutz:  
Im Hinblick auf die bereits mehrfach beschriebene Ausgangssituation bzw. die vorliegend besondere 
Standort-Historie / „Altlastenthematik“ (siehe u.a. vorstehende Ziffer 1.2.7 dieses Umweltberichts) wurde 
aufgrund dessen für eine bestmögliche und vorsorgliche Berücksichtigung der diesbzgl. Belange zur Si-
cherstellung einer abschließenden Verträglichkeit i.V.m. der Niederschlagswasserbehandlung / -beseiti-
gung  - ebenso wie dies bereits im Zuge der Festsetzungen in der bestandskräftigen 2. Änderung des 
Bebauungsplans „Südlich des Sportheims“ in der Fassung vom 05.04.2012 erfolgte -  auch in der verfah-
rensgegenständlichen Planung festgesetzt, dass die Versickerung des Niederschlagswassers der behörd-
lichen Genehmigung bedarf (s. § 11.1.1 der textlichen Festsetzungen).  
Für die Versickerung von Niederschlagswasser sind aufgrund der „Altlastenthematik“ in dem Plangebiet 
prüffähige Planunterlagen mit einem Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis beim Landrat-
samt (LRA) Unterallgäu einzureichen. 
 

Ergänzend hierzu sind im gegenständlichen Fall auch entspr. Anforderungen in Zusammenhang mit statt-
findenden Erdbaumaßnahmen zwingend zu beachten; die hierfür zur Wahrung der besonderen standörtli-
chen Belange des Bodenschutzes (bzw. damit indirekt auch des Grundwasser- / Gewässerschutzes) im 
Rahmen des verfahrensgegenständlichen Planvorhabens grundsätzlich zu berücksichtigenden Maßnah-
men wurden unter §§ 11.3 und 11.4 der Festsetzungen durch Text entsprechend in die Planung integriert. 
So sind insb. sämtliche Erdarbeiten grundsätzlich von einem qualifizierten Fachbüro zu begleiten und in 
einem Abschlussbericht zu dokumentieren. Zudem ist im Zuge von Erdarbeiten anfallendes Aushubmate-
rial entsprechend dem Grad der Belastung unter Beachtung der maßgeblichen Vorschriften und Regel-
werke zu behandeln bzw. wiederzuverwerten und ggf. ordnungsgemäß abfallrechtlich zu entsorgen. 

 

Auf die vorhergehende Ziffer 1.2.7 dieses Umweltberichtes wird inhaltlich weiterführend verwiesen. 
 
3.3.2 Auswirkungen  

Baubedingte Auswirkungen 
• Oberflächengewässer werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt.  
• Erhöhtes Risiko der Verschmutzung des Grundwasserleiters durch gewässergefährdende Stoffe in den 

Bereichen mit Erfordernis von flächigen Bodenaufschlüssen wegen des Fehlens der belebten Oberbo-
denschicht (Baugruben; andere Bodenaufschlüsse z.B. i.V.m. der Erschließung des Planungsgebie-
tes). 

• Eine Erfordernis von Wasserhaltungsmaßnahmen durch eindringendes Grundwasser in Baugruben 
kann aufgrund des vergleichsweise hohen Grundwasserflurabstandes bei einem Großteil der Baumaß-
nahmen als unwahrscheinlich bewertet / ausgeschlossen werden. 

• Bei Ausnutzung der maximal zulässigen bebaubaren Fläche bzw. „Ausschöpfung des max. zulässigen 
Baurechtes“: Verlust / Überbauung von zusätzlichen Flächen mit anstehendem Oberboden bzw. dem 
nach Auffüllung des ehemaligen Kiesgrubenbereiches anstehenden Bodenmaterials: rund 1,64 ha 
(Summe der i.V.m. festgesetztem Bauland / Gewerbegebietsflächen (GE) ca. 1,58 ha und „öffentlichen 
Verkehrsflächen“ ca. 0,06 ha neu in Anspruch genommenen Flächenanteile) – flächenhafte Verände-
rung und Überbauung / -formung der Böden in diesem Bereich; 
dagegen ist auf den Flächen, die als private bzw. öffentliche Grünflächen festgesetzt sind davon aus-
zugehen, dass die grundsätzliche Untergrundsituation weitestgehend erhalten bleibt. 
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• Begrenzung des Anteils der Bodenversiegelung auf ein erforderliches Mindestmaß / Geringhaltung der 
Flächenversiegelung sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich. Zusätzliche Vorgabe, dass 
nicht überbauter Flächenbereiche zu begrünen sind. 

• Weitreichende / weitestmögliche Verwendung sickerfähiger Beläge; Festsetzung zur Ausbildung von 
Stellplätzen mit sickerfähigen-wasserdurchlässigen Belägen sowie zusätzlich auch bei der Umsetzung 
von Lager- und Erschließungsflächen wie Zufahrtsbereiche bzw. Hofflächen und Zuwegungen / Zu-
gangsflächen und dergleichen, sofern dies aus betriebsorganisatorischen oder -technischen Gründen 
nachweislich nicht in anderer Weise erforderlich ist. 

• Die Verwendung von grundwasser- / bodengefährdenden Baustoffen sollte vermieden werden bzw. bei 
einer Notwendigkeit ist mit derartigen Stoffen sorgsam umzugehen. 

• Aufgrund der besonderen Standort-Historie („Altlastenthematik“) des Plangebietes als vormalige, zwi-
schenzeitlich vollständig wiederverfüllte Kiesabbauflächen erfolgen insbesondere bzgl. der Schutzgüter 
„Wasser“ und „Boden“ die Festsetzungen, dass die Versickerung des Niederschlagswassers der be-
hördlichen Genehmigung bedarf sowie sämtliche Erdarbeiten grundsätzlich von einem qualifizierten 
Fachbüro zu begleiten und in einem Abschlussbericht zu dokumentieren sind. Zudem ist im Zuge von 
Erdarbeiten anfallendes Aushubmaterial entsprechend dem Grad der Belastung unter Beachtung der 
maßgeblichen Vorschriften und Regelwerke zu behandeln bzw. wiederzuverwerten und ggf. ordnungs-
gemäß abfallrechtlich zu entsorgen (s. §§ 11.2, 11.3 & 11.4 der textlichen Festsetzungen). 

Ergebnis: Mittlere Erheblichkeit;  
insbesondere aufgrund von besonderer Ausgangs- / Bestandssituation und der schutzgutbezogenen Vor-
belastungen („Standort-Historie“ als vormalige, zwischenzeitlich vollständig wiederverfüllte Kiesabbauflä-
chen) sowie auch hinsichtlich Art, Maß der baulichen Nutzung und Umfang (Dimensionierung / max. zu-
lässige Gesamt-Versiegelung) sowie der schutzgutbezogenen Vermeidungs- / Verringerungsmaßnahmen 
bzw. der zu erwartenden Gesamt-Eingriffsintensität des Vorhabens gegenüber dem Schutzgut. 
Voraussetzung für diese Bewertung ist allerdings die Umsetzung insbesondere der vorliegend situativ bzw. 
gesondert getroffenen Vermeidungs- / Verringerungsmaßnahmen zum Grundwasser- / Gewässer- und Bo-
denschutz gemäß §§ 11.2, 11.3 & 11.4 der textlichen Festsetzungen; ebenfalls wird ein stets ordnungsge-
mäßer Umgang mit boden- / wassergefährdenden Stoffen vorausgesetzt. 
 

Anlagebedingte Auswirkungen 
• Siehe Unterpunkte 4 bis 8 zu den vorstehenden, baubedingten Auswirkungen. 
• Folge der großflächigen Versiegelung ist die Verstärkung des Oberflächenabflusses, da das Rückhal-

tevolumen des belebten Oberbodens durch Versiegelung nicht oder nur noch auf kleineren Flächenbe-
reichen vorhanden ist. 

• Ebenfalls aufgrund der Versiegelung von Flächen: geringere flächenhafte Grundwasserneubildungs-
rate. 

• Der geringeren flächenhaften Grundwasserneubildungsrate als Folge der Versiegelung wird allerdings 
dadurch entgegengewirkt, dass unverschmutztes Niederschlagswasser gemäß Festsetzung so weit als 
möglich flächenhaft vor Ort zu versickern ist.  

• Das Eindringen von Baukörpern in den Grundwasserleiter kann aufgrund des zu erwartenden großen 
Grundwasserflurabstandes als unwahrscheinlich bewertet werden. 

Ergebnis: Mittlere Erheblichkeit;  
s. Begründungstext zu vorstehenden, baubedingten Auswirkungen entsprechend. 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 
Geringe Erheblichkeit, v.a. aufgrund von Bestandssituation / Vorbelastungen sowie Art und Umfang (Di-
mensionierung) / Eingriffsintensität des Vorhabens; einen ordnungsgemäßen Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen sowie eine weitestmögliche flächenhafte Versickerung des unverschmutzten Nieder-
schlagswassers vor Ort auf den Grundstücken bzw. im PG vorausgesetzt.  
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Auswirkung auf das Schutzgut Wasser insgesamt: 
Ergebnis: Mittlere Erheblichkeit; insbesondere aufgrund von besonderer Ausgangs- / Bestandssituation 
und der schutzgutbezogenen Vorbelastungen („Standort-Historie“ als vormalige, zwischenzeitlich vollstän-
dig wiederverfüllte Kiesabbauflächen) sowie auch hinsichtlich Art, Maß der baulichen Nutzung und Umfang 
(Dimensionierung / max. zulässige Gesamt-Versiegelung) sowie der schutzgutbezogenen Vermeidungs- / 
Verringerungsmaßnahmen bzw. der zu erwartenden Gesamt-Eingriffsintensität des Vorhabens gegenüber 
dem Schutzgut. 
Voraussetzung für diese Bewertung ist allerdings die Umsetzung insbesondere der vorliegend situativ bzw. 
gesondert getroffenen Vermeidungs- / Verringerungsmaßnahmen zum Grundwasser- / Gewässer- und  
Bodenschutz gemäß §§ 11.2, 11.3 & 11.4 der textlichen Festsetzungen; ebenfalls wird ein stets ordnungs-
gemäßer Umgang mit boden- / wassergefährdenden Stoffen vorausgesetzt. 
 

 
3.4 Schutzgut Lokalklima / Luft 

 

3.4.1 Bestand 
Klimadaten 
Das Gebiet der Gemeinde Erkheim gehört zum Klimabezirk “Donau-Iller-Lech-Platten“. Der Jahresnieder-
schlag beträgt rund 1.000 mm, die beiden nächstgelegenen Städte Memmingen und Mindelheim weisen 
mittlere Niederschlagssummen von 1.017 mm bzw. 985 mm auf. Die Jahresmitteltemperatur liegt im 13 km 
Luftlinie entfernten Memmingen bei 7,8°C (Quelle: DWD, langjährige Mittelwerte der Temperatur- und Nie-
derschlagswerte 1961 bis 1990). Bei den Windverhältnissen überwiegen Winde aus westlichen bis südlichen 
Richtungen.  

 

Kleinklimatische Situation bezogen auf das Plangebiet 
Das Plangebiet ist übergeordnet aufgrund der Lage als Teilfläche des nördlich der Autobahn BAB 96 gele-
genen Kaltluftentstehungsgebietes westlich / südwestlich von Erkheim anzusprechen.   
Im Hinblick auf die Luftaustausch-Situation / Abfluss-Situation stellen folgende Strukturen eine Barriere / 
Strukturen mit einer gewissen Barriere-Wirkung dar: 
• die etwas weiter südlich in Ost-West-Richtung verlaufende Trasse der Autobahn BAB 96,  
• die östlich angrenzenden bereits bebauten Gewerbegebietsflächen sowie die daran anschließende  

Ortslage Erkheim insgesamt  sowie 
• die das Plangebiet und die südlich angrenzende, ehemalige Kiesgrube umgebenden, teils ausgeprägten 

Gehölzstrukturen. 
 

Mit Blick auf die Bestandssituation im Umfeld der Vorhabenflächen sowie die Lage am westlichen Ortsrand-
bereich und der sich nördlich / nordwestlich anschließenden landwirtschaftlichen Nutzflächen ist das PG 
bezüglich Winden aus nördlichen bis nordwestlichen Richtungen +/- als windexponiert zu bewerten. 
 

(Vor)Belastungen der kleinklimatisch-lufthygienischen Situation bestehen v.a. bei entsprechender Windrich-
tung einerseits temporär in Zusammenhang mit Arbeiten auf den angrenzenden intensiv genutzten landwirt-
schaftlichen Nutzflächen (mit v.a. entsprechenden, zumindest temporären Stoffeinträgen in die Luft). Ande-
rerseits sind Emissionen (v.a. Lärm, Abgase und (Fein)Staub sowie optische Beunruhigungen) insbesondere 
i.V.m. der angrenzenden „Memminger Straße“ (als vergleichsweise stark frequentierte „Zubringerstaße“ zur 
BAB 96) und der übrigen im Nahbereich vorhandenen Verkehrsinfrastruktur (v.a. BAB 96, St 2011 & Kr MN 
37) vorhanden sowie auch durch die angrenzenden, bereits bestehenden Gewerbegebietsflächen bzw. die 
Bestandsbebauung inkl. gewerblicher Nutzungen gegeben. 
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3.4.2 Auswirkungen  
Baubedingte Auswirkungen 
• Temporäre und vorrangig lokale Emissionen, wie Abgase und Staub durch Baumaschinen und Baustel-

lenverkehr im Planungsgebiet und an den Zufahrtsstraßen, die allerdings aufgrund von Bestandsituation 
sowie der Lage im Randbereich des bereits bestehenden Gewerbegebietes und insbesondere auch 
i.V.m. den o.g. Vorbelastungen sowie mit Blick auf Art, Maße und Umfang der zusätzlichen Gewerbege-
bietsflächen kleinklimatisch eine insgesamt eher untergeordnete Rolle spielen dürften. 

Ergebnis: Geringe bis mittlere Erheblichkeit  
zu erwarten, v.a. aufgrund von Bestandssituation / Vorbelastungen sowie räumlicher Lage und Größe (Um-
fang / Dimensionierung) bzw. der zu erwartenden Gesamt-Eingriffsintensität des Vorhabens gegenüber dem 
Schutzgut. 
 

Anlagebedingte Auswirkungen 
• Weitere Erhöhung der Barrierewirkung durch die Gesamtbebauung am südwestlichen Ortsrand von Er-

kheim, weitere Behinderung der Luftabflussbahnen / Kalt- und Frischluftströme durch die Gebäude zu 
erwarten. Die zusätzlichen Beeinträchtigungen sind aufgrund von Art und Umfang des Vorhabens und 
der Vorbelastungen allerdings gegenüber der Bestandssituation als gering einzuschätzen. 

• Temperaturerhöhung durch zusätzliche Bebauung und befestigte Flächen die aber das für ein Vorhaben 
dieser Art durchschnittliche Ausmaß nicht übersteigt; Beeinträchtigung des Kleinklimas durch generell 
erhöhte Versiegelung – Temperaturerhöhung durch stärkere Erwärmung der Dach- und Hofflächen ver-
glichen mit der Erwärmung der extensiv als Grünland genutzten Fläche (Veränderungen v.a. durch zu-
sätzliche Aufwärmungswirkungen bzgl. Dach- und Hofflächen / versiegelte Flächen im Allgemeinen als 
auch i.V.m. zusätzlich auftretenden Emissionen durch Hausbrand, Fahrzeugverkehr, etc.). 
Die Gesamtsituation kann durch die kleinklimatischen Verbesserungen / Verringerungsmaßnahmen in 
Verbindung mit den festgesetzten Strukturen zur Baugebietsein- und -durchgrünung insgesamt vermut-
lich nur in einem geringfügigen Umfang bzw. höchstens langfristig teilweise ausgeglichen werden. 

• Keine besondere Anfälligkeit der Bebauung gegenüber den Folgen des Klimawandels zu erwarten. 
• Umsetzung bzw. planungsrechtliche Sicherung einer situativ-bedarfsgerechten, qualitätsvollen und 

räumlich-wirksamen Baugebietsein- und -durchgrünung.  
• Ausmaß von Treibhausgasemissionen: aufgrund der Art und Umfang des Vorhabens ist grundsätzlich 

von einem zusätzlichen Anstieg des Ausstoßes von Treibhausgasemissionen auszugehen, der aber das 
für ein Vorhaben dieser Art durchschnittliche Ausmaß nicht übersteigt.  

Ergebnis: Geringe Erheblichkeit  
zu erwarten, insbesondere aufgrund von Bestandssituation / Vorbelastungen (v.a. Verkehrsinfrastruktur) so-
wie räumlicher Lage, Art und Umfang (Größe / Dimensionierung) bzw. der zu erwartenden Gesamt-Ein-
griffsintensität des Vorhabens gegenüber dem Schutzgut.  
Zudem bleibt die ausgeprägte Gehölzstruktur am Westrand des PG erhalten bzw. wird optimiert sowie er-
weitert und in weiteren Bereichen erfolgen Maßnahmen zur Schaffung einer qualitätsvollen, situativ-bedarfs-
gerechten, räumlich-wirksamen Baugebietsein- und -durchgrünung. 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 
• Zunahme des Verkehrsaufkommens bzw. erhöhte Immissionen (Abgas-, Lärm,- Staubemissionen, etc.) 

auf den Erschließungs- / Verkehrsflächen – allerdings ist aufgrund von Bestandsituation / Vorbelastungen 
sowie Umfang des Vorhabens grundsätzlich von einem nur geringfügigen Anstieg auszugehen. 

• Zunahme von Abgas-, Staub- oder evtl. Geruchsemissionen durch z.B. Hausbrand sowie den Betriebs-
verkehr / weitere sonst. betriebliche Nutzungen; aufgrund von Art und Maß bzw. Umfang / Dimensionie-
rung des Vorhabens ist jedoch von keinem nennenswerten bzw. im Gesamtzusammenhang mit der Be-
standsituation im Umfeld des PG unverträglichen Anstieg auszugehen. 
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• Ausmaß von Treibhausgasemissionen: aufgrund der Art und Umfang des Vorhabens ist grundsätzlich 
von einem zusätzlichen Anstieg des Ausstoßes von Treibhausgasemissionen auszugehen, der aber das 
für ein Vorhaben dieser Art durchschnittliche Ausmaß nicht übersteigt. 

Ergebnis: Geringe Erheblichkeit,  
zu erwarten, insbesondere aufgrund von Bestandssituation / Vorbelastungen (v.a. Verkehrsinfrastruktur) so-
wie räumlicher Lage, Art und Umfang (Größe / Dimensionierung) bzw. der zu erwartenden Gesamt-Ein-
griffsintensität des Vorhabens gegenüber dem Schutzgut. Zwar ist generell v.a. auch von einer Zunahme 
des Verkehrsaufkommens bzw. einer Erhöhung der Immissionen (Abgas-, Lärm,- Staubemissionen, etc.) auf 
den Erschließungs- / Verkehrsflächen auszugehen, allerdings dürfte diese nicht zuletzt aufgrund von Art und 
Maß bzw. Umfang / Dimensionierung des Vorhabens im Gesamtzusammenhang mit der Bestandsituation 
im Umfeld des PG als insgesamt nicht unverhältnismäßig bzw. verträglich zu bewerten sein.  
Zudem bleibt die ausgeprägte Gehölzstruktur am Westrand des PG erhalten bzw. wird optimiert sowie er-
weitert und in weiteren Bereichen erfolgen Maßnahmen zur Schaffung einer qualitätsvollen, situativ-bedarfs-
gerechten, räumlich-wirksamen Baugebietsein- und -durchgrünung. 
 
Auswirkung auf das Schutzgut Lokalklima / Luft insgesamt: 
Geringe Erheblichkeit, zu erwarten, insbesondere aufgrund von Bestandssituation / Vorbelastungen (v.a. 
Verkehrsinfrastruktur) sowie räumlicher Lage, Art und Umfang (Größe / Dimensionierung) bzw. der zu er-
wartenden Gesamt-Eingriffsintensität des Vorhabens gegenüber dem Schutzgut. Zwar ist generell v.a. auch 
von einer Zunahme des Verkehrsaufkommens bzw. einer Erhöhung der Immissionen (Abgas-, Lärm,- Stau-
bemissionen, etc.) auf den Erschließungs- / Verkehrsflächen auszugehen, allerdings dürfte diese nicht zu-
letzt aufgrund von Art und Maß bzw. Umfang / Dimensionierung des Vorhabens im Gesamtzusammenhang 
mit der Bestandsituation im Umfeld des PG als insgesamt nicht unverhältnismäßig bzw. verträglich zu be-
werten sein.  
Zudem bleibt die ausgeprägte Gehölzstruktur am Westrand des PG erhalten bzw. wird optimiert sowie er-
weitert und in weiteren Bereichen erfolgen Maßnahmen zur Schaffung einer qualitätsvollen, situativ-bedarfs-
gerechten, räumlich-wirksamen Baugebietsein- und -durchgrünung. 
 
 

3.5 Schutzgut Flora, Fauna und biologische Vielfalt 
 

3.5.1 Bestand 
Schutzgebiete / besonders oder streng geschützte Arten 
• Innerhalb der Geltungsbereichsfläche befindet sich auf einem Großteil des Grundstücks Fl.-Nr. 769 der 

Gemarkung Erkheim eine nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG geschützte Bio-
topfläche (artenreiche Extensivwiesen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- 
/ Lebensraumtyp (LRT) nach BayKompV: G214 „Artenreiches Extensivgrünland“). Hierfür wurde ein ge-
sonderter Fachbeitrag zur naturschutzfachlichen Bewertung erstellt (Unterlage mit Bezeichnung „Floris-
tische Bewertung der Flur-Nr. 769 & TF 769/2 Gde. & Gmkg. Erkheim, Lkr. Unterallgäu“ mit Stand Juni 
2022; erstellt von Diplom-Biologe Peter Harsch, 87448 Waltenhofen). 
Auf Ziffer 9.1 der Begründung des Bebauungsplans wird diesbezüglich weiterführend verwiesen. 

• Aufgrund von Bestandssituation / Beschaffenheit und bisherigen Nutzungsverhältnissen der innerhalb 
des Geltungsbereichs der Planung gelegenen Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769/2 als Ruderalflä-
che mit bereichsweisen Nutzungen als Ablagerungs- / Zwischenlagerungsfläche für Bodenaushub und 
Kies sowie insb. auch als Flächen für die Be- / Umfahrung, Pflege bzw. Unterhalt, etc. der südlich an-
grenzenden ehem. Kiesabbauflächen, sind auf dieser Grundstücks-Teilfläche an einigen Stellen im Be-
stand etwas eingetiefte bzw. teils flach-muldenartig ausgeprägte, wechselfeuchte bis temporäre ver-
nässte Bereiche vorzufinden. 
Aufgrund dessen erging im Rahmen des Planungsprozesses durch die Untere Naturschutzbehörde der 
Hinweis, dass vorliegend aus artenschutzfachlich- / rechtlicher Sicht bzgl. dieser Geländestrukturen bzw. 
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damit verbundener möglicher Auswirkungen zusätzlich die Belange i.V.m. einer potentiellen Besiedelung 
von Amphibien (potent. Habitate insbesondere für die "Pionierarten" Gelbbauchunke und Kreuzkröte) mit 
zu berücksichtigen / abzuhandeln sind. 
Weiterführend wird bzgl. der dementsprechend in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des 
LRA Unterallgäu in die gegenständliche Planung integrierten (Vermeidungs-)Maßnahmen zum vorsor-
genden Artenschutz auf § 10.2 der „Festsetzungen durch Text“ sowie Ziffer 9. der „Hinweise durch Text“ 
und Ziffer 9.2 der Begründung des Bebauungsplans verwiesen. 

 

Des Weiteren wird in Bezug auf Schutzgebiete / sonstige Funde aus naturschutzbezogenen Kartierungen 
auf die Ausführungen unter der vorstehenden Ziffer 1.2.5 dieses Umweltberichts verwiesen.  
In Ergänzung hierzu ist festzuhalten, dass im gegenständlichen Vorhabengebiet keine weiteren Vorkommen 
arten- und naturschutzfachlich relevanter Arten (oder einschlägige Hinweise darauf; im Übrigen auch Seitens 
der Unteren Naturschutzbehörde) im Rahmen der eigenen Kartier-Arbeiten und Ortseinsichten festgestellt 
wurden. 

 

Bestandssituation / Realnutzung  
Bezüglich der Realnutzungssituation wird auf die Inhalte der Ziffer 2.1.1 des Umweltberichts verwiesen.  

 

Vorbelastungen 
Als Vorbelastungen (i. E. liegt eine in starkem Maße anthropogen vorgeprägte Bestands- / Realnutzungssi-
tuation des gesamten Flächenumgriffs vor) sind im Wesentlichen zum einen die „besondere Standort-Histo-
rie“ bzw. Nutzungsgeschichte am Standort der zwischenzeitlich wiederverfüllten Kiesabbauflächen südlich 
der „Memminger Straße“ zu nennen. Bzgl. der zu berücksichtigenden Belange bzw. aktuellen Sachlage zur 
„Altlastenthematik“ sind die Vorhabenflächen als „Flächen, deren Böden mit umweltgefährdenden Stoffen 
belastet sind bzw. sein können (Altlasten- & Altablagerungsverdachtsflächen)“ nachrichtlich-informativ in der 
Planung gekennzeichnet (weiterführend s. vorstehende Ziffer 1.2.7).  
Zum anderen sind, neben den Emissionen der unmittelbar angrenzenden „Memminger Straße“ (als ver-
gleichsweise stark frequentierte Zubringerstraße zur BAB 96 sowie zur südlich davon gelegenen St 2011), 
v.a. auch die gewerblichen Nutzungen im Bereich der direkt östlich angrenzenden bestehenden Gewerbe-
gebietsflächen und die Nutzungen i.V.m. den nordöstlich benachbarten Sportanlagen des TV Erkheim sowie 
generell die Emissionen ausgehend von den in der Umgebung verlaufenden überörtlichen Straßen / Ver-
kehrsflächen anzuführen;  - darunter die etwa 250 m südlich des PG verlaufende Autobahn BAB 96, die 
direkt nördlich entlang der Autobahn gelegene Kr MN 37 und die, ausgehend von der Autobahnanschluss-
stelle „Erkheim“, nach Süden verlaufende St 2011. Darüber hinaus sind entspr. Vorbelastungen der Plange-
bietsflächen i.V.m. den weiterhin im Nahbereich / teils direkt benachbart vorhandenen intensiven landwirt-
schaftlichen Flächennutzungen zu erwarten.  

 

Artenschützerische Beurteilung 
 

§ Östlicher Teilbereich der Plangebietsflächen (Fl.-Nrn. 776/8 und 776/2 TF):  
Insgesamt ist das derzeitige Lebensraumpotential in diesem Teilbereich des PG, das letztlich als eine voll-
umzäunte randliche Teilfläche eines bestehenden Betriebsgeländes anzusprechen ist, aufgrund der entspre-
chenden Bestandssituation / vergleichsweise intensiven Realnutzung und Artenausstattung, etc. (siehe Ziffer 
4.1) sowie der vorhandenen, vergleichsweise hohen Vorbelastungen für geschützte und aus naturschutz-
fachlicher Sicht bedeutsame Arten von nur untergeordneter Bedeutung zu bewerten. Insbesondere sind vor-
liegend entsprechende Vorbelastungen / ein erhöhtes Störungspotential (durch v.a. Lärm, Abgase und 
(Fein)Staub sowie optische Beunruhigungen) ausgehend von dem unmittelbar angrenzenden baulichen Be-
stand der Gewerbegebietsfläche und den betrieblichen Nutzungen auf den Plangebietsteilflächen selbst so-
wie auch i.V.m. der nördlich angrenzenden, vergleichsweise stark befahrenen „Memminger Straße“ (örtliche 
Zubringerstraße zur BAB 96) und den daran anschließenden Sportanlagen gegeben.  
Allerdings stellen die bestehenden Gehölzbestände (die Weide mittleren Alters entlang der „Memminger 
Straße“ sowie auch die Gehölzstrukturen  - weitere vorrangig Weiden jüngeren Alters  - in den Randbereichen 
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im Süden des Betriebsgeländes) grundsätzlich potentielle Lebensräume insb. für Vogelarten v.a. aus der 
ökolog. Gilde der Gebüsch- und Gehölzbrüter dar. Insgesamt ist jedoch bei einer ggf. erfolgenden Beein-
trächtigung dieser Gehölze / Gehölzstrukturen i.V.m. der künftigen Umsetzung von Bauvorhaben auf Grund-
lage der gegenständlichen Planung (bis hin zu evtl. erforderlichen Rodungen) aus naturschutzfachlicher 
Sicht von keiner nennenswert nachhaltigen Beeinträchtigung auszugehen.  
Zum einen finden die vorgenannten Vogelarten mit Blick auf die strukturelle Gesamtsituation im Umfeld des 
Vorhabengebietes, bei einer evtl. temporären Störung sowie insb. auch hinsichtlich eines ggf. erfolgenden 
Verlustes eines Teilbereiches ihres potentiellen Lebensraumes, ausreichende sowie mindestens gleichwer-
tige Ausweich- bzw. Ersatzlebensräume im umliegenden Nahbereich vor. Zum anderen ist festzustellen, 
dass durch die vorliegend situativ getroffenen qualitätsvollen Maßnahmen im Rahmen der grünordnerischen 
Konzeption  - bzw. nach Umsetzung sowohl der in diesem östlichen Teilflächenbereich festgesetzten 16 
strukturbildenden Einzelgehölze zur vorrangigen Baugebietsdurchgrünung entlang der nördlichen, westli-
chen und südlichen Grundstücksgrenzen als auch der festgelegten Strauchgehölz-Pflanzungen (Gehölze 3. 
Wuchsordnung) auf den ausgewiesenen 4 m breiten privaten Grünflächen entlang der südlichen Plange-
bietsgrenzen -  bereits auf mittelfristige Sicht mehr als kompensiert werden können. Voraussetzung für diese 
Einschätzung ist jedoch, dass evtl. Eingriffe bzw. Rückschnitt- / Rodungsmaßnahmen, Baumfällungen, etc. 
generell ausschließlich im Winterhalbjahr bzw. im Zeitraum zwischen 01.10. und 28.02 erfolgen! 

 

§ Westlicher Teilbereich der Plangebietsflächen (Fl.-Nrn. 769 und 769/2 TF): 
Ausgenommen sowohl von einzelnen Flächenbereichen der mitüberplanten TF der Fl.-Nr. 769/2 als auch 
den am Westrand der Fl.-Nr. 769 bestehenden ausgeprägten Gehölzstrukturen, ist das derzeitige Lebens-
raumpotential auch in diesem Teilbereich des PG aufgrund der anthropogenen Vorbelastungen des Gebiets-
Umgriffes (insb. erhöhtes Störungspotential i.V.m. angrenzendem Gewerbebestand und „Memminger 
Straße“ / örtlicher Autobahnzubringer sowie benachbarte Sportanlagen TV Erkheim und intensive landwirt-
schaftliche Flächennutzungen, etc.) für geschützte und aus naturschutzfachlicher Sicht bedeutsame Tierar-
ten insgesamt als ebenfalls von nur untergeordneter Bedeutung zu bewerten.  
Auf der innerhalb des Geltungsbereichs der Planung gelegenen Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769/2 
(Ruderalfläche mit bereichsweisen Nutzungen als Ablagerungs- / Zwischenlagerungsfläche für Bodenaus-
hub und Kies sowie insb. auch als Flächen für die Be- / Umfahrung, Pflege bzw. Unterhalt, etc. der südlich 
angrenzenden ehem. Kiesabbauflächen) sind aufgrund von Bestandssituation / Beschaffenheit und bisheri-
gen Nutzungsverhältnissen an einigen Stellen etwas eingetiefte bzw. teils flach-muldenartig ausgeprägte, 
wechselfeuchte bis temporäre vernässte Bereiche vorzufinden (weiterführend s. Ziffer 4.1 der Begründung 
des Bebauungsplans). Entsprechend erging im Rahmen des Planungsprozesses durch die Untere Natur-
schutzbehörde der Hinweis, dass vorliegend aus artenschutzfachlich- / rechtlicher Sicht bzgl. dieser Gelän-
destrukturen bzw. damit verbundener möglicher Auswirkungen zusätzlich die Belange i.V.m. einer potentiel-
len Besiedelung bzw. Lebensräumen von Amphibien (potent. Habitate insbesondere für die "Pionierarten" 
Gelbbauchunke und Kreuzkröte) mit zu berücksichtigen / abzuhandeln sind. 

Bzgl. der am Westrand der Fl.-Nr. 769 bestehenden ausgeprägten Gehölzstrukturen (Rund 6/8 bis 10 m 
breit sowie ca. 60 m lang; teils bestehend aus Gehölzen mittleren Alters) ist festzuhalten, dass deren Fort-
bestand / vollumfänglicher Erhalt im Zuge der gegenständlichen Planung planungsrechtlich gesichert wird. 
Von einer damit in Zusammenhang stehenden, nachhaltig wirksamen Beeinträchtigung potentieller Lebens-
räume insb. für Vogelarten v.a. aus der ökolog. Gilde der Gebüsch- und Gehölzbrüter i.V.m. dem Planvor-
haben bzw. im Umgriff des PG insgesamt ist deshalb nicht auszugehen;  - zumal i.V.m. den getroffenen 
qualitätsvollen Maßnahmen im Rahmen der grünordnerischen Konzeption sowohl eine deutliche Ergänzung 
/ Ausweitung dieser Gehölzstruktur um ca. 20 m (und in einer Breite von 10 m) erfolgt als auch in diesem 
westlichen Teilflächenbereich zusätzlich 10 strukturbildende Einzelgehölze entlang der nördlichen und west-
lichen Grundstücksgrenzen zur Umsetzung festgesetzt werden. 

 

Darüber hinaus weisen die als Grünland / Grünflächen genutzten Teilflächenbereichen des Grundstückes 
Fl.-Nr. 769 (innerhalb der vorhandenen Einzäunung), aufgrund der fachlich-rechtlichen Erfordernisse i.V.m. 
der Nachfolgenutzung am vorliegend besonderen Standort, im Wesentlichen eine vergleichsweise extensive 
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Grünlandnutzung auf mit einem entsprechenden erhöhten bzw. hohen Potential für die Vegetation / Arten-
zusammensetzung der Flora auf. Infolge der standörtlich-besonderen Untergrundsituation und dieser Flä-
chennutzung hat sich dort im Ergebnis eine Grünlandfläche mit entspr. Biotop-Charakter bzw. eine Biotopflä-
che geschützt nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG entwickelt (artenreiche Exten-
sivwiesen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp (LRT) nach 
BayKompV: G214 „Artenreiches Extensivgrünland“).  

Dies wurde durch einen im Vorfeld des Planaufstellungsverfahrens erstellten, gesonderten Fachbeitrag zur 
naturschutzfachlichen Bewertung aufgezeigt / bestätigt (Unterlage mit Bezeichnung „Floristische Bewertung 
der Flur-Nr. 769 & TF 769/2 Gde. & Gmkg. Erkheim, Lkr. Unterallgäu“ mit Stand Juni 2022; erstellt von 
Diplom-Biologe Peter Harsch, 87448 Waltenhofen). 

 

Der artenschützerische Fachbeitrag kommt im Wesentlichen zu folgendem Ergebnis: 
(s. Ausführungen auf der S. 9 „Fazit“ des Fachbeitrags mit Stand Juni 2022) 
 

„ Die gesamte Fläche wird geprägt durch eine unterschiedliche Versorgung mit Wasser/Feuchtigkeit, Bodenbeschaf-
fenheit, Verdichtung, Humusauflage und andere Faktoren. So haben sich auf der Fläche Pflanzenbestände etabliert, 
die sich z.T. nur auf wenige Meter deutlich voneinander abheben. Werden in Teilen der Fläche diese von Juncus und 
Carex-Arten geprägt, dominieren in benachbarten Bereichen die Margerite oder diverse Klee-Sorten. Hohe De-
ckungsgrade der Stickstoffzeiger werden nicht erreicht. Bei den meisten in der Tabelle1 aufgeführten Arten der Kraut-
artenliste handelt es sich um weit verbreitete bis sehr häufig vorkommende Arten. 
 

Die in den Listen wiedergegebenen Arten stellt zwar den Großteil der auf der Fläche gefundenen Arten dar, wobei 
kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht. Bisher wurden insgesamt 54 Pflanzenarten auf der Fläche nachgewiesen. 
 

Entsprechend der Vorgaben und Kriterien (4x erfüllt) handelt es sich bei der Wiese in ihrer Gesamtheit um ein ge-
schütztes Biotop nach Art.23 Abs.1 Nr.7 BayNatSchG (Arten- und strukturreiches Dauergrünland/Magere Flachland-
Mähwiese). “ 

 

Der Fachbeitrag kann / konnte im Rahmen der Beteiligungsschritte gem. §§ 3 Abs. 1 und 3 Abs. 2 BauGB 
des Planaufstellungsverfahrens bei der Marktgemeinde Erkheim eingesehen werden. 

 
§ Vermeidungs- bzw. Verringerungsmaßnahmen  sowie  

naturschutzfachlich / -rechtlich erforderliche Ersatz-Maßnahmen i.V.m. dem Planvorhaben: 
 

Im Wesentlichen werden nachfolgende Maßnahmen in der verfahrensgegenständlichen Planung (planungs-
rechtlich) festgesetzt, um Beeinträchtigungen gegenüber dem Schutzgut Flora und Fauna sowie biologische 
Vielfalt nach Möglichkeit zu vermieden bzw. weitreichend zu verringern,  und wo dies im vorliegenden Pla-
nungsfall nicht möglich ist, hierfür (in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des LRA Unterallgäu) 
den naturschutzfachlich / -rechtlich entsprechend erforderlichen Ausgleich bzw. Ersatz zu schaffen: 

 

- Festsetzungen zur Erhaltung, Förderung und Ergänzung der bestehenden Gehölzstruktur entlang der 
Westgrenze des Plangebietes bzw. des Grundstückes Fl.-Nr. 769 (s. Planzeichnung / Festsetzungen 
durch Planzeichnung sowie insb. §§ 8.5, 8.5.1 b), 8.6 und 8.8 der „Festsetzungen durch Text“ i.V.m. 
Ziffern 7. und 8. der „Hinweise durch Text“ und nachfolgende Ziffer 6. der Begründung des Bebauungs-
plans). 
 

- Regelungen zur Erhaltung, Optimierung und langfristigen Sicherung des Lebensraums / Habitats für Am-
phibien am Südrand der Plangebietsflächen (der Teilgebietsfläche „GE 9“) bzw. der innerhalb des räum-
lichen Geltungsbereiches gelegenen Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769/2 als (Vermeidungs-)Maß-
nahme zum vorsorgenden Artenschutz: 
Festsetzung eines durchgehend 8 m breiten, insg. 955 m2 umfassenden Flächenstreifens als „öffentliche 
Grünfläche mit Zweckbestimmung „Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphibien““ inkl. Schaffung von ent-
sprechend geeigneten, vorrangig wechselfeuchten und teils auch feuchten bis nassen Mulden-Struktu-
ren,  sowie direkt nördlich daran angrenzend Umsetzung einer stationären bzw. dauerhaft fest installier-
ten Leiteinrichtung für Amphibien mit der Zielsetzung, dass die Amphibien möglichst nicht in die angren-
zenden, neu ausgewiesenen Gewerbegebietsflächen einwandern (s. Planzeichnung / Festsetzungen 
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durch Planzeichnung sowie insb. §§ 10.2 und 10.3 der „Festsetzungen durch Text“ i.V.m. Ziffer 9. der 
„Hinweise durch Text“ und nachfolgende Ziffer 9.2 der Begründung des Bebauungsplans). 
 

- Festsetzung einer flächengleichen naturschutzrechtlichen Ersatz-Biotopflächen von insgesamt von 
10.055 m2 für die Überplanung / Überbauung bzw. letztlich Zerstörung einer nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 
BayNatSchG geschützten Biotopfläche (artenreiche Extensivwiesen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere 
Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp (LRT) nach BayKompV: G214 „Artenreiches Exten-
sivgrünland“) auf einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769 der Gemarkung Erkheim. Schaffung der 
Ersatzbiotopfläche auf einer Teilfläche des Grundstückes Flurnummer 2853 der Gemarkung Erkheim im 
Bereich des Ökoflächenkomplexes „Wasenmoos“ etwa 3,3 km nordöstlich des Planungsgebietes (s. ge-
sonderten Beiplan auf der Planzeichnung und § 10.1 der „Festsetzungen durch Text“ i.V.m. nachfolgen-
den Ziffern 8.2.1 und 9.1 der Begründung des Bebauungsplans). 

 
Fazit: 
Zusammenfassend kann man davon ausgehen, dass bei Umsetzung der vorstehenden Festsetzungen (bzw. 
der vorliegend fachlich-situativ getroffenen Vermeidungs- bzw. Verringerungsmaßnahmen sowie insb. auch 
der betreffenden Maßnahme zur Anlage von entsprechend geeigneten Ersatz-Biotopflächen)  i.V.m. dem 
gegenständlichen Planungsvorhaben bzw. dessen Realisierung keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
stände nach § 44 BNatSchG gegenüber nach nationalem Recht streng geschützter und/oder gemeinschaft-
lich geschützter Arten – Vogelarten nach Art. 1 VRL und Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie – zu 
erwarten sind. Auch ist nicht davon auszugehen, dass nach nationalem Recht “besonders“ geschützte Arten, 
wie Arten der Roten Liste, beeinträchtigt werden.  
 

Eine Erfordernis für die Erstellung weiterer artenschützerischer Gutachten / weiterführender einschlägiger 
Fachbeiträge, etc. ist gemäß aktuellem Abstimmungsstand mit der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landratsamtes Unterallgäu i.V.m. dem gegenständlichen Planvorhaben nicht gegeben.  
Die zu erwartenden Auswirkungen auf das Schutzgut Flora und Fauna sowie biologische Vielfalt sind damit 
bzw. bei Umsetzung der vorstehend genannten Vermeidungs- bzw. Verringerungsmaßnahmen sowie der 
festgesetzten Maßnahme zur Anlage von entsprechend geeigneten Ersatz-Biotopflächen im gesamtplaneri-
schen Kontext aus naturschutzfachlich- / rechtlicher Sicht insgesamt als verträglich zu bewerten! 

 

Allgemeine Hinweise: 
§ In Verbindung mit der Überplanung der gegenständlich als Biotopfläche nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7  

BayNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG geschützten Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769 der Gmkg. Erk-
heim, ist die Beantragung einer Ausnahmegenehmigung gem. Art. 23 Abs. 3 BayNatSchG beim Landrats-
amt Unterallgäu, Untere Naturschutzbehörde, bzgl. der Biotopzerstörung des betreffenden Lebens-
raumtyps (LRT) 6510 „Arten- und strukturreiches Dauergrünland / Magere Flachland-Mähwiesen“ durch 
die Marktgemeinde Erkheim zwingend erforderlich.  
Gem. Mitteilung der Unteren Naturschutzbehörde ist der Antrag dabei im Zuge / begleitend zum gegen-
ständlichen Planaufstellungsverfahren zu stellen bzw. die entspr. Genehmigung per Bescheid vor Durch-
führung der Beteiligungs-Verfahren gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB einzuholen! 

§ Auf die Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände für Gehölzpflanzungen nach dem Bayer. Nachbarrecht 
(AGBGB) wird hingewiesen. 

§ Zudem wird gerade auch im Hinblick auf (im gegenständlichen Fall künftig) durchzuführende Rodungs- / 
Fällmaßnahmen sowie Pflegemaßnahmen von Gehölzen darauf hingewiesen, dass Rodungsmaßnahmen, 
Baumfällungen, etc. generell ausschließlich im Winterhalbjahr bzw. im Zeitraum zwischen 01.10. und 
28./29.02. zulässig sind; zulässig sind allerdings schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des 
Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.  
Ausnahmen (aus wichtigem Grund) sind nur in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
zulässig. 

§ Abschließend wird mit Blick auf den vorliegenden besonderen Planungsfall darauf hingewiesen, dass trotz 
der umfassend durchgeführten Standortrecherchen, Kartierungen / Ortseinsichten, etc. dennoch nicht mit 
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letzter Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass bzgl. des Artenschutzes Erkenntnislücken bestehen. 
Weder die Gemeinde noch der mit der Durchführung des Bebauungsplans beauftragte Planfertiger können 
für überraschend bei der Umsetzung der Planung oder während des späteren Betriebes auftretende Um-
weltschädigungen / artenschutzrechtliche Konfliktsituationen und damit verbundene Einschränkungen oder 
Zusatzkosten haftbar gemacht werden! 
 

3.5.2 Auswirkungen  
 

Baubedingte Auswirkungen 
• Zerstörung / Überplanung bzw. Überbauung einer nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG geschützten 

Biotopflächen (artenreiche Extensivwiesen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“; Nut-
zungs- / Lebensraumtyp (LRT) nach BayKompV: G214 „Artenreiches Extensivgrünland“) auf einer ins-
gesamt 10.055 m2 umfassenden Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769;  
Die hierfür erforderliche flächengleiche naturschutzrechtliche Ersatz-Biotopfläche wird im Bereich des 
Ökoflächenkomplexes „Wasenmoos“ ca. 3,3 km nordöstlich von Erkheim erbracht. Bzgl. der für diese 
Fläche festgesetzten zwischen der Unteren Naturschutzbehörde und dem Landschaftspflegeverband Un-
terallgäu e.V. abgestimmten Maßnahmen- / Pflegekonzeption wird auf Ziffer 8.2.1 der Begründung zu 
der gegenständlichen Bebauungsplanänderung verwiesen. 

• Darüber hinaus vorrangige Überbauung / Überprägung zum einen von Ruderalflächen mit bereichswei-
sen Nutzungen als Ablagerungs- / Zwischenlagerungsfläche für Bodenaushub und Kies sowie insb. auch 
als Flächen für die Be- / Umfahrung, Pflege bzw. Unterhalt, etc. der südlich angrenzenden ehem. Kie-
sabbauflächen, auf der innerhalb des Geltungsbereichs der Planung gelegenen Teilfläche des Grundstü-
ckes Fl.-Nr. 769/2 (an einigen Stellen sind dort im Bestand etwas eingetiefte bzw. teils flach-muldenartig 
ausgeprägte, wechselfeuchte bis temporäre vernässte Bereiche vorzufinden). Hinweis durch die Untere 
Naturschutzbehörde auf entsprechende mögliche Lebensräume / potentielle Habitate für Amphibien in-
nerhalb dieser Flächen (insbesondere für die "Pionierarten" Gelbbauchunke und Kreuzkröte). 
Zum anderen werden in der Osthälfte des PG / im Bereich der Teilgebietsfläche „GE 1“ vorrangig intensiv 
als Grünflächen gepflegte (inkl. Anlagen zur Niederschlagswasserversickerung) sowie weiterhin als Stell-
platz- / Hof- & Zufahrtsflächen und Abstell- / Lagerbereiche, etc. genutzte Außenflächen des Betriebsge-
ländes des östlich an das PG angrenzenden, bereits ortsansässigen mittelständischen Unternehmens 
überplant bzw. potentiell überbaut. 

• In enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Festsetzung von fachlich zielführenden (Ver-
meidungs-)Maßnahmen (i.V.m. dem vorsorgenden Artenschutz) für einen im Ergebnis dauerhaften, 
nachhaltig gesicherten Erhalt entsprechender Lebensräume / potentieller Habitate für Amphibien (auf 
Grundlage einer entspr. Rekultivierungsplanung); hierfür am Südrand des PG Ausweisung bzw. Umset-
zung eines 8 m breiten, 955 m2 umfassenden Flächenstreifens als öffentliche Grünfläche mit Zweckbe-
stimmung "Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphibien", mit der Zielsetzung des Erhaltes / der Schaffung 
wechselfeuchter & feuchter bis nasser Mulden-Strukturen insb. für die "Pionierarten" Gelbbauchunke und 
Kreuzkröte. 

• Ergänzende Festsetzung zur Errichtung einer stationären bzw. dauerhaft fest installierten Leiteinrichtung 
für Amphibien entlang der Südgrenze der Baugebietsteilfläche „GE 9“ mit der Zielsetzung, dass die Am-
phibien nicht in die angrenzende Gewerbegebietsfläche einwandern können;  
sowie weiterhin Festsetzung, dass bei einer Errichtung / Umsetzung des Vorhabens im Zeitraum zwi-
schen dem 15. März und dem 15. Oktober (einschließlich) über den gesamten Zeitraum der Bauarbeiten 
hinweg geeignete Leiteinrichtungen bzw. mobile Amphibienschutzzäune entlang der Südgrenze der Teil-
gebietsfläche „GE 9“ bzw. gegenüber den Baustellenbereichen zu errichten sind. 
(= (Vermeidungs)Maßnahmen zum Artenschutz, i. S. einer vorsorgenden Berücksichtigung der Belange 
des Artenschutzes). Auf die Ziffer 9. der textlichen Hinweise sowie die Ziffer 9.2 der Begründung zum 
Bebauungsplan wird weiterführend verwiesen. 
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• Erhalt sowie weiterführende Optimierung bzw. planungsrechtliche Sicherung der am Westrand der Plan-
gebietsflächen bzw. des Grundstückes Fl.-Nr. 769 bestehenden Gehölzstrukturen (Rund 6/8 bis 10 m 
breit sowie ca. 60 m lang; teils bestehend aus Gehölzen mittleren Alters). Festsetzung einer privaten 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Erhalt lineare / flächenhafte Gehölzstruktur“ und entspr. zielfüh-
renden Maßnahmen. 

• Temporäre Störung der näheren Umgebung durch beispielsweise Baulärm, Abgase, etc. i.V.m. der Um-
setzung der Bauland-Flächen. 

• Hierdurch potentiell Störung/Vertreibung von Kleintieren / ggf. Vögeln infolge der auftretenden Beunruhi-
gungen, die das übliche Maß für ein Baugebiet dieser Größenordnung allerdings nicht überschreiten. 
Ausweichmöglichkeiten für diese Arten in einem vorliegend vergleichsweise großen Umfang finden sich 
im umliegenden Nahbereich und insbesondere auf den westlich und südlich benachbarten Flächen. 

• Das Gewässer im Bereich der ehemaligen Kiesgrube und dessen Begleitstrukturen direkt südlich des 
Plangebietes werden i.V.m. den Bauarbeiten nicht beeinträchtigt.  

Ergebnis: Hohe Erheblichkeit zu erwarten; 
trotz der umfangreichen, situativ-bedarfsgerechten und fachlich zielführenden bzw. im Detail eng mit der 
Unteren Naturschutzbehörde abgestimmten Maßnahmen i.V.m. dem Artenschutz sowie insb. der Umset-
zung der vorliegend erforderlichen naturschutzrechtlichen Ersatz-Biotopflächen, ist  - ungeachtet der sonst. 
Vorbelastungen der Plangebietsflächen durch die (umliegend / benachbart) vorhandenen Flächen- 
nutzungen -  aufgrund der Ausgangsverhältnisse / Bestandssituation (bereichsweise besondere naturschutz-
fachliche Wertigkeit der Plangebietsflächen) bzw. im Ergebnis der i.V.m. der Umsetzung des Planvorhabens 
auf einer ca. 1 ha großen Teilfläche der Fl.-Nr. 769 erfolgenden Zerstörung eines nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 
BayNatSchG geschützten Biotops, unabhängig von dem konkret erfolgenden Eingriff, das Vorhaben mit ei-
ner generell hohen baubedingten Erheblichkeit zu bewerten bzw. entsprechend in die Gesamt-Abwägung 
der Planung mit einzustellen! 
 

Anlagebedingte Auswirkungen 
• Siehe Unterpunkte 1 bis 5 zu den vorstehenden baubedingten Auswirkungen. 
• Festsetzungen zur Schaffung einer situativ-bedarfsgerechten, räumlich wirksamen, die örtliche Situation 

berücksichtigenden Baugebietsein- und -durchgrünung. Hierfür Ausweisung von privaten Grünflächen 
mit Zweckbestimmung "Anlagen- / Baugebietseingrünung und Durchgrünung“ inkl. entsprechend geeig-
neter Pflanzbindungsmaßnahmen. 

• Ausführung von sockellosen Einfriedungen mit einer Bodenfreiheit von mind. 0,10 bis 0,15 m zur Gelän-
deoberkante (Sicherstellung der Durchschlupfmöglichkeiten / Durchlässigkeit v.a. für Kleinsäugetiere & 
sonst. Kleintiere). 

Ergebnis: Mittlere Erheblichkeit  
zu erwarten, v.a. aufgrund von räumlicher Lage, Art und Umfang (Dimensionierung) des Vorhabens sowie 
der vorhandenen Bestands- / Realnutzungssituation und schutzgutbezogenen Vorbelastungen bzw. darun-
ter insbesondere der vergleichsweise hohen Vorbelastungen der PG-Flächen durch die angrenzende bzw. 
im Umfeld bestehende Verkehrsinfrastruktur und die benachbarte Gewerbe-Bebauung. 
Voraussetzung für diese Bewertung ist  - neben der Umsetzung der festgesetzten grünordnerischen Maß-
nahmenkonzeption (darunter insb. Erhalt und weiterführende Optimierung der Gehölzstrukturen am West-
rand des PG und Anlage von qualitätsvollen, raumwirksamen Strukturen zur  Baugebietsein- und -durchgrü-
nung) sowie der (Vermeidungs-)Maßnahmen i.V.m. dem vorsorgenden Artenschutz für Amphibien am Süd-
rand der Baugebietsteilfläche „GE 9“ -  im Wesentlichen die Herstellung der für die gegenständliche Biotop-
Zerstörung erforderlichen flächengleichen naturschutzrechtlichen Ersatz-Biotopflächen im Bereich des 
Ökoflächenkomplexes „Wasenmoos“! 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 
• Die zusätzlichen Gewerbegebietsflächen und die damit verbundene Erhöhung des Verkehrsaufkommens 

führen zu einer Zunahme von Emissionen (Abgas-, Lärm,- Staubemissionen, etc.); eine nennenswerte 
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Erhöhung der Störungsintensität gegenüber v.a. Vögeln und Kleinsäugetieren ist jedoch aufgrund der 
bereits bestehenden Vorbelastungen nicht zu erwarten. 

Ergebnis: Geringe Erheblichkeit;  
zu erwarten, v.a. aufgrund von Bestandssituation / Vorbelastungen sowie räumlicher Lage, Art und Umfang 
(Dimensionierung) des Vorhabens. 
 
Auswirkung auf das Schutzgut Flora, Fauna und biologische Vielfalt insgesamt: 
Mittlere Erheblichkeit; v.a. aufgrund von räumlicher Lage, Art und Umfang (Dimensionierung) des Vorhabens 
sowie der vorhandenen Bestands- / Realnutzungssituation und schutzgutbezogenen Vorbelastungen bzw. 
darunter insbesondere der vergleichsweise hohen Vorbelastungen der PG-Flächen durch die angrenzende 
bzw. im Umfeld bestehende Verkehrsinfrastruktur und die benachbarte Gewerbe-Bebauung. 
Voraussetzung für diese Bewertung ist  - neben der Umsetzung der festgesetzten grünordnerischen Maß-
nahmenkonzeption (darunter insb. Erhalt und weiterführende Optimierung der Gehölzstrukturen am West-
rand des PG und Anlage von qualitätsvollen, raumwirksamen Strukturen zur  Baugebietsein- und -durchgrü-
nung) sowie der (Vermeidungs-)Maßnahmen i.V.m. dem vorsorgenden Artenschutz für Amphibien am Süd-
rand der Baugebietsteilfläche „GE 9“ -  im Wesentlichen die Herstellung der für die gegenständliche Biotop-
Zerstörung erforderlichen flächengleichen naturschutzrechtlichen Ersatz-Biotopflächen im Bereich des 
Ökoflächenkomplexes „Wasenmoos“! 

 
 

3.6 Schutzgut Mensch (Immissionsschutz) 
 
3.6.1 Bestand 

Verkehr, Verkehrsinfrastruktur / Anlagen-, Gewerbelärm  
Durch die im Nahbereich / Umfeld vorhandene Verkehrsinfrastruktur sowie die gewerblichen Nutzungen im 
Bereich der direkt östlich angrenzenden bestehenden Gewerbegebietsflächen ist der Umgriff des Untersu-
chungsgebiets bereits in vergleichsweise hohem Maße vorbelastet (z.B. durch Abgase, Staub, sowie und 
Geruchs- und Lärmemissionen etc.). Neben den Emissionen der unmittelbar angrenzenden „Memminger 
Straße“ (als vergleichsweise stark frequentierte Zubringerstraße zur BAB 96 sowie zur südlich davon gele-
genen St 2011) sind dabei auch generell die Emissionen ausgehend von den in der Umgebung verlaufenden 
überörtlichen Straßen / Verkehrsflächen anzuführen;  - darunter die etwa 250 m südlich des PG verlaufende 
Autobahn BAB 96, die direkt nördlich entlang der Autobahn gelegene Kr MN 37 und die, ausgehend von der 
Autobahnanschlussstelle „Erkheim“, nach Süden verlaufende St 2011. 
 

Hinsichtlich des Gewerbelärms ist im konkreten Genehmigungsverfahren durch schalltechnische Gutachten 
nachzuweisen, dass die einschlägigen immissionsschutzfachlichen / -rechtlichen Anforderungen an den 
maßgeblichen, relevanten Immissionsorten eingehalten werden (diesbezüglich wird auf  Ziffer 5.1 der „Hin-
weise durch Text“ sowie Ziffer 10. der Begründung des Bebauungsplans verwiesen). 

 

Als relevante Immissionsorte sind nach derzeitigem Sachstand die nachfolgenden nächstgelegenen Wohn-
gebäude / -nutzungen zu berücksichtigen: 
• Wohngebäude auf Fl.-Nr. 777 im Bereich des Gewerbegebietes selbst (Entfernung von ca. 200 m); 
• Wohnbebauung am westlichen Ortsrand von Erkheim entlang der „Westendstraße“ auf Fl.-Nr. 1035/2 

(Entfernung von ca. 450 m); 
• Wohnbebauung am Südwestrand des Wohnbaugebietes „West-Mitte“ (Bebauungsplan aus dem Jahr 

2016) entlang des „Hünersweges“ auf Fl.-Nr. 1158/17 (Entfernung von ca. 400 m). 
Mit Zustimmung der Genehmigungsbehörde kann in einzelnen Fällen von einem Gutachten abgesehen wer-
den, wenn eine ausreichende Beurteilung der Immissionssituation ohne detaillierte Begutachtung möglich ist 
bzw. die Beurteilung der Lärmentwicklung unproblematisch ist. 
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Geruchsimmissionen / Lufthygiene 
Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans "Gewerbegebiet südlich der A96" in der Fassung vom 
17.12.2007 wurde von der Marktgemeinde Erkheim ein lufthygienisches Gutachten (ABC Dr. Klose Umwelt-
schutz GmbH, 22.08.2005) bezüglich ausgehender Geruchseinwirkungen i.V.m. der in einer Entfernung von 
ca. 650 m südlich / südwestlich des PG gelegenen Kompostieranlage bzw. Bioabfallverwertungsanlage er-
stellt. Dabei wurde auch die noch weiter südlich gelegene Grünfuttertrocknungsanlage berücksichtigt.  
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Geruchseinwirkungen die anzusetzenden Beurteilungs-
grenzen / -rahmen bezogen auf das darin angesetzte Beurteilungsgebiet bzw. das südlich der Autobahn-
Trasse gelegene „Gewerbegebiet südlich der A96“ nicht überschreiten. 
 

Fazit:  Da das Vorhabengebiet von den Emissionsquellen weiter entfernt gelegen ist als das Baugebiet „Ge-
werbegebiet südlich der A 96“, ist somit auch für das verfahrensgegenständliche PG nicht davon auszuge-
hen, dass die Geruchseinwirkungen die anzusetzenden Beurteilungsgrenzen / -rahmen überschreiten. 

Auch war im Zuge der 12. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet südlich der A 96“, in der Fas-
sung vom 24.09.2024 (i.V.m. der Standortoptimierung des Bestandsbetriebes in einem Teilbereich des in 
dem Bebauungsplan festgesetzten Sondergebietes mit zulässigen Nutzungen „Bioabfallverwertung und Bi-
oabfallbehandlung“, „Bioabfallvergärung“ sowie „Biogasgewinnung“) in der hierzu durchgeführten Allgemei-
nen Vorprüfung des Einzelfalls keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem 
UVPG gegeben. Insbesondere wurde bzgl. möglicher Umweltverschmutzungen durch Luftverunreinigungen 
/ Geruch oder Lärm festgehalten, dass bei einem ordnungsgemäßen Anlagenbetrieb sowie bei Einhaltung 
des Standes der Lärmschutztechnik nach aktuellem Kenntnisstand insgesamt von keinen schädlichen Um-
weltauswirkungen auszugehen ist. 
Die diesbzgl. Belange sind damit im Rahmen des verfahrensgegenständlichen Planaufstellungsverfahrens 
in einem abschließend ausreichenden Umfang berücksichtigt bzw. abgehandelt. 
 
Emissionen durch die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen  
Eine Emissionsquelle bezüglich Geruch und Lärm, die das Planungsgebiet zumindest zeitweise mit Emissi-
onen belastet, ist die intensive Nutzung der nördlich / nordwestlich an das Gebiet anschließenden landwirt-
schaftlichen genutzten Flächen. Dass diese Emissionen manchmal auch früh morgens oder spät abends 
durch die Bewirtschaftung der Flächen auftreten, ist ortsüblich und unvermeidbar. Folglich sind diese Belas-
tungen nach §906 BGB hinzunehmen.  
 
Sonstige Emissionen 
Sonstige Emissionen z.B. in Zusammenhang mit der besonderen Standortsituation / -historie des Plangebie-
tes als vormalige, zwischenzeitlich vollständig wiederverfüllte Kiesabbauflächen sind nach derzeitigem 
Kenntnisstand nicht vorhanden / aktuell bekannt. 
 

3.6.2 Auswirkungen  
Baubedingte Auswirkungen 
• Temporäre und vorrangig lokale Störung der näheren Umgebung und entlang der Erschließungs- / Zu-

fahrtsstraßen durch beispielsweise Lärm, Staub, Abgase, Baugruben, Baumaschinen, Krane, etc. 
Ergebnis: Geringe bis mittlere Erheblichkeit 
zu erwarten, v.a. aufgrund von räumlicher Lage, Art und Umfang (Dimensionierung) des Vorhabens (Be-
stands- / Realnutzungssituation) und der vergleichsweise hohen Vorbelastungen der PG-Flächen vor-
rangig durch die im Nahbereich / Umfeld vorhandene Verkehrsinfrastruktur sowie die gewerblichen Nut-
zungen im Bereich der direkt östlich angrenzenden bestehenden Gewerbegebietsflächen. 

 

Anlagebedingte Auswirkungen  
• Im konkreten Genehmigungsverfahren ist durch schalltechnische Gutachten nachzuweisen, dass die ein-

schlägigen immissionsschutzfachlichen / -rechtlichen Anforderungen an den maßgeblichen, relevanten 
Immissionsorten eingehalten werden. 
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Ergebnis: Geringe Erheblichkeit  
zu erwarten, unter der Voraussetzung der Einhaltung der einschlägigen immissionsschutzfachlichen / -recht-
lichen Anforderungen an den maßgeblichen, relevanten Immissionsorten; v.a. aufgrund von räumlicher Lage, 
Art und Umfang (Dimensionierung) des Vorhabens (Bestands- / Realnutzungssituation) und der vergleichs-
weise hohen Vorbelastungen der PG-Flächen durch die im Nahbereich / Umfeld vorhandene Verkehrsinfra-
struktur sowie die gewerblichen Nutzungen im Bereich der direkt östlich angrenzenden bestehenden Gewer-
begebietsflächen. Im konkreten Genehmigungsverfahren ist durch schalltechnische Gutachten nachzuwei-
sen, dass die einschlägigen immissionsschutzfachlichen / -rechtlichen Anforderungen an den maßgeblichen, 
relevanten Immissionsorten eingehalten werden!  

 

Betriebsbedingte Auswirkungen 
• Zunahme des Verkehrsaufkommens bzw. erhöhte Immissionen (Abgas-, Lärm,- Staubemissionen, etc.) 

auf den Erschließungs- / Verkehrsflächen – allerdings ist aufgrund von Bestandsituation / Vorbelastungen 
sowie Umfang des Vorhabens grundsätzlich von einem nur geringfügigen Anstieg auszugehen. 

• Zunahme von Abgas-, Staub- oder evtl. Geruchsemissionen durch z.B. Hausbrand sowie den Betriebs-
verkehr / weitere sonst. betriebliche Nutzungen; aufgrund von Art und Maß bzw. Umfang / Dimensionie-
rung des Vorhabens ist jedoch von keinem nennenswerten bzw. im Gesamtzusammenhang mit der Be-
standsituation im Umfeld des PG unverträglichen Anstieg auszugehen. 

• Einhaltung der festgesetzten Emissionskontingentierung; bei Einhaltung der einschlägigen immissions-
schutzfachlichen / -rechtlichen Anforderungen an den maßgeblichen, relevanten Immissionsorten vor 
dem Hintergrund der Vorbelastungen geringe Auswirkungen. 

Ergebnis: Geringe Erheblichkeit 
zu erwarten, unter der Voraussetzung der Einhaltung der der einschlägigen immissionsschutzfachlichen / -
rechtlichen Anforderungen an den maßgeblichen, relevanten Immissionsorten; v.a. aufgrund von räumlicher 
Lage, Art und Umfang (Dimensionierung) des Vorhabens (Bestands- / Realnutzungssituation) und der ver-
gleichsweise hohen Vorbelastungen der PG-Flächen durch die im Nahbereich / Umfeld vorhandene Ver-
kehrsinfrastruktur sowie die gewerblichen Nutzungen im Bereich der direkt östlich angrenzenden bestehen-
den Gewerbegebietsflächen.  

 
Auswirkung auf das Schutzgut Mensch (Immissionsschutz) insgesamt: 
Ergebnis: Geringe Erheblichkeit, unter der Voraussetzung der Einhaltung der einschlägigen immissions-
schutzfachlichen / -rechtlichen Anforderungen an den maßgeblichen, relevanten Immissionsorten; v.a. auf-
grund von räumlicher Lage, Art und Umfang (Dimensionierung) des Vorhabens (Bestands- / Realnutzungs-
situation) und der vergleichsweise hohen Vorbelastungen der PG-Flächen durch die im Nahbereich / Umfeld 
vorhandene Verkehrsinfrastruktur sowie die gewerblichen Nutzungen im Bereich der direkt östlich angren-
zenden bestehenden Gewerbegebietsflächen. Im konkreten Genehmigungsverfahren ist durch schalltechni-
sche Gutachten nachzuweisen, dass die einschlägigen immissionsschutzfachlichen / -rechtlichen Anforde-
rungen an den maßgeblichen, relevanten Immissionsorten eingehalten werden! 
 
 

3.7 Schutzgut Mensch (Erholung) 
 

3.7.1 Bestand 
Direkte Erholungsnutzung 
In Bezug auf die Erholungsnutzung ergeben sich ebenfalls keine negativen Auswirkungen, da die in der 
Bestandssituation eingezäunten am Ortsrand zwischen der „Memminger Straße und der Kreisstraße MN 37 
bzw. der Autobahn BAB 96 gelegenen Plangebietsflächen (teils auch Betriebsflächen), für Erholungssu-
chende (Spaziergänger, Radfahrer, etc.) keine Bedeutung / Relevanz aufweisen. Eine Attraktivität der PG-
Flächen für Erholungssuchende ist nicht gegeben. Auch die südlich an das Plangebiet direkt angrenzende 
ehemalige Kiesgrube weist für die Erholungsnutzung keine Bedeutung / Relevanz auf. 
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Eine Beeinträchtigung sowohl des akt. nördlich der „Memminger Straße“ verlaufenden (insg. allerdings nur 
sehr schmal ausgeprägten) Fuß- / Radweges als auch der nordöstlich benachbarten Flächen des Sportge-
ländes des TV Erkheim ist nach derzeitigem Kenntnisstand auszuschließen. 
 

Indirekte Erholungsnutzung – freier Blick in die Landschaft  
Genauso verhält es sich bzgl. der indirekten Erholungsnutzung, dem Blick in die freie Landschaft – darunter 
insbesondere auch von bestehenden, wohngenutzten Siedlungsbereichen aus; das nächstgelegene Wohn-
gebäude befindet sich in einer Entfernung zu dem Plangebiet von ca. 200 m im Bereich des Gewerbegebie-
tes selbst (bzw. komplett umbaut), das nächstgelegene Wohn-Baugebiet in einer Entfernung von über 400 
m (im Nordosten, entlang des „Hünersweges“; zwischenliegend sind allerdings insb. die ausgedehnten 
Sportanlagen des TV Erkheim mit deren randlichen Gehölzstrukturen vorhanden).  
Insgesamt ist durch das gegenständliche Planvorhaben im Vergleich zu den Bestandsverhältnissen deshalb 
v.a. aufgrund von Lage und Bestands- / Bebauungssituation im Umfeld der PG-Flächen von keiner nennens-
werten zusätzlichen Relevanz bzgl. einer Auswirkung / Beeinträchtigung i.V.m. der Fernwirkung oder beson-
deren Blickbeziehungen auszugehen. 
 

3.7.2 Auswirkungen 
Baubedingte Auswirkungen 
• Temporäre und vorrangig lokale Störung der näheren Umgebung und entlang der Erschließungs- / Zu-

fahrtsstraßen durch beispielsweise Lärm, Staub, Abgase, Baugruben, Baumaschinen, Krane, etc., die 
allerdings aufgrund insbesondere der Lage und Vorbelastungen mit einer nur geringen Relevanz zu be-
werten sind. 

• Für den nächstgelegenen wohngenutztem Siedlungsbestand besteht v.a. aufgrund von Lage und Be-
stands- / Bebauungssituation im Umfeld der PG-Flächen grundsätzlich kein nennenswertes Beeinträch-
tigungspotential.  

Ergebnis: Geringe Erheblichkeit 
zu erwarten, v.a. aufgrund des lediglich temporären Auftretens von möglichen Beeinträchtigungen sowie im 
Hinblick auf räumliche Lage (insb. auch Entfernung zu wohngenutztem Siedlungsbestand) und Bestands- / 
Bebauungssituation im Umfeld der PG-Flächen sowie Art, Maß und Umfang (Dimensionierung / Größe) des 
Vorhabens sowie der vergleichsweise hohen Vorbelastungen der PG-Flächen insb. durch die im Nahbereich 
/ Umfeld vorhandene Verkehrsinfrastruktur sowie die gewerblichen Nutzungen. 
 

Anlagebedingte Auswirkungen 
• Keine Beeinträchtigung i.V.m. einer direkten sowie auch indirekten Erholungsnutzung gegeben (siehe 

hierzu Ausführungen Eingangs dieses Unterkapitels). 
• Für die nächstgelegenen Wohngebäude ist i.V.m. der gegenständlichen Planung von keinem zusätzli-

chen Beeinträchtigungspotential i.V.m. Blickbeziehungen / in Zusammenhang mit der Fernwirkungssitu-
ation auszugehen. 

• Erhalt bzw. planungsrechtliche Sicherung sowie weiterführende Optimierung der am Westrand der Plan-
gebietsflächen bzw. des Grundstückes Fl.-Nr. 769 bestehenden Gehölzstrukturen (Rund 6/8 bis 10 m 
breit sowie ca. 60 m lang; teils bestehend aus Gehölzen mittleren Alters). Festsetzung einer privaten 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Erhalt lineare / flächenhafte Gehölzstruktur“ und entspr. zielfüh-
renden Maßnahmen. 

• Festsetzungen zur Schaffung einer situativ-bedarfsgerechten, räumlich wirksamen, die örtliche Situation 
berücksichtigenden Baugebietsein- und -durchgrünung. Hierfür Ausweisung von privaten Grünflächen 
mit Zweckbestimmung "Anlagen- / Baugebietseingrünung und Durchgrünung“ inkl. entsprechend geeig-
neter Pflanzbindungsmaßnahmen. 

• Deutliche Optimierung der straßenräumlichen Situation entlang der „Memminger Straße“. Planungsrecht-
liche Sicherstellung der Flächen für eine den situativen Erfordernissen entsprechende, bedarfsgerechte 
und hinreichend leistungsfähige (zukunftsträchtige) Erschließungssituation;  - inkl. Berücksichtigung der 
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vorliegend (auch künftig) zu erwartenden flächengebundenen Nutzungs-Funktionen im öffentlichen 
Raum, wie z.B. die potentielle Errichtung von Fuß- & Radwegeflächen auch südseitig entlang der „Mem-
minger Straße“ (ggf. mit Ausführung bis zum Baugebiet / Gewerbegebiet südlich der BAB 96 entlang der 
„Eidlerholzstraße“). 

• Gesamtplanerische Optimierung der besonderen städtebaulichen Standortsituation am Ortseingangsbe-
reich entlang der „Memminger Straße“ (als örtlich bedeutende Zubringerstraße zur BAB 96). Dies erfolgt 
vorliegend im Besonderen auch durch die Festlegung der Stellung / räumlichen Anordnung der Haupt-
gebäudekörper auf Grundlage einer differenziert getroffenen Festsetzung der Situierung der überbauba-
ren Grundstücksflächen bzw. Führung der Baugrenzen vorgenommen; - mit Zielsetzung, eine i. E. vom 
Straßenraum zurückversetzte, vergleichsweise abwechslungsreich-großzügige und insgesamt deutlich 
„Stufen-artig“ wirkende räumliche Gesamtsituation der hauptbaulichen Anlagen auszubilden bzw. zu ent-
wickeln. Weiterführend wird auf die Ausführungen unter der Ziffer 5. der Begründung des Bebauungs-
plans verwiesen. 

Ergebnis: Geringe Erheblichkeit 
zu erwarten, v.a. im Hinblick auf räumliche Lage (insb. auch Entfernung zu wohngenutztem Siedlungsbe-
stand) und Bestands- / Bebauungssituation im Umfeld der PG-Flächen sowie Art, Maß und Umfang (Dimen-
sionierung / Größe) des Vorhabens sowie der vergleichsweise hohen Vorbelastungen der PG-Flächen insb. 
durch die im Nahbereich / Umfeld vorhandene Verkehrsinfrastruktur sowie die gewerblichen Nutzungen.  
Des Weiteren erfolgt die Umsetzung einer qualitätsvollen grünordnerischen Maßnahmenkonzeption, und da-
runter insb. die Anlage von raumwirksamen Maßnahmen zur Baugebietsein- und -durchgrünung, sowie ins-
besondere auch die gesamtplanerische Optimierung der straßenräumlichen Situation und der besonderen 
städtebaulichen Standortsituation am Ortseingangsbereich entlang der „Memminger Straße“ (als örtlich be-
deutende Zubringerstraße zur BAB 96). 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 
• Zunahme des Verkehrsaufkommens bzw. erhöhte Immissionen (Abgas-, Lärm,- Staubemissionen, etc.) 

auf den Erschließungs- / Verkehrsflächen – allerdings ist aufgrund von Bestandsituation / Vorbelastungen 
sowie Umfang des Vorhabens grundsätzlich von einem nur geringfügigen Anstieg auszugehen. 

• Zunahme von Abgas-, Staub- oder evtl. Geruchsemissionen durch z.B. Hausbrand sowie den Betriebs-
verkehr / weitere sonst. betriebliche Nutzungen; aufgrund von Art und Maß bzw. Umfang / Dimensionie-
rung des Vorhabens ist jedoch von keinem nennenswerten bzw. im Gesamtzusammenhang mit der Be-
standsituation im Umfeld des PG unverträglichen Anstieg auszugehen. 

• Einhaltung der festgesetzten Emissionskontingentierung; bei Einhaltung der einschlägigen immissions-
schutzfachlichen / -rechtlichen Anforderungen an den maßgeblichen, relevanten Immissionsorten vor 
dem Hintergrund der Vorbelastungen geringe Auswirkungen. 

Ergebnis: Geringe Erheblichkeit 
zu erwarten, s. Begründungstext zu vorstehenden, anlagebedingten Auswirkungen entsprechend. 
 
Auswirkung auf das Schutzgut Mensch (Erholung) insgesamt: 
Geringe Erheblichkeit, v.a. im Hinblick auf räumliche Lage (insb. auch Entfernung zu wohngenutztem Sied-
lungsbestand) und Bestands- / Bebauungssituation im Umfeld der PG-Flächen sowie Art, Maß und Umfang 
(Dimensionierung / Größe) des Vorhabens sowie der vergleichsweise hohen Vorbelastungen der PG-Flä-
chen insb. durch die im Nahbereich / Umfeld vorhandene Verkehrsinfrastruktur sowie die gewerblichen Nut-
zungen.  
Des Weiteren erfolgt die Umsetzung einer qualitätsvollen grünordnerischen Maßnahmenkonzeption, und da-
runter insb. die Anlage von raumwirksamen Maßnahmen zur Baugebietsein- und -durchgrünung, sowie ins-
besondere auch die gesamtplanerische Optimierung der straßenräumlichen Situation und der besonderen 
städtebaulichen Standortsituation am Ortseingangsbereich entlang der „Memminger Straße“ (als örtlich be-
deutende Zubringerstraße zur BAB 96). 
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3.8 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild 
 

3.8.1 Bestand 
Bestandssituation / Realnutzung  
Bezüglich der Realnutzungssituation wird im Detail auf die Inhalte der Ziffer 2.1.1 des Umweltberichts ver-
wiesen.  
Das PG befindet sich am südwestlichen Ortsrandbereich von Erkheim, entlang der „Memminger Straße“ 
(Zubringerstraße zur benachbart gelegenen Autobahnanschlussstelle der BAB 96), direkt westlich angren-
zend an den Geltungsbereich des bestandskräftigen Plangebietes der 2. Änderung des Bebauungsplans 
„Südlich des Sportheims“ aus dem Jahr 2012. 
Mit Ausnahme des mitüberplanten Abschnittes der „Memminger Straße“ (mit Fahrbahn und Bankett-Berei-
chen bzw. sonst. Nebenflächen sowie einem nördlich begleitenden, insg. allerdings nur sehr schmal ausge-
prägten Fuß- / Radweg), befinden sich die südlich daran angrenzenden, bislang unbebauten Bereiche der 
PG-Flächen am Standort einer vormaligen, zwischenzeitlich komplett wiederverfüllten Kiesabbaufläche (dort 
erfolgte ab dem Jahr 1992 ein Kiesabbau bis in die Grundwasserzone). Das Plangebiet ist weiterhin geprägt 
sowohl durch die baulichen Anlagen der östlich benachbarten Gewerbegebietsflächen und die umgebenden 
bestehenden Gehözstrukturen entlang der Randbereiche des nicht wiederverfüllten Bereichs der ehemaligen 
Kiesgrube (im Süden) als weiterhin auch durch die ausgeprägten Gehölzstrukturen entlang der Westgrenze 
der Vorhabenflächen und der westlich daran angrenzenden Ausgleichsflächen, die im Zuge des Autobahn-
baus hergestellt wurden. Nach Richtung Nordosten sind zudem die umfangreichen Flächen des Sportgelän-
des des TV Erkheim vorhanden.  
 

Im Ergebnis besteht eine insgesamt vergleichsweise +/- geringe Einsehbarkeit des Plangebietes lediglich 
aus nördlichen / nordwestlichen Richtungen bzw. vom dortigen Landschaftsraum aus sowie v.a. auch, durch 
die Lage am unmittelbaren Ortseingangsbereich, von der „Memminger Straße“ als örtlich bedeutende Zu-
bringerstraße zur benachbart gelegenen Autobahnanschlussstelle der BAB 96! 
Insgesamt ist der Landschaftsraum im Bereich des Plangebietes (PG) v.a. durch die vorhandene Gewerbe-
Bebauung der östlich angrenzenden bestandskräftigen Gewerbegebietsflächen und die im Nahbereich / Um-
feld vorhandene Verkehrsinfrastruktur bereits in vergleichsweise hohem Maße vorbelastet. Neben der un-
mittelbar angrenzenden „Memminger Straße“ (als vergleichsweise stark frequentierte Zubringerstraße zur 
BAB 96 sowie zur südlich davon gelegenen St 2011) sind dabei zudem die etwa 250 m südlich des PG 
verlaufende Autobahn BAB 96, die direkt nördlich entlang der Autobahn gelegene Kr MN 37 und die, ausge-
hend von der Autobahnanschlussstelle „Erkheim“, nach Süden verlaufende St 2011 anzuführen. 

Die durch das gegenständliche Planvorhaben bezüglich des Landschaftsbildes potentiell auftretenden Be-
einträchtigungen werden durch vergleichsweise umfassende grünordnerische Maßnahmen insb. auch zur 
Baugebietsdurch- und -eingrünung weitrechend verringert. Des Weiteren erfolgt i.V.m. dem Planvorhaben 
auch eine deutliche gesamtplanerische Optimierung der besonderen städtebaulichen Standortsituation am 
Ortseingangsbereich entlang der „Memminger Straße“ (inkl. einer planungsrechtlichen Sicherstellung der 
Flächen für eine den situativen Erfordernissen entsprechende, bedarfsgerechte und hinreichend leistungs-
fähige (zukunftsträchtige) Erschließungssituation im Bereich des öffentlichen Straßenraumes selbst), wes-
halb vorliegend auch von keiner Relevanz gegenüber einer mögl. Beeinträchtigung des Ortsbildes auszuge-
hen ist! 

Besondere Blickachsen zu benachbarten Ortschaften werden durch die bauliche Realisierung des Vorha-
bengebietes nicht weiter beeinträchtigt, als sie v.a. durch die südlich gelegene Autobahn mit angrenzendem 
Lärmschutzwall und die bereits vorhandene, östlich angrenzende Gewerbegebiets-Bebauung schon nach-
haltig durch bauliche Anlagen beeinträchtigt werden. 
 
Abrissarbeiten  
Neben dem im PG gelegenen Abschnitt des Straßenraumes der „Memminger Straße“ (Fahrbahn und Ban-
kett-Bereichen bzw. sonst. Nebenflächen sowie einem nördlich begleitenden, insg. allerdings nur sehr 
schmal ausgeprägten Fuß- / Radweg) sind im Vorhabenbereich folgende Sachgüter vorhanden: 
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• Ein Teilbereich (rund 1.240 m2) des Grundstücks Fl.-Nr. 776/8 ist bereits versiegelt / asphaltiert. 
• Sowohl um die Grundstücke Fl.-Nrn. 776/2 und 776/8, jeweils Gemarkung Erkheim, als auch um das 

Grundstück Fl.-Nr. 769, Gemarkung Erkheim, sind Zaunanlagen vorhanden (Stabgitter- bzw. Maschen-
drahtzaun).  

• ansonsten ist das Plangebiet unbebaut. 
 

Es ist davon auszugehen, dass der im Plangebiet gelegene Abschnitt der „Memminger Straße“ i.V.m. der 
Umsetzung des Planvorhabens Großteils erneuert bzw. entsprechend den verkehrs- / erschließungstech-
nisch zu berücksichtigenden Erfordernissen angepasst wird. Des Weiteren ist es bzgl. der vorbeschriebenen, 
versiegelten / asphaltierten Fläche auf den Fl.-Nrn. 776/2 und 776/8 sowie auch den Zaunanlagen wahr-
scheinlich, dass diese zumindest in Teilen rückgebaut werden (müssen); - nicht zuletzt da diese auch teil-
weise innerhalb der der überbaubaren Grundstücksflächen liegen / aktuell verlaufen. 
 

3.8.2 Auswirkungen  
Baubedingte Auswirkungen 
• Temporäre und vorrangig lokale Störung der näheren Umgebung und entlang der Erschließungs- / Zu-

fahrtsstraßen durch beispielsweise Lärm, Staub, Abgase, Baugruben, Baumaschinen, Krane, etc., die 
allerdings aufgrund insbesondere der Lage und Vorbelastungen mit einer nur geringen Relevanz zu be-
werten sind. 

• Für den nächstgelegenen wohngenutztem Siedlungsbestand besteht v.a. aufgrund von Lage und Be-
stands- / Bebauungssituation im Umfeld der PG-Flächen grundsätzlich kein nennenswertes Beeinträch-
tigungspotential.  

• Das Plangebiet weist lediglich eine insgesamt vergleichsweise +/- geringe Einsehbarkeit aus nördlichen 
/ nordwestlichen Richtungen bzw. vom dortigen Landschaftsraum aus auf.  

• Besondere Blickachsen zu benachbarten Ortschaften werden durch die bauliche Realisierung des Vor-
habengebietes nicht weiter beeinträchtigt, als sie v.a. durch die südlich gelegene Autobahn mit angren-
zendem Lärmschutzwall und die bereits vorhandene, östlich angrenzende Gewerbegebiets-Bebauung 
schon nachhaltig durch bauliche Anlagen beeinträchtigt werden.  

Ergebnis: Geringe Erheblichkeit 
zu erwarten, v.a. aufgrund des lediglich temporären Auftretens und der Bestandssituation sowie bzgl. räum-
licher Lage (und der damit verbundenen Fernwirkung), Art, Maß und Umfang (Dimensionierung) des Vorha-
bens, der Entfernung zu / Einsehbarkeit von wohngenutztem Siedlungsbestand sowie auch der bereits be-
stehenden starken Vorbelastungen insbesondere durch die vorhandene Gewerbe-Bebauung der östlich an-
grenzenden bestandskräftigen Gewerbegebietsflächen und die im Nahbereich / Umfeld vorhandene Ver-
kehrsinfrastruktur. 
 

Anlagebedingte Auswirkungen 
• Siehe Unterpunkte 2 bis 4 zu den vorstehenden, baubedingten Auswirkungen. 
• Weitere Ausdehnung des überbauten Flächen- / Siedlungsbereiches bzw. grundsätzlich / potentielle zu-

sätzliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes am südwestlichen Randbereich der Ortschaft durch 
eine bis zu max. 12 bzw. 10 m hohe Bebauung (= max. zulässige Firsthöhen in „GE 1“ & „GE 9“). 

• Erhalt bzw. planungsrechtliche Sicherung sowie weiterführende Optimierung der am Westrand der Plan-
gebietsflächen bzw. des Grundstückes Fl.-Nr. 769 bestehenden Gehölzstrukturen (Rund 6/8 bis 10 m 
breit sowie ca. 60 m lang; teils bestehend aus Gehölzen mittleren Alters). Festsetzung einer privaten 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Erhalt lineare / flächenhafte Gehölzstruktur“ und entspr. zielfüh-
renden Maßnahmen. 

• Festsetzungen zur Schaffung einer situativ-bedarfsgerechten, räumlich wirksamen, die örtliche Situation 
berücksichtigenden Baugebietsein- und -durchgrünung. Hierfür Ausweisung von privaten Grünflächen 
mit Zweckbestimmung "Anlagen- / Baugebietseingrünung und Durchgrünung“ inkl. entsprechend geeig-
neter Pflanzbindungsmaßnahmen. 
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• Deutliche Optimierung der straßenräumlichen Situation entlang der „Memminger Straße“. Planungsrecht-
liche Sicherstellung der Flächen für eine den situativen Erfordernissen entsprechende, bedarfsgerechte 
und hinreichend leistungsfähige (zukunftsträchtige) Erschließungssituation;  - inkl. Berücksichtigung der 
vorliegend (auch künftig) zu erwartenden flächengebundenen Nutzungs-Funktionen im öffentlichen 
Raum, wie z.B. die potentielle Errichtung von Fuß- & Radwegeflächen auch südseitig entlang der „Mem-
minger Straße“ (ggf. mit Ausführung bis zum Baugebiet / Gewerbegebiet südlich der BAB 96 entlang der 
„Eidlerholzstraße“). 

• Gesamtplanerische Optimierung der besonderen städtebaulichen Standortsituation am Ortseingangsbe-
reich entlang der „Memminger Straße“ (als örtlich bedeutende Zubringerstraße zur BAB 96). Dies erfolgt 
vorliegend zum einen im Besonderen auch durch die Festlegung der Stellung / räumlichen Anordnung 
der Hauptgebäudekörper auf Grundlage einer differenziert getroffenen Festsetzung der Situierung der 
überbaubaren Grundstücksflächen bzw. Führung der Baugrenzen vorgenommen; - mit Zielsetzung, eine 
i. E. vom Straßenraum zurückversetzte, vergleichsweise abwechslungsreich-großzügige und insgesamt 
deutlich „Stufen-artig“ wirkende räumliche Gesamtsituation der hauptbaulichen Anlagen auszubilden 
bzw. zu entwickeln. Weiterführend wird auf die Ausführungen unter der Ziffer 5. der Begründung des 
Bebauungsplans verwiesen. 

• Zum anderen erfolgt gerade auch in Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung bzw. insbesondere die 
getroffene Regelung zur max. zulässigen Firsthöhe für die beiden Baugebietsteilflächen („GE 1“ &  
„GE 9“) eine Begrenzung bzw. gezielte Staffelung / Abstufung der Höhenentwicklung der Bebauung zum 
westlichen Ortsrandbereich hin bzw. gegenüber der angrenzenden „freien Landschaft“. Dabei wurden, 
da es sich vorliegend um die Erweiterung / Arrondierung eines bereits bestehenden Bau- bzw. Gewer-
begebietes handelt, grundsätzlich auch die max. zulässigen Höhenentwicklungen im gesamtkonzeptio-
nellen Zusammenhang der östlich angrenzenden bereits bestandskräftigen 2. Änderung des Bebauungs-
plans „Südlich des Sportheims“ mitberücksichtigt. 

Ergebnis: Geringe Erheblichkeit 
zu erwarten, v.a. im Hinblick auf räumliche Lage (insb. auch Entfernung zu wohngenutztem Siedlungsbe-
stand) und Bestands- / Bebauungssituation im Umfeld der PG-Flächen sowie Art, Maß und Umfang (Dimen-
sionierung / Größe) des Vorhabens sowie der vergleichsweise hohen Vorbelastungen der PG-Flächen insb. 
durch die im Nahbereich / Umfeld vorhandene Verkehrsinfrastruktur sowie die gewerblichen Nutzungen.  
Des Weiteren erfolgt die Umsetzung einer qualitätsvollen grünordnerischen Maßnahmenkonzeption, und da-
runter insb. die Anlage von raumwirksamen Maßnahmen zur Baugebietsein- und -durchgrünung, sowie ins-
besondere auch die gesamtplanerische Optimierung der straßenräumlichen Situation und der besonderen 
städtebaulichen Standortsituation am Ortseingangsbereich entlang der „Memminger Straße“ (als örtlich be-
deutende Zubringerstraße zur BAB 96). 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 
Ergebnis: Keine negativen Auswirkungen zu erwarten, 
s. Begründungstext zu vorstehenden, anlagebedingten Auswirkungen entsprechend. 
 
Auswirkung auf das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild insgesamt: 
Geringe Erheblichkeit, v.a. im Hinblick auf räumliche Lage (insb. auch Entfernung zu wohngenutztem Sied-
lungsbestand) und Bestands- / Bebauungssituation im Umfeld der PG-Flächen sowie Art, Maß und Umfang 
(Dimensionierung / Größe) des Vorhabens sowie der vergleichsweise hohen Vorbelastungen der PG-Flä-
chen insb. durch die im Nahbereich / Umfeld vorhandene Verkehrsinfrastruktur sowie die gewerblichen Nut-
zungen.  
Des Weiteren erfolgt die Umsetzung einer qualitätsvollen grünordnerischen Maßnahmenkonzeption, und da-
runter insb. die Anlage von raumwirksamen Maßnahmen zur Baugebietsein- und -durchgrünung, sowie ins-
besondere auch die gesamtplanerische Optimierung der straßenräumlichen Situation und der besonderen 
städtebaulichen Standortsituation am Ortseingangsbereich entlang der „Memminger Straße“ (als örtlich be-
deutende Zubringerstraße zur BAB 96).  
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3.9 Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
 

3.9.1 Bestand 
Kulturgüter 
Im gesamten gegenständlichen Bebauungsplangebiet und dessen Umgebung sind nach aktuellem Kennt-
nisstand weder Bau- und Bodendenkmäler noch Feldkreuze oder dergleichen vorhanden.  
Aufgrund der Nutzungs-Historie (vormalige, zwischenzeitlich komplett wiederverfüllte Kiesabbauflächen) 
sind in den entspr. Flächenbereichen natürlich auch keine Bodendenkmäler nicht erwarten.  
Es ist dennoch generell geboten im Rahmen von Bauleitplanvorhaben auf den Schutzstatus von Bodendenk-
mälern und archäologischen Bodenfunden nach Art. 7 DSchG sowie nachdrücklich auch auf die sofortige 
Meldepflicht nach Art. 8 DSchG hinzuweisen. 
Zudem ist vorliegend im Gesamt-Kontext auf den ggf. noch weitgehend erhaltenen, ursprünglichen Aufbau 
des Untergrundes in den Flächenbereichen entlang der westlichen und nördlichen Ränder des PG bzw. 
insbesondere auch im Umgriff des Straßenraums der „Memminger Straße“ hinzuweisen. 
 

Sachgüter 
Bzgl. Bestands- / Realnutzungssituation und Vorbelastungen im Plangebiets-Umgriff wird auf die vorste-
hende Ziffer 2.1 dieses Umweltberichts verwiesen. 
 

Neben dem im PG gelegenen Abschnitt des Straßenraumes der „Memminger Straße“ (Fahrbahn und Ban-
kett-Bereichen bzw. sonst. Nebenflächen sowie einem nördlich begleitenden, insg. allerdings nur sehr 
schmal ausgeprägten Fuß- / Radweg) sind im Vorhabenbereich folgende Sachgüter vorhanden: 
• Ein Teilbereich (rund 1.240 m2) des Grundstücks Fl.-Nr. 776/8 ist bereits versiegelt / asphaltiert. 
• Sowohl um die Grundstücke Fl.-Nrn. 776/2 und 776/8, jeweils Gemarkung Erkheim, als auch um das 

Grundstück Fl.-Nr. 769, Gemarkung Erkheim, sind Zaunanlagen vorhanden (Stabgitter- bzw. Maschen-
drahtzaun).  

• ansonsten ist das Plangebiet unbebaut. 
 

Es ist davon auszugehen, dass der im Plangebiet gelegene Abschnitt der „Memminger Straße“ i.V.m. der 
Umsetzung des Planvorhabens Großteils erneuert bzw. entsprechend den verkehrs- / erschließungstech-
nisch zu berücksichtigenden Erfordernissen angepasst wird. Des Weiteren ist es bzgl. der vorbeschriebenen, 
versiegelten / asphaltierten Fläche auf den Fl.-Nrn. 776/2 und 776/8 sowie auch den Zaunanlagen wahr-
scheinlich, dass diese zumindest in Teilen rückgebaut werden (müssen); - nicht zuletzt da diese auch teil-
weise innerhalb der der überbaubaren Grundstücksflächen liegen / aktuell verlaufen. 
 

3.9.2 Auswirkungen  
Baubedingte Auswirkungen 
• Temporär sind im Zuge der Bauphase Beeinträchtigungen an den Erschließungsstraßen nicht auszu-

schließen. Die diesbezüglichen Beeinträchtigungen sind so gering und situativ verträglich wie möglich zu 
halten. Eventuelle baubedingte Schäden sind vom bzw. auf Kosten des Verursachers zu beseitigen. 

Ergebnis: Geringe Erheblichkeit 
zu erwarten, v.a. aufgrund der Bestandssituation und Dimension / Größe des Plangebietes sowie Art und 
Maß der baulichen Nutzung 
 

Anlagebedingte Auswirkungen 
• Die Verkehrssicherheit entlang der Verkehrswege, insbesondere der direkt an die Bauflächen angren-

zenden „Memminger Straße“ wird nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gefährdet.  
• Zunahme des Verkehrsaufkommens bzw. u.a. erhöhte Nutzungen und Immissionen (Abgas-, Lärm,- 

Staubemissionen, etc.) auf den Erschließungs- / Verkehrsflächen; allerdings dürfte diese Zunahme im 
Vergleich zum bestehenden Verkehrsaufkommen als insgesamt nicht relevant zu bewerten sein. 

Ergebnis: Geringe Erheblichkeit zu erwarten, v.a. aufgrund von Bestandssituation und Dimension / Größe  
des Plangebietes sowie Art und Maß der baulichen Nutzung. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen 
• Siehe Unterpunkte zu den anlagenbedingten Auswirkungen  
Ergebnis: Geringe Erheblichkeit 
zu erwarten; s. Begründungstext zu vorstehenden, anlagebedingten Auswirkungen entsprechend. 
 
Auswirkung auf das Schutzgut Kultur- und Sachgüter insgesamt: 
Geringe Erheblichkeit; v.a. aufgrund von Bestandssituation und Dimension / Größe  des Plangebietes sowie 
Art und Maß der baulichen Nutzung. 

 
 

3.10 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern /  
Kumulierung der Auswirkungen des Planvorhabens mit den Auswirkungen von Vorhaben 
benachbarter Plangebiete bzgl. bestehender Umweltprobleme betroffener Gebiete mit  
spezieller Umweltrelevanz und natürlicher Ressourcen 
 

3.10.1 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Die Inanspruchnahme / Zerstörung / Überbauung des nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG geschützten 
Biotops („arten- und strukturreiches Dauergrünland“) auf einer Teilfläche des Grundstücks Flurnummer 769 
der Gemarkung Erkheim bedingt den Verlust von besonderen Lebensraum- / Vegetationsstrukturen; des 
Weiteren würde die gegenständliche Planung ohne weitere Maßnahmen i.V.m. dem vorsorgenden Arten-
schutz zusätzlich auch zu bereichsweisen Zerstörung eines möglichen Lebensraumes für Amphibien, insbe-
sondere der Pionierarten Kreuzkröte und Gelbbauchunke führen. Diese Auswirkungen wurden unter Ziffer 
3.5 (Schutzgut „Fauna, Flora und biologische Vielfalt“) dieses Umweltberichtes bereits ausführlich behandelt 
und mit einer entsprechenden Erheblichkeit bewertet. Ebenfalls wurden in diesem Abschnitt die in der ge-
genständlichen Planung getroffenen / festgesetzten, naturschutzfachlich zielführenden (Vermeidungs-)Maß-
nahmen ausführlich beschrieben, um den Beeinträchtigungen entgegenzuwirken bzw. wo dies nicht möglich 
ist, entsprechend naturschutzrechtlich erforderliche Ausgleichs- / Ersatzmaßnahmen zu schaffen. Es wird an 
dieser Stelle neuerlich darauf hingewiesen, dass die vorliegend getroffenen Maßnahmen im Vorfeld des 
Planaufstellungsverfahrens bereits eng mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Unterallgäu 
abgestimmt wurden. 
 

Gleichzeitig bedingt die Überbauung / teilweise Versiegelung von zusätzlichen Flächen den Verlust der Puf-
fer-, Filter- und Wasserspeicherfunktion des Bodens. Generell besteht wiederum v.a. während der Bauphase 
und im Rahmen der betrieblichen Nutzungen insbesondere im Bereich von Bodenaufschlüssen oder Flä-
chenabschnitten ohne belebte Oberboden-Schicht ein erhöhtes Risiko der Verschmutzung des Grundwas-
serleiters durch gewässergefährdende Stoffe. Auch ist diesbezüglich in der Regel ein erhöhtes Risiko für die 
Verstärkung des Oberflächenabflusses und für eine geringere Grundwasserneubildungsrate anzuführen.  
Eine weitere Wechselwirkung besteht darin, dass Bebauung und infolge dessen betriebsbedingte Nutzungen 
Auswirkungen sowohl auf das Orts- und Landschaftsbild als auch auf das Schutzgut Mensch (Immissions-
schutz und Erholung) mit sich bringen. Allerdings sind diese gegenständlich im Vergleich zu den Bestands-
verhältnissen, sowohl aufgrund der räumlichen Lage sowie Ausgangssituation im Nahbereich / Umfeld des 
Plangebietes selbst als v.a. auch in Bezug auf die Planungsinhalte i.V.m. der vorliegend beabsichtigten, ganz 
gezielten gesamtplanerischen Optimierung der besonderen Standortsituation im Ortseingangsbereich ent-
lang der „Memminger Straße“, als vergleichsweise geringfügig zu beurteilen. Den Auswirkungen insbeson-
dere auf das Schutzgut Orts- und Landschaftsbild wird zudem durch die Festsetzungen zur Baugebietsdurch- 
und -eingrünung in entspr. erforderlichem Ausmaß entgegengewirkt. 
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3.10.2 Kumulierung der Auswirkungen des gegenständlichen Vorhabens mit den Auswirkungen von Vor-
haben benachbarter Plangebiete bzgl. bestehender Umweltprobleme betroffener Gebiete mit spezi-
eller Umweltrelevanz und natürlicher Ressourcen 

Bzgl. einer möglichen Kumulierung der Auswirkungen des verfahrensgegenständlichen Vorhabens der  
3. Plan-Änderung mit Auswirkungen benachbarter Vorhaben / Bestandssituationen ist insb. zu berücksichti-
gen, dass direkt östlich bereits entsprechend genutzte bestehende Gewerbegebietsflächen angrenzen. 
Möglichen (zusätzlich) negativen Auswirkungen insbesondere auf die Schutzgüter „Orts- und Landschafts-
bild“ sowie „Klima / Luft“, wird v.a. durch die getroffenen Regelungen bzgl. der zulässigen Gebäudehöhen 
i.V.m. den differenziert festgelegten Überbaubaren Grundstücksflächen / Führung der Baugrenzen sowie 
durch die Festsetzungen zur Begrenzung des Anteils der Bodenversiegelung auf ein erforderliches Mindest-
maß, zur weitestmöglichen Verwendung sickerfähig-wasserdurchlässiger Beläge und in Besonderem zur 
Schaffung einer qualitätsvollen, situativ-bedarfsgerechten und räumlich-wirksamen Baugebietseingrünung 
und Durchgrünung des Gewerbegebietes entgegengewirkt. Bzgl. möglicher Auswirkungen auf das Schutzgut 
„Flora und Fauna sowie biologische Vielfalt“ wird erneut auf die umfangreichen Ausführungen unter der vor-
stehenden Ziffer 3.5 dieses Umweltberichtes verwiesen. 

 
3.10.3 Auswirkungen  

Baubedingte, anlagenbedingte sowie auch betriebsbedingte Auswirkungen: 
• Im gegenständlichen Fall sind keine Auswirkungen durch Wechselwirkungen vorhanden, die bei den ein-

zelnen Schutzgütern noch nicht entsprechend gewürdigt wurden.  
• Wie ausgeführt besteht bzgl. der unter Ziffer 3.10.2 genannten Schutzgüter eine gewisse mögliche Ku-

mulierung von Auswirkungen des gegenständlichen Vorhabens mit Auswirkungen i.V.m. den benachbar-
ten bereits umgesetzten Gewerbegebietsflächen. Gleichzeitig wird unter vorgenannter Ziffer beschrie-
ben, welche Festsetzungen im Besonderen getroffen werden, um die Erheblichkeit dieser Auswirkungen 
weitestmöglich gering zu halten bzw. aus welchen Gründen diese Auswirkungen im gesamtplanerischen 
Kontext nur als geringfügig einzustufen sind.  

Ergebnis: Geringe Erheblichkeit zu erwarten. Generell wird darauf hingewiesen, dass Auswirkungen, bei 
denen Wechselwirkungen bestehen oder eine Kumulierung mit Auswirkungen von Vorhaben benachbarter 
Plangebiete vorliegen könnten, ggf. bereits bei den einzelnen Schutzgütern mit einer gleichen oder gar ent-
sprechend höheren Gewichtung gewürdigt wurden. 
 
Auswirkung durch Wechselwirkungen / Kumulierung von Auswirkungen des gegenständlichen  
Vorhabens mit Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete bzgl. bestehender  
Umweltprobleme betroffener Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz und natürlicher Ressourcen, 
insgesamt: 
Geringe Erheblichkeit zu erwarten. Generell wird darauf hingewiesen, dass Auswirkungen, bei denen Wech-
selwirkungen bestehen oder eine Kumulierung mit Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 
vorliegen könnten, ggf. bereits bei den einzelnen Schutzgütern mit einer gleichen oder gar entsprechend 
höheren Gewichtung gewürdigt wurden. 
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3.11 Auswirkung / Erzeugung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen  
 

3.11.1 Bestand 
Bezüglich der Bestands- / Realnutzungssituation wird auf vorstehende Ziffer 2.1 dieses Umweltberichts ver-
wiesen.  
 
Abrissarbeiten: 
Neben dem im PG gelegenen Abschnitt des Straßenraumes der „Memminger Straße“ (Fahrbahn und Ban-
kett-Bereichen bzw. sonst. Nebenflächen sowie einem nördlich begleitenden, insg. allerdings nur sehr 
schmal ausgeprägten Fuß- / Radweg) sind im Vorhabenbereich folgende Sachgüter vorhanden: 
• Ein Teilbereich (rund 1.240 m2) des Grundstücks Fl.-Nr. 776/8 ist bereits versiegelt / asphaltiert. 
• Sowohl um die Grundstücke Fl.-Nrn. 776/2 und 776/8, jeweils Gemarkung Erkheim, als auch um das 

Grundstück Fl.-Nr. 769, Gemarkung Erkheim, sind Zaunanlagen vorhanden (Stabgitter- bzw. Maschen-
drahtzaun).  

• ansonsten ist das Plangebiet unbebaut. 
 

Es ist davon auszugehen, dass der im Plangebiet gelegene Abschnitt der „Memminger Straße“ i.V.m. der 
Umsetzung des Planvorhabens Großteils erneuert bzw. entsprechend den verkehrs- / erschließungstech-
nisch zu berücksichtigenden Erfordernissen angepasst wird. Des Weiteren ist es bzgl. der vorbeschriebenen, 
versiegelten / asphaltierten Fläche auf den Fl.-Nrn. 776/2 und 776/8 sowie auch den Zaunanlagen wahr-
scheinlich, dass diese zumindest in Teilen rückgebaut werden (müssen); - nicht zuletzt da diese auch teil-
weise innerhalb der der überbaubaren Grundstücksflächen liegen / aktuell verlaufen. 
 
Bei diesen vorgenannten i.V.m. der Bestandssituation eventuell anfallenden Abfällen handelt es sich nach 
derzeitigem Kenntnisstand weder um unübliche Abfälle noch um unübliche Mengen dieser Abfälle. Abriss-
arbeiten von weiteren baulichen Anlagen oder bestehenden Gebäuden sind im Rahmen des Vorhabens nach 
derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich. 
 

3.11.2 Auswirkungen 
Baubedingte Auswirkungen 
• Im Rahmen der Erstellung der baulichen Anlagen / Gebäude selbst sind im Hinblick auf Art und Umfang 

des Vorhabens nur die bei solchen Vorhaben üblichen Abfälle in der üblichen Menge zu erwarten. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand ist neben der Verwendung „normaler“ Baustoffe (wie z.B. Ziegelsteine, Beton, 
Stahl, Glas und handelsübliche Dämmstoffe etc.) keine Verwendung besonderer baulicher „Stoffe“ / 
„Stoffgruppen“ vorgesehen. 

• Von außergewöhnlichen Abfällen bzgl. Art und Menge ist nach aktuellem Kenntnisstand deshalb nicht 
auszugehen. 

• Während der Bauzeit sind zusätzliche Emissionen durch zusätzliches Verkehrsaufkommen zu erwarten. 
Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch diesbezüglich die (allgemein) anerkannten Regeln der Tech-
nik eingehalten werden und somit keine das übliche Maß überschreitenden Emissionen entstehen. 

• Hinsichtlich einer abschließenden Bewertung ist auf die nachfolgende Planungsebene der Ausführungs- 
/ Detailplanung bzw. auf das Baugenehmigungsverfahren zu verweisen. 

Ergebnis: Geringe Erheblichkeit. 
 

Anlagebedingte Auswirkungen 
• In der ersten Zeit nach Umsetzung von neuer Bebauung bzw. i.V.m. den neu erstellten Gebäuden und 

sonst. baulichen Anlagen an sich sind keine über die Bauphase hinausgehenden größeren weiteren Ab-
fälle zu erwarten. 

• Im Zuge von evtl. späteren Renovierungs-, / Sanierungsmaßnahmen bzw. Reparatur-, Änderungs- oder 
Erneuerungsarbeiten baulicher Anlagen, etc. ist von entsprechenden Abfällen in dem hierfür üblichen 
Umfang auszugehen. 
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• Von außergewöhnlichen Abfällen bzgl. Art und Menge ist nicht auszugehen.  
• Hinsichtlich einer abschließenden Bewertung ist auf die nachfolgende Planungsebene der Ausführungs- 

/ Detailplanung bzw. auf das Baugenehmigungsverfahren zu verweisen. 
Ergebnis: Geringe Erheblichkeit. 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 
• Keine außergewöhnlichen Abfälle bzgl. Art und Menge neben allg. üblichen Stoffgruppen (wie z.B. Papier 

und Plastik / generelle Wertstoffe, etc.) zu erwarten. 
• Durch den Betrieb sind zusätzliche Emissionen einerseits durch die Herstellung von Gütern in Gewerbe-

betrieben, andererseits durch zusätzliches Verkehrsaufkommen zu erwarten. Es ist jedoch davon auszu-
gehen, dass auch diesbezüglich u.a. insbesondere die (allgemein) anerkannten Regeln der Technik ein-
gehalten werden und somit keine das übliche Maß überschreitenden Emissionen entstehen. 

• Die Schmutz- bzw. Abwasserentsorgung sowie die Abfallbeseitigung / Entsorgung von Wertstoffen erfolgt 
nach ggf. erfolgtem entsprechendem Ausbau gemäß der gegenständlichen Planung über die „Memmin-
ger Straße“. Diesbezüglich wird auf die Inhalte unter der Ziffer 11. der Begründung der Bebauungsplanän-
derung weiterführend verwiesen. 
Soweit Abfälle auf den anschlusspflichtigen Grundstücken anfallen, die von der Entsorgungspflicht durch 
den Landkreis nicht ausgeschlossen sind oder bzgl. deren Umfang die Entsorgungspflicht nicht einge-
schränkt ist, sind diese in zugelassener Form der öffentlichen Abfallentsorgung des Landkreises Unter-
allgäu zu überlassen. 

• Hinsichtlich einer abschließenden Bewertung ist auf die nachfolgende Planungsebene der Ausführungs- 
/ Detailplanung bzw. auf das Baugenehmigungsverfahren zu verweisen. 

Ergebnis: Geringe Erheblichkeit. 
 

Auswirkung durch die Erzeugung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen insgesamt: 
Geringe Erheblichkeit. 
 
Hinweis: Eine genauere Einschätzung der Art und Menge von erzeugten Abfällen kann letztlich erst im Zuge 
der Planung der einzelnen konkreten Bauvorhaben vorgenommen werden bzw. gegebenenfalls auch erst 
nach Umsetzung / Bebauung des gesamten Vorhabengebietes. Aus diesem Grund muss hierfür, sofern 
i.V.m. mit einzelnen Bauvorhaben / Nutzungen auch eine besondere umweltschutzgutbezogene Relevanz 
zu erwarten ist, eine genauere / konkrete Abschätzung der Qualität und Quantität von Abfällen dann ggf. im 
jeweiligen Einzelgenehmigungsverfahren erfolgen. 
 
 

3.12 Auswirkungen von eingesetzten Techniken und Stoffen 
 

3.12.1 Bestand 
Insbesondere im Rahmen der Bauphase(n) ist von einer Umsetzung der Vorhaben / baulichen Anlagen etc. 
im Rahmen der (allgemein) anerkannten Regeln der Technik auszugehen sowie grundsätzlich auch von 
einer Verwendung (sofern erforderlich) gesetzlich entsprechend zugelassener / geprüfter bzw. zertifizierter 
Baustoffe, Betriebsmittel etc.. 
 

3.12.2 Auswirkungen  
Baubedingte, anlagenbedingte sowie auch betriebsbedingte Auswirkungen: 
• Es ist von einer Umsetzung der Vorhaben / baulichen Anlagen etc. im Rahmen der (allgemein) anerkann-

ten Regeln der Technik sowie grundsätzlich auch von einer Verwendung (sofern erforderlich) gesetzlich 
entsprechend zugelassener / geprüfter bzw. zertifizierter Baustoffe, Betriebsmittel etc. auszugehen. 

• Keine besonderen Auswirkungen von eingesetzten Techniken und Stoffen zu erwarten. 
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An dieser Stelle wird erneut auf die allgemeinen Maßnahmen zum Grundwasser- und Gewässerschutz, 
wie den ordnungsgemäßen Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sowohl während der Bauphase als 
auch während der alltäglichen Nutzung oder die Verwendung nur von zugelassenen Baustoffen und – 
wenn notwendig – Verwendung von nachweislich unbelastetem Bodenmaterial verwiesen. 

• Von außergewöhnlichen Abfällen bzgl. Art und Menge ist nicht auszugehen.  
• Sowohl während der Bau- als auch während der Betriebsphase sind zusätzliche Emissionen durch zu-

sätzliches Verkehrsaufkommen zu erwarten genauso wie durch den Betrieb der sich ansiedelnden Ge-
werbebetriebe. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch diesbezüglich die (allgemein) anerkannten 
Regeln der Technik eingehalten werden und somit keine das übliche Maß überschreitenden Emissionen 
entstehen. 

• Die Schmutz- bzw. Abwasserentsorgung sowie die Abfallbeseitigung / Entsorgung von Wertstoffen erfolgt 
nach entsprechendem Ausbau gemäß der gegenständlichen Planung über die „Memminger Straße“. 
Diesbezüglich wird auf die Inhalte unter der Ziffer 11. der Begründung der Bebauungsplanänderung wei-
terführend verwiesen. 

• Hinsichtlich einer abschließenden Bewertung ist auf die nachfolgende Planungsebene der Ausführungs- 
/ Detailplanung bzw. auf das Baugenehmigungsverfahren zu verweisen. 

Ergebnis: Geringe Erheblichkeit. 
 
Auswirkung von eingesetzten Techniken und Stoffen insgesamt: 
Ergebnis: Geringe Erheblichkeit. 
 
Hinweis: Auch hier ist wiederum ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass genauere Einschätzungen bzgl. 
(möglicher) Auswirkungen von eingesetzten Techniken und Stoffen letztlich erst im Zuge der Planung der 
einzelnen konkreten Bauvorhaben vorgenommen werden können bzw. gegebenenfalls auch erst nach Um-
setzung / Bebauung des gesamten Vorhabengebietes. Aus diesem Grund muss hierfür, sofern i.V.m. mit 
einzelnen Bauvorhaben / Nutzungen ggf. auch eine besondere diesbzgl. umweltschutzgutbezogene Rele-
vanz zu erwarten ist, eine genauere / konkrete Abschätzung dann ggf. im jeweiligen Einzelgenehmigungs-
verfahren erfolgen. 

 
 

3.13 Auswirkungen von Unfällen / Katastrophen 
 

Mögliche Unfälle / Katastrophen mit 
Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 
 

3.13.1 Bestand 
Risiken für die menschliche Gesundheit (Umsetzung der europäischen Seveso-III-Richtlinie in deutsches 
Recht ist im Dezember 2016 / Januar 2017 in Kraft getreten): Bei den Betrieben in dem bereits bestehenden 
Teil des Gewerbegebietes „Südlich des Sportheims“, handelt es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um 
keine Störfallbetriebe bzw. keine Betriebe mit einem potentiellen / potentiell erhöhten Störfallrisiko und einer 
diesbezüglichen Relevanzbesteht gegenüber v.a. dem wohngenutzten Siedlungsbestand von Erkheim.  
Entsprechend ist ein ggf. erforderlicher aktiver / passiver Störfallschutz durch entsprechende Festsetzungen 
bzw. die Ermittlung eines Störfallrisikos (ggf. gutachterlich durch einen hierfür geeigneten Verfahrenstechni-
ker) nicht relevant. Die Anwendung des Abstandsgebots von schutzwürdigen Objekten (Kommission für An-
lagensicherheit – Liste der Achtungsabstände) ist nicht erforderlich. 
 

Kulturelles Erbe: Im gesamten gegenständlichen Bebauungsplangebiet sind nach aktuellem Kenntnisstand 
weder Bau- und Bodendenkmäler noch Feldkreuze oder dergleichen vorhanden.  
Aufgrund der Nutzungs-Historie (vormalige, zwischenzeitlich komplett wiederverfüllte Kiesabbauflächen) 
sind in den entspr. Flächenbereichen natürlich auch keine Bodendenkmäler nicht erwarten.  
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Es ist dennoch generell geboten im Rahmen von Bauleitplanvorhaben auf den Schutzstatus von Bodendenk-
mälern und archäologischen Bodenfunden nach Art. 7 DSchG sowie nachdrücklich auch auf die sofortige 
Meldepflicht nach Art. 8 DSchG hinzuweisen. 
Zudem ist vorliegend im Gesamt-Kontext auf den ggf. noch weitgehend erhaltenen, ursprünglichen Aufbau 
des Untergrundes in den Flächenbereichen entlang der westlichen und nördlichen Ränder des PG bzw. 
insbesondere auch im Umgriff des Straßenraums der „Memminger Straße“ hinzuweisen. 
 

Umwelt: Auf die Ausführungen zur Bestandssituation / Realnutzung unter dem Kapitel 2.1.1 sowie v.a. auf 
die Inhalte des Kapitels 1.2.5 „Schutzgebiete / sonstige Funde aus naturschutzbezogenen Kartierungen“ und 
auch des Kapitel 3.3 „Schutzgut Wasser (Oberflächengewässer und Grundwasser)“ wird verwiesen. 
 

3.13.2 Auswirkungen  
Vorhabenintern bedingte / vom Plangebiet selbst ausgehende Anhaltspunkte für Unfälle / Katastrophen 
Vorhabenintern sind keine Anhaltspunkte bzw. ist im Hinblick v.a. auf die Art des Vorhabens auch keine 
besondere Relevanz für Unfälle / Katastrophen zu erwarten. Es besteht nach aktuellem Kenntnisstand v.a. 
auch kein Gefahrenpotential beispielsweise für eine Lagerung, Herstellung etc. umweltgefährdender Stoffe.  
Hinsichtlich einer abschließenden Bewertung ist auf die nachfolgende Planungsebene der Ausführungs- / 
Detailplanung bzw. auf das Baugenehmigungsverfahren zu verweisen. 
 

Vorhabenextern bedingte / auf das Plangebiet einwirkende Anhaltspunkte für Unfälle / Katastrophen 
Störfallbetriebe / Störfallrisikobetriebe o.ä. sind im räumlich-funktionalen Umgriff des Vorhabengebietes nicht 
vorhanden. 
Im Planungsgebiet (PG) selbst sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Direkt südlich an das Plangebiet 
anschließend befindet sich ein nicht wiederverfüllter Teil der ehemaligen Kiesgrube, in der das Grundwasser 
ansteht; der Wasserspiegel dieses so entstandenen Gewässers liegt etwa 5 m bis 6 m tiefer als das Plan-
gebiet. Die „Östliche Günz“ befindet sich etwa 800 m östlich des Plangebietes auf einer Höhe von rund 598 
m ü.NN, etwa einen Meter tiefer als das Plangebiet (Höhenangaben gem. „BayernAtlas“ des Bayerischen 
Landesamtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung). 
 

Entsprechend befinden sich die Plangebietsflächen auch nicht innerhalb des festgesetzten HQ100-Über-
schwemmungsgebiets der „Östlichen Günz“ (Überschwemmungsgebiet gem. § 76 WHG); weiterhin ist vor-
liegend auch keine Lage im sog. „wassersensiblen Bereich“ vorhanden (UmweltAtlas des Bayer. Landesam-
tes für Umwelt).  
Auch die südlich des Plangebietes – etwa 5 m bis 6 m Meter tiefer liegende ehemalige Kiesabbaufläche 
besitzt bzgl. der Thematik Hochwasser i.V.m. dem gegenständlichen Planvorhaben keine Relevanz. 
 

Ergebnis: Eine bau-, anlage- sowie betriebsbedingte Eingriffserheblichkeit i.V.m. Oberflächengewässern ist 
auszuschließen. 

 

- Hochwasserrisiken: Hochwasserereignis > HQ-100 / HQ-Extrem 
Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass v.a. auch aufgrund von Lage / Standortsituation, Bestandsver-
hältnisse und Geländetopographie (darunter insb. auch das südlich angrenzende, nicht wiederverfüllte Kies-
grubenareal) bei einem über eine HQ-100-Situation hinausgehenden Hochwasserereignis bzw. bei noch 
(deutlich) extremeren / extremen Hochwasserereignissen > HQ-100 / HQ-Extrem, eine Überschwemmung 
des Gebietsumgriffs des PG zwar nach derzeitigem Sachstand grundsätzlich als unwahrscheinlich erscheint, 
jedoch dies letztlich nie abschließend ausgeschlossen werden kann (mit entsprechenden Auswirkungen, die 
ggf. ein mögliches Schadenpotential aufweisen / hervorrufen können)! 
 

- Oberflächenwasser & Starkniederschläge:  
Aufgrund von Lage und topographischen Verhältnissen im Umfeld des Standortes sind im “UmweltAtlas 
Bayern“ für den Bereich des Plangebietes in der „Hinweiskarte Oberflächenabfluss und Sturzflut“ des Baye-
risches Landesamt für Umwelt sowohl das Vorhabengebiet selbst teils als potentielle Geländesenke und 
Aufstaubereich gekennzeichnet als auch im Süden des Plangebietes potentielle Fließwege bei 
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Starkregenereignissen mit erhöhtem bzw. starkem Abfluss dargestellt. Weiterführend wird auf die Inhalte der 
Ziffer 11.2.4 der Begründung des Bebauungsplans verwiesen. 
!Es ist nicht zuletzt auch deshalb ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass bei extremen Niederschlagsereig-
nissen / Wettersituationen auch eine diesbezügliche Gefahr durch ggf. wild abfließendes Oberflächenwasser 
nicht / niemals abschließend ausgeschlossen werden kann (mit entsprechenden Auswirkungen, die ggf. ein 
mögliches Schadenpotential aufweisen / hervorrufen können)! 
 
Auswirkungen 
Bau- und betriebsbedingte Auswirkungen 
Ergebnis: Keine negativen Auswirkungen zu erwarten. 
 

Anlagenbedingte Auswirkungen 
Ergebnis: Geringe Erheblichkeit zu erwarten; vorhabenintern bedingte / vom Plangebiet selbst ausgehende 
Anhaltspunkte für Unfälle / Katastrophen sowie vorhabenextern bedingte / auf das Plangebiet einwirkende 
Anhaltspunkte für Unfälle / Katastrophen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Hinsichtlich 
einer abschließenden Bewertung ist auf die nachfolgende Planungsebene der Ausführungs- / Detailplanung 
bzw. auf das Baugenehmigungsverfahren zu verweisen.  
Allerdings können Auswirkungen infolge von Unwettern / Starkregenereignissen (z.B. Gewitter, Hagel, 
Sturm, etc.) sowie ggf. auch eines Hochwasserereignisses HQ-extrem und damit eine (teilweise) Über-
schwemmung des Gebietsumgriffs des PG nie gänzlich ausgeschlossen werden! 

 
Auswirkungen von Unfällen / Katastrophen insgesamt: 
Ergebnis: Geringe Erheblichkeit zu erwarten; vorhabenintern bedingte / vom Plangebiet selbst ausgehende 
Anhaltspunkte für Unfälle / Katastrophen sowie vorhabenextern bedingte / auf das Plangebiet einwirkende 
Anhaltspunkte für Unfälle / Katastrophen sind nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Hinsichtlich 
einer abschließenden Bewertung ist auf die nachfolgende Planungsebene der Ausführungs- / Detailplanung 
bzw. auf das Baugenehmigungsverfahren zu verweisen.  
Allerdings können Auswirkungen infolge von Unwettern / Starkregenereignissen (z.B. Gewitter, Hagel, 
Sturm, etc.) sowie ggf. auch eines Hochwasserereignisses HQ-extrem und damit eine (teilweise) Über-
schwemmung des Gebietsumgriffs des PG nie gänzlich ausgeschlossen werden! 

 
 
 
4. Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 

 

4.1 Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen bezüglich der einzelnen Schutzgüter 
Als Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen in Bezug auf die einzelnen Schutzgüter werden insbeson-
dere / im Wesentlichen festgelegt: 
 

Schutzgut „Fläche“ 
• Im Ergebnis weisen die festgesetzten, neu in Anspruch genommenen Gewerbegebiets- bzw. Bauland-

flächen selbst inkl. der Öffentlichen Verkehrsflächen einen Anteil von rund 1,6 ha bzw. ca. 68 % der 
Plangebietsflächen auf.  

• Ausweisung / planungsrechtliche Sicherung von ca. 0,3 ha bzw. ca. 12 % der Plangebietsflächen als 
private sowie öffentliche Grünflächen. 

• Landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen werden für das Planvorhaben nicht neu in Anspruch genom-
men.  

• Aufgrund der besonderen Standort-Historie („Altlastenthematik“) als vormalige, zwischenzeitlich vollstän-
dig wiederverfüllte Kiesabbauflächen, sowie der diesbezüglich entsprechenden Erfordernisse i.V.m. der 
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Realnutzungssituation vorliegend ausnahmsweise keine Konkurrenz zu einer intensiven landwirtschaftli-
chen Flächennutzung (insb. auch mit Blick auf die Nahrungsmittelproduktion) gegeben.  

• Aus gesamtplanerischer Sicht stellen die Plangebietsflächen grundsätzlich überaus prädestinierte Flä-
chen für die weitere Entwicklung und städtebaulich wünschenswerte Arrondierung des Gesamt-Gewer-
begebietes am südwestlichen Ortsrand im unmittelbaren Ortseingangsbereich entlang der „Memminger 
Straße“  - inkl. der Optimierung der straßenräumlichen Situation im Bereich der öffentlichen Verkehrsflä-
chen selbst -  dar. 

• Weitreichende / weitestmögliche Verwendung sickerfähiger Beläge; Festsetzung zur Ausbildung von 
Stellplätzen mit sickerfähigen-wasserdurchlässigen Belägen sowie zusätzlich auch bei der Umsetzung 
von Lager- und Erschließungsflächen wie Zufahrtsbereiche bzw. Hofflächen und Zuwegungen / Zugangs-
flächen und dergleichen, sofern dies aus betriebsorganisatorischen oder -technischen Gründen nach-
weislich nicht in anderer Weise erforderlich ist. 

 

Schutzgüter „Boden und Wasser“ 
• Siehe vorstehende Unterpunkte zum Schutzgut „Fläche“.  
• Keine Überbauung / kein Verlust von Bereichen mit besonderer Bedeutung für das Schutzgut Boden, wie 

naturnahe und/oder seltene Böden sowie natürliche und kulturhistorische Boden- und Oberflächenfor-
men. 

• Maßnahmen zur Erhaltung der natürlichen bzw. bestehenden (durch die Wiederverfüllung der vormaligen 
Kiesgrube hergestellten) Geländeoberfläche soweit als möglich. 

• Aufgrund der vorliegend besonderen Historie am Standort der zwischenzeitlich wiederverfüllten Kiesab-
bauflächen südlich der „Memminger Straße“ sind in Bezug auf die Untergrundsituation / -Verhältnisse 
(vermutlich mit Ausnahme der westlichen Randbereiche sowie von Flächen im Norden entlang der „Mem-
minger Straße“) lediglich Flächenbereiche mit einer kompletten anthropogen verursachten Veränderung 
i.V.m. dem Planvorhaben betroffen.  

• Begrenzung des Anteils der Bodenversiegelung auf ein erforderliches Mindestmaß / Geringhaltung der 
Flächenversiegelung sowohl im öffentlichen als auch im privaten Bereich. Zusätzliche Vorgabe, dass 
nicht überbauter Flächenbereiche zu begrünen sind. 

• Weitreichende / weitestmögliche Verwendung sickerfähiger Beläge; Festsetzung zur Ausbildung von 
Stellplätzen mit sickerfähigen-wasserdurchlässigen Belägen sowie zusätzlich auch bei der Umsetzung 
von Lager- und Erschließungsflächen wie Zufahrtsbereiche bzw. Hofflächen und Zuwegungen / Zugangs-
flächen und dergleichen, sofern dies aus betriebsorganisatorischen oder -technischen Gründen nach-
weislich nicht in anderer Weise erforderlich ist. 

• Entgegenwirkung der geringeren flächenhaften Grundwasserneubildungsrate als Folge der Versiegelung 
durch Festsetzung, dass unverschmutztes Niederschlagswasser so weit als möglich flächenhaft vor Ort 
zu versickern ist.  

• Die Verwendung von grundwasser- / bodengefährdenden Baustoffen sollte vermieden werden bzw. bei 
einer Notwendigkeit ist mit derartigen Stoffen sorgsam umzugehen. 

• Festsetzungen zum Bodenschutz bei Erdarbeiten: Aufgrund der besonderen Standort-Historie („Altlas-
tenthematik“) des Plangebietes als vormalige, zwischenzeitlich vollständig wiederverfüllte Kiesabbauflä-
chen erfolgen insbesondere bzgl. der Schutzgüter „Wasser“ und „Boden“ die Festsetzungen, dass die 
Versickerung des Niederschlagswassers der behördlichen Genehmigung bedarf sowie sämtliche Erdar-
beiten grundsätzlich von einem qualifizierten Fachbüro zu begleiten und in einem Abschlussbericht zu 
dokumentieren sind. Zudem ist im Zuge von Erdarbeiten anfallendes Aushubmaterial entsprechend dem 
Grad der Belastung unter Beachtung der maßgeblichen Vorschriften und Regelwerke zu behandeln bzw. 
wiederzuverwerten und ggf. ordnungsgemäß abfallrechtlich zu entsorgen  
(s. §§ 11.2, 11.3 & 11.4 der textlichen Festsetzungen). 
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Schutzgut „Lokalklima / Luft“ 
• Festsetzung von Flächen bzw. zur Umsetzung von Maßnahmen für eine qualitätsvolle, situativ-bedarfs-

gerechte und räumlich-wirksame Anlagen- bzw. Baugebietseingrünung und Baugebietsdurchgrünung, 
u.a. auch mit dem Ziel kleinklimatische Veränderungen weitestmöglich gering zu halten. 

 

Schutzgut „Flora, Fauna und biologische Vielfalt“ 
• Für den Verlust / die Überbauung der nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG geschützten Biotopflächen 

(artenreiche Extensivwiesen - Biotoptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / Lebens-
raumtyp (LRT) nach BayKompV: G214 „Artenreiches Extensivgrünland“) auf einer insgesamt 10.055 m2 
umfassenden Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769: Schaffung einer flächengleichen naturschutz-
rechtlichen Ersatz-Biotopfläche im Bereich des Ökoflächenkomplexes „Wasenmoos“. 

• In enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde Festsetzung von fachlich zielführenden (Ver-
meidungs-)Maßnahmen (i.V.m. dem vorsorgenden Artenschutz) für einen im Ergebnis dauerhaften, 
nachhaltig gesicherten Erhalt entsprechender Lebensräume / potentieller Habitate für Amphibien (auf 
Grundlage einer entspr. Rekultivierungsplanung); hierfür am Südrand des PG Ausweisung bzw. Umset-
zung eines 8 m breiten, 955 m2 umfassenden Flächenstreifens als öffentliche Grünfläche mit Zweckbe-
stimmung "Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphibien", mit der Zielsetzung des Erhaltes / der Schaffung 
wechselfeuchter & feuchter bis nasser Mulden-Strukturen insb. für die "Pionierarten" Gelbbauchunke und 
Kreuzkröte. 

• Ergänzende Festsetzung zur Errichtung einer stationären bzw. dauerhaft fest installierten Leiteinrichtung 
für Amphibien entlang der Südgrenze der Baugebietsteilfläche „GE 9“ mit der Zielsetzung, dass die Am-
phibien nicht in die angrenzende Gewerbegebietsfläche einwandern können;  
sowie weiterhin Festsetzung, dass bei einer Errichtung / Umsetzung des Vorhabens im Zeitraum zwi-
schen dem 15. März und dem 15. Oktober (einschließlich) über den gesamten Zeitraum der Bauarbeiten 
hinweg geeignete Leiteinrichtungen bzw. mobile Amphibienschutzzäune entlang der Südgrenze der Teil-
gebietsfläche „GE 9“ bzw. gegenüber den Baustellenbereichen zu errichten sind. 
(= (Vermeidungs)Maßnahmen zum Artenschutz, i. S. einer vorsorgenden Berücksichtigung der Belange 
des Artenschutzes). Auf die Ziffer 9. der textlichen Hinweise sowie die Ziffer 9.2 der Begründung zum 
Bebauungsplan wird weiterführend verwiesen. 

• Erhalt sowie weiterführende Optimierung bzw. planungsrechtliche Sicherung der am Westrand der Plan-
gebietsflächen bzw. des Grundstückes Fl.-Nr. 769 bestehenden Gehölzstrukturen (Rund 6/8 bis 10 m 
breit sowie ca. 60 m lang; teils bestehend aus Gehölzen mittleren Alters). Festsetzung einer privaten 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Erhalt lineare / flächenhafte Gehölzstruktur“ und entspr. zielfüh-
renden Maßnahmen. 

• Festsetzungen zur Schaffung einer situativ-bedarfsgerechten, räumlich wirksamen, die örtliche Situation 
berücksichtigenden Baugebietsein- und -durchgrünung. Hierfür Ausweisung von privaten Grünflächen 
mit Zweckbestimmung "Anlagen- / Baugebietseingrünung und Durchgrünung“ inkl. entsprechend geeig-
neter Pflanzbindungsmaßnahmen. 

• Ausführung von sockellosen Einfriedungen mit einer Bodenfreiheit von mind. 0,10 bis 0,15 m zur Gelän-
deoberkante (Sicherstellung der Durchschlupfmöglichkeiten / Durchlässigkeit v.a. für Kleinsäugetiere & 
sonst. Kleintiere). 
 

Schutzgut „Mensch (Immissionsschutz)“  
• Im konkreten Genehmigungsverfahren ist durch schalltechnische Gutachten nachzuweisen, dass die ein-

schlägigen immissionsschutzfachlichen / -rechtlichen Anforderungen an den maßgeblichen, relevanten 
Immissionsorten eingehalten werden. 

 

Schutzgut „Mensch (Erholung)“ sowie „Orts- und Landschaftsbild“ 
• Erhalt bzw. planungsrechtliche Sicherung sowie weiterführende Optimierung der am Westrand der Plan-

gebietsflächen bzw. des Grundstückes Fl.-Nr. 769 bestehenden Gehölzstrukturen (Rund 6/8 bis 10 m 
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breit sowie ca. 60 m lang; teils bestehend aus Gehölzen mittleren Alters). Festsetzung einer privaten 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Erhalt lineare / flächenhafte Gehölzstruktur“ und entspr. zielfüh-
renden Maßnahmen. 

• Festsetzungen zur Schaffung einer situativ-bedarfsgerechten, räumlich wirksamen, die örtliche Situation 
berücksichtigenden Baugebietsein- und -durchgrünung. Hierfür Ausweisung von privaten Grünflächen 
mit Zweckbestimmung "Anlagen- / Baugebietseingrünung und Durchgrünung“ inkl. entsprechend geeig-
neter Pflanzbindungsmaßnahmen. 

• Deutliche Optimierung der straßenräumlichen Situation entlang der „Memminger Straße“. Planungsrecht-
liche Sicherstellung der Flächen für eine den situativen Erfordernissen entsprechende, bedarfsgerechte 
und hinreichend leistungsfähige (zukunftsträchtige) Erschließungssituation;  - inkl. Berücksichtigung der 
vorliegend (auch künftig) zu erwartenden flächengebundenen Nutzungs-Funktionen im öffentlichen 
Raum, wie z.B. die potentielle Errichtung von Fuß- & Radwegeflächen auch südseitig entlang der „Mem-
minger Straße“ (ggf. mit Ausführung bis zum Baugebiet / Gewerbegebiet südlich der BAB 96 entlang der 
„Eidlerholzstraße“). 

• Gesamtplanerische Optimierung der besonderen städtebaulichen Standortsituation am Ortseingangsbe-
reich entlang der „Memminger Straße“ (als örtlich bedeutende Zubringerstraße zur BAB 96). Dies erfolgt 
vorliegend zum einen im Besonderen auch durch die Festlegung der Stellung / räumlichen Anordnung 
der Hauptgebäudekörper auf Grundlage einer differenziert getroffenen Festsetzung der Situierung der 
überbaubaren Grundstücksflächen bzw. Führung der Baugrenzen vorgenommen; - mit Zielsetzung, eine 
i. E. vom Straßenraum zurückversetzte, vergleichsweise abwechslungsreich-großzügige und insgesamt 
deutlich „Stufen-artig“ wirkende räumliche Gesamtsituation der hauptbaulichen Anlagen auszubilden 
bzw. zu entwickeln. Weiterführend wird auf die Ausführungen unter der Ziffer 5. der Begründung des 
Bebauungsplans verwiesen. 

• Zum anderen erfolgt gerade auch in Bezug auf das Maß der baulichen Nutzung bzw. insbesondere die 
getroffene Regelung zur max. zulässigen Firsthöhe für die beiden Baugebietsteilflächen („GE 1“ &  
„GE 9“) eine Begrenzung bzw. gezielte Staffelung / Abstufung der Höhenentwicklung der Bebauung zum 
westlichen Ortsrandbereich hin bzw. gegenüber der angrenzenden „freien Landschaft“. Dabei wurden, 
da es sich vorliegend um die Erweiterung / Arrondierung eines bereits bestehenden Bau- bzw. Gewer-
begebietes handelt, grundsätzlich auch die max. zulässigen Höhenentwicklungen im gesamtkonzeptio-
nellen Zusammenhang der östlich angrenzenden bereits bestandskräftigen 2. Änderung des Bebauungs-
plans „Südlich des Sportheims“ mitberücksichtigt. 

 
 
4.2 Ausgleichsmaßnahmen – Abhandlung naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

 

Für die zu erwartenden Eingriffe im Planungsgebiet ist laut den bestehenden gesetzlichen Vorgaben ein 
naturschutzrechtlicher Ausgleich notwendig. Die Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfs erfolgte unter Zu-
hilfenahme bzw. auf Grundlage des Leitfadens des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung 
und Umweltfragen “Eingriffsregelung in der Bauleitplanung – Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft“ 
(2. ergänzte Fassung, 2003). 
Als Ergebnis der Abhandlung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung wird für die Kompensation der mit 
Realisierung des gegenständlichen Bauleitplanverfahrens (bezogen auf die bestandskräftige planungsrecht-
liche Situation inkl. der Änderungs-Planung) zu erwartenden Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild 
ein naturschutzrechtlicher Ausgleichsflächenbedarf von insgesamt 14.151 m2 ermittelt bzw. festgesetzt. 
Der gesamte naturschutzrechtliche Ausgleichsflächenbedarfs von 14.151 m2 wird vollständig „gebietsextern“ 
bzw. außerhalb des gegenständlichen unmittelbaren räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans zu-
geordnet bzw. festgesetzt (auf Teilflächen der Grundstücke Fl.-Nrn. 2853 der Gemarkung Erkheim (im 
Ökoflächenkomplex „Wasenmoos“) sowie 102 der Gemarkung Arlesried (im Talgrundbereich des „Haselba-
ches“)). 
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 Bezüglich genauerer Informationen zu den entsprechenden Entwicklungszielen / Maßnahmenkonzeptionen 
zur naturschutzfachlichen Aufwertung der festgesetzten Ausgleichsflächen wird auf die Inhalte der Ziffer 8. 
der Begründung sowie auf § 9. der „Festsetzungen durch Text“ des Bebauungsplans verwiesen. 

 
 
4.3 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung und soweit möglich zum Ausgleich 

von festgestellten erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
 

Ausgleichsmaßnahmen – naturschutzrechtliche Ersatz-Biotopflächen 
Darüber hinaus sind im Rahmen des gegenständlichen Planaufstellungsverfahrens naturschutzrechtliche 
Ersatz-Biotopflächen von insgesamt von 10.055 m2 erforderlich bzw. zu erbringen, als Ausgleich für die 
Überplanung bzw. Überbauung einer nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG geschützten Biotopfläche auf 
einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769 der Gemarkung Erkheim (artenreiche Extensivwiesen - Bio-
toptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp (LRT) nach BayKompV: G214 
„Artenreiches Extensivgrünland“).  
Diese werden in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Unterallgäu 
vollständig auf einer Teilfläche des Grundstückes mit der Fl.-Nr. 2853 der Gemarkung Erkheim festgesetzt. 
Auf der betreffenden Grundstücksteilfläche findet dabei quasi eine „Doppelnutzung“ zusammen mit der Zu-
ordnung / Festsetzung des naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächenbedarfs statt. 
Diesbzgl. weiterführend wird auf die Inhalte der Ziffer 9. der Begründung sowie auf § 10. der „Festsetzun-
gen durch Text“ des Bebauungsplans verwiesen. 
 
Damit wird der gesamte für das gegenständliche Planvorhaben erforderliche naturschutzrechtliche Ausgleich 
bzw. Ersatz im Bereich des Vorbehalts-„Gebietes für Naturschutz und Landschaftspflege“ entlang des „Ha-
selbachs“ festgesetzt bzw. geschaffen  – in einem Bereich, der als Teil des „Biotopvernetzungskonzeptes 
entlang des Haselbachs“ für Ausgleichsmaßnahmen sowie allgemein für Maßnahmen zur Weiterentwicklung 
von Natur und Landschaft prädestiniert ist. 
 
 
 

5. Alternative Planungsmöglichkeiten 
 

5.1 Prüfung von Standortalternativen 
Die gegenständliche Planung stellt – wie bereits unter Ziffer 1. dieser Begründung „Anlass und Planungs-
ziel“ beschrieben – eine aus gesamtplanerischer Sicht in jeglicher Hinsicht als zielführend erachtete Arron-
dierung / Vervollständigung der bereits bestehenden Gewerbegebietsflächen im Südwesten von Erkheim 
südlich des Sportheims dar. Zudem ist das Planvorhaben übergeordnet im Rahmen der vorbereitenden 
Bauleitplanung bzw. des rechtswirksamen Flächennutzungsplans bereits „planungsrechtlich einge-
leitet“. Das Vorhabengebiet ist insbesondere auch aufgrund der baulichen Bestands- und sehr guten Er-
schließungssituation durch die Lage am Ortsrand und direkt entlang der „Memminger Straße“  – anschlie-
ßend an die bereits bestehenden Gewerbegebietsflächen – sowie die unmittelbare Nähe zur Autobahn-An-
schlussstelle „Erkheim“, für eine weiterführende gewerbliche Entwicklung hervorragend geeignet bzw. aus 
ortsplanerisch-städtebaulicher Sicht als ein hierfür überaus prädestinierter Standort zu bewerten.  
Außerdem handelt es sich bei den Plangebietsflächen um wiederverfüllte vormalige Kiesabbauflächen. Auch 
die damit evtl. verbundenen Vorbelastungen des Gebietes sprechen neben den potentiellen Beeinträchti-
gungen aufgrund der Nähe zur Autobahn BAB 96 für die grundsätzliche Eignung des Standortes i.V.m. einer 
intensiven gewerblichen Nutzung.  

Allerdings ist vorliegend im Zusammenhang mit der Eignung bzw. einer entspr. umfangreichen Bebauung 
des Gebietes insb. auch die naturschutzfachliche Wertigkeit großer Teilflächenbereiche des Grundstückes 
mit der Flurnummer 769 der Gemarkung Erkheim festzuhalten bzw. als wesentlicher Belang in die 
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gesamtplanerische Abwägung mit einzubeziehen. So ist i.V.m. dem Planvorhaben die Überplanung bzw. 
Überbauung und damit der Verlust einer nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG geschützten Biotopfläche 
bzw. von artenreichen Extensivwiesen verbunden (Biotoptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“; Nut-
zungs- / Lebensraumtyp (LRT) nach BayKompV: G214 „Artenreiches Extensivgrünland“). Durch entspre-
chende Ausgleichsmaßnahmen bzw. die Herstellung von entspr. geeigneten Ersatz-Biotopflächen im Be-
reich des Ökoflächenkomplexes „Wasenmoos“ (s. § 10.1 der textlichen Festsetzungen sowie nachfolgende 
Ziffer 9. der Begründung), deren Festlegung in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des 
Landratsamtes Unterallgäu erfolgten und erfolgen, kann jedoch diesbezüglich aus naturschutzrechtlicher 
Sicht eine vollständige Kompensation erreicht werden. Dies erfolgt dabei zudem in einem Gebietsumgriff, 
der als Teil des „Biotopvernetzungskonzeptes entlang des Haselbachs“ für Ausgleichsmaßnahmen sowie 
allgemein für Maßnahmen zur Aufwertung / Optimierung und generellen Weiterentwicklung von Natur und 
Landschaft überaus prädestiniert ist. 

Alternative Standorte für ein Gewerbe(teil)gebiet im vorliegenden Flächenumfang mit aus gesamtplaneri-
scher Sicht ähnlich günstigen Voraussetzungen / Standort-Vorzügen wären auf dem Gebiet der Gemeinde 
im Bereich des „Gewerbegebietes südlich der A 96“ zwar grundsätzlich (rein flächenmäßig - unabhängig von 
einer genaueren Standort-Betrachtung u.a. der Grundstücksverfügbarkeiten für die Marktgemeinde) vorhan-
den, jedoch ist an dieser Stelle insbesondere erneut darauf hinzuweisen, dass die Gemeinde mit dem ge-
genständlichen Planvorhaben v.a. auch den Planungen für den erforderlichen Ausbau / die Erweiterung und 
Fortentwicklung des Firmengeländes der unmittelbar östlich der Plangebietsflächen benachbart ortsansäs-
sigen Unternehmens aus dem Bereich der Metallverarbeitung Rechnung trägt. Ein hierfür bzw. für dieses 
Vorhaben gleichwertig oder besser geeigneter Standort ist im Gemeindegebiet nach aktuellem Kenntnis-
stand insbesondere vor dem Hintergrund der ökonomischen und betriebsorganisatorischen Zusammen-
hänge und Zwänge der zur Fortentwicklung anstehenden Firma selbst, etc. im Ergebnis nicht vorhanden.  

Des Weiteren ist festzustellen, dass i.V.m. dem Planvorhaben aus gesamtplanerischer Sicht in Besonde-
rem auch eine zielführende Baugebiets-Arrondierung / Vervollständigung des südwestlichen Teilbereiches 
des Gesamt-Gewerbegebietes am gegenständlichen Ortsrandbereich im Südwesten von Erkheim ange-
strebt wird und damit zugleich insb. auch die Möglichkeit für eine wünschenswerte weitere Aufwertung / 
Optimierung des Umfelds im Bereich der vorliegend besonderen Standortsituation am direkten Ortsein-
gangsbereich entlang der „Memminger Straße“ bzw. des örtlichen Autobahn-Zubringers erfolgt. Außerdem 
wird im Zuge des Planung entlang der „Memminger Straße“ selbst ein ausreichend dimensionierter öffentli-
cher Straßenraum für eine den situativen Erfordernissen entsprechende, bedarfsgerechte und hinreichend 
leistungsfähige (zukunftsträchtige) Erschließungssituation sichergestellt, inkl. Berücksichtigung der vorlie-
gend (auch künftig) zu erwartenden flächengebundenen Nutzungs-Funktionen im öffentlichen Raum, wie 
z.B. die potentielle Errichtung von Fuß- & Radwegeflächen oder eines Fahrbahnteilers, etc..  

Nicht zuletzt erfolgt im gesamtplanerischen Kontext mit Blick auf eine zielführende Planungskonzeption die 
Umsetzung einer situativ-bedarfsgerechten, qualitätsvollen Anlagen- bzw. Baugebietseingrünung  – insbe-
sondere nach Richtung Süden und Westen, gegenüber den naturschutzfachlich vergleichsweise hochwerti-
gen Flächen der südlich angrenzenden vormaligen Kiesabbauflächen sowie des westlich gelegenen Aus-
gleichsflächen-Komplexes (entstanden i.V.m. dem Bau der BAB 96). 
 

Im Ergebnis ist im gegenständlichen Planungsfall ein anderer / alternativer Standort für die zur Ausweisung 
anstehende Gewerbegebietsfläche in Abwägung der Gesamtheit der vorliegend zu berücksichtigenden städ-
tebaulich-gesamtplanerischen Belange nicht zielführend bzw. relevant. 
 

• Fazit: 
Der verfahrensgegenständlichen 3. Änderung bzw. Erweiterung des Bebauungsplans „Südlich des Sport-
heims“ stehen nach derzeitigem Sachstand keine einschlägigen Inhalte der Raumordnung und Landespla-
nung entgegen.  
Auf die Entwicklung aus den Darstellungen des rechtswirksamen FNP und die Berücksichtigung des Ent-
wicklungsgebots wird erneut hingewiesen. 
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Insbesondere durch den direkten räumlich-funktionalen Zusammenhang mit den östlich angrenzenden, 
bereits bestehenden Gewerbegebietsflächen (bzw. dem Firmengelände eines ortsansässigen mittelständi-
schen Unternehmens) sowie die räumliche Lage zur BAB 96 und v.a. auch die vorliegend besondere Stand-
ortsituation am direkten südwestlichen Ortseingangsbereich entlang der „Memminger Straße“ bzw. des ört-
lichen Autobahn-Zubringers, befindet sich das Plangebiet aus ortsplanerisch-städtebaulicher Sicht vollum-
fänglich in einem Flächenbereich / Teilgebiet der Gemeinde, welcher für eine Entwicklung als Gewerbegebiet 
mit einer vergleichsweise sehr intensiven Flächennutzung als grundsätzlich überaus prädestiniert bzw. her-
vorragend geeignet zu bewerten ist. Die mit dem Planvorhaben vorliegend verbundenen (besonderen) na-
turschutzfachlich / -rechtlichen Erfordernisse können in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Landratsamtes Unterallgäu durch entsprechend geeignete Ausgleichs- bzw. Ersatz-Maßnahmen 
abschließend vollumfänglich kompensiert werden.  

Insgesamt handelt es sich bei dem Planvorhaben aus gesamtplanerischer Sicht um eine zielführende Ar-
rondierung bzw. Vervollständigung eines bereits bestehenden Gesamt-Gewerbegebietes. Zudem erfolgt am 
gegenständlichen Ortsrandbereich bzw. im Umgriff des direkten Ortseingangsbereiches entlang der „Mem-
minger Straße“ (des örtlichen Autobahn-Zubringers) im gesamtplanerischen Kontext zugleich auch die Mög-
lichkeit v.a. für eine wünschenswerte weitere Aufwertung / Optimierung des Umfelds im Bereich dieser ge-
genständlich besonderen Standortsituation. 
Damit setzt die Gemeinde im Rahmen der gegenständlichen Planung im Wesentlichen insbesondere die 
Zielsetzungen / Vorgaben des LEP 3.1 (G) bzw. die Anwendung flächensparender Siedlungs- und Erschlie-
ßungsformen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten sowie auch des LEP 3.3 (Z) bzw. 
die Ausweisung von (neuen) Siedlungsflächen möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten um. 
 

Im Ergebnis erfolgt mit dem Planvorhaben bzw. mit der entsprechenden bauleitplanerischen Entwicklung der 
Baugebietsflächen am gegenständlichen Standort eine konsequente Berücksichtigung und Nutzung der vor-
handenen gemeindlichen Flächen- und Erschließungspotentiale, welche vorliegend zudem insb. auch für die 
mittel- bis langfristige Standortsicherung eines bereits auf den unmittelbar benachbarten Flächen ortsansäs-
sigen mittelständischen Gewerbebetriebes dienen. Das Vorhaben dient damit einer situativ-bedarfsgerech-
ten, zielgerichteten sowie zukunftsträchtigen Baugebietsentwicklung und somit insgesamt v.a. auch der wei-
terführenden Sicherung und Entwicklung der gewerblichen Funktionsfähigkeit der Marktgemeinde Erkheim. 
Zudem ist das Planvorhaben übergeordnet im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung bzw. des 
rechtswirksamen Flächennutzungsplans bereits „planungsrechtlich eingeleitet“. 
 

Die gegenständliche Planung wird damit den Zielen und Grundsätzen des Landesentwicklungsprogramms 
sowie des Regionalplans bzw. der Raumordnung und Landesplanung weitreichend gerecht. 
 
 

5.2 Prüfung alternativer Planungskonzeptionen / -Varianten 
Im Rahmen des gegenständlichen Bauleitplanverfahrens erscheinen ebenfalls grundlegende Planungsalter-
nativen / -varianten gerade auch im Hinblick auf die vorliegend getroffene „Festsetzungskulisse“ der wesent-
lichen planungsrechtlichen Festsetzungsinhalte nicht zielführend bzw. nicht relevant zu sein.  
Es ist mit Blick auf den vorliegenden Planungsfall grundsätzlich festzuhalten, dass im Vorfeld des Planauf-
stellungsverfahrens  - zudem über einen längeren Zeitraum hinweg -  bereits ein vergleichsweise umfang-
reicher, intensiv erörterter und begleiteter (vorgezogener) Planungsprozess bzgl. gesamtplanerisch geeig-
neter Konzeptions-Varianten auf Grundlage der vorliegend besonderen Rahmenbedingungen und  
Planungs-Erfordernisse bzw. -Belange stattfand, in welchem im Hinblick auf eine aus gesamtplanerischer 
Sicht (bezogen auf die Lage / Standortsituation) möglichst gebietsverträgliche sowie zugleich auch bedarfs-
gerechte, zweckmäßig-zielführende Planungskonzeption zudem auch alternative Planungsmöglichkeiten / -
varianten fortwährend und eingehend durch die Gemeinde erörtert und geprüft wurden. Diese intensive Be-
ratung und fortwährende Erörterung / Prüfung bzw. stete Auseinandersetzung mit der planungskonzeptio-
nellen Situation erfolgte teils bzw. in hierfür relevanten Punkten, darunter insb. auch bzgl. des Maßes der 
baulichen Nutzung und der Ausweisung der Überbaubaren Grundstücksflächen / Baugrenzen, u.a. auch 
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unter Beteiligung der Flächeneigentümer bzw. der im Eigentum der Flächen stehenden ortsansässigen mit-
telständischen Betriebe. In diesem Kontext ist anzumerken, dass bereits im Jahr 2020 eine städtebauliche 
Vorplanung / Planungskonzeption für eine am gegenständlichen Standort mögliche gesamtgebietsverträgli-
che Baugebietserweiterung bzw. -fortentwicklung erstellt und intensiv erörtert worden war. 
 

Damit einhergehend fanden gerade mit Blick auf die gegenständlich besonderen Standortverhältnisse im 
Verlauf dieses Planungsprozesses zu (veränderten) Sachstands-Informationen insb. in Bezug auf die Anfor-
derungen der naturschutzfachlichen / -rechtlichen Belange sowie auch hinsichtlich der Belange des Boden-
schutzes auch insg. zahlreiche (Vor-)Abstimmungen in Besonderem mit den Sachgebieten Untere Natur-
schutzbehörde sowie Bodenschutz des Landratsamtes Unterallgäu statt; - vorrangig mit der Zielsetzung 
(evtl.) Beeinträchtigungen v.a. gegenüber den Schutzgütern „Flora, Fauna und biologische Vielfalt“ sowie 
„Boden“, „Wasser“ und „Mensch“ möglichst zu vermeiden oder zumindest weitreichend / bestmöglich zu 
verringern. 

So wurden beispielsweise bereits ab dem Herbst 2021 mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landrat-
samtes Unterallgäu die Situation der mit dem Planvorhaben vorliegend verbundenen (besonderen) natur-
schutzfachlich / -rechtlichen Erfordernisse und entsprechende Vorgehensweisen sowie alternative Planungs-
möglichkeiten / -varianten eingehend geprüft und erörtert. Zudem wurde (in der Folge) im Zuge des 
Aufstellungsverfahrens in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Unterallgäu 
ein gesonderter Fachbeitrag zur naturschutzfachlichen Bewertung des Großteils der Vorhabenflächen 
erstellt, welches zu einer entsprechenden Anpassung der Planungsinhalte / Gesamt-Planungskonzeption 
führte (Unterlage mit Bezeichnung „Floristische Bewertung der Flur-Nr. 769 & TF 769/2 Gde. & Gmkg. Erk-
heim, Lkr. Unterallgäu“ mit Stand Juni 2022; erstellt von Diplom-Biologe Peter Harsch, 87448 Waltenhofen). 

Darüber hinaus ging auf Grundlage dieses intensiven Planungs- / Vorabstimmungsprozesses insb. auch 
als ein weiteres bedeutendes Ergebnis hervor, dass mit Blick auf die vorliegend bestehenden, besonderen 
Belange des Artenschutzes im Süden des PG die Festsetzung einer durchgehend 8 m breiten „öffentlichen 
Grünfläche mit Zweckbestimmung „Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphibien““ mit entsprechend geeigne-
ten Ausgestaltungs- sowie Pflegemaßnahmen erfolgte, zur Sicherstellung der (auch) künftigen Aufrechter-
haltung / Funktionalität des dort vorhandenen potentiellen Amphibien-Habitats (diesbezüglich wird v.a. auf  
§ 10.2 der „Festsetzungen durch Text“ verwiesen). 

Ein weiterer i.V.m. dem gegenständlichen Planvorhaben zu berücksichtigender bzw. in besonderem Maße 
relevanter Belang stellte aufgrund der besonderen Standort-Historie die „Altlastenthematik“ und damit ein-
hergehend insb. der Boden- und Grundwasserschutz dar. So sind die Plangebietsflächen abgesehen von 
dem innerhalb des Geltungsbereichs gelegenen Abschnitt der bestehenden Verkehrsflächen der „Memmin-
ger Straße“ (Teilfläche Fl.-Nr. 807/2) aufgrund der vorliegend besonderen Historie am Standort der zwischen-
zeitlich wiederverfüllten Kiesabbauflächen südlich der „Memminger Straße“  - wie dies auch bereits sowohl 
im gemeindlichen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2002 als auch im betreffenden Gebietsumgriff der 
bestandskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Südlich des Sportheims“ in der Fassung vom 
05.04.2012 erfolgte -  in der Planung dementsprechend als „Flächen, deren Böden mit umweltgefährdenden 
Stoffen belastet sind bzw. sein können (Altlasten- & Altablagerungsverdachtsflächen)“ nachrichtlich- 
informativ gekennzeichnet. Es handelt sich dabei um die Grundstücke bzw. Grundstücksteilflächen der Fl.-
Nrn. 769, 769/2, 776/2 und 776/8, jeweils der Gemarkung Erkheim (weiterführend wird insb. auf die Ziffer 
4.1.1 der textlichen Hinweise verwiesen).  
Auch diesbezüglich fanden gegenständlich deshalb bereits frühzeitig (u.a. insbesondere im Frühjahr 2023) 
und fortwährend (zuletzt mit Schreiben vom 12.02.2025) betreffende Abstimmungen mit dem Sachgebiet 
Bodenschutz des Landratsamtes zu den vorliegenden Erkenntnissen bzw. der Berücksichtigung der betref-
fenden Belange in den verfahrensgegenständlichen Planunterlagen statt.  
 

• Fazit bzgl. Prüfung von Planungsalternativen: 
Grundsätzlich ist festzuhalten, dass im Vorfeld des Planaufstellungsverfahrens bereits ein vergleichsweise 
umfangreicher, intensiv erörterter und begleiteter (vorgezogener) Planungsprozess  - zudem über einen 
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längeren Zeitraum hinweg -  auf Grundlage der vorliegend besonderen Rahmenbedingungen stattfand, in 
welchem im Hinblick auf eine aus gesamtplanerischer Sicht möglichst gebietsverträgliche sowie zugleich 
auch bedarfsgerechte, zweckmäßig-zielführende Planungskonzeption zudem auch alternative Planungs-
möglichkeiten / -varianten fortwährend und eingehend geprüft wurden. 
 

Im Ergebnis ist festzustellen, dass auf Grundlage dieses besonderen, vergleichsweise intensiv begleiteten 
Planungsprozesses gegenständlich eine (darüber hinausgehend / noch) weiterführende Untersuchung von 
Planungsalternativen / -Varianten, insb. auch im Hinblick auf die wesentlichen planungsrechtlichen Festset-
zungsinhalte im vorliegenden Planungsfall ausnahmsweise nicht als zielführend bzw. relevant anzusehen 
ist. Diese wurden im gesamtplanerischen Kontext bereits im Vorfeld bzw. im Rahmen des ausführlichen 
Planungsprozesses eingehend sowie in einem abschließend ausreichenden Umfang geprüft, und die ent-
sprechenden Ergebnisse in Abwägung aller im gegenständlichen Planaufstellung zu berücksichtigenden, 
relevanten Belange in der vorliegenden Planung bestmöglich integriert. 

Die vorliegende Planungskonzeption berücksichtigt deshalb aus gesamtplanerischer Sicht auf der einen 
Seite eine zielführende Festlegung der planungsrechtlichen Rahmenbedingungen für eine situativ-bedarfs-
gerechte und nachhaltige bzw. möglichst weitreichend zukunftsträchtige Fortentwicklung der Plangebietsflä-
chen am gegenständlichen Standort im südwestlichen Ortsrandbereich von Erkheim bzw. im Umgriff des 
direkten Ortseingangsbereiches entlang der „Memminger Straße“;  - und wird auf der anderen Seite den 
Erfordernissen der besonderen örtlichen Bestandssituation i.V.m. insbesondere den Belangen des Arten- 
und Naturschutzes sowie auch des Bodenschutzes bestmöglich und weitreichend gerecht! 
Des Weiteren wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auf den Gewerbegebietsflächen 
der gegenständlichen Planung, hinsichtlich der gesamtplanerischen Zielsetzung sowie der Erfordernis (die 
sich zudem aus der aktuellen Rechtsprechung ergibt) die Entstehung unzulässiger Einzelhandelsagglome-
rationen im PG auszuschließen, eine generelle Zulässigkeit von Einzelhandelsbetrieben ausgeschlossen 
wird (s. § 2.2.1 der Festsetzungen durch Text). 

 

Das Planvorhaben ist damit als bedarfsgerechte sowie mit der Charakteristik der Bestandssituation weitrei-
chend verträgliche Maßnahme anzusprechen. 

 
 
 
6. Beschreibung der verwendeten Methodik und  

Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken  
 

6.1 Beschreibung der verwendeten Methodik 
Der Aufbau und die inhaltliche Gliederung dieses Umweltberichts ist im Wesentlichen der Anlage 1  
(zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a und 4c) BauGB entnommen. In Ergänzung hierzu wurde zudem der Leitfaden 
zur Umweltprüfung in der Bauleitplanung (OB im BStI, 2006) herangezogen. 
Die verbal-argumentative Bewertung der einzelnen Schutzgüter erfolgte insbesondere anhand der Auswer-
tung des gemeindlichen Flächennutzungsplans und der Ergebnisse von umfassenden Recherchen in Online-
Datenbanken (vorrangig des Bayerischen Landesamtes für Umwelt) sowie zudem auf Grundlage von Fachin-
formationen, -literatur und -planungen, Standardkartenmaterial, (Vor)Abstimmungen (darunter insbesondere 
mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Unterallgäu) / Stellungnahmen von Trägern öffent-
licher Belange und den eigenen Eindrücken im Rahmen von Kartier-Arbeiten, Vor-Ort-Terminen, sowie Fach-
planungen, die im Zuge / Zeitraum der Aufstellung der gegenständlichen Planung erstellt wurden (s. Ziffer 
1.2.2 dieses Umweltberichtes).  
 

Zu nennen ist hier insb. auch der im Vorfeld des Planaufstellungsverfahrens erstellte, gesonderte 
Fachbeitrag zur Erfassung und Bewertung der aus naturschutzfachlicher Sicht wertvollen Bereiche des 
Grundstückes Fl.-Nr. 769 der Gemarkung Erkheim (Unterlage mit Bezeichnung „Floristische Bewertung der 
Flur-Nr. 769 & TF 769/2 Gde. & Gmkg. Erkheim, Lkr. Unterallgäu“ mit Stand Juni 2022; erstellt von Diplom-
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Biologe Peter Harsch, 87448 Waltenhofen). Der Fachbeitrag kann / konnte im Rahmen der Beteiligungs-
schritte gem. §§ 3 Abs. 1 und 3 Abs. 2 BauGB des Planaufstellungsverfahrens bei der Marktgemeinde Erk-
heim eingesehen werden. 
Des Weiteren sind / waren aufgrund der besonderen Standort-Historie /„Altlastenthematik“ (vormalige, zwi-
schenzeitlich komplett wiederverfüllte Kiesabbauflächen) gerade auch in Zusammenhang mit den Schutzgü-
tern „Boden“ und „Wasser“ ein vergleichsweise ausführlicher Unterlagenstand v.a. von Seiten des Sachge-
bietes Bodenschutz / Altlasten sowie auch des Sachgebietes Wasserrecht des Landratsamtes Unterallgäu 
vorhanden. 
 

Insgesamt lagen damit bzgl. des verfahrensgegenständlichen Planvorhabens zur Bewertung der einzelnen 
Schutzgüter (und insb. auch der vorstehend genannten, vorliegend in besonderem Maße relevanten), die 
entsprechend allgemeiner und in den Planungsgrundlagen festgelegter Umweltqualitätsstandards erfolgte, 
in ausreichendem Maße und Detaillierungsschärfe Grundlagen vor.  
Insbesondere ist dabei gegenständlich bzgl. der Bewertung / Abwägung der Belange zu dem Schutzgut 
„Flora, Fauna und biologische Vielfalt“ der genannte, im Rahmen des gegenständlichen Aufstellungsverfah-
rens gesondert erstellte Fachbeitrag anzuführen, dessen Ergebnisse vollinhaltlich in die Planung mit einge-
arbeitet bzw. darin entsprechend berücksichtigt wurden. Ebenfalls sind die Inhalte der im nachfolgenden 
Quellenverzeichnis dieses Umweltberichts angeführten Unterlagen der Sachgebiete Bodenschutz / Altlasten 
sowie auch Wasserrecht des LRA Unterallgäu hinsichtlich der Behandlung / Würdigung der Belange der 
Schutzgüter „Boden“ und  „Wasser“ von wesentlicher Bedeutung. 
 
 

6.2 Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken 
Im Ergebnis waren keine besonderen Schwierigkeiten und Kenntnislücken bzgl. einer insgesamt abschlie-
ßend tragfähigen schutzgutbezogenen Abhandlung der einzelnen Umweltschutzgüter vorhanden.  

 
 
 

7. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring)  
 

Nach § 4c BauGB ist die Überwachung, ob unvorhergesehene Umweltauswirkungen infolge der Planungs-
umsetzung auftreten, von der Marktgemeinde Erkheim durchzuführen, wird aber von den (Fach-) Behörden 
dabei unterstützt. Damit bei auftretenden unvorhergesehenen negativen Umweltfolgen, die durch die Um-
setzung des Bauleitplans entstanden sind, geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen werden können, müssen 
die jeweiligen Behörden, falls sie derartige Erkenntnisse haben, die Gemeinde unterrichten. 

Bei der hier vorliegenden Planung ist spätestens 5 Jahre nach Fertigstellung der ersten, auf Grundlage der 
vorliegenden Bauleitplanung errichteten Bebauung / Umsetzung von baulichen Anlagen zu überprüfen, ob 
aufgrund der Realisierung der Planung erhebliche, unvorhergesehene und vor allem negative Umweltaus-
wirkungen auftreten, damit diese abgestellt oder vermieden werden können. 

Außerdem sollte spätestens zwei Jahre nach Fertigstellung  – maßgeblich ist die Bezugsfertigkeit / Auf-
nahme der Nutzung des jeweils ersten, auf Grundlage des Bebauungsplanes errichteten Gebäudes im je-
weiligen Teilgebiet der Gewerbegebietsflächen („GE 1“ & „GE 9“) –  überprüft werden, ob die grünordneri-
schen Maßnahmen auf Privatgrund zur Baugebietsein- und -durchgrünung auf den jeweiligen Baugebiets-
teilflächen („GE 1“ & „GE 9“) realisiert wurden und diese im negativen Fall mit den dafür zur Verfügung 
stehenden Mitteln eingefordert werden.  

Abschließend sollte nach einem Zeitraum von ca. 5 Jahren nach Herstellung der Ausgleichsflächen bzw. 
der verfahrensgegenständlichen beiden Ausgleichsteilflächen (= im Allgemeinen 2 Jahre nach Ende der Ent-
wicklungspflege) ein Monitoring im Hinblick auf die festgelegten arten- und naturschutzfachlichen Zielset-
zungen durch eine Fachperson erfolgen. Bei erheblich zielabweichenden bzw. aus naturschutzfachlicher 
Sicht nicht zielführenden Entwicklungen sollten in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde 
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Änderungen / Nachbesserungen oder fachlich zielführende Ergänzungen der Maßnahmenkonzeption vor-
genommen werden. 
Vorliegend ist diesbzgl. zudem von Bedeutung, dass die verfahrensgegenständlich erforderlichen natur-
schutzrechtlichen Ersatz-Biotopflächen (für die Überplanung bzw. Überbauung / Zerstörung einer nach Art. 
23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG geschützten Biotopfläche (auf einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769 
der Gemarkung Erkheim) zugleich auch auf der als naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche zugeordneten 
Teilfläche des Grundstückes mit der Fl.-Nr. 2853 der Gemarkung Erkheim „flächengleich“ festgesetzt sind 
(quasi im Rahmen einer „Doppelnutzung“ zusammen mit der Zuordnung / Festsetzung des naturschutzrecht-
lichen Ausgleichsflächenbedarfs)! 

 
 
 
8. Zusammenfassung 

 

8.1 Anlass / Bedarf und Zielsetzung für die Aufstellung des Bauleitplans 
Mit dem gegenständlichen Planvorhaben schafft die Gemeinde die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
sowohl für die Ermöglichung einer gesamtplanerisch zielführenden gewerblichen Fortentwicklung auf den 
Flächen des Betriebsgeländes eines im Plangebiets-Umgriff bereits ortsansässigen Unternehmens (aus dem 
Bereich der Metallverarbeitung) als auch für die weitere Bereitstellung von dringend erforderlichen Gewer-
begebiets-Flächen auf Ebene des Gesamt-Gemeindegebietes.  
Die Plangebietsflächen am südwestlichen Randbereich des Gewerbegebietes „Südlich des Sportheims“ stel-
len v.a. aufgrund von Lage und bestehender Erschließungssituation (direkt an der Zubringerstraße zur be-
nachbart gelegenen Autobahnanschlussstelle der BAB 96) einen hierfür hervorragend geeigneten bzw. 
grundsätzlich prädestinierten Standort für eine weiterführende gewerbliche Entwicklung dar. 

Wesentliche Zielsetzung der gegenständlichen Bebauungsplanänderung bzw. -erweiterung ist es  – in 
grundsätzlicher Berücksichtigung der übergeordneten städtebaul. Vorgaben bzw. Rahmenbedingungen –   
die Umsetzung einer weitreichend flexiblen baulichen Verwertbarkeit der betreffenden Grundstücksflächen 
entsprechend des vorhandenen Bedarfs in einem gesamtgebietsverträglichen Umfang zu ermöglichen sowie 
auch für zukünftige Entwicklungen nachhaltig sicherzustellen. Ferner erfolgt aus gesamtplanerischer Sicht 
eine zielführende Baugebiets-Arrondierung / Vervollständigung des südwestlichen Teilbereiches des Ge-
samt-Gewerbegebietes und damit zugleich insb. auch die Möglichkeit für eine wünschenswerte weitere Auf-
wertung / Optimierung des Umfelds im Bereich der vorliegend besonderen Standortsituation am direkten 
Ortseingangsbereich entlang der „Memminger Straße“ bzw. des örtlichen Autobahn-Zubringers. 

Außerdem wird entlang der „Memminger Straße“ selbst ein ausreichend dimensionierter öffentlicher Stra-
ßenraum für eine den situativen Erfordernissen entsprechende, bedarfsgerechte und hinreichend leistungs-
fähige (zukunftsträchtige) Erschließungssituation sichergestellt, inkl. Berücksichtigung der vorliegend (auch 
künftig) zu erwartenden flächengebundenen Nutzungs-Funktionen im öffentlichen Raum, wie z.B. die poten-
tielle Errichtung von Fuß- & Radwegeflächen oder eines Fahrbahnteilers, etc.. 
Des Weiteren erfolgt die Umsetzung einer situativ-bedarfsgerechten, qualitätsvollen Anlagen- bzw. Bauge-
bietseingrünung  –  insbesondere nach Richtung Süden und Westen, gegenüber den naturschutzfachlich 
vergleichsweise hochwertigen Flächen der südlich angrenzenden vormaligen Kiesabbauflächen sowie des 
westlich gelegenen Ausgleichsflächen-Komplexes (entstanden i.V.m. dem Bau der BAB 96). 
 

Das Planvorhaben dient damit, in konsequenter Berücksichtigung und Nutzung der vorhandenen Flächen- 
und Erschließungspotentiale, einer situativ-bedarfsgerechten, zielgerichteten sowie zukunftsträchtigen Bau-
gebietsentwicklung und damit insgesamt der Sicherung und Entwicklung der gewerblichen Funktionsfähig-
keit der Gemeinde. 
 

-  Städtebauliche Planungskonzeption / Eckpunkte:  Der räumliche Geltungsbereich beträgt ca. 2,35 ha, die 
bebaubare / mit baulichen Anlagen überdeckbare Grundstücksfläche umfasst ca. 1,65 ha Baulandfläche 
bzw. Gewerbegebietsflächen (GE) gemäß §§ 1 Abs. 2 Nr. 10 bzw. 8 der Baunutzungsverordnung (BauNVO), 
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wovon der Großteil (abgesehen von ca. 770 m2 = mit überplante Bestands-Baulandflächen GE) der Fläche 
neu in Anspruch genommen wird. Die Grundflächenzahl bleibt für die Baugebietsteilfläche „GE 1“ im Ver-
gleich zu der bestandskräftigen Planung unverändert bei einem Wert von 0,8; ebenso wird die Grundflächen-
zahl auch für das „GE 9“ auf einen Wert von 0,8 für festgesetzt. Zudem ist eine Überschreitung z.B. durch 
nicht überdachte Stellplätze und private Verkehrsanlagen / Zufahrten, etc. bis zu max. 0,9 zulässig. 

Die Firsthöhen (FH, als Höchstmaß) werden zum südwestlichen Ortsrand hin sowie in Richtung des Orts-
eingangsbereiches entlang der „Memminger Straße“ abgestuft; im Bereich der Baugebietsteilfläche „GE 
1“beträgt diese max. 12,0 m und im Bereich der Baugebietsteilfläche „GE 9“ max. 10,0 m. 

Weiterhin wird im Besonderen auch eine Festlegung der Stellung / räumlichen Anordnung der Hauptge-
bäudekörper auf Grundlage einer differenziert getroffenen Festsetzung der Situierung der überbaubaren 
Grundstücksflächen bzw. Führung der Baugrenzen vorgenommen; - mit Zielsetzung, eine i. E. vom Straßen-
raum zurückversetzte, vergleichsweise abwechslungsreich-großzügige und insgesamt deutlich „Stufen-artig“ 
wirkende räumliche Gesamtsituation der hauptbaulichen Anlagen auszubilden bzw. zu entwickeln. 
-   Entlang der „Memminger Straße“:  Berücksichtigung und planungsrechtliche Sicherstellung einer nach-
haltig funktionalen, zukunftsträchtigen Planungskonzeption bzw. der bestmöglichen Aufrechterhaltung der 
(auch künftig) zu erwartenden flächengebundenen Nutzungs-Funktionen im öffentlichen Raum. 
-  Grünordnerische Konzeption / Eckpunkte:  Zum einen Festsetzung von privaten Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung „Baugebiets- / Ortsrandeingrünung & Durchgrünung“ mit einer Breite von 6 m (zwischen 
den Baugebietsteilflächen „GE 1“ & „GE 9“) bis zu 10,0 m entlang der westlichen Plangebietsgrenze; teil-
weise mit Pflanzbindung zur Anlage von Gehölzstrukturen aus Gehölzen 3. Wuchsordnung und Einzelgehöl-
zen (mindestens 2. Wuchsordnung), teilweise nur mit der Festsetzung für Gehölzstandorte von Einzelgehöl-
zen (mindestens 2. Wuchsordnung). Zudem Festsetzungen zur Erhaltung, Förderung und Ergänzung der 
bestehenden Gehölzstruktur entlang der Westgrenze des Plangebietes bzw. des Grundstückes Fl.-Nr. 769 
(Rund 6/8 bis 10 m breit sowie ca. 60 m lang; teils bestehend aus Gehölzen mittleren Alters) mittels Auswei-
sung einer privaten Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Erhalt lineare / flächenhafte Gehölzstruktur“ und 
entspr. zielführenden Maßnahmen. 

Zum anderen werden Regelungen zur Erhaltung, Optimierung und langfristigen Sicherung des Lebens-
raums / Habitats für Amphibien am Südrand der Plangebietsflächen (der Teilgebietsfläche „GE 9“) bzw. der 
innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches gelegenen Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769/2 als (Ver-
meidungs-)Maßnahme zum vorsorgenden Artenschutz getroffen. Hierfür Festsetzung eines ca. 120 m lan-
gen und durchgehend 8 m breiten, insg. 955 m2 umfassenden Flächenstreifens als öffentliche Grünflächen 
mit Zweckbestimmung „Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphibien“ inkl. aus naturschutzfachlicher Sicht 
entspr. geeigneter Maßnahmen (insb. für die „Pionierarten“ Gelbbauchunke und Kreuzkröte). 

 
 
8.2 Planungsrechtliche Situation – Flächennutzungsplan & Vorgaben aus der Landes- und  
 Regionalplanung  

Die geplante städtebauliche Entwicklung entspricht grundsätzlich den Darstellungen des rechtswirksamen 
Flächennutzungsplans – die erforderliche Berücksichtigung des Entwicklungsgebots ist vollumfänglich ge-
geben. Auf die Ziffer 1.2.3 dieses Umweltberichts wird weiterführend verwiesen. 
 

Nach derzeitigem Kenntnisstand stehen der Planung keine einschlägigen Aussagen bzw. Einschränkungen 
aus der Landes- und Regionalplanung entgegen (Landesplanung / LEP 2013, zuletzt geändert am 
01.06.2023 sowie Regionalplan Donau-Iller (Region 15)). Bzgl. detaillierterer Ausführungen wird auf die Ziffer 
1.2.4 des Umweltberichts verwiesen. 
 
 

8.3 Bestand / Realnutzung 
Das Vorhabengebiet befindet sich am südwestlichen Ortsrandbereich von Erkheim, entlang der „Memminger 
Straße“ (Zubringerstraße zur benachbart gelegenen Autobahnanschlussstelle der BAB 96), direkt westlich 
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angrenzend an den Geltungsbereich des bestandskräftigen Plangebietes der 2. Änderung des Bebauungs-
plans „Südlich des Sportheims“ aus dem Jahr 2012. 
Das Plangebiet (PG) umfasst neben einem Abschnitt der „Memminger Straße“ (mit Fahrbahn und Bankett-
Bereichen bzw. sonst. Nebenflächen sowie einem nördlich begleitenden, insg. allerdings nur sehr schmal 
ausgeprägten Fuß- / Radweg), den südlich daran angrenzenden, bislang unbebauten Bereich am Standort 
einer vormaligen, zwischenzeitlich komplett wiederverfüllten Kiesabbaufläche (dort erfolgte ab dem Jahr 
1992 ein Kiesabbau bis in die Grundwasserzone). Bezüglich dieser besonderen Standort-Historie und der 
Sachlage zur „Altlastenthematik“ wird weiterführend u.a. auf die Inhalte der vorstehenden Ziffern 1.2.7 dieses 
Umweltberichts verwiesen. 

 

§ Der westliche Teilbereich der Plangebietsflächen im Umgriff der Fl.-Nr. 769 ist mit einem ca. 1,8 / 2 m 
hohen Maschendrahtzaun umgeben und weist aufgrund der fachlich-rechtlichen Erfordernisse i.V.m. der 
Nachfolgenutzung am vorliegend besonderen Standort im Wesentlichen eine vergleichsweise extensive 
Grünlandnutzung auf. Infolge der standörtlich-besonderen Untergrundsituation und dieser Flächennutzung 
hat sich dort im Ergebnis eine Grünlandfläche mit entspr. Biotop-Charakter bzw. eine Biotopfläche geschützt 
nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG entwickelt (artenreiche Extensivwiesen - Bio-
toptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp (LRT) nach BayKompV: G214 
„Artenreiches Extensivgrünland“). Dies wurde durch einen im Vorfeld des Planaufstellungsverfahrens erstell-
ten, gesonderten Fachbeitrag zur naturschutzfachlichen Bewertung aufgezeigt / bestätigt (Unterlage mit 
Bezeichnung „Floristische Bewertung der Flur-Nr. 769 & TF 769/2 Gde. & Gmkg. Erkheim, Lkr. Unterallgäu“ 
mit Stand Juni 2022; erstellt von Diplom-Biologe Peter Harsch, 87448 Waltenhofen). Der Fachbeitrag kann 
im Rahmen der Beteiligungsschritte gem. §§ 3 Abs. 1 und 3 Abs. 2 BauGB des Planaufstellungsverfahrens 
bei der Marktgemeinde Erkheim eingesehen werden. 

Daneben wird der Gebiets-Umgriff des westlichen Teilbereichs des PG geprägt durch eine am Westrand 
der Fl.-Nr. 769 vorhandene Rund 6/8 bis 10 m breite sowie ca. 60 m lange Gehölzstruktur (teils bestehend 
aus Gehölzen mittleren Alters), deren Fortbestand / vollumfänglicher Erhalt im Zuge der gegenständlichen 
Planung planungsrechtlich gesichert wird.  

Des Weiteren ist am Südrand (bzw. im direkten Anschluss an die vorbeschriebene Umzäunung der Flächen 
des Grundstückes Fl.-Nr. 769) auf der innerhalb des Geltungsbereichs der Planung gelegenen Teilfläche 
des Grundstückes Fl.-Nr. 769/2 eine Ruderalfläche mit bereichsweisen Nutzungen als Ablagerungs- / Zwi-
schenlagerungsfläche für Bodenaushub und Kies sowie insb. auch als Flächen für die Be- / Umfahrung, 
Pflege bzw. Unterhalt, etc. der südlich angrenzenden ehem. Kiesabbauflächen vorhanden. Aufgrund von 
Bestandssituation / Beschaffenheit und bisherigen Nutzungsverhältnissen sind auf dieser Grundstücks-Teil-
fläche an einigen Stellen im Bestand etwas eingetiefte bzw. teils flach-muldenartig ausgeprägte, wechsel-
feuchte bis temporäre vernässte Bereiche vorzufinden. Entsprechend erging im Rahmen des Planungspro-
zesses durch die Untere Naturschutzbehörde der Hinweis, dass vorliegend aus artenschutzfachlich- / recht-
licher Sicht bzgl. dieser Geländestrukturen bzw. damit verbundener möglicher Auswirkungen zusätzlich die 
Belange i.V.m. einer potentiellen Besiedelung von Amphibien (potent. Habitate insbesondere für die "Pio-
nierarten" Gelbbauchunke und Kreuzkröte) mit zu berücksichtigen / abzuhandeln sind. 

 

§ Der östliche Teilbereich der Plangebietsflächen im Umgriff der Fl.-Nrn. 776/8 und einer TF von 776/2 
(unmittelbar entlang der „Memminger Straße“) liegt innerhalb bzw. ist geprägt durch das mit einem Rund  
2 m hohen Stabgitterzaun umgebene Betriebsgelände des ortsansässigen Unternehmens (aus dem Bereich 
der Metallverarbeitung). Entlang der „Memminger Straße“ ist der Flächenumgriff bis inkl. der östlich gelege-
nen Betriebszufahrt (Schiebetor-Anlage) mit in das PG einbezogen.  

Des Weiteren sind im Vorhabengebiet umfangreichere asphaltierte Zuwegungs-, Hof- / Platzflächen sowie 
gekieste / geschotterte Stellplatz-, Rangier- / Lagerflächen, etc. vorhanden; - hochbauliche Anlagen befinden 
sich allerdings nicht innerhalb der Plangebietsflächen. Auf den übrigen Flächen findet eine vergleichsweise 
intensive Grünflächen-Nutzung statt, entlang der Ränder und insbesondere größerflächig im nördlichen Be-
reich sind Geländesenken / -mulden zur Niederschlagswasser-Behandlung vorhanden. 



Marktgemeinde Erkheim 3. Änderung bzw. Erweiterung Bebauungsplan „SÜDLICH DES SPORTHEIMS“ 
 

 
UMWELTBERICHT – ENDFASSUNG mit Stand vom 23.09.2025 Seite 57 von 64 

Als nennenswerte Gehölze sind im Norden entlang der „Memminger Straße“ eine Weide mittleren Alters 
sowie weitere vorrangig Weiden jüngeren Alters in den Randbereichen im Süden des Betriebsgeländes vor-
zufinden. 

 

Im Osten wird das PG durch die bestehende gewerbliche Bebauung des ortsansässigen Unternehmens 
begrenzt und nach Richtung Süden durch einen (weiteren) Teilbereich der vormaligen großflächigen Kiesab-
bauflächen, der nicht wiederverfüllte wurde und sich im Eigentum der Marktgemeinde Erkheim befindet. Ent-
lang der Böschungsbereiche dieser ehem. Kiesgrube, in der teils großflächig das Grundwasser ansteht, sind 
durch Sukzession entstandene Gehölzstrukturen vorhanden (geprägt vorrangig durch Birken und Weiden). 
Die Kiesgrube ist zudem als Biotop kartiert sowie im ABSP als Fläche verzeichnet. Außerdem wurde im Zuge 
der 5. und 8. Änderung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet südlich der A96“ aus den Jahren 2018 bzw. 
2019 der Großteil der oberhalb des Grundwassers gelegenen bzw. nicht überschwemmten ehem. Kiesab-
bauflächen für vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen zur Herstellung eines Ersatzhabitats (CEF-Maßnahme) 
i.V.m. den Arten/-gruppen Flussregenpfeifer, Reptilien / v.a. Zauneidechsen und Amphibien herangezogen 
bzw. entsprechend festgesetzt. 

Nördlich bzw. gegenüberliegend der „Memminger Straße“ befinden sich landwirtschaftlich intensiv genutzte 
Grundstücke sowie nordöstlich die umfangreichen Flächen des Sportgeländes des TV Erkheim. Westlich 
benachbart der Vorhabenflächen, getrennt durch einen Flur- / Wirtschaftsweg, grenzen Ausgleichsflächen 
an („Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft“), wel-
che i.V.m. dem Bau der BAB 96 festgelegt bzw. in der Folge entspr. umgesetzt und entwickelt wurden. 
 

8.3.1 Abrissarbeiten 
Neben dem im PG gelegenen Abschnitt des Straßenraumes der „Memminger Straße“ (Fahrbahn und Ban-
kett-Bereichen bzw. sonst. Nebenflächen sowie einem nördlich begleitenden, insg. allerdings nur sehr 
schmal ausgeprägten Fuß- / Radweg) sind im Vorhabenbereich folgende Sachgüter vorhanden: 
• Ein Teilbereich (rund 1.240 m2) des Grundstücks Fl.-Nr. 776/8 ist bereits versiegelt / asphaltiert. 
• Sowohl um die Grundstücke Fl.-Nrn. 776/2 und 776/8, jeweils Gemarkung Erkheim, als auch um das 

Grundstück Fl.-Nr. 769, Gemarkung Erkheim, sind Zaunanlagen vorhanden (Stabgitter- bzw. Maschen-
drahtzaun).  

• ansonsten ist das Plangebiet unbebaut. 
 

Es ist davon auszugehen, dass der im Plangebiet gelegene Abschnitt der „Memminger Straße“ i.V.m. der 
Umsetzung des Planvorhabens Großteils erneuert bzw. entsprechend den verkehrs- / erschließungstech-
nisch zu berücksichtigenden Erfordernissen angepasst wird. Des Weiteren ist es bzgl. der vorbeschriebenen, 
versiegelten / asphaltierten Fläche auf den Fl.-Nrn. 776/2 und 776/8 sowie auch den Zaunanlagen wahr-
scheinlich, dass diese zumindest in Teilen rückgebaut werden (müssen); - nicht zuletzt da diese auch teil-
weise innerhalb der der überbaubaren Grundstücksflächen liegen / aktuell verlaufen. 
 

8.3.2 Altlasten oder Altlastenverdachtsflächen, sonstige schädliche Bodenveränderungen 
Abgesehen von dem innerhalb des Geltungsbereichs gelegenen Abschnitt der bestehenden Verkehrsflächen 
der „Memminger Straße“ (Teilfläche Fl.-Nr. 807/2) sind die Plangebietsflächen aufgrund der vorliegend be-
sonderen Historie am Standort der zwischenzeitlich wiederverfüllten Kiesabbauflächen südlich der „Mem-
minger Straße“  - wie dies auch bereits sowohl im gemeindlichen Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2002 
als auch im betreffenden Gebietsumgriff der bestandskräftigen 2. Änderung des Bebauungsplans „Südlich 
des Sportheims“ in der Fassung vom 05.04.2012 erfolgte -  in der Planung dementsprechend als „Flächen, 
deren Böden mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind bzw. sein können (Altlasten- & Altablagerungs-
verdachtsflächen)“ nachrichtlich-informativ gekennzeichnet. Diesbezüglich weiterführend wird auf Ziffer 1.2.7 
dieses Umweltberichtes verwiesen. 
 

8.3.3  Bau- und Bodendenkmäler sind nach aktuellem Kenntnisstand und des “Bayerischen Denkmal-Atlas“ 
des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege im Plangebiet nicht vorhanden,  - und sind aufgrund der 
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Nutzungs-Historie (vormalige, zwischenzeitlich komplett wiederverfüllte Kiesabbauflächen) natürlich in den 
entspr. Flächenbereichen auch nicht zu erwarten.  
Es ist dennoch generell geboten im Rahmen von Bauleitplanvorhaben auf den Schutzstatus von Bodendenk-
mälern und archäologischen Bodenfunden nach Art. 7 DSchG sowie nachdrücklich auch auf die sofortige 
Meldepflicht nach Art. 8 DSchG hinzuweisen. 
Zudem ist vorliegend im Gesamt-Kontext auf den ggf. noch weitgehend erhaltenen, ursprünglichen Aufbau 
des Untergrundes in den Flächenbereichen entlang der westlichen und nördlichen Ränder des PG bzw. 
insbesondere auch im Umgriff des Straßenraums der „Memminger Straße“ hinzuweisen. 
 
 

8.4 Bewertung der Schutzgüter im Untersuchungsgebiet  
• Im Ergebnis ist im Rahmen des gegenständlichen Planvorhabens zum einen v.a. für die Schutzgüter 
„Wasser“ und insb. „Fauna, Flora und biologische Vielfalt“ von vergleichsweise höheren Auswirkungen 
jeweils insg. mittlerer Erheblichkeit auszugehen. Zum anderen sind gegenüber den Schutzgütern  
„Fläche“ und „Boden“ (Untergrund) vergleichsweise etwas höhere Auswirkungen jeweils geringer bis 
mittlerer Erheblichkeit zu erwarten (in einem insgesamt allerdings nicht unüblichen, gesamtgebietsver-
träglichen Umfang).  
Diese Einschätzungen beruhen, jeweils unter Berücksichtigung der entsprechenden und teils auch ver-
gleichsweise umfangreichen in der Planung integrierten schutzgutbezogenen Vermeidungs- und Verringe-
rungsmaßnahmen (s. Ziffer 4.1 des Umweltberichtes), v.a. auf Grundlage der besonderen Ausgangs- / 
Standortverhältnisse (räumliche Lage / besondere Standort-Historie („Altlastenthematik“) / vorhandene Ve-
getationsstrukturen / -bestände, etc.) und Realnutzungssituation sowie insb. auch hinsichtlich der gebiets-
bezogenen Vorbelastungen und Art, Maß der baulichen Nutzung sowie Gesamt-Umfang des Vorhabens 
(Dimensionierung / Größe und max. zulässige Gesamt-Versiegelung bzw. bzw. Flächenüberbauung, etc.). 
 

-  Für das Schutzgut „Boden“ ist eine insgesamt vergleichsweise mittlere Auswirkungs-Erheblichkeit zu 
erwarten, insbesondere aufgrund von besonderer Ausgangs- / Bestandssituation und der schutzgutbezoge-
nen Vorbelastungen („Standort-Historie“ als vormalige, zwischenzeitlich vollständig wiederverfüllte Kiesab-
bauflächen) sowie auch hinsichtlich Art, Maß der baulichen Nutzung und Umfang (Dimensionierung / max. 
zulässige Gesamt-Versiegelung) sowie der schutzgutbezogenen Vermeidungs- / Verringerungsmaßnahmen 
bzw. der zu erwartenden Gesamt-Eingriffsintensität des Vorhabens gegenüber dem Schutzgut. 
Voraussetzung für diese Bewertung ist allerdings die Umsetzung insbesondere der vorliegend situativ bzw. 
gesondert getroffenen Vermeidungs- / Verringerungsmaßnahmen zum Grundwasser- / Gewässer- und  
Bodenschutz gemäß §§ 11.2, 11.3 & 11.4 der textlichen Festsetzungen!;  - so bedarf die Versickerung des 
Niederschlagswassers der behördlichen Genehmigung, und sämtliche Erdarbeiten sind grundsätzlich von 
einem qualifizierten Fachbüro zu begleiten sowie in einem Abschlussbericht zu dokumentieren. Zudem ist 
im Zuge von Erdarbeiten anfallendes Aushubmaterial entsprechend dem Grad der Belastung unter Beach-
tung der maßgeblichen Vorschriften und Regelwerke zu behandeln bzw. wiederzuverwerten und ggf. ord-
nungsgemäß abfallrechtlich zu entsorgen. Darüber hinaus wird generell ein stets ordnungsgemäßer Umgang 
mit boden- / wassergefährdenden Stoffen vorausgesetzt. 
-   Ebenfalls ist vorliegend im Besonderen gegenüber dem Schutzgut „Fauna, Flora und biologische Viel-
falt“ von einer insgesamt vergleichsweisen mittleren Auswirkungs-Erheblichkeit auszugehen. Dabei war 
allein baubedingt  – trotz der umfangreichen, situativ-bedarfsgerechten und fachlich zielführenden bzw. im 
Detail eng mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmten Maßnahmen i.V.m. dem Artenschutz sowie 
insb. der Umsetzung der vorliegend erforderlichen naturschutzrechtlichen Ersatz-Biotopflächen (ungeachtet 
der sonst. Vorbelastungen der Plangebietsflächen durch die (umliegend / benachbart) vorhandenen Flächen-
nutzungen) –  aufgrund der i.V.m. der Umsetzung des Planvorhabens auf einer ca. 1 ha großen Teilfläche 
der Fl.-Nr. 769 erfolgenden Zerstörung eines nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG geschützten Biotops, 
unabhängig von dem konkret erfolgenden Eingriff, das Vorhaben erst einmal mit einer generell hohen 
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baubedingten Erheblichkeit zu bewerten bzw. entsprechend in die Gesamt-Abwägung der Planung mit ein-
zustellen! 
Im Gesamt-Ergebnis aller vorgenommenen bau-, anlagen- und betriebsbedingten Bewertungen ist allerdings 
insg. eine vergleichsweise mittlere Erheblichkeit zu erwarten, insbesondere  aufgrund von räumlicher Lage, 
Art und Umfang (Dimensionierung) des Vorhabens sowie der vorhandenen Bestands- / Realnutzungssitua-
tion und schutzgutbezogenen Vorbelastungen bzw. darunter insbesondere der vergleichsweise hohen Vor-
belastungen der PG-Flächen durch die angrenzende bzw. im Umfeld bestehende Verkehrsinfrastruktur und 
die benachbarte Gewerbe-Bebauung. Voraussetzung für diese Bewertung ist  - neben der Umsetzung der 
festgesetzten grünordnerischen Maßnahmenkonzeption (darunter insb. Erhalt und weiterführende Optimie-
rung der Gehölzstrukturen am Westrand des PG und Anlage von qualitätsvollen, raumwirksamen Strukturen 
zur  Baugebietsein- und -durchgrünung) sowie der (Vermeidungs-)Maßnahmen i.V.m. dem vorsorgenden 
Artenschutz für Amphibien am Südrand der Baugebietsteilfläche „GE 9“ -  im Wesentlichen auch die Herstel-
lung der für die gegenständliche Biotop-Zerstörung erforderlichen flächengleichen naturschutzrechtlichen 
Ersatz-Biotopflächen im Bereich des Ökoflächenkomplexes „Wasenmoos“!  
 

-  Demgegenüber ist für das Schutzgut „Fläche“ eine insgesamt vergleichsweise (nur) geringe bis mittlere 
Auswirkungs-Erheblichkeit zu erwarten, trotz des ca. 1,6 ha großen neu als Bauland in Anspruch genom-
menen Flächenanteils; diese Gesamt-Bewertung wird insbesondere aufgrund der Bestands- / Realnutzungs-
situation infolge der besonderen „Standort-Historie“ als vormalige, zwischenzeitlich vollständig wiederver-
füllte Kiesabbauflächen (vorliegend ausnahmsweise auch keine Konkurrenz mit der Landwirtschaft gegeben) 
sowie der „Lagegunst“ für eine zielführende Baugebiets-Arrondierung und wünschenswerte Optimierung des 
Flächenumgriffs im direkten Ortseingangsbereich entlang der „Memminger Straße“ getroffen. Im Ergebnis 
erfolgt mit der verfahrensgegenständlichen Planung eine konsequente Nutzung der örtlichen Flächen- und 
Erschließungspotentiale; diese ist damit in Bezug auf das Schutzgut „Fläche“ letztlich auch als grundsätzlich 
„ressourcenschonend“ zu bezeichnen. 
-  Auch ist vorliegend gegenüber dem Schutzgut „Boden“ von einer insgesamt vergleichsweise (nur) ge-
ringen bis mittleren Auswirkungs-Erheblichkeit auszugehen, trotz des Verlustes / der Überbauung von 
zusätzlichen Flächen mit anstehendem Oberboden von rund 1,64 ha. Diese Gesamt-Bewertung erfolgt ins-
besondere aufgrund der besonderen Ausgangs- / Standortverhältnisse und Realnutzungssituation bzw. der 
damit verbundenen schutzgutbezogenen Vorbelastungen („Standort-Historie“ als vormalige, zwischenzeit-
lich vollständig wiederverfüllte Kiesabbauflächen) sowie auch hinsichtlich Art, Maß der baulichen Nutzung 
und Umfang (Dimensionierung / max. zulässige Gesamt-Versiegelung) sowie der schutzgutbezogenen Ver-
meidungs- / Verringerungsmaßnahmen. Voraussetzung für diese Bewertung ist allerdings die Umsetzung 
insbesondere der vorliegend situativ bzw. gesondert getroffenen Vermeidungs- / Verringerungsmaßnahmen 
zum Grundwasser- / Gewässer- und Bodenschutz gemäß §§ 11.2, 11.3 & 11.4 der textlichen Festsetzungen! 

 
• Auf alle weiteren Schutzgüter, die für diesen Bericht untersucht wurden, bzw. „Lokalklima / Luft“, 
„Mensch – Immissionsschutz“, „Mensch – Erholung“, „Orts- und Landschaftsbild“ sowie „Kultur- & 
Sachgüter“ ist entsprechend allenfalls von einer (nur) geringen Eingriffserheblichkeit i.V.m. dem Vor-
haben auszugehen (insb. aufgrund der diesbezüglich gebietsbezogenen Vorbelastungen, der besonderen 
Ausgangs- / Standortverhältnisse (räumliche Lage / besondere Standort-Historie („Altlastenthematik“) / vor-
handene Vegetationsstrukturen / -bestände, etc.) und Realnutzungssituation sowie hinsichtlich Umfang / 
Eingriffsintensität des Vorhabens und gerade auch mit Blick auf die getroffenen / vorgesehenen schutzgut-
bezogenen Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen). 

Gleiches trifft in Bezug auf die Bewertungen der Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern, der 
Kumulierung der Auswirkungen des Planvorhabens mit Auswirkungen von Vorhaben benachbarter 
Gebiete, der Auswirkungen / Erzeugung Beseitigung und Verwertung von Abfällen, der Auswirkungen 
von eingesetzten Techniken / Stoffen sowie von Unfällen / Katastrophen zu. 
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Fazit: 
Folglich ist aus gesamtplanerischer und insb. landschaftsplanerisch-naturschutzfachlicher Sicht in Abwä-
gung aller im gegenständlichen Planungsfall relevanter Belange sowie v.a. auch in Berücksichtigung der 
vorgesehenen Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen sowie den Maßnahmen zum Ausgleich  
(darunter insb. einschließlich der gegenständlich erforderlichen naturschutzrechtlichen Ersatz-Biotopflä-
chen) der Verlust bzw. die Überbauung der vorliegenden Plangebietsflächen zugunsten der Arrondierung / 
Erweiterung des Gewerbegebietes (GE) im Rahmen der verfahrensgegenständlichen Planungskonzeption 
hinnehmbar. 
 
 

8.5 Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen 
Die i.V.m. dem Planvorhaben einhergehenden, zu erwartenden und nicht zu vermeidenden Eingriffe gegen-
über den Schutzgütern von Naturhaushalt sowie Orts- und Landschaftsbild werden einerseits durch Vermei-
dungs- und Verringerungsmaßnahmen  - wie z.B. die Festlegung der Niederschlagswasserversickerung vor 
Ort (über geeignete Sickeranalagen möglichst flächenhaft) oder die Festsetzungen zur Herstellung einer 
situativ-bedarfsgerechten, räumlich-wirksamen Baugebietsein- und -durchgrünung -  sowie andererseits 
durch den festgesetzten naturschutzrechtlichen Flächenausgleich in vollem Umfang kompensiert. Im Beson-
deren wird im Rahmen der verfahrensgegenständlichen Planung in enger Abstimmung mit der Unteren Na-
turschutzbehörde zudem die Festsetzung von fachlich zielführenden (Vermeidungs-)Maßnahmen i.V.m. dem 
vorsorgenden Artenschutz zur Erhaltung, Optimierung und langfristigen Sicherung des Lebensraums / Ha-
bitats für Amphibien (insb. für die "Pionierarten" Gelbbauchunke und Kreuzkröte) am Südrand der Plange-
bietsflächen bzw. der Teilgebietsfläche „GE 9“ getroffen;  - durch Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche 
mit Zweckbestimmung „Lebensraum- / Habitat-Erhalt für Amphibien“ inkl. aus naturschutzfachlicher Sicht 
entspr. geeigneter Maßnahmen. 
Im Ergebnis wird der gesamte für das gegenständliche Planvorhaben benötigte naturschutzrechtliche Aus-
gleichsflächenbedarf von 14.151 m2 vollständig „gebietsextern“ bzw. außerhalb des gegenständlichen un-
mittelbaren räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans zugeordnet bzw. festgesetzt (auf Teilflächen 
der Grundstücke Fl.-Nrn. 2853 der Gemarkung Erkheim (im Ökoflächenkomplex „Wasenmoos“) sowie  
102 der Gemarkung Arlesried (im Talgrundbereich des „Haselbaches“)).  
Auf die Ziffer 4.2 des Umweltberichts wird weiterführend verwiesen. 
 

8.5.1 Ausgleichsmaßnahmen – naturschutzrechtliche Ersatz-Biotopflächen 
Darüber hinaus sind im Rahmen des gegenständlichen Planaufstellungsverfahrens naturschutzrechtliche 
Ersatz-Biotopflächen von insgesamt von 10.055 m2 erforderlich bzw. zu erbringen, als Ausgleich für die 
Überplanung bzw. Überbauung einer nach Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG geschützten Biotopfläche auf 
einer Teilfläche des Grundstückes Fl.-Nr. 769 der Gemarkung Erkheim (artenreiche Extensivwiesen - Bio-
toptyp: GE 6510 „Magere Flachland-Mähwiesen“; Nutzungs- / Lebensraumtyp (LRT) nach BayKompV: G214 
„Artenreiches Extensivgrünland“). 
Diese werden in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Unterallgäu 
vollständig auf einer Teilfläche des Grundstückes mit der Fl.-Nr. 2853 der Gemarkung Erkheim festgesetzt. 
Auf der betreffenden Grundstücksteilfläche findet dabei quasi eine „Doppelnutzung“ zusammen mit der Zu-
ordnung / Festsetzung des naturschutzrechtlichen Ausgleichsflächenbedarfs statt. 
Auf die Ziffer 4.3 des Umweltberichts wird weiterführend verwiesen. 
 
 

8.6 Monitoring 
Spätestens fünf Jahre nach Fertigstellung der ersten auf Grundlage des vorliegenden Bauleitplanvorhabens 
errichteten Bebauung / Umsetzung der baulichen Anlagen ist zu überprüfen, ob aufgrund der Realisierung 
der Planung erhebliche, unvorhergesehene und vor allem negative Umweltauswirkungen auftreten, damit 
diese ggf. abgestellt oder vermieden werden können. 
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Außerdem sollten bezogen auf die jeweiligen Teilgebiete der Gewerbegebietsflächen („GE 1“ & „GE 9“) die 
auf den Privatgrundstücken durchzuführenden grünordnerischen Maßnahmen zur Baugebietsein-  
und -durchgrünung spätestens zwei Jahre nach Fertigstellung  – maßgeblich ist die Bezugsfertigkeit / Auf-
nahme der Nutzung des jeweils ersten, auf Grundlage des Bebauungsplanes errichteten Gebäudes im je-
weiligen Teilgebiet der Gewerbegebietsflächen („GE 1“ & „GE 9“) –  sowie auch die Herstellung, Maßnah-
menkonzeption und Zielsetzung der vorliegend zugeordneten beiden „gebietsexternen“ Ausgleichsflächen 
nach fünf Jahren (im Allgemeinen zwei Jahre nach Ende der Entwicklungspflege) überprüft werden. 
 
Es ist an dieser Stelle neuerlich anzumerken, dass die verfahrensgegenständlich erforderlichen naturschutz-
rechtlichen Ersatz-Biotopflächen (für die Überplanung bzw. Überbauung / Zerstörung einer nach  
Art. 23 Abs. 1 Nr. 7 BayNatSchG geschützten Biotopfläche (auf einer Teilfläche des Grundstückes  
Fl.-Nr. 769 der Gemarkung Erkheim) zugleich auch auf der als naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche zu-
geordneten Teilfläche des Grundstückes mit der Fl.-Nr. 2853 der Gemarkung Erkheim „flächengleich“ fest-
gesetzt sind (quasi im Rahmen einer „Doppelnutzung“ zusammen mit der Zuordnung / Festsetzung des na-
turschutzrechtlichen Ausgleichsflächenbedarfs)! 
 
 

8.7 Ergebnisse der verbal-argumentativen Bewertung der einzelnen Schutzgüter gemäß den Ausfüh-
rungen der Ziffern 3.1 bis 3.13 dieses Umweltberichts 

 
Zusammengefasst werden die Ergebnisse des Umweltberichtes in der nachfolgenden Tabelle nochmals wie-
dergegeben: 

 

Schutzgut /  
Themen mit Auswir-
kungen auf den Um-
weltzustand 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte  
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Ergebnis,  
insgesamt 

Fläche Geringe bis mittlere  
Erheblichkeit 

Geringe bis mittlere  
Erheblichkeit 

Keine negativen  
Auswirkungen 

Geringe bis mittlere  
Erheblichkeit 

Boden 
 

Geringe bis mittlere  
Erheblichkeit  *) 

Geringe bis mittlere  
Erheblichkeit  *) 

Geringe  
Erheblichkeit 

Geringe bis mittlere  
Erheblichkeit  *) 

Wasser Mittlere  
Erheblichkeit  *) 

Mittlere  
Erheblichkeit  *) 

Geringe  
Erheblichkeit 

Mittlere  
Erheblichkeit  *) 

Lokalklima / Luft 
 

Geringe bis mittlere 
Erheblichkeit 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 

Flora, Fauna und  
biologische Vielfalt 

Hohe  
Erheblichkeit  

Mittlere  
Erheblichkeit  **) 

Geringe 
Erheblichkeit 

Mittlere  
Erheblichkeit  **) 

Mensch 
(Immissionsschutz) 

Geringe bis mittlere  
Erheblichkeit 

Geringe 
Erheblichkeit  ***) 

Geringe 
Erheblichkeit  ***) 

Geringe  
Erheblichkeit  ***) 

Mensch (Erholung) Geringe  
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 

Orts- und Land-
schaftsbild 

Geringe  
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 

Keine negativen Aus-
wirkungen 

Geringe  
Erheblichkeit 

Kultur- und 
Sachgüter 

Geringe  
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 

Wechselwirkungen / 
Kumulierung mit 
Auswirkungen Vor-
haben benachbarter 
Plangebiete 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 

Erzeugung, Beseiti-
gung und Verwer-
tung von Abfällen 
 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 
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Schutzgut /  
Themen mit Auswir-
kungen auf den Um-
weltzustand 

Baubedingte 
Auswirkungen 

Anlagebedingte  
Auswirkungen 

Betriebsbedingte 
Auswirkungen 

Ergebnis,  
insgesamt 

Eingesetzte Techni-
ken und Stoffe 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe 
Erheblichkeit 

Geringe  
Erheblichkeit 

Unfälle / Katastro-
phen 

Keine negativen Aus-
wirkungen 

Geringe 
Erheblichkeit 

Keine negativen Aus-
wirkungen 

Geringe 
Erheblichkeit 

 
*): Diese Einschätzung / Bewertung der Erheblichkeit der Auswirkungen bzgl. der Schutzgüter „Boden“ & „Was-

ser“ gilt nur unter der Voraussetzung, dass die Umsetzung insbesondere der vorliegend situativ bzw. geson-
dert getroffenen Vermeidungs- / Verringerungsmaßnahmen zum Grundwasser- / Gewässer- und Boden-
schutz gemäß §§ 11.2, 11.3 & 11.4 der textlichen Festsetzungen erfolgt; ebenfalls wird ein stets ordnungsge-
mäßer Umgang mit boden- / wassergefährdenden Stoffen vorausgesetzt. 

 

**): Diese Einschätzung / Bewertung der Erheblichkeit der Auswirkungen bzgl. des Schutzgutes „Flora, Fauna 
und biologische Vielfalt“ gilt nur unter den Voraussetzungen, dass die vorhandenen Gehölzstrukturen entlang 
der Westgrenze des Plangebietes erhalten bleiben und weiterführend optimiert werden, die festgesetzten 
qualitätsvollen, raumwirksamen Strukturen zur  Baugebietsein- und -durchgrünung angelegt werden, die (Ver-
meidungs-)Maßnahmen i.V.m. dem vorsorgenden Artenschutz für Amphibien am Südrand der Baugebietsteil-
fläche „GE 9“ umgesetzt werden, sowie im Wesentlichen die Herstellung der für die gegenständliche Biotop-
Zerstörung erforderlichen flächengleichen naturschutzrechtlichen Ersatz-Biotopflächen im Bereich des 
Ökoflächenkomplexes „Wasenmoos“ erfolgt! 

 

***): Diese Einschätzung / Bewertung der Erheblichkeit der Auswirkungen bzgl. des Schutzgutes „Immissions-
schutz“ gilt unter der Voraussetzung der Einhaltung der einschlägigen immissionsschutzfachlichen / -rechtli-
chen Anforderungen an den maßgeblichen, relevanten Immissionsorten. Im konkreten Genehmigungsverfah-
ren ist durch schalltechnische Gutachten nachzuweisen, dass diese an den maßgeblichen, relevanten Immis-
sionsorten eingehalten werden! 

 

 
 

Aufgestellt am 08.04.2025, fortgeschrieben am 29.07.2025 
 

 
 
 
Frundsbergstraße 18 
87719 Mindelheim 
fon  08261-70882 63 
fax  08261-70882 64 
info@eberle-plan.de
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